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Bundesgesetz vom 10. März 1967, betreffend die Aufsicht des Bundes über die Gemeinden (Bundes-Gemeinde-
aufsichtsgesetz), BGBl 1967/123. 

 

 § 1. (1) Die Aufsicht des Bundes über 
die Gemeinden im Sinne des Artikels 119a 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fas-
sung von 1929 ist nach den Bestimmun-
gen dieses Bundesgesetzes auszuüben. 

 (2) Die Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes – ausgenommen § 11 – gelten 
nicht für die Bundeshauptstadt Wien. 

 (3) Aufgaben der Gemeinde im Sinne 
dieses Bundesgesetzes sind Vollzugsakte 
(Maßnahmen), die von der Gemeinde in 
Angelegenheiten aus dem Bereiche der 
Bundesvollziehung im eigenen Wirkungs-
bereiche (Artikel 118 des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes in der Fassung von 1929; 
B.-VG.) zu besorgen sind. 
 (4) Die Bestimmungen dieses Bundesge-
setzes sind auf die Aufsicht über Gemeinde-
verbände entsprechend anzuwenden, soweit 
diese Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungsbereiches der Gemeinde aus dem Be-
reich der Bundesvollziehung besorgen. 

 (5) Die Aufsicht des Bundes nach Artikel 
15 Abs. 2 und Artikel 102 Abs. 7 B.-VG. wird 
durch dieses Bundesgesetz nicht berührt. 
 

 § 2. (1) Die Aufsicht des Bundes ist 
dahin auszuüben, daß die Gemeinde bei 
Besorgung ihrer Aufgaben (§ 1 Abs. 3) die 
Gesetze und Verordnungen nicht verletzt, 
insbesondere ihren Wirkungsbereich nicht 
überschreitet und die ihr gesetzlich oblie-
genden Aufgaben erfüllt. 

 (2) Wenn von der Gemeinde Vollzugsakte 
rechtswidrig gesetzt oder unterlassen wer-
den, ist, soweit die nach Artikel 10 B.-VG. 
erlassenen Bundesgesetze nicht anderes 
bestimmen, nach Maßgabe dieses Bundesge-
setzes Abhilfe zu schaffen. 

 (3) Auf die Ausübung des Aufsichts-
rechtes durch die Aufsichtsbehörde steht 
außer in den Fällen der §§ 5 und 7 ein 
Rechtsanspruch nicht zu. 
 

 § 3. (1) Aufsichtsbehörde ist der Lan-
deshauptmann. Sofern dies im Interesse 
der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfach-
heit und Kostenersparnis gelegen ist, kann 
der Landeshauptmann – ausgenommen 
den Fall des § 10 Abs. 1 – die Bezirks-
hauptmannschaft allgemein oder für be-
stimmte Angelegenheiten durch Verord-
nung zur Ausübung des Aufsichtsrechtes 
über Gemeinden, die nicht Städte mit 
eigenem Statut sind, in seinem Namen 
ermächtigen. 

 (2) Die Aufsichtsbehörde hat, soweit es 
dieses Bundesgesetz zuläßt, unter mög-
lichster Bedachtnahme auf die Eigenver-
antwortlichkeit der Gemeinde und unter 
möglichster Schonung erworbener Rechte 
Dritter vorzugehen. Stehen im Einzelfall 
verschiedene Aufsichtsmittel zur Verfü-
gung, so ist das jeweils gelindeste noch 
zum Ziel führende Mittel anzuwenden. 
 
 § 4. (1) Die Aufsichtsbehörde ist berech-
tigt, sich über jedwede Angelegenheit der 
Gemeinde (§ 1 Abs. 3) zu unterrichten. 

 (2) Die Gemeinde ist verpflichtet, die von 
der Aufsichtsbehörde im einzelnen Fall ver-
langten Auskünfte zu erteilen und Prüfungen 
an Ort und Stelle vornehmen zu lassen. 
 
 § 5. Inwieweit einzelne Maßnahmen 
der Gemeinde der vorherigen Genehmi-
gung durch die Aufsichtsbehörde bedürfen 
und aus welchen Gründen eine solche 
Genehmigung versagt werden darf, wird 
in den diese Maßnahmen regelnden Bun-
desgesetzen bestimmt. 

 § 6. (1) Die Gemeinde hat von ihr 
erlassene Verordnungen der Aufsichtsbe-
hörde unverzüglich mitzuteilen. 

 (2) Die Aufsichtsbehörde hat gesetz-
widrige Verordnungen nach Anhörung der 
Gemeinde durch Verordnung aufzuheben 
und die Gründe hiefür der Gemeinde 
gleichzeitig mitzuteilen. Vor Erlassung 
einer solchen Verordnung ist der Gemein-
de unter Setzung einer vier Wochen nicht 
übersteigenden Frist Gelegenheit zur Äu-
ßerung zu geben. 

 (3) Die Aufsichtsbehörde hat Verord-
nungen nach Abs. 2 im Landesgesetzblatt 
oder in einem sonst für amtliche Verlaut-
barungen bestimmten Kundmachungsor-
gan zu veröffentlichen; sie treten, soweit 
nicht anderes bestimmt wird, mit dem auf 
die Kundmachung folgenden Tag in Wirk-
samkeit. 

 (4) Eine von der Aufsichtsbehörde nach 
Abs. 2 erlassene Verordnung ist überdies 
von der Gemeinde unverzüglich in gleicher 
Weise bekanntzumachen wie die aufgeho-
bene Verordnung der Gemeinde. 
 

 § 7. (1) Wer durch den Bescheid eines 
Gemeindeorgans in seinen Rechten ver-
letzt zu sein behauptet, kann nach Er-
schöpfung des Instanzenzuges (Artikel 
118 Abs. 4 B.-VG.) innerhalb von zwei 
Wochen nach Erlassung des Bescheides 
dagegen Vorstellung erheben. 

 (2) Die Vorstellung ist schriftlich oder 
telegraphisch bei der Gemeinde einzubrin-
gen; sie hat den Bescheid zu bezeichnen, 
gegen den sie sich richtet, und einen be-
gründeten Antrag zu enthalten. Die Ge-
meinde hat die Vorstellung unverzüglich, 
spätestens jedoch einen Monat nach ihrem 
Einlangen, unter Anschluß der Verwal-
tungsakten, der Aufsichtsbehörde vorzu-
legen. 

 (3) Die Vorstellung hat keine aufschie-
bende Wirkung; auf Ansuchen des Ein-
schreiters ist diese von der Gemeinde 
zuzuerkennen, wenn durch die Vollstre-
ckung des angefochtenen Bescheides ein 
nicht wieder gutzumachender Schaden ein-
treten würde und nicht öffentliche Rück-
sichten die sofortige Vollstreckung gebieten. 

 (4) Durch die Einbringung einer Vor-
stellung wird die Gemeinde nicht gehin-
dert, von den ihr gesetzlich eingeräumten 
Befugnissen zur Aufhebung oder Abände-
rung des Bescheides Gebrauch zu ma-
chen. Trifft die Gemeinde eine solche Ver-
fügung, so hat sie hievon die Aufsichtsbe-
hörde unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 
Das Verfahren über die Vorstellung ist in 
diesem Falle einzustellen. 

 (5) Die Aufsichtsbehörde hat, sofern 
die Vorstellung nicht als unzulässig oder 
verspätet zurückzuweisen ist, den Be-
scheid, wenn Rechte des Einschreiters 
durch ihn verletzt werden, aufzuheben 
und die Angelegenheit zur neuerlichen 
Entscheidung an die Gemeinde zu verwei-
sen. Die Gemeinde ist bei der neuerlichen 
Entscheidung an die Rechtsansicht der 
Aufsichtsbehörde gebunden. 

 (6) Gegen den Bescheid eines Organs 
einer Stadt mit eigenem Statut ist eine 
Vorstellung nicht zulässig. 
 

 § 8. (1) Außer im Falle des § 7 kann 
ein rechtskräftiger Bescheid eines Ge-
meindeorgans von der Aufsichtsbehörde 
nur aus den Gründen des § 68 Abs. 3 und 

4 des Allgemeinen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes 1950, BGBl. Nr. 172, aufge-
hoben werden. 

 (2) Nach Ablauf von drei Jahren nach 
Erlassung eines Bescheides ist dessen 
Nichtigerklärung aus den Gründen des § 68 
Abs. 4 lit. a des Allgemeinen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes 1950 nicht mehr zu-
lässig. 
 
 § 9. (1) In Fällen, auf die die §§ 6 bis 
8 keine Anwendung finden, kann die Auf-
sichtsbehörde der Gemeinde zur Behe-
bung eines rechtswidrigen Vollzugsaktes 
oder der Folgen eines von ihr rechtswidrig 
gesetzten oder unterlassenen Vollzugsak-
tes jene Aufträge erteilen, die zur Beseiti-
gung von das Leben oder die Gesundheit 
von Menschen gefährdenden Mißständen 
oder zur Abwehr schwerer volkswirtschaft-
licher Schädigungen notwendig und un-
vermeidlich sind. 

 (2) Die Aufsichtsbehörde hat, außer 
bei Gefahr im Verzug, der Gemeinde eine 
angemessene Frist zur Erfüllung des nach 
Abs. 1 erteilten Auftrages einzuräumen. 
Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist kann 
die Aufsichtsbehörde im Rahmen des er-
teilten Auftrages ohne weiteres Verfahren 
auf Kosten und Gefahr der Gemeinde alles 
unternehmen, was zur Beseitigung der 
Mißstände oder zur Abwehr der Schädi-
gungen unbedingt notwendig und unmit-
telbar dazu geeignet ist. Zur Erlassung 
von Bescheiden an Stelle säumiger Ge-
meindeorgane ist die Aufsichtsbehörde 
jedoch nicht berufen. 

 (3) Der Aufsichtsbehörde durch Maßnah-
men nach Abs. 2 erwachsene Kosten sind der 
Gemeinde nur insoweit zum Ersatz vorzu-
schreiben, als sie über den allgemeinen Per-
sonal- und Amtssachaufwand hinausgehen. 
Diese Kosten sind der Gemeinde zu erstatten, 
falls sich herausstellt, daß die Aufsichtsbe-
hörde rechtswidrig eingeschritten ist. 
 

 § 10. (1) Wenn in einer Gemeinde aus 
Gründen, die sie selbst zu vertreten hat, 
die ordnungsgemäße Besorgung ihrer 
Aufgaben (§ 1 Abs. 3) nicht gewährleistet 
ist und durch andere gegen sie ergriffene 
Aufsichtsmaßnahmen Abhilfe nicht ge-
schaffen werden konnte, ist die Aufsichts-
behörde berechtigt, die Auflösung des 
Gemeinderates zu verfügen. 

 (2) Die Fortführung der Aufgaben der 
Gemeinde bis zur Neuwahl des Gemeindera-
tes richtet sich nach den hiefür bestehenden 
landesgesetzlichen Vorschriften. 
 

 § 11. (1) Auf Antrag einer Gemeinde 
kann der Landeshauptmann die Besor-
gung einzelner Angelegenheiten des eige-
nen Wirkungsbereiches (§ 1 Abs. 3) durch 
Verordnung auf eine staatliche Behörde 
übertragen. Die Übertragung auf eine 
Bundesbehörde darf nur mit Zustimmung 
der Bundesregierung, die Übertragung auf 
eine Landesbehörde nur mit Zustimmung 
der Landesregierung erfolgen. 

 (2) Eine Übertragung nach Abs. 1 be-
wirkt, daß die davon betroffenen Angele-
genheiten als solche der Bundesverwal-
tung zu behandeln sind. Die Übertragung 
erstreckt sich nicht auf das Verordnungs-
recht nach Artikel 118 Abs. 6 B.-VG. 

 (3) Eine Verordnung nach Abs. 2 ist 
aufzuheben, sobald die für ihre Erlassung 
maßgebenden Gründe weggefallen sind. 
§ 6 Abs. 2 findet Anwendung. 
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 § 12. (1) Der Bescheid eines Gemein-
deorgans, gegen den eine Vorstellung 
zulässig ist, hat eine Belehrung über die 
Bestimmungen des § 7 Abs. 1 bis 3 dieses 
Bundesgesetzes zu enthalten. 

 (2) Für das Verfahren vor der Auf-
sichtsbehörde, ausgenommen jenes nach 
den §§ 6 und 11, finden ohne Rücksicht 
auf den Gegenstand des Verfahrens, so-
weit in diesem Bundesgesetz nicht ande-
res bestimmt ist, die Bestimmungen des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgeset-
zes 1950 Anwendung. Im Verfahren zur 
Vollstreckung von Kostenvorschreibungen 
nach § 9 Abs. 3 sind jedoch die Bestim-
mungen des Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes 1950, BGBl. Nr. 172, anzuwenden. 

 (3) Im aufsichtsbehördlichen Verfahren 
– ausgenommen in jenem nach den §§ 6 
und 11 – kommt jedenfalls der Gemeinde, 
im Verfahren nach den §§ 7 und 8 auch 
jenen Personen Parteistellung zu, die als 

Parteien an dem von der Gemeinde 
durchgeführten Verwaltungsverfahren be-
teiligt waren. 

 (4) Gegen aufsichtsbehördliche Be-
scheide ist eine Berufung nur im Falle des 
§ 10 Abs. 1 zulässig. Über die Berufung 
entscheidet das Bundesministerium für 
Inneres. 

 (5) Die Gemeinde ist berechtigt, gegen 
die Aufsichtsbehörde vor dem Verwal-
tungsgerichtshof (Artikel 131 und 132 
B.-VG.) und vor dem Verfassungsgerichts-
hof (Artikel 144 B.-VG.) Beschwerde zu 
führen sowie nach § 6 Abs. 2 erlassene 
Verordnungen der Aufsichtsbehörde vor 
dem Verfassungsgerichtshof (Artikel 139 
Abs. 1 B.-VG.) anzufechten. 
 

 § 13. Der Landeshauptmann kann den 
Bürgermeister und die von ihm mit der 
Besorgung von Angelegenheiten des über-

tragenen Wirkungsbereiches betrauten 
Organe der Gemeinde oder bei Kollegial-
organen deren Mitglieder ihres Amtes für 
verlustig erklären, wenn sie auf dem Ge-
biete der Bundesvollziehung vorsätzlich 
oder grobfahrlässig Gesetze verletzt oder 
Verordnungen oder Weisungen nicht be-
folgt haben; die allfällige Mitgliedschaft 
einer solchen Person zum Gemeinderat 
wird hiedurch nicht berührt. Über die Be-
rufung gegen eine solche Entscheidung 
des Landeshauptmannes entscheidet das 
Bundesministerium für Inneres. 
 
 § 14. Die Vollziehung dieses Bundesgeset-
zes obliegt hinsichtlich der Bestimmungen der 
§§ 10 Abs. 1, 12 Abs. 4 und 13 dem Bun-
desministerium für Inneres, im übrigen je-
weils dem Bundesministerium, das für die 
von der Gemeinde im eigenen Wirkungsbe-
reich besorgte Angelegenheit zuständig ist. 
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I. HAUPTSTÜCK 

DIE GEMEINDE 

 

1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Begriff und rechtliche Stellung 

 (1) Das Land Oberösterreich gliedert 
sich in Gemeinden. Die Gemeinde ist Ge-
bietskörperschaft mit dem Recht auf 
Selbstverwaltung und zugleich Verwal-

tungssprengel. Jedes Grundstück muß zu 
einer Gemeinde gehören. 

 (2) Die Gemeinde ist selbständiger 
Wirtschaftskörper. Sie hat das Recht, in-
nerhalb der Schranken der allgemeinen 
Bundes- und Landesgesetze Vermögen 
aller Art zu besitzen, zu erwerben und 
darüber zu verfügen, wirtschaftliche Un-
ternehmungen zu betreiben sowie im 
Rahmen der Finanzverfassung ihren 
Haushalt selbständig zu führen und Abga-
ben auszuschreiben. 
 

§ 2 
Name 

 (1) Die Änderung des Namens einer 
Gemeinde bedarf der Genehmigung der 
Landesregierung. Die Genehmigung darf 
nur aus öffentlichen Rücksichten versagt 
werden, insbesondere wenn der neue 
Name mit dem Namen einer anderen Ge-
meinde im Bundesgebiet gleichlautend 
oder diesem verwechselbar ähnlich ist. Die 
Landesregierung hat den neuen Namen 
einer Gemeinde im Landesgesetzblatt 
kundzumachen. 
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 (2) Bei der Vereinigung, Trennung oder 
Neubildung von Gemeinden sind die Na-
men der Gemeinden durch Verordnung 
der Landesregierung (§ 8 Abs. 1 und § 9 
Abs. 1) beziehungsweise durch Landesge-
setz (§ 8 Abs. 2, § 9 Abs. 2 und § 10 
Abs. 2) zu bestimmen. Vor der Bestim-
mung eines Gemeindenamens sind die 
beteiligten Gemeinden zu hören. 
 

§ 3 
Stadt- und Marktgemeinden 

 (1) Die Landesregierung kann Gemein-
den mit mehr als 2.000 Einwohner auf 
begründeten Antrag des Gemeinderates 
zum Markt erheben; sie führen die Be-
zeichnung „Marktgemeinde“. 

 (2) Die Landesregierung kann Gemein-
den mit mehr als 4.500 Einwohner auf 
begründeten Antrag des Gemeinderates 
zur Stadt erheben; sie führen die Bezeich-
nung „Stadtgemeinde“. 

 (3) Die Einwohnerzahl gemäß Abs. 1 
und 2 bestimmt sich nach der Volkszäh-
lung, die der Beschlussfassung der Lan-
desregierung vorangegangen ist. 
 

§ 4 
Wappen und Gemeindefarben 

 (1) Das Recht zur Führung eines Ge-
meindewappens verleiht die Landesregie-
rung auf Antrag der Gemeinde. 

 (2) Die Verleihung ist im Landesge-
setzblatt kundzumachen. Über die Verlei-
hung ist eine Urkunde auszufertigen, wel-
che die Beschreibung und Abbildung des 
Gemeindewappens zu enthalten hat. Die 
Urkunde ist vom Landeshauptmann unter 
Beifügung des Landessiegels zu fertigen. 

 (3) Die Gemeinde ist zur Führung von 
Gemeindefarben befugt, deren Festset-
zung dem Gemeinderat obliegt.  
 

§ 4a 
Verwendung des Gemeindewappens 

 (1) Die Verwendung des Gemeindewap-
pens ist unter Wahrung des Ansehens der 
Gemeinde allgemein gestattet. 

 (2) Wer beabsichtigt, das Gemeindewap-
pen zu verwenden, hat dies der Gemeinde 
unter Angabe des Verwendungszwecks anzu-
zeigen. Das Gemeindewappen darf im Sinn 
des Abs. 1 verwendet werden, sofern die 
Verwendung nicht innerhalb von vier Wochen 
ab dem Einlangen der Anzeige beim Gemein-
deamt vom Gemeindevorstand untersagt wird. 

 (3) Der Gemeindevorstand hat die Ver-
wendung des Gemeindewappens zu untersa-
gen, wenn 
1. auf Grund des angezeigten Verwendungs-
zwecks ein Missbrauch zu befürchten ist, 
oder 

2. das Gemeindewappen ohne vorherige 
Anzeige oder vor Ablauf der Untersa-
gungsfrist verwendet wird, oder 

3. das Gemeindewappen in einer Art und 
Weise verwendet wird, die geeignet ist, 
das Ansehen der Gemeinde herabzusetzen. 

 (4) Wer ein Gemeindewappen trotz Unter-
sagung weiterverwendet, ist, sofern nicht ein 
strafbarer Tatbestand vorliegt, der nach einer 
anderen Verwaltungsvorschrift oder von den 
Gerichten zu ahnden ist, von der Bezirksver-
waltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
1.000 Euro zu bestrafen. 
 

§ 5 
Siegel 

 (1) Die Gemeinden haben im Gemeinde-
siegel die Bezeichnung (Gemeinde, Marktge-
meinde, Stadtgemeinde) sowie den Namen 
der Gemeinde zu führen. 

 (2) Gemeinden, die das Recht zur Füh-
rung eines Wappens besitzen, können auch 
das Wappen im Gemeindesiegel führen. 

 (3) Wer ein Gemeindesiegel unbefugt 
führt, ist, sofern nicht ein von den Gerichten 
zu ahndender strafbarer Tatbestand vorliegt, 
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 
Geldstrafe bis zu 220 Euro zu bestrafen.  

 

2. Abschnitt 

Gemeindegebiet 
 
§ 6 

Gebietsänderungen 

 (1) Änderungen des Gemeindegebietes 
(§§ 7 bis 10) dürfen nur aus öffentlichen 
Interessen, insbesondere aus wirtschaftli-
chen Interessen der beteiligten Gemein-
den erfolgen, wobei jedenfalls darauf Be-
dacht zu nehmen ist, daß jede der betei-
ligten Gemeinden nach der Gebietsände-
rung fähig ist, die ihr gesetzlich obliegen-
den Aufgaben zu erfüllen. Ebenso ist auf 
die wirtschaftlichen und kulturellen Belan-
ge der Einwohner Rücksicht zu nehmen 
und eine Teilung von Katastralgemeinden 
tunlichst zu vermeiden. 

 (2) Fallen dem Land Oberösterreich durch 
eine Änderung der Landesgrenze Gebietsteile 
zu, so hat die Landesregierung, wenn nicht 
eine neue Gemeinde gebildet wird, durch Ver-
ordnung diese Gebietsteile einer oder mehre-
ren angrenzenden Gemeinden zweckentspre-
chend, insbesondere unter Bedachtnahme auf 
die geographische Lage, zuzuweisen. Eine 
solche Verordnung hat in demselben Zeit-
punkt in Kraft zu treten wie die Änderung der 
Landesgrenze und darf zu diesem Zweck 
auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden. 

 (3) Die Bestimmungen des § 8 Abs. 5 lit. 
d des Übergangsgesetzes vom 1. Oktober 
1920 in der Fassung des BGBl. Nr. 368 vom 
Jahre 1925 (Fassung Bundes-Verfassungs-
gesetznovelle 1962, BGBl. Nr. 205) werden 
hiedurch nicht berührt. 
 

§ 7 
Grenzänderungen 

 (1) Änderungen in den Grenzen von 
Gemeinden, wodurch diese als solche zu 
bestehen nicht aufhören, bedürfen einer 
Verordnung der Landesregierung. Eine 
solche Verordnung darf nur bei Vorliegen 
übereinstimmender, mit Zweidrittelmehr-
heit gefaßter Gemeinderatsbeschlüsse der 
beteiligten Gemeinden erlassen werden. 

 (2) Zu Änderungen in den Grenzen von 
Gemeinden gegen den Willen einer betei-
ligten Gemeinde ist ein Landesgesetz er-
forderlich. 
 (3) Auf Antrag einer beteiligten Gemeinde 
hat die Landesregierung die vermögensrecht-
liche Auseinandersetzung zwischen den betei-
ligten Gemeinden durch Verordnung zu re-
geln. Ein solcher Antrag kann nur bis zum 
Ablauf eines Jahres ab dem Inkrafttreten der 
Grenzänderung gestellt werden. Bei der Re-
gelung der vermögensrechtlichen Auseinan-
dersetzung ist auch darauf Bedacht zu nehmen, 
daß die Vor- und Nachteile, die den beteiligten 
Gemeinden durch die Grenzänderung erwach-
sen, soweit als möglich ausgeglichen werden. 

§ 8 
Vereinigung 

 (1) Zwei oder mehrere aneinander 
grenzende Gemeinden können bei Vorlie-
gen übereinstimmender, mit Zweidrittel-
mehrheit gefaßter Gemeinderatsbeschlüs-
se durch Verordnung der Landesregierung 
zu einer Gemeinde vereinigt werden. 

 (2) Zur Vereinigung zweier oder meh-
rerer aneinander grenzender Gemeinden 
gegen den Willen beteiligter Gemeinden 
ist ein Landesgesetz erforderlich. 

 (3) Die Vereinigung hat den vollständigen 
Übergang der Rechte und Pflichten der bishe-
rigen Gemeinden auf die neue Gemeinde zur 
Folge. 

§ 9 
Trennung 

 (1) Eine Gemeinde kann bei Vorliegen 
eines mit Zweidrittelmehrheit gefaßten 
Gemeinderatsbeschlusses, der auch einen 
Plan über die vollständige vermögens-
rechtliche Auseinandersetzung zu enthal-
ten hat, durch Verordnung der Landesre-
gierung in zwei oder mehrere Gemeinden 
getrennt werden. In der Verordnung ist 
auch die vermögensrechtliche Auseinan-
dersetzung zu regeln. Hiebei ist auch dar-
auf Bedacht zu nehmen, daß die Vor- und 
Nachteile, die den neu zu bildenden Ge-
meinden durch die Trennung erwachsen, 
soweit als möglich ausgeglichen werden. 

 (2) Zur Trennung einer Gemeinde ge-
gen ihren Willen ist ein Landesgesetz er-
forderlich. In diesem ist auch die vermö-
gensrechtliche Auseinandersetzung zu 
regeln. 
 (3) Die Trennung und die vermögens-
rechtliche Auseinandersetzung sind mit dem 
gleichen Zeitpunkt in Wirksamkeit zu setzen. 

 
§ 10 

Aufteilung und Neubildung 
 (1) Die Aufteilung einer Gemeinde auf 
zwei oder mehrere angrenzende Gemeinden, 
so daß sie als eigene Gemeinde zu bestehen 
aufhört, bedarf eines Landesgesetzes. 

 (2) Die Neubildung einer Gemeinde aus 
Gebietsteilen angrenzender Gemeinden be-
darf eines Landesgesetzes. 

 (3) Die vermögensrechtliche Auseinander-
setzung in den Fällen der Abs. 1 und 2 hat 
durch Landesgesetz zu erfolgen. 
 

§ 11 
Grenzstreitigkeiten 

 (1) Den Grenzverlauf zwischen zwei oder 
mehreren Gemeinden, der unter diesen strit-
tig ist, hat die Landesregierung durch Ver-
ordnung festzustellen. 

 (2) Die Landesregierung hat über Antrag 
einer Gemeinde oder von Amts wegen die 
Zuständigkeit zur vorläufigen Verwaltung im 
strittigen Gebiet bis zur Erledigung der Grenz-
streitigkeit unter Bedachtnahme auf Wirt-
schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu regeln. 
 

§ 12 
Gemeinsame Bestimmungen 

 (1) Gebietsänderungen, ausgenommen 
solche nach § 6 Abs. 2, dürfen nur mit dem 
Beginn eines Kalenderjahres in Kraft gesetzt 
werden. 

 (2) In den Fällen der §§ 8 und 9 und des 
§ 10 Abs. 2 sind die Bestimmungen des 
§ 108 sinngemäß anzuwenden. 

 (3) In den Fällen des § 7 kann die 
Landesregierung den Gemeinderat auflö-
sen, wenn nach der Gebietsänderung der 
Gemeinderat nicht mehr als repräsentati-
ve Vertretung der Gemeinde angesehen 
werden kann. Dasselbe gilt in den Fällen 
des § 10 Abs. 1 hinsichtlich jener Gemein-
den, denen ein Gebiet zugewachsen ist. 
Wird der Gemeinderat aufgelöst, so sind 
die Bestimmungen des § 108 sinngemäß 
anzuwenden. 

 (4) Die Kosten einer Gebietsänderung 
(§§ 7 bis 10) haben die beteiligten Gemein-
den zu tragen. Kommt eine Vereinbarung 
zwischen diesen innerhalb eines Jahres ab 
Inkrafttreten der Gebietsänderung nicht zu-
stande, so entscheidet die Landesregierung 
unter Bedachtnahme auf die den beteiligten 
Gemeinden durch die Gebietsänderung er-
wachsenden Vor- und Nachteile. 

 (5) (Verfassungsbestimmung) Lan-
desgesetze, die eine Änderung von Be-
stimmungen des § 6 Abs. 1 und 2 sowie 
der §§ 7 bis 10 oder die Gebietsänderun-
gen von Gemeinden zum Inhalt haben, 
können nur bei Anwesenheit von mindes-
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tens der Hälfte der Mitglieder des Landta-
ges und mit einer Mehrheit von zwei Drit-
teln der abgegebenen Stimmen, Landes-
gesetze, die Gebietsänderungen von Ge-
meinden zum Inhalt haben, überdies nur 
nach Durchführung einer Volksbefragung 
(§ 38) in den betroffenen Gemeinden 
beschlossen oder geändert werden. 

 

3. Abschnitt 

Verwaltungsgemeinschaften 

 

§ 13 

Verwaltungsgemeinschaften 

 (1) Gemeinden können auf Grund 
übereinstimmender Gemeinderatsbe-
schlüsse ihre Geschäfte in gemeinschaftli-
cher Geschäftsführung besorgen (Verwal-
tungsgemeinschaft). Eine Verwaltungsge-
meinschaft hat keine Rechtspersönlichkeit. 
Der selbständige Bestand der Gemeinden, 
ihre Rechte und Pflichten sowie die Zu-
ständigkeit ihrer Organe werden durch die 
Einrichtung einer Verwaltungsgemein-
schaft nicht berührt. 

 (2) Die Einrichtung einer Verwaltungs-
gemeinschaft ist der Landesregierung 
schriftlich anzuzeigen. Wird die Einrich-
tung einer Verwaltungsgemeinschaft nicht 
binnen acht Wochen nach Einlangen der 
Anzeige beim Amt der Oö. Landesregie-
rung untersagt, kann sie ihre Tätigkeit 
beginnen. Die Landesregierung hat die 
Einrichtung einer Verwaltungsgemein-
schaft zu untersagen, wenn sie 

1. den Interessen der Vereinfachung und 
Verbilligung der Geschäftsführung der 
Gemeinden zuwiderläuft oder 

2. die ordnungsgemäße Erfüllung der ge-
meinschaftlich zu besorgenden Aufga-
ben nicht gewährleistet. 

 (3) Die Auflösung einer Verwaltungsge-
meinschaft ist der Landesregierung anzuzei-
gen; sie wird wirksam, sofern sie nicht binnen 
acht Wochen nach Einlangen der Anzeige 
beim Amt der Oö. Landesregierung untersagt 
wird. Die Landesregierung hat die Auflösung 
einer Verwaltungsgemeinschaft zu untersa-
gen, wenn die beteiligten Gemeinden nicht in 
der Lage sind, die bisher gemeinschaftlich 
besorgten Aufgaben ordnungsgemäß allein zu 
besorgen. 

 (4) Die Landesregierung kann die Verwal-
tungsgemeinschaft nach Anhören der betei-
ligten Gemeinden auch gegen deren Willen 
auflösen, wenn die ordnungsgemäße Besor-
gung der gemeinschaftlichen Aufgaben nicht 
gewährleistet ist. 
 

§ 14 
[entfallen] 

 

4. Abschnitt 

Gemeindemitglieder; Ehrungen durch 
die Gemeinde 

 

§ 15 
Gemeindemitglieder 

 Gemeindemitglieder sind jene österrei-
chischen Staatsbürger und Staatsangehö-
rigen anderer Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union, die im Gemeindegebiet ihren 
Hauptwohnsitz haben. Ihre besonderen 
Rechte und Pflichten bestimmen sich nach 
dem Gesetz.  
 

§ 16 
Ehrungen durch die Gemeinde 

 (1) Der Gemeinderat kann Personen, 
die sich um die Gemeinde oder um die 
Gemeinden im allgemeinen verdient ge-
macht haben, durch Ehrung auszeichnen. 

 (2) Eine Ehrung durch Ernennung zum 
Ehrenbürger bedarf eines Beschlusses des 
Gemeinderates, der mit Drei-Viertel-
Mehrheit zu fassen ist.  

 (3) Alle Ehrungen begründen weder 
Sonderrechte noch Sonderpflichten. 

 (4) Eine Ehrung gilt als widerrufen, 
wenn der Ausgezeichnete wegen einer 
strafbaren Handlung, die nach den Be-
stimmungen der Oö. Kommunalwahlord-
nung einen Wahlausschließungsgrund 
bildet, rechtskräftig verurteilt wurde.  

 (5) Eine Ehrung erlischt mit dem Tod 
der oder des Ausgezeichneten.  

 

5. Abschnitt 

Organe der Gemeinde 

 

§ 17 
Allgemeine Bestimmungen 

 (1) Die Organe der Gemeinde sind: 

a) der Gemeinderat (die Ausschüsse ge-
mäß § 44 Abs. 2); 

b) der Gemeindevorstand (Stadtrat – § 24 
Abs. 5); 

c) der Bürgermeister. 

 (2) Gesetzliche Vorschriften, die neben 
den im Abs. 1 genannten Organen andere 
Organe der Gemeinde vorsehen, werden 
hiedurch nicht berührt. 

 (3) Die Bestimmungen über die Wahl 
des Gemeinderates und des Bürgermeis-
ters durch die Gesamtheit der Wahlbe-
rechtigten enthält die O.ö. Kommunal-
wahlordnung.  

 (4) Personenbezogene Bezeichnungen in 
diesem Landesgesetz gelten jeweils auch in 
ihrer weiblichen Form.  
 

§ 18 
Gemeinderat 

 (1) Die Anzahl der Mitglieder des Ge-
meinderates beträgt in Gemeinden 

bis zu 400 Einwohnern ....................... 9, 

von 401 bis 1.100 Einwohnern ..........  13, 

von 1.101 bis 1.900 Einwohnern .......  19, 

von 1.901 bis 4.500 Einwohnern .......  25, 

von 4.501 bis 7.300 Einwohnern .......  31, 

mit über 7.300 Einwohnern ..............  37. 

 (2) Die Einwohnerzahl gemäß Abs. 1 be-
stimmt sich nach der jeweils letzten Volks-
zählung. 

 (3) Die Mitglieder des Gemeinderates 
sind bei der Ausübung ihres Mandats an 
keinen Auftrag gebunden. Sie haben – 
außer den an anderen Stellen dieses Lan-
desgesetzes vorgesehenen Rechten – das 
Recht, sich nach den Bestimmungen der 
Geschäftsordnung (§ 66 Abs. 1) über alle 
Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbe-
reichs der Gemeinde zu unterrichten. Die-
ses Recht umfasst nicht das Recht auf 
Akteneinsicht; die Bestimmungen über die 
Amtsverschwiegenheit sowie das Informa-
tionsrecht zur Vorbereitung auf Sitzungen 
des Gemeinderats (§ 18a Abs. 5) werden 
dadurch nicht berührt. Die Geschäftsord-
nung (§ 66) hat jedenfalls Regelungen 
darüber zu enthalten, wann sich die Mit-
glieder des Gemeinderats unterrichten las-
sen können und welcher Personenkreis der 
Bediensteten dafür zur Verfügung steht. 
 

§ 18a 
Fraktionen 

 (1) Die auf Grund der Wahlvorschläge 
ihrer wahlwerbenden Partei gewählten 
Gemeinderatsmitglieder bilden für die 
Dauer der Funktionsperiode des Gemein-
derates jeweils eine Fraktion. Jede Frakti-

on, die aus mehr als einem Mitglied des 
Gemeinderates besteht, hat aus ihrer 
Mitte einen Obmann und zumindest einen 
Obmann-Stellvertreter zu bestellen.  
 (2) Die Obmänner haben ihre Bestellung 
und die Bestellung der Obmann-Stellvertreter 
dem Bürgermeister schriftlich anzuzeigen. 
Der Bürgermeister hat diese Anzeigen bei 
nächstmöglicher Gelegenheit im Gemeinderat 
zu verlesen. 

 (3) Eine Anzeige ist gültig, wenn sie von 
der absoluten Mehrheit der Mitglieder der 
Fraktion unterzeichnet ist; sie gilt so lange, 
als nicht eine Änderung oder Ergänzung dem 
Bürgermeister schriftlich angezeigt wird. 

 (4) Solange keine Anzeige vorliegt, 
kommt die Funktion des Fraktionsobmannes 
dem Mitglied des Gemeinderates zu, das an 
vorderster Stelle auf der Liste seiner wahl-
werbenden Partei in den Gemeinderat ge-
wählt wurde. Besteht eine Fraktion nur aus 
einem Mitglied, so fallen die Aufgaben des 
Fraktionsobmannes diesem zu.  

 (5) Der Fraktionsobmann oder die Frakti-
onsobfrau ist berechtigt, hinsichtlich jener 
Angelegenheiten, die im Gemeindevorstand, 
im Gemeinderat oder in dessen Ausschüssen 
zu behandeln sind und die auf der Einladung 
für die nächste Sitzung des jeweiligen Kolle-
gialorgans, in dem seine oder ihre Fraktion 
vertreten ist, als Tagesordnungspunkte auf-
scheinen, beim Gemeindeamt die zur Be-
handlung einer solchen Angelegenheit not-
wendigen Unterlagen einzusehen, sich Auf-
zeichnungen zu machen und die erforderli-
chen Auskünfte einzuholen. Dieses Informati-
onsrecht umfasst auch die Einsichtnahme in 
generelle Erlässe der Aufsichtsbehörde. Auf 
ihren oder seinen Antrag sind Kopien einzel-
ner Aktenbestandteile, welche die Grundlage 
für die Entscheidung einer bestimmten Ange-
legenheit im Gemeindevorstand, im Gemein-
derat oder in dessen Ausschüssen bilden, auf 
Kosten der Gemeinde anzufertigen und spä-
testens zwei Tage vor der entsprechenden 
Sitzung zu übergeben. Bestimmungen über die 
Amtsverschwiegenheit bleiben hiedurch unbe-
rührt. § 18 Abs. 3 letzter Satz gilt sinngemäß.  

 (6) Zur Wahrnehmung seiner oder ihrer 
Rechte gemäß Abs. 5 kann sich der Frakti-
onsobmann oder die Fraktionsobfrau von 
einem Mitglied oder Ersatzmitglied des Ge-
meinderates vertreten lassen. Er oder sie hat 
diese Person der Gemeinde schriftlich be-
kanntzugeben. Sofern nicht etwas anderes 
der Gemeinde bekanntgegeben wird, gilt die 
Vertretung für die gesamte Funktionsperiode. 

 (7) Die Wahrnehmung der Rechte nach 
Abs. 5 sowie der im Zusammenhang mit der 
Funktionsausübung stehende Schriftverkehr 
zwischen dem Gemeindeamt und den Frakti-
onen bzw. den Mitgliedern und Ersatzmitglie-
dern des Gemeinderats, insbesondere die 
Übermittlung von Sitzungseinladungen und 
Verhandlungsschriften hat auf Antrag und 
nach Maßgabe der vorhandenen technischen 
Mittel im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in anderer technisch 
möglicher Weise zu erfolgen. 
 

§ 18b 
Ausschüsse, Beiräte 

 (1) Der Gemeinderat kann für Angele-
genheiten des eigenen Wirkungsbereichs 
der Gemeinde Ausschüsse für einzelne 
Zweige der Verwaltung einrichten. Er hat 
jedenfalls einen Prüfungsausschuss (§ 91 
und § 91a) und mindestens drei weitere 
Ausschüsse für Bau- und Straßenbauange-
legenheiten, Angelegenheiten der örtlichen 
Raumplanung, Schul-, Kindergarten-, 
Kultur- und Sportangelegenheiten, örtliche 
Umweltfragen sowie für Jugend-, Famili-
en-, Senioren- und Integrationsangele-
genheiten einzurichten.  

 (2) Der Gemeinderat kann zur Bera-
tung der Gemeindeorgane in einzelnen 
Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbe-
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reichs der Gemeinde Beiräte einrichten. 
Für die Geschäftsführung in diesen Beirä-
ten ist vom Gemeinderat eine eigene Ge-
schäftsordnung zu erlassen. § 33 Abs. 2 
und § 33a Abs. 2 sind sinngemäß anzu-
wenden. 

§ 19 
Funktionsperiode 

 (1) Die Funktionsperiode des Gemein-
derates beginnt mit der Angelobung seiner 
Mitglieder in der konstituierenden Sitzung 
und endet mit der Angelobung der neu 
gewählten Gemeinderatsmitglieder. 

 (2) Der Gemeinderat kann mit Zwei-
drittelmehrheit jederzeit seine Auflösung 
beschließen. In diesem Fall sind die Be-
stimmungen des § 108 sinngemäß anzu-
wenden. 

 (3) Neuwahlen innerhalb der Wahlperiode 
haben keine Auswirkungen auf das Ende der 
Wahlperiode gemäß § 1 Abs. 1 O.ö. Kommu-
nalwahlordnung. 
 

§ 20 
Konstituierende Sitzung des  
Gemeinderates; Angelobung 

 (1) Die konstituierende Sitzung des 
neu gewählten Gemeinderates ist vom 
bisherigen Bürgermeister unter Hinweis 
auf die Rechtsfolge nach § 23 Abs. 1 Z 5 
so rechtzeitig einzuberufen, dass sie spä-
testens acht Wochen nach dem Wahltag 
stattfinden kann. 
 (2) Sind nicht wenigstens drei Viertel der 
Mitglieder (Ersatzmitglieder) des Gemeinde-
rates zur konstituierenden Sitzung erschienen 
oder hat sich nachträglich ein Teil der Er-
schienenen entfernt und sinkt dadurch die 
Anzahl der Anwesenden unter drei Viertel der 
Mitglieder bevor die Angelobung beendet ist, 
hat der bisherige Bürgermeister binnen zwei 
Wochen eine zweite Sitzung einzuberufen, die 
ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden 
beschlussfähig ist. Hierauf ist bei der Einberu-
fung ausdrücklich hinzuweisen. 

 (3) In Gemeinden, in denen der Bür-
germeister von der Gesamtheit aller 
Wahlberechtigten der Gemeinde gewählt 
wurde (direkt gewählter Bürgermeister), 
hat dieser die konstituierende Sitzung zu 
leiten. Er hat am Beginn der Sitzung das 
Gelöbnis gemäß Abs. 4 in die Hand des Be-
zirkshauptmannes oder seines Beauftragten 
abzulegen und sofort die Angelobung der 
Mitglieder und der anwesenden Ersatzmitglie-
der des neu gewählten Gemeinderates vorzu-
nehmen. Ist der direkt gewählte Bürgermeis-
ter nicht anwesend oder ist der Bürgermeis-
ter vom Gemeinderat gemäß § 25 zu wählen, 
ist die Sitzung zunächst von dem an Jahren 
ältesten anwesenden Mitglied des neu ge-
wählten Gemeinderates zu leiten, der auch 
die Angelobung der Mitglieder und der anwe-
senden Ersatzmitglieder des neu gewählten 
Gemeinderates vorzunehmen und das Gelöb-
nis gemäß Abs. 4 vor dem versammelten 
Gemeinderat abzulegen hat. 

 (4) Die Mitglieder und die anwesenden 
Ersatzmitglieder des neu gewählten Gemein-
derates haben dem Vorsitzenden gegenüber 
mit den Worten „ich gelobe“ das Gelöbnis 
abzulegen, die Bundesverfassung und die 
Landesverfassung sowie alle übrigen Gesetze 
und alle Verordnungen der Republik Öster-
reich und des Landes Oberösterreich gewis-
senhaft zu beachten, ihre Aufgabe unpartei-
isch und uneigennützig zu erfüllen, das 
Amtsgeheimnis zu wahren und das Wohl der 
Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen 
zu fördern. Ein Gelöbnis unter Bedingungen 
oder mit Zusätzen gilt als verweigert, die 
Beifügung einer religiösen Beteuerung ist 
zulässig. Später eintretende Gemeinderats-
mitglieder und nicht anwesende Ersatzmit-
glieder haben die Angelobung in der ersten 
Gemeinderatssitzung, an der sie teilnehmen, 
zu leisten. Ersatzmitglieder eines Ausschus-

ses, die vor der ersten Teilnahme an einer 
Ausschusssitzung noch nicht angelobt wur-
den, haben vor dem Vorsitzenden des Aus-
schusses das Gelöbnis abzulegen. 

 (5) Nach der Angelobung der Gemeinde-
ratsmitglieder (Ersatzmitglieder) hat der 
Vorsitzende die Gesamtzahl der Vorstands-
mitglieder gemäß § 24 Abs. 1 und 1a festzu-
stellen und zu berechnen, wie viele Mandate 
im Gemeindevorstand den einzelnen im Ge-
meinderat vertretenen Fraktionen gemäß 
§ 26 Abs. 1 und 2 zukommen. Das Ergebnis 
ist dem Gemeinderat bekannt zu geben. 

 (6) Nach der Bekanntgabe gemäß Abs. 5 
ist in den Gemeinden ohne direkt gewählten 
Bürgermeister zunächst der Bürgermeister 
vom Gemeinderat gemäß § 25 zu wählen; 
nach seiner Wahl hat er das Gelöbnis gemäß 
Abs. 4 in die Hand des Bezirkshauptmannes 
oder seines Beauftragten abzulegen und 
sodann den Vorsitz im Gemeinderat zu über-
nehmen. 

 (7) Der Gemeinderat hat die übrigen 
Mitglieder des Gemeindevorstands in fol-
gender Reihenfolge zu wählen: 

1. Wahl der übrigen Mitglieder des Ge-
meindevorstands; 

2. Festsetzung der Anzahl der Vizebürger-
meister und Wahl der Vizebürgermeister. 

 (8) Die Anzahl der Vizebürgermeister(in-
nen) kann während der Funktionsperiode des 
Gemeinderats nur durch einen Gemeinde-
ratsbeschluss mit einer Zweidrittelmehrheit 
bei Anwesenheit von mindestens drei Viertel 
der Gemeinderatsmitglieder abgeändert werden. 
 

§ 21 
Enden des Mandates eines Mitgliedes 

des Gemeinderates 

 Das Mandat eines Mitgliedes (Ersatz-
mitgliedes) des Gemeinderates endet: 

a) durch Tod; 

b) durch Ablauf der Funktionsperiode des 
Gemeinderates; 

c) durch Auflösung des Gemeinderates; 

d) durch Mandatsverzicht; 

e) durch Mandatsverlust. 
 

§ 22 
Mandatsverzicht 

 Ein Mitglied (Ersatzmitglied) des Ge-
meinderates kann auf sein Mandat ver-
zichten. Der Verzicht ist schriftlich zu er-
klären und eigenhändig zu unterschreiben. 
Er wird mit dem Einlangen beim Gemein-
deamt wirksam, wenn die Verzichtserklä-
rung nicht einen späteren Zeitpunkt ent-
hält. Dem Verzicht beigefügte Bedingun-
gen sind ohne rechtliche Wirkung. Eine 
Verzichtserklärung kann nach ihrem Ein-
langen beim Gemeindeamt nicht mehr 
widerrufen werden. 
 

§ 23 
Mandatsverlust 

 (1) Ein Mitglied (Ersatzmitglied) des 
Gemeinderates verliert sein Mandat, 

1. wenn es seinen Hauptwohnsitz in der 
Gemeinde aufgibt, 

2. wenn bei ihm ein Umstand eintritt, der 
ihn gemäß § 17 Abs. 2 und 3 Oö. 
Kommunalwahlordnung vom Wahlrecht 
ausschließt, 

3. wenn es die österreichische Staatsbür-
gerschaft oder die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union verliert, ohne gleich-
zeitig die Staatsangehörigkeit eines an-
deren Mitgliedstaates der Europäischen 
Union zu erwerben, 

4. wenn es die Angelobung nicht in der im 
§ 20 Abs. 4 vorgeschriebenen Weise 
leistet, 

5. wenn es zur konstituierenden Sitzung 
des Gemeinderates nicht erscheint oder 
sich aus dieser vor Beendigung der An-
gelobung entfernt, ohne seine Abwesen-
heit oder seine Entfernung durch einen 
triftigen Grund rechtfertigen zu können, 

6. wenn es sich ohne triftigen Grund trotz 
Aufforderung durch den Bürgermeister 
weigert, sein Mandat auszuüben; als 
Weigerung, das Mandat auszuüben, gilt 
ein dreimaliges aufeinanderfolgendes 
Fernbleiben von ordnungsgemäß einbe-
rufenen Sitzungen des Gemeinderates, 
ohne das Fernbleiben durch einen trifti-
gen Grund rechtfertigen zu können. 

 (2) Der Verlust des Mandats tritt im 
Fall des Abs. 1 Z 2 von Gesetzes wegen 
ein. In den übrigen Fällen des Abs. 1 hat 
die Landesregierung in einem von Amts 
wegen abzuführenden Verfahren den 
Mandatsverlust mit Bescheid auszuspre-
chen. Ergeht gemäß Artikel 141 Abs. 1 lit. 
c B-VG ein Erkenntnis des Verfassungsge-
richtshofes, tritt gleichzeitig eine in der 
gleichen Sache allenfalls ergangene Ent-
scheidung der Landesregierung außer 
Kraft; ein bei der Landesregierung anhän-
giges Verfahren ist einzustellen. 

 
§ 24 

Gemeindevorstand 

 (1) Der Gemeindevorstand besteht aus 
dem Bürgermeister, aus einem bis höchs-
tens drei Vizebürgermeistern und aus den 
weiteren Vorstandsmitgliedern. Ein direkt 
gewählter Bürgermeister, der einer Frakti-
on angehört, die nach § 26 Abs. 2 keinen 
Anspruch auf Vertretung im Gemeindevor-
stand hat, ist beratendes Mitglied des 
Gemeindevorstands; er ist in die Gesamt-
zahl der Mitglieder des Gemeindevorstan-
des gemäß Abs. 1a nicht einzurechnen.  

 (1a) Die Gesamtzahl der Mitglieder des 
Gemeindevorstandes beträgt in Gemeinden 

mit 9 oder 13 Gemeinderatsmitgliedern  3, 

mit 19 Gemeinderatsmitgliedern .........  5, 

mit 25 oder 31 Gemeinderatsmitgliedern  7, 
mit 37 Gemeinderatsmitgliedern .........  9. 

 (2) Die Anzahl der Vizebürgermeister 
ist im Rahmen der Bestimmungen des 
Abs. 1 vom Gemeinderat nach den Be-
dürfnissen der Gemeindeverwaltung fest-
zusetzen; in Gemeinden mit 31 oder 37 
Gemeinderatsmitgliedern muß die Anzahl 
der Vizebürgermeister zumindest zwei 
betragen. 

 (3) Die Mitglieder des Gemeindevor-
standes werden auf die Dauer der Funkti-
onsperiode des Gemeinderates gewählt. 
Der Bürgermeister hat jedoch seine Funk-
tion bis zur Ablegung des Gelöbnisses des 
Bürgermeisters der nächsten Funktionspe-
riode fortzuführen.  
 (4) Der oder die Vizebürgermeister(innen) 
haben vor dem Antritt ihres Amtes in die 
Hand des Bezirkshauptmanns oder seines 
Beauftragten mit den Worten „Ich gelobe“ 
das Gelöbnis gemäß § 20 Abs. 4 abzulegen. 
Die weiteren Vorstandsmitglieder haben die-
ses Gelöbnis in die Hand des Bürgermeisters 
oder der Bürgermeisterin abzulegen. Ein 
Gelöbnis unter Bedingungen oder mit Zusät-
zen gilt als verweigert, die Beifügung einer 
religiösen Beteuerung ist zulässig. 

 (5) In Städten (§ 3 Abs. 2) führt der 
Gemeindevorstand die Bezeichnung 
„Stadtrat“. 
 

§ 25 
Wahl des Bürgermeisters durch den 

Gemeinderat 

 (1) Der Bürgermeister ist in den im § 2 
Abs. 3 der Oö. Kommunalwahlordnung 
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vorgesehenen Fällen von den Mitgliedern 
des Gemeinderates auf Grund von Wahl-
vorschlägen zu wählen.  

 (2) Wahlvorschläge können nur von jenen 
Fraktionen eingereicht werden, denen nach 
den Bestimmungen des § 26 Abs. 2 Anspruch 
auf Vertretung im Gemeindevorstand zu-
kommt. Die Wahlvorschläge sind vor Beginn 
der Wahlhandlung dem Vorsitzenden schrift-
lich zu überreichen.  

 (3) Kommt bei der ersten Wahl eine abso-
lute Stimmenmehrheit der anwesenden Mit-
glieder des Gemeinderates nicht zustande, so 
ist eine zweite Wahl vorzunehmen. Ergibt sich 
auch bei dieser keine absolute Stimmen-
mehrheit der anwesenden Mitglieder des 
Gemeinderates, so ist eine engere Wahl oder 
– unter den Voraussetzungen gemäß Abs. 6 – 
eine dritte Wahl durchzuführen. 

 (4) Bei der engeren Wahl haben sich die 
Wählenden auf jene zwei Mitglieder des Ge-
meinderates zu beschränken, welche bei der 
zweiten Wahl die meisten gültigen Stimmen 
erhalten haben. Bei Stimmengleichheit ist 
derjenige in die engere Wahl einzubeziehen, 
der auf dem Wahlvorschlag jener Fraktion 
aufscheint, die über die größere Anzahl von 
Mandaten im Gemeinderat verfügt. Gibt auch 
dies nicht den Ausschlag, so entscheidet die 
Höhe der Parteisummen. Bei gleichen Partei-
summen entscheidet das Los, das von dem 
an der Losentscheidung nicht beteiligten, an 
Jahren jüngsten anwesenden Mitglied des 
Gemeinderates zu ziehen ist. Unter Partei-
summen sind die Summen der gültigen 
Stimmen zu verstehen, die bei der Wahl des 
Gemeinderates auf die einzelnen wahlwer-
benden Parteien entfallen sind; die einzelnen 
Parteisummen sind dabei jener Fraktion zu-
zuordnen, die aus der jeweiligen wahlwer-
benden Partei gemäß § 18a Abs. 1 hervor-
geht. 

 (5) In der engeren Wahl entscheidet die 
absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen. Jede Stimme, die bei der engeren 
Wahl nicht auf die nach Abs. 4 bestimmten 
Personen entfällt, ist ungültig. 

 (6) Wurde bei der zweiten Wahl nur ein 
Wahlvorschlag erstattet und hat sich für die-
sen keine absolute Stimmenmehrheit der 
anwesenden Mitglieder des Gemeinderates 
ergeben, so ist eine dritte Wahl durchzufüh-
ren. Hiebei sind Wahlvorschläge im Sinne des 
Abs. 2 einzubringen. In der dritten Wahl 
entscheidet die relative Mehrheit der abgege-
benen gültigen Stimmen. 

 (7) Ergibt sich bei der engeren oder bei 
der dritten Wahl Stimmengleichheit, so gilt 
derjenige als gewählt, der auf dem Wahlvor-
schlag jener Fraktion aufscheint, die über die 
größere Anzahl von Mandaten im Gemeinde-
rat verfügt. Gibt auch dies nicht den Aus-
schlag, so entscheidet die Höhe der Partei-
summen (Abs. 4 letzter Satz). Bei gleichen 
Parteisummen entscheidet das Los, das von 
dem an der Losentscheidung nicht beteilig-
ten, an Jahren jüngsten anwesenden Mitglied 
des Gemeinderates zu ziehen ist.  

 (8) Werden keine oder nur ungültige 
Wahlvorschläge eingebracht, so können für 
jedes Mitglied des Gemeinderates, das einer 
Fraktion angehört, der ein Anspruch auf Ver-
tretung im Gemeindevorstand zukommt, 
Stimmen abgegeben werden. Für die Wahl 
finden die Bestimmungen der Abs. 3 bis 5 
sowie 7 sinngemäß Anwendung.  
 

§ 26 
Wahl der übrigen Mitglieder des  

Gemeindevorstandes 

 (1) Die übrigen Mitglieder des Gemein-
devorstandes sind aus dem Kreis der Mit-
glieder des Gemeinderates zu wählen. Wie 
viele Mandate dabei den einzelnen Frakti-
onen zukommen, bestimmt sich nach 
Abs. 2. Gehört der Bürgermeister einer 
Fraktion an, die Anspruch auf Vertretung 
im Gemeindevorstand hat, ist er auf die 
Liste seiner Fraktion anzurechnen.  

 (2) Die Zahl der den einzelnen Fraktionen 
zukommenden Mandate im Gemeindevor-
stand ist wie folgt zu berechnen: Die Zahlen 
der Mandate der einzelnen Fraktionen im 
Gemeinderat sind, nach ihrer Größe geord-
net, nebeneinander zu schreiben; unter jede 
dieser Zahlen ist die Hälfte zu schreiben, 
darunter das Drittel, das Viertel usw. Alle so 
angeschriebenen Zahlen sind, nach ihrer 
Größe geordnet und beginnend mit der größ-
ten Zahl, mit Leitzahlen (1, 2, 3 usw.) bis zu 
jener Zahl zu numerieren, die der Anzahl der 
zu vergebenden Mandate entspricht. Die auf 
diese Weise mit der letzten Leitzahl bezeich-
nete Zahl ist die Wahlzahl. Jede Fraktion 
erhält so viele Mandate, wie die Wahlzahl in 
der Zahl ihrer Mandate im Gemeinderat ent-
halten ist. Gibt die Berechnung unter 
Zugrundelegung der Mandate der einzelnen 
Fraktionen im Gemeinderat nicht den Aus-
schlag, so sind der Berechnung die Partei-
summen (§ 25 Abs. 4 letzter Satz) zugrunde 
zu legen. Ergeben sich auch hiernach auf ein 
Mandat gleiche Ansprüche, so entscheidet 
das Los, das von dem an Jahren jüngsten 
anwesenden Mitglied des Gemeinderates zu 
ziehen ist.  

 (3) Für die Wahl hat jede Fraktion, der 
gemäß Abs. 1 noch unbesetzte Mandate im 
Gemeindevorstand zukommen, dem Vorsit-
zenden vor Beginn der Wahlhandlung schrift-
lich einen Wahlvorschlag zu überreichen, der 
soviele Namen zu enthalten hat, wie dieser 
Fraktion noch unbesetzte Mandate im Ge-
meindevorstand zukommen. Die übrigen 
Mitglieder des Gemeindevorstandes sind je in 
einem Wahlgang von den Gemeinderatsmit-
gliedern jener Fraktion, die den Wahlvor-
schlag erstattet hat, im Fall des § 28 Abs. 1 
lit. b von den Gemeinderatsmitgliedern jener 
Fraktion, die auf Vertretung im Gemeindevor-
stand Anspruch hat, zu wählen.  
 

§ 27 
Wahl der Vizebürgermeister 

 (1) Die Vizebürgermeister sind aus 
dem Kreis der übrigen Mitglieder des Ge-
meindevorstandes (§ 26 Abs. 1) auf 
Grund von Wahlvorschlägen zu wählen, 
die jeweils von den Fraktionen einzubrin-
gen sind, deren Gemeinderatsmitglieder 
im Sinne der Bestimmungen der Abs. 2 
bis 5 zur Wahl der betreffenden Vizebür-
germeister berufen sind. Die Fraktionen 
haben ihren Wahlvorschlag vor Beginn der 
Wahlhandlung dem Vorsitzenden schrift-
lich zu überreichen. 

 (2) Ist nur ein Vizebürgermeister zu 
wählen, so ist er von den Gemeinderats-
mitgliedern der stärksten im Gemeinderat 
vertretenen Fraktion zu wählen. 

 (3) Sind zwei Vizebürgermeister zu wäh-
len, so ist der erste Vizebürgermeister von 
den Gemeinderatsmitgliedern der stärksten, 
der zweite Vizebürgermeister von den Ge-
meinderatsmitgliedern der zweitstärksten im 
Gemeinderat vertretenen Fraktion zu wählen. 
Verfügt jedoch die zweitstärkste Fraktion 
über weniger als ein Sechstel der Mandate im 
Gemeinderat, so ist der zweite Vizebürger-
meister von allen Gemeinderatsmitgliedern 
nach den im § 25 bestimmten Grundsätzen 
zu wählen. 

 (4) Sind drei Vizebürgermeister zu wäh-
len, so hat der Vorsitzende bekanntzugeben, 
wie viele Vizebürgermeister nach den im § 26 
Abs. 2 bestimmten Grundsätzen des Verhält-
niswahlrechtes jeder Fraktion zukommen. Die 
Reihenfolge, in der die Vizebürgermeister den 
Bürgermeister zu vertreten haben, bestimmt 
sich nach der Leitzahl. Jeder der Vizebürger-
meister ist von den Gemeinderatsmitgliedern 
jener Fraktion, der der betreffende Vizebür-
germeister zukommt, in einem eigenen 
Wahlgang zu wählen. Verfügt jedoch die 
zweitstärkste Fraktion über wenigstens ein 
Sechstel der Mandate im Gemeinderat, so 
kommt ihr zumindest der dritte Vizebürger-
meister zu. 

 (5) Verfügt eine nach den Bestimmungen 
der Abs. 2 bis 4 zur Wahl eines Vizebürger-
meisters berufene Fraktion nicht mehr über 
ein auf diese Stelle wählbares Mitglied des 
Gemeindevorstandes, so ist der betreffende 
Vizebürgermeister von den Gemeinderatsmit-
gliedern der stärksten im Gemeinderat ver-
tretenen Fraktion, die noch über ein wählba-
res Mitglied des Gemeindevorstandes verfügt, 
zu wählen. 

§ 28 
Passives Wahlrecht in den  
Gemeindevorstand 

 (1) Soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist, können zu Mitgliedern des 
Gemeindevorstandes nur Mitglieder des 
Gemeinderates gewählt werden, die 

a) einer Fraktion angehören, der ein An-
spruch auf Vertretung im Gemeinde-
vorstand zukommt und von dieser 
Fraktion vorgeschlagen werden, oder 

b) einer Fraktion angehören, der kein 
Anspruch auf Vertretung im Gemeinde-
vorstand zukommt, und bei einer Wahl 
gemäß § 26 von einer anspruchsbe-
rechtigten Fraktion gemeinsam mit der 
Fraktion, der sie angehören, vorge-
schlagen werden; ein derart Vorge-
schlagener ist auf die Liste der an-
spruchsberechtigten Fraktion anzu-
rechnen.  

 (2) Voraussetzung für die Wählbarkeit 
in den Gemeindevorstand ist überdies die 
österreichische Staatsbürgerschaft. 

 (3) Personen, die nach § 61 Abs. 4 
ihres Amtes als Mitglied des Gemeinde-
vorstandes enthoben wurden, sind auf die 
Dauer von fünf Jahren seit der Rechts-
wirksamkeit der Enthebung in einen Ge-
meindevorstand nicht wählbar. 
 

§ 29 
Gemeinsame Bestimmungen für die Wahl 
der Mitglieder des Gemeindevorstandes 

 (1) Wahlvorschläge im Sinne der §§ 25 
bis 27 sind nur gültig, wenn sie von der abso-
luten Mehrheit jener Mitglieder des Gemein-
derates unterzeichnet sind, die der Fraktion 
angehören, die zur Erstattung des Wahlvor-
schlages berechtigt ist. Im Fall des § 28 
Abs. 1 lit. b ist der Wahlvorschlag überdies 
von der absoluten Mehrheit jener Gemeinde-
ratsmitglieder, die der auf Vertretung im 
Gemeindevorstand nicht anspruchsberechtig-
ten Fraktion angehören, zu unterzeichnen. 
Ein Mitglied des Gemeinderates kann für die 
Besetzung einer Stelle im Gemeindevorstand 
(§§ 25 bis 27) innerhalb eines Wahlganges 
nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; 
unterzeichnet es mehrere, so sind alle von 
ihm geleisteten Unterschriften ungültig. 

 (2) Für die Wahlen, bei denen jeweils nur 
ein Teil der Mitglieder des Gemeinderates 
wahlberechtigt ist, ist die Anwesenheit von 
jeweils zwei Drittel der dabei Wahlberechtig-
ten und die absolute Stimmenmehrheit der 
anwesenden Wahlberechtigten erforderlich. 

 (3) Wird bei Wahlen gemäß § 26 von 
einer Fraktion, die allein zur Einbringung 
eines Wahlvorschlages berechtigt ist, kein 
oder nur ein ungültiger Wahlvorschlag einge-
bracht oder sind bei solchen Wahlen nicht 
mindestens zwei Drittel der dabei wahlbe-
rechtigten Mitglieder des Gemeinderates 
anwesend, so geht das Recht der Besetzung 
der für die betreffende Fraktion in Frage 
kommenden Mandate für diesen Wahlgang 
auf den gesamten Gemeinderat über, wobei 
jedoch nicht nur die der betreffenden Fraktion 
angehörenden Mitglieder des Gemeinderates 
wählbar sind. In einem solchen Fall ist jedes 
dieser Mandate in einem eigenen Wahlgang 
zu besetzen. Für die Wahl finden die Bestim-
mungen des § 25 Abs. 3 bis 5 sowie 7 sinn-
gemäß Anwendung.  

 (4) Die Bestimmungen des Abs. 3 gelten 
für Wahlen gemäß § 27 sinngemäß. 
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 (5) Ist bei Wahlen die Stärke der Fraktio-
nen maßgebend, so ist bei der Berechnung 
des Stärkeverhältnisses zunächst die Anzahl 
der Mandate im Gemeinderat heranzuziehen. 
Gibt dies nicht den Ausschlag, so sind die 
Parteisummen (§ 25 Abs. 4 letzter Satz) 
heranzuziehen. Bei gleichen Parteisummen 
entscheidet das Los, das von dem an Jahren 
jüngsten anwesenden Mitglied des Gemeinde-
rates zu ziehen ist. 

 (6) Der Bürgermeister hat jede Wahl in 
den Gemeindevorstand unverzüglich kund-
zumachen. 

 (7) Der Bürgermeister hat jede Wahl in 
den Gemeindevorstand und jede Änderung in 
der Zusammensetzung des Gemeindevor-
stands jeweils unverzüglich der Landesregie-
rung bekanntzugeben. Die Landesregierung 
hat unter Bedachtnahme auf die technischen 
Gegebenheiten der Gemeindevertretungs-
Datenbank und der notwendigen Qualitätssi-
cherung mittels Verordnung festzusetzen, in 
welcher Art das Ergebnis der im Anschluss an 
eine Gemeinderatswahl durchgeführten Wah-
len in den Gemeindevorstand und jede Ände-
rung in der Zusammensetzung des Gemein-
devorstands zu übermitteln sind. 

 

§ 30 
Erledigung des Mandates eines Mit-
gliedes des Gemeindevorstandes 

 (1) Das Mandat eines Mitgliedes des 
Gemeindevorstandes wird erledigt: 

a) durch Mandatsverzicht (Abs. 2); 

b) durch Mandatsverlust (Abs. 3). 

 (2) Ein Mitglied des Gemeindevor-
stands kann auf sein Mandat verzichten. 
Der Verzicht ist schriftlich zu erklären und 
eigenhändig zu unterschreiben. Er wird 
mit dem Einlangen beim Gemeindeamt 
wirksam, wenn die Verzichtserklärung 
nicht einen späteren Zeitpunkt enthält. 
Dem Verzicht beigefügte Bedingungen 
sind ohne rechtliche Wirkung. Eine Ver-
zichtserklärung kann nach ihrem Einlan-
gen beim Gemeindeamt nicht mehr wider-
rufen werden. 

 (3) Ein Mitglied des Gemeindevor-
stands verliert sein Mandat: 

1. mit dem Enden seines Mandats als 
Mitglied des Gemeinderates; 

2. mit dem Verlust der österreichischen 
Staatsbürgerschaft; 

3. wenn es die Angelobung nicht in der im 
§ 24 Abs. 4 vorgesehenen Weise leistet; 

4. durch Abberufung (§ 31 und § 31a); 

5. durch Amtsverlust gemäß § 61 Abs. 4. 

 (4) Der Verlust des Mandats tritt im 
Fall des Abs. 3 Z 1 und 4 von Gesetzes 
wegen ein. In den Fällen des Abs. 3 Z 2 
und 3 gilt § 23 Abs. 2 zweiter und dritter 
Satz sinngemäß.  

 (5) Das Mandat als Mitglied des Ge-
meinderates wird durch die Erledigung des 
Mandates als Mitglied des Gemeindevor-
standes – ausgenommen den Fall des 
Abs. 3 lit. a – nicht berührt. 
 

§ 31 
Abberufung von Mitgliedern des  

Gemeindevorstandes 

 (1) Der Bürgermeister, die Vizebür-
germeister und die weiteren Vorstands-
mitglieder können von ihrem Mandat im 
Gemeindevorstand auf Grund eines Miß-
trauensantrages abberufen werden. Die 
Abberufung eines direkt gewählten Bür-
germeisters bedarf zusätzlich der Bestäti-
gung durch eine Volksabstimmung (§ 31a). 

 (2) Ein Mißtrauensantrag gegen den 
Bürgermeister kann von den Mitgliedern 
des Gemeinderates gestellt werden. Ein 
Mißtrauensantrag gegen die übrigen Vor-

standsmitglieder kann von jenen Mitglie-
dern des Gemeinderates gestellt werden, 
die bei der Wahl des betreffenden Vor-
standsmitgliedes stimmberechtigt waren; 
ist ein solches Mitglied verhindert oder 
inzwischen ausgeschieden, ist an seiner 
Stelle das Ersatzmitglied bzw. das nachbe-
rufene Mitglied antragsberechtigt. Der 
Mißtrauensantrag ist schriftlich einzubrin-
gen und zu begründen; er ist gültig, wenn 
er von wenigstens zwei Drittel der An-
tragsberechtigten unterschrieben ist. Das 
Mitglied des Gemeindevorstandes, auf das 
sich der Antrag bezieht, ist weder antrags- 
noch unterschriftsberechtigt. 

 (3) Über einen nach Abs. 2 einge-
brachten Mißtrauensantrag ist in der 
nächsten Sitzung des Gemeinderates, die 
spätestens binnen acht Wochen anzube-
raumen ist, in geheimer Abstimmung 
Beschluß zu fassen. Für diesen Beschluß 
ist die Mehrheit von zwei Dritteln der 
Stimmberechtigten erforderlich. Stimmbe-
rechtigt sind jene Mitglieder des Gemein-
derates, die gemäß Abs. 2 zur Stellung 
des Mißtrauensantrages berufen sind. 

 (4) Hat der Gemeinderat einen 
Mißtrauensantrag gegen einen direkt ge-
wählten Bürgermeister beschlossen, ist 
frühestens sechs und spätestens zwölf 
Wochen nach der Beschlußfassung eine 
Volksabstimmung gemäß § 31a darüber 
durchzuführen. Der Gemeinderat hat in 
derselben Sitzung, in der der Mißtrauen-
santrag beschlossen wird, den Tag der 
Volksabstimmung, der ein Sonntag oder 
gesetzlicher Feiertag sein muß, festzule-
gen. Der zur Vertretung berufene Vize-
bürgermeister hat die Beschlüsse über 
den Mißtrauensantrag und die Volksab-
stimmung unverzüglich der Landesregie-
rung unter Anschluß aller für die Überprü-
fung der Gesetzmäßigkeit erforderlichen 
Unterlagen zur Überprüfung vorzulegen. 
Unverzüglich nach Einlangen der Mittei-
lung der Aufsichtsbehörde, daß sie keinen 
Anlaß zum Einschreiten gemäß § 103 fin-
det, spätestens aber vier Wochen nach 
der Beschlußfassung hat der zur Vertre-
tung berufene Vizebürgermeister Tag und 
Gegenstand der Volksabstimmung durch 
Aushang an der Amtstafel kundzumachen. 

 (5) Die der Aufsichtsbehörde gegen Mit-
glieder des Gemeindevorstandes zustehenden 
Aufsichtsbefugnisse werden durch die vorste-
henden Bestimmungen nicht berührt. 
 

§ 31a 
Volksabstimmung über die  

Abberufung eines direkt gewählten 
Bürgermeisters 

 (1) Gegenstand der Volksabstimmung 
ist die Frage, ob dem Ausspruch des 
Mißtrauens gegen den Bürgermeister zu-
gestimmt wird. Wird die den Gegenstand 
bildende Frage von der unbedingten 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-
men bejaht, gilt der Ausspruch des 
Mißtrauens gegen den Bürgermeister als 
bestätigt im Sinn des § 31 Abs. 1 letzter 
Satz. 

 (2) Stimmberechtigt ist, wer vor dem 
1. Jänner des Jahres der Durchführung 
der Volksabstimmung das 18. Lebensjahr 
vollendet hat und am Stichtag das aktive 
Wahlrecht zum Gemeinderat gemäß § 17 
Oö. Kommunalwahlordnung besitzt; Stich-
tag ist der Tag, an dem der Mißtrauensantrag 
vom Gemeinderat beschlossen wird. Die 
Stimmberechtigten sind unter Heranziehung 
der Wählerevidenz im Sinn des Wählerevi-
denzgesetzes 1973, BGBl. Nr. 601, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 
117/1996, und der Europa-Wählerevidenz im 
Sinn des Europa-Wählerevidenzgesetzes, 

BGBl. Nr. 118/1996, in Stimmlisten zu erfas-
sen; die EDV-mäßige Herstellung der Stimm-
listen ist zulässig. Die Stimmlisten sind am 
21. Tag nach dem Kundmachungstag (§ 31 
Abs. 4) in einem allgemein zugänglichen 
Amtsraum während eines Zeitraumes von 
fünf Tagen innerhalb der Amtsstunden zur 
öffentlichen Einsicht aufzulegen. Im übrigen 
sind die Bestimmungen der Oö. Kommunal-
wahlordnung über die Erfassung der Wahlbe-
rechtigten sinngemäß anzuwenden. 

 (3) Für die Volksabstimmung sind amtli-
che Stimmzettel nach dem Muster der Anlage 
1 von einheitlicher Farbe und Größe zu ver-
wenden. Sie dürfen nur über Anordnung des 
zur Vertretung berufenen Vizebürgermeisters 
hergestellt werden. Der amtliche Stimmzettel 
hat den Gegenstand der Volksabstimmung 
und darunter auf der linken Seite das Wort 
„Ja“ und rechts daneben einen Kreis sowie 
auf der rechten Seite das Wort „Nein“ und 
rechts daneben einen Kreis zu enthalten. Im 
übrigen sind § 23 Abs. 5, § 24, § 25 Abs. 1, 
§ 26 und § 27 des Oö. Bürgerinnen- und 
Bürgerrechtsgesetzes sinngemäß anzuwenden.  

 (4) Die Volksabstimmung ist von der 
Gemeindewahlbehörde und den Sprengel-
wahlbehörden durchzuführen, die nach der 
Oö. Kommunalwahlordnung für die Wahl des 
Gemeinderates eingerichtet sind. Im übrigen 
gelten die Bestimmungen der Oö. Kommu-
nalwahlordnung über Wahlkarten, Wahlort 
und Wahlzeit, Wahlzeugen, Wahlhandlung 
und besondere Erleichterungen für die Aus-
übung des Wahlrechts  für das Abstimmungs-
verfahren sinngemäß. Für das Ermittlungs-
verfahren gelten § 40, § 41 und § 42 Abs. 1 
Oö. Bürgerinnen- und Bürgerrechtsgesetzes 
sinngemäß. Das Ergebnis der Volksabstim-
mung ist durch den zur Vertretung berufenen 
Vizebürgermeister unverzüglich durch Aus-
hang an der Amtstafel kundzumachen.  

 (5) Innerhalb von drei Tagen nach 
Kundmachung des Ergebnisses der Volks-
abstimmung kann wegen Unrichtigkeit der 
Ermittlung des Ergebnisses schriftlich 
Einspruch erhoben werden. Der Einspruch 
ist gültig, wenn er von mindestens 1% der 
Stimmberechtigten unterzeichnet ist und 
eine Begründung enthält. Die Gemeinde-
wahlbehörde hat auf Grund eines gültigen 
Einspruchs innerhalb von drei Tagen nach 
seinem Einlangen das Ergebnis der Volks-
abstimmung zu überprüfen. Ergibt diese 
Überprüfung die Unrichtigkeit der durch-
geführten Ermittlung, hat die Gemeinde-
wahlbehörde das Ergebnis der Ermittlung 
richtigzustellen und das richtiggestellte 
Ergebnis gemäß Abs. 4 neu kundzumachen. 

 (6) Der oder die zur Vertretung berufene 
Vizebürgermeister oder Vizebürgermeisterin 
hat das Ergebnis der Volksabstimmung un-
verzüglich nach ungenütztem Ablauf der 
Einspruchsfrist bzw. nach seiner Kundma-
chung gemäß Abs. 5 der Landesregierung 
mitzuteilen. 
 

§ 32 
Nachbesetzung freigewordener  
Stellen im Gemeindevorstand 

 (1) Ist das Mandat eines Mitgliedes des 
Gemeindevorstandes erledigt, ist die frei-
gewordene Stelle ehestens für die restli-
che Funktionsperiode nachzubesetzen. Die 
freigewordene Stelle des Bürgermeisters 
ist durch Neuwahl gemäß § 40 Oö. Kom-
munalwahlordnung nachzubesetzen, wenn 
das Mandat des Bürgermeisters bis zum 
Ablauf des vierten Jahres nach dem Tag 
der allgemeinen Wahl des Gemeinderates 
und des Bürgermeisters erledigt ist. So-
fern jedoch § 2 Abs. 3 der Oö. Kommu-
nalwahlordnung anzuwenden ist, erfolgt 
die Besetzung durch Nachwahl gemäß 
§ 25. 
 (2) Ist das Mandat eines übrigen Mitglie-
des des Gemeindevorstandes erledigt, ist die 
freigewordene Stelle ehestens für die restli-
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che Funktionsperiode durch Nachwahl zu 
besetzen. Für die Nachwahlen gelten die 
Bestimmungen über die Wahl der Mitglieder 
des Gemeindevorstandes sinngemäß. Den 
Nachwahlen ist die nach § 20 Abs. 5 berech-
nete Mandatsverteilung zugrunde zu legen. 

 (3) Ein neu gewählter Bürgermeister, der 
bei seiner Neuwahl stimmberechtigtes Mit-
glied des Gemeindevorstandes ist oder der 
Fraktion angehört, der der ausgeschiedene 
Bürgermeister gemäß § 26 Abs. 1 letzter Satz 
angerechnet wurde, ist in die Gesamtzahl der 
Mitglieder des Gemeindevorstands einzurech-
nen. In allen übrigen Fällen ist der neu ge-
wählte Bürgermeister beratendes Mitglied des 
Gemeindevorstandes und in die Gesamtzahl 
der Mitglieder des Gemeindevorstandes ge-
mäß § 24 Abs. 1a nicht einzurechnen; für 
einen neu gewählten Bürgermeister, dessen 
Fraktion nach § 26 Abs. 2 ein Anspruch auf 
Vertretung im Gemeindevorstand zukommt, 
gilt das aber nur bis zu dem Zeitpunkt, zu 
dem ein Mandat seiner Fraktion im Gemein-
devorstand frei wird. Ab diesem Zeitpunkt ist 
der neu gewählte Bürgermeister in die Ge-
samtzahl der Mitglieder des Gemeindevor-
standes einzurechnen und stimmberechtigt.  
 

§ 33 
Wahlen in Ausschüsse 

 (1) Der Gemeinderat hat die Mitglieder 
(Ersatzmitglieder) der Ausschüsse zu wäh-
len. Auch Ersatzmitglieder des Gemeinde-
rates können zu Mitgliedern von Aus-
schüssen gewählt werden; im Übrigen 
sind für die Wahl der Mitglieder (Ersatz-
mitglieder) der Ausschüsse die Bestim-
mungen über die Wahl der Mitglieder des 
Gemeindevorstands sinngemäß anzuwen-
den, sofern der Gemeinderat nicht ein-
stimmig einen anderen Wahlvorgang be-
schließt. 
 (2) Die Anzahl der Mitglieder (Ersatzmit-
glieder) eines Ausschusses hat grundsätzlich 
der Anzahl der Mitglieder des Gemeindevor-
stands (§ 24 Abs. 1a) zu entsprechen. Der 
Gemeinderat kann jedoch mit einem mit Drei-
Viertel-Mehrheit zu fassenden Beschluss diese 
Anzahl erhöhen oder herabsetzen, die Anzahl 
der Mitglieder (Ersatzmitglieder) eines Aus-
schusses muss jedoch mindestens drei betra-
gen. Ist danach eine Fraktion, der mindestens 
ein Mandat im Gemeindevorstand zukommt 
(§ 26 Abs. 2), in einem Ausschuss nicht ver-
treten, ist der Ausschuss jedenfalls um ein 
Mitglied (Ersatzmitglied) dieser Fraktion zu 
erweitern.  

 (3) Die im Gemeinderat vertretenen Frak-
tionen haben nach den Grundsätzen des 
Verhältniswahlrechts Anspruch auf Besetzung 
der Obmänner (Obmann-Stellvertreter) der 
Ausschüsse, soweit sie über wählbare Vertre-
ter in den Ausschüssen verfügen. Die Zahl 
der den einzelnen Fraktionen zukommenden 
Obmänner (Obmann-Stellvertreter) ist unter 
sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen 
des § 26 Abs. 2 zu berechnen; der Obmann 
(Obmann-Stellvertreter) des Prüfungsaus-
schusses ist dabei nicht anzurechnen. Ein 
Mitglied einer Fraktion, die keinen Anspruch 
auf Besetzung einer Obmann(Obmann-
Stellvertreter)stelle hat, kann zum Obmann 
(Obmann-Stellvertreter) eines Ausschusses 
gewählt werden, wenn es gemeinsam von 
einer im Gemeinderat vertretenen Fraktion, 
der Anspruch auf eine Obmann (Obmann-
Stellvertreter)stelle zukommt, und der Frakti-
on, der es angehört, vorgeschlagen wird. 
Diese Obmann(Obmann-Stellvertreter) stelle 
ist auf die Liste jener Fraktion anzurechnen, 
welcher der Anspruch auf diese Stelle zu-
kommt. 

 (4) Der Gemeinderat beschließt, welche 
Fraktion in einem bestimmten Ausschuss den 
Obmann (Obmann-Stellvertreter) stellt. Der 
Gemeinderat wählt für jeden Ausschuss den 
Obmann und den Obmann-Stellvertreter 
jeweils in Fraktionswahl, wobei jedoch nur 
Mitglieder des Gemeinderates wählbar sind. 

 (5) Für die Erledigung des Mandats eines 
Mitglieds (Ersatzmitglieds) eines Ausschusses 
gelten § 30 – jedoch mit Ausnahme des 
Abs. 3 Z 2, 3 und 5 – sowie die §§ 31 und 32 
sinngemäß. 

 (6) In die Ausschüsse – mit Ausnahme 
des Prüfungsausschusses – kann der Ge-
meinderat auch Personen, die ihm nicht an-
gehören, mit beratender Stimme berufen. Die 
Bestimmungen über die Amtsverschwiegen-
heit gelten auch für diese Personen. 

 (7) Jede Fraktion, die in einem Aus-
schuss nicht vertreten ist, kann einen 
Vertreter mit beratender Stimme in den 
Ausschuss entsenden. Eine solche Entsen-
dung ist dem Obmann des betreffenden 
Ausschusses schriftlich anzuzeigen und 
gilt bis zu ihrem allfälligen Widerruf. Als 
Fraktionsvertreter kann jedes Mitglied 
(Ersatzmitglied) des Gemeinderates ent-
sandt werden, das auf dem der Fraktion 
zugrunde liegenden Wahlvorschlag auf-
scheint. Für den Fraktionsvertreter gilt 
§ 55 Abs. 3 sinngemäß; sonstige Rechte, 
insbesondere auch jene gemäß § 55 
Abs. 6, kommen ihm nicht zu. 
 

§ 33a 
Wahlen in Organe  

außerhalb der Gemeinde 

 (1) Vertreter der Gemeinde in Organe 
außerhalb der Gemeinde, die vom Gemeinde-
rat zu beschicken sind, sind vom Gemeinde-
rat zu wählen. Diese Vertreter müssen ent-
weder Mitglieder oder Ersatzmitglieder des 
Gemeinderates sein oder sie müssen wenigs-
tens in den Gemeinderat wählbar sein, es sei 
denn, dass sich aus den Verwaltungsvor-
schriften, nach denen die Entsendung vorzu-
nehmen ist, etwas anderes ergibt oder dass 
es sich bei dem zu Entsendenden um einen 
Bediensteten der Gemeinde handelt. 

 (2) Für die Wahl der Vertreter ist § 28 
Abs. 2 nicht anzuwenden; im Übrigen sind die 
Bestimmungen über die Wahl der Mitglieder 
des Gemeindevorstands sinngemäß anzu-
wenden, sofern der Gemeinderat nicht ein-
stimmig einen anderen Wahlvorgang be-
schließt. 

§ 34 
Aufwandsentschädigung und  

Sitzungsgeld 

 (1) Den Vizebürgermeistern und den 
Fraktionsobmännern, die nicht zugleich 
Bürgermeister sind und einer Fraktion 
angehören, die aus mehr als einem Mit-
glied des Gemeinderates besteht, gebührt 
eine Aufwandsentschädigung. 

 (2) Die Aufwandsentschädigung für die 
Vizebürgermeister beträgt: 

1. in Gemeinden mit höchstens 1.000 Ein-
wohnern 

 für den 1. Vizebürgermeister ...........  15% 
 für den 2. Vizebürgermeister ..........  10%, 

2. in Gemeinden mit höchstens 4.500 Ein-
wohnern 

 für den 1. Vizebürgermeister .......... . 20% 
 für den 2. Vizebürgermeister ...........  15% 
 für den 3. Vizebürgermeister ..........  10%, 

3. in Gemeinden mit höchstens 15.000 Ein-
wohnern 

 für den 1. Vizebürgermeister ...........  30% 
 für den 2. Vizebürgermeister ...........  20% 
 für den 3. Vizebürgermeister ........ .  15%, 

4. in Gemeinden mit mehr als 15.000 Ein-
wohnern 

 für den 1. Vizebürgermeister ...........  40% 
für den 2. Vizebürgermeister .......... . 30% 

 für den 3. Vizebürgermeister ...........  20% 

des Bezuges des Bürgermeisters. Als Bezug 
des Bürgermeisters gilt der Bezug, der gemäß 
§ 2 Abs. 1 des Oö. Gemeinde-Bezügege-
setzes 1998 für einen nicht hauptberuflichen 
Bürgermeister der jeweiligen Gemeinde fest-
gesetzt ist. 

 (3) Für die Besorgung wichtiger Aufga-
ben kann durch Verordnung des Gemein-
derates auch für die Mitglieder des Ge-
meindevorstands, die nicht zugleich Bür-
germeister sind, eine angemessene Auf-
wandsentschädigung festgesetzt werden. 
Die Höhe einer solchen Aufwandsentschädi-
gung ist unter Bedachtnahme auf das Aus-
maß der Arbeitsbelastung und die erhöhten 
Aufwendungen festzusetzen. Sie darf für 
Vizebürgermeister 50% und für die übrigen 
Mitglieder des Gemeindevorstands 30% des 
Bezugs des Bürgermeisters nicht übersteigen; 
Abs. 2 letzter Satz ist sinngemäß anzuwenden. 

 (4) Die Aufwandsentschädigung für die 
Fraktionsobmänner beträgt 15% des Amtsbe-
zuges des Bürgermeisters; Abs. 2 letzter Satz 
ist sinngemäß anzuwenden. Hat ein Fraktions-
obmann auf Grund der Abs. 2 und 3 mehrere 
Ansprüche auf eine Aufwandsentschädigung, 
ist ihm nur die jeweils höhere auszuzahlen. 

 (5) Sofern ihnen keine Aufwandsentschä-
digung nach Abs. 1 bis 4 und kein Bezug im 
Sinn des Oö. Gemeinde-Bezügegesetzes 1998 
gebührt, haben die Mitglieder des Gemeinde-
vorstandes und die Mitglieder (Ersatzmitglie-
der) des Gemeinderates für die Teilnahme an 
den Sitzungen des Gemeindevorstandes, des 
Gemeinderates und der Ausschüsse Anspruch 
auf ein Sitzungsgeld, dessen Höhe vom Ge-
meinderat festzulegen ist. Das Sitzungsgeld 
muß mindestens mit 1% und darf höchstens 
mit 3% des Bezuges des Bürgermeisters 
festgelegt werden. Abs. 2 letzter Satz gilt 
sinngemäß. 

 (6) Übt der Bürgermeister seine Funktion 
durch einen zusammenhängenden Zeitraum 
von wenigstens 14 Tagen nicht aus, gebührt 
dem Vizebürgermeister, der den Bürgermeis-
ter in seiner Funktion während dieses Zeit-
raumes vertritt, eine Aufwandsentschädigung 
in der Höhe des auf den Vertretungszeitraum 
entfallenden aliquoten Anteils des Bezuges 
des Bürgermeisters, ein aliquoter Anteil an 
den Sonderzahlungen und der Ersatz der 
Reisekosten. Während dieses Vertretungszeit-
raumes ruht die dem Vizebürgermeister ge-
mäß Abs. 2 gebührende Aufwandsentschädi-
gung. Abs. 2 letzter Satz gilt sinngemäß.  

 (6a) Sind seit Eintritt des Verhinderungs-
falls gemäß Abs. 6 drei Monate verstrichen, 
kann der Vizebürgermeister, der den Bür-
germeister seit Eintritt des Verhinderungsfalls 
gemäß Abs. 6 vertreten hat, erklären, dass er 
für den Zeitraum der weiteren Vertretung 
keinen Beruf mit Erwerbsabsicht ausübt. Die 
Erklärung ist binnen zwei Wochen nach Ab-
lauf des dritten Monats der Vertretung 
schriftlich beim Gemeindeamt (Stadtamt) 
einzubringen. Sie wird mit ihrem Einlangen 
wirksam und gilt solange, bis der Bürger-
meister seine Funktion wieder ausübt. Für 
den Zeitraum der Geltung der Erklärung ge-
bührt dem Vizebürgermeister der hauptberuf-
liche Bezug des Bürgermeisters gemäß § 2 
Abs. 1 Oö. Gemeinde-Bezügegesetz 1998, ein 
aliquoter Anteil an den Sonderzahlungen und 
der Ersatz der Reisekosten. Auch während 
dieses Zeitraums ruht die dem Vizebürger-
meister gemäß Abs. 2 gebührende Aufwands-
entschädigung. 

 (7) Mitgliedern des Gemeindevorstandes 
bzw. Stadtrates und Gemeinderäten, denen 
kein Bezug nach dem Oö. Gemeinde-
Bezügegesetz 1998 gebührt und die nicht 
Bedienstete einer öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaft, einer solchen Stiftung, Anstalt oder 
eines solchen Fonds sind, deren Dienstrecht 
hinsichtlich der Gesetzgebung in die Kompe-
tenz des Landes fällt, gebührt der Ersatz des 
mit ihrer Funktionsausübung verbundenen 
nachweislichen Verdienstentganges aus einer 
selbständigen oder unselbständigen berufli-
chen Tätigkeit in einem von der Landesregie-
rung durch Verordnung festzulegenden Aus-
maß der Arbeitsstunden pro Jahr. In dieser 
Verordnung kann die Höhe des Verdienstent-
ganges auch in Form eines Bauschbetrages 
pro Stunde festgelegt werden. 
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 (8) Ein Verzicht auf Sitzungsgelder und 
Aufwandsentschädigungen ist nur zulässig, 
wenn der (die) Anspruchsberechtigte nach-
weist, dass er (sie) durch die Annahme der 
Geldleistungen pensionsversicherungsrechtli-
che, sozialversicherungsrechtliche oder ar-
beitslosenversicherungsrechtliche Ansprüche 
verliert oder nicht erhält und ihm (ihr) da-
durch ein finanzieller Nachteil erwächst, der 
den Anspruch auf Sitzungsgelder oder Auf-
wandsentschädigungen übersteigt. Der Ver-
zicht kann befristet oder unbefristet zur Gän-
ze oder teilweise erklärt werden. Die Ver-
zichtserklärung hat schriftlich zu erfolgen und 
muss mit einer Begründung versehen sein; in 
der Begründung muss auf den finanziellen 
Nachteil konkret eingegangen werden; die 
zum Nachweis der Zulässigkeit des Verzichts 
erforderlichen Unterlagen sind anzuschließen. 
Die begründete Verzichtserklärung ist beim 
Gemeindeamt einzubringen. Die Gemeinde 
hat die Verzichtserklärung einschließlich der 
Unterlagen der Landesregierung zu übermit-
teln. Die Verzichtserklärung wird mit dem auf 
das Einlangen beim Gemeindeamt folgenden 
Monatsersten wirksam, sofern die Landesre-
gierung nicht innerhalb von vier Wochen ab 
Vorlage den Verzicht mit Bescheid für unzu-
lässig erklärt. Ein derartiger Bescheid darf 
nur erlassen werden, wenn die Verzichtser-
klärung nicht den Bestimmungen dieses Ab-
satzes entspricht. Die Verzichtserklärung 
kann durch schriftliche Erklärung widerrufen 
werden. Ein solcher Widerruf wird mit dem 
auf das Einlangen beim Gemeindeamt folgen-
den Monatsersten wirksam. 

 (9) Für Anfall, Einstellung und Auszahlung 
der Aufwandsentschädigungen gelten die 
Bestimmungen des Oö. Gemeinde-Bezüge-
gesetzes 1998 sinngemäß. 

 (10) Neben einer Aufwandsentschädigung 
im Sinn der vorstehenden Absätze gebührt 
auch der Ersatz der Reisekosten in sinnge-
mäßer Anwendung des Oö. Gemeinde-Be-
zügegesetzes 1998. 

§ 35 
Krankenfürsorge 

 Die Gemeinden haben für Vizebürgermeis-
terinnen und Vizebürgermeister sowie für 
jene Fraktionsobfrauen, Fraktionsobmänner 
und Mitglieder des Gemeindevorstandes, denen 
eine Aufwandsentschädigung gemäß § 34 
Abs. 1 bis 4 gebührt und deren Beitrags-
grundlage den im § 5 Abs. 2 Z 2 ASVG ge-
nannten Betrag übersteigt, Krankenfürsorge 
mindestens in jenem Ausmaß sicherzustellen, 
das der Gleichwertigkeit im Sinn des § 2 
B-KUVG entspricht. 
 

§ 36 
Vertretung des Bürgermeisters 

 (1) Der Bürgermeister ist im Falle sei-
ner Verhinderung vom Vizebürgermeister 
beziehungsweise von den Vizebürgermeis-
tern in der nach § 27 sich ergebenden 
Reihenfolge zu vertreten. 

 (2) Sind sowohl der Bürgermeister als 
auch alle Vizebürgermeister zur Ausübung 
ihres Amtes nicht in der Lage, kommt dem 
an Jahren jeweils ältesten Gemeinderats-
mitglied jener Fraktion, welcher der Bür-
germeister angehört, die Vertretung des 
Bürgermeisters zu. 
 

§ 37 
Gemeindeamt 

 (1) Die Geschäfte der Gemeinde wer-
den durch das Gemeindeamt besorgt. Der 
Gemeinderat hat einen Leiter des Ge-
meindeamtes und bei Bedarf einen Stell-
vertreter zu bestellen. In Gemeinden mit 
über 10.000 Einwohnern ist ein Gemein-
debediensteter mit akademischer Ausbil-
dung zum Leiter des Gemeindeamtes zu 
bestellen. Dieser Gemeindebedienstete 
muss rechtskundig sein, wenn sonst kein 
weiterer Gemeindebediensteter im Ge-
meindeamt rechtskundig ist. 

 (2) Der Bürgermeister ist Vorstand des 
Gemeindeamtes. In dieser Funktion sind 
ihm der Leiter des Gemeindeamtes, des-
sen Stellvertreter, die übrigen Bedienste-
ten der Gemeinde und die sonstigen Or-
gane des Gemeindeamtes unterstellt. Dem 
Leiter des Gemeindeamtes obliegt nach 
den Weisungen des Bürgermeisters die 
Leitung des inneren Dienstes sowie die 
Dienstaufsicht über alle Dienststellen der 
Gemeinde. 

 (3) Die Ordnung des inneren Dienstes 
hat der Gemeinderat in einer Dienstbe-
triebsordnung zu regeln. Der Bürgermeis-
ter hat für die Organisation des Gemein-
deamtes Vorschriften zu erlassen. Dienst-
betriebsordnung und Organisationsvor-
schriften haben eine bürgerfreundliche, 
effektive und sparsame Verwaltung zu 
ermöglichen. 

 (4) In Städten führt das Gemeindeamt 
die Bezeichnung „Stadtamt“, in Marktge-
meinden „Marktgemeindeamt“. Für die 
Feststellung der Einwohnerzahl gemäß 
Abs. 1 ist das Ergebnis der Volkszählung 
maßgeblich, welche der Bestellung des 
Leiters des Gemeindeamtes vorangegan-
gen ist. 

§ 38 
Volksbefragung 

 (1) Der Gemeinderat kann beschlie-
ßen, die Behandlung einer bestimmten in 
seinen Aufgabenbereich (§ 43) fallenden 
Angelegenheit vom Vorliegen des Ergeb-
nisses einer Volksbefragung in der Ge-
meinde abhängig zu machen. Eine Volks-
befragung in diesen Angelegenheiten ist 
anzuberaumen, wenn dies von mehr als 
einem Viertel der wahlberechtigten Ge-
meindemitglieder hinsichtlich einer be-
stimmten Frage verlangt wird. 

 (2) Die Bestellung von Gemeindeorga-
nen, die Angelegenheiten der Gemeinde-
bediensteten sowie behördliche Entschei-
dungen und Verfügungen dürfen nicht 
Gegenstand einer Volksbefragung sein. 

 (3) Jedes wahlberechtigte Gemeinde-
mitglied kann bei der Gemeinde einen 
Antrag auf Durchführung einer Volksbe-
fragung über eine bestimmte Frage nie-
derschriftlich einbringen. Am Tag nach der 
Einbringung dieses Antrages ist der Wort-
laut der Frage sowie die erforderliche Min-
destzahl von Anträgen wahlberechtigter 
Gemeindemitglieder, die sich diesem Be-
gehren anschließen müssen, und der hie-
bei einzuhaltende Vorgang vom Bürger-
meister kundzumachen. 

 (4) Alle Anträge, die hinsichtlich desselben 
Fragewortlautes innerhalb von vier Wochen, 
gerechnet vom Tag der Kundmachung des 
ersten Antrages, beim Gemeindeamt persön-
lich zur Niederschrift gegeben werden, zählen 
im Sinne des Abs. 1. Sie sind jeweils spätes-
tens am übernächsten Tag nach der Errich-
tung der Niederschrift nach Prüfung durch 
den Bürgermeister nach der Reihenfolge der 
Errichtung fortlaufend zu numerieren und in 
eine Liste einzutragen. Die Liste hat Name, 
Anschrift, Geburtsdatum und Beruf des An-
tragstellers sowie das Datum der Errichtung 
der Niederschrift zu enthalten und ist bis zum 
Ablauf der vierwöchigen Frist zur Antragstel-
lung, im Falle der Durchführung der Volksbe-
fragung bis zum Ablauf des Tages der Volks-
befragung öffentlich im Gemeindeamt aufzu-
legen. 

 (5) Im Beschluß auf Vornahme einer 
Volksbefragung beziehungsweise spätes-
tens eine Woche nach Errichtung jener 
Niederschrift, durch welche die zur Vor-
nahme der Volksbefragung erforderliche 
Mindestzahl von Anträgen erreicht wird, 
hat der Gemeinderat den Tag der Volksbe-
fragung festzusetzen. Hiefür darf nur ein 

Sonntag oder ein gesetzlicher Feiertag 
nach Ablauf der Auflegungsfrist für das 
Wählerverzeichnis vorgesehen werden. 

 (6) Der Gegenstand der Volksbefra-
gung muß vom Gemeinderat oder vom 
Antragsteller bei der Errichtung der ersten 
Niederschrift in Form einer Frage so for-
muliert werden, daß die Beantwortung nur 
mit „Ja“ oder „Nein“ möglich ist. 

 (7) Der Tag der Volksbefragung ist 
zugleich mit der zu beantwortenden Frage 
vom Bürgermeister kundzumachen. Binnen 
zwei Wochen ab dem Kundmachungstag sind 
die Wählerverzeichnisse öffentlich aufzule-
gen; die Auflegungsfrist beträgt eine Woche. 
Die Wählerverzeichnisse sind auf Grund der 
Wählerevidenz im Sinne des Wählerevidenz-
gesetzes 1973, BGBl. Nr. 601, in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 117/1996 und 
der Europa-Wählerevidenz (Europa-Wähler-
evidenzgesetz, BGBl. Nr. 118/1996) anzule-
gen. Wahlausweise sind nicht auszustellen.  
 (8) Die Stimmzettel dürfen nur auf „Ja“ 
oder „Nein“ lauten. Anders bezeichnete 
Stimmzettel sind ungültig. Enthält ein Um-
schlag mehr als einen gültig ausgefüllten 
Stimmzettel und lauten diese Stimmzettel 
teils auf „Ja“ und teils auf „Nein“, so sind alle 
ungültig; lauten entweder alle auf „Ja“ oder 
alle auf „Nein“, so sind sie nur als ein Stimm-
zettel zu zählen. 

 (9) Die Volksbefragung ist von der Ge-
meindewahlbehörde und den Sprengelwahl-
behörden durchzuführen, die nach der O.ö. 
Kommunalwahlordnung für die Wahl des 
Gemeinderates eingerichtet sind.  

 (10) Soweit im vorstehenden nichts be-
sonderes bestimmt ist, sind für das Verfahren 
bei der Volksbefragung die Bestimmungen 
der O.ö. Kommunalwahlordnung sinngemäß 
anzuwenden.  

 (11) Das Ergebnis der Volksbefragung 
ist vom Bürgermeister unverzüglich kund-
zumachen; die Angelegenheit, die Ge-
genstand der Volksbefragung war, ist in 
die Tagesordnung der nächsten Sitzung 
des Gemeinderates aufzunehmen. 
 

§ 38a 
Information der Gemeindemitglieder 

 (1) Hat eine Gemeinde die Absicht, im 
eigenen Wirkungsbereich ein Vorhaben 
durchzuführen, durch das wegen seines 
Umfanges, wegen seiner Art, wegen des 
dafür notwendigen finanziellen Aufwandes 
oder aus anderen Gründen Interessen der 
Gemeindemitglieder im allgemeinen oder 
Interessen eines bestimmten Teiles der 
Gemeindemitglieder besonders berührt 
würden, so hat sie, insoweit dem nicht 
gesetzliche Bestimmungen, insbesondere 
Verschwiegenheitspflichten, entgegenste-
hen, die Gemeindemitglieder beziehungs-
weise den in Betracht kommenden Teil der 
Gemeindemitglieder über das Vorhaben 
ausreichend und zeitgerecht, möglichst 
noch im Planungsstadium, zu informieren. 
Gleiches gilt, wenn eine gemeindeeigene 
Unternehmung oder eine Unternehmung 
oder sonstige Einrichtung, an der die Ge-
meinde (Gemeinden) mehrheitlich betei-
ligt ist (sind), die Durchführung eines 
solchen Vorhabens beabsichtigt. 

 (2) Die Information im Sinn des Abs. 1 
hat durch Aushang an der Gemeindeamts-
tafel sowie darüber hinaus auch in anderer 
wirksamer Weise so zu erfolgen, dass die 
anzusprechende Zielgruppe möglichst 
umfassend erreicht werden kann. In wel-
cher Weise die zusätzliche Information im 
Einzelfall zu erfolgen hat, hat der Gemein-
derat festzulegen.  

 (3) Soll die Information in einer Ge-
meindeversammlung erfolgen, so ist diese 
vom Bürgermeister mindestens zwei Wo-
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chen vorher unter Angabe der Zeit, des 
Ortes und des Gegenstandes der Gemein-
deversammlung einzuberufen. Die Ge-
meindeversammlung kann auch für ein-
zelne Teile der Gemeinde gesondert ab-
gehalten werden. Die Einberufung ist 
durch Anschlag an der Gemeindeamtstafel 
und gegebenenfalls an den anderen Amts-
tafeln der Gemeinde sowie darüber hinaus 
in sonst ortsüblicher und wirksamer Weise 
bekanntzumachen. In der Gemeindever-
sammlung ist den teilnehmenden Ge-
meindemitgliedern die erforderliche In-
formation zu erteilen sowie Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. Beschlüsse 
können in einer Gemeindeversammlung 
nicht gefaßt werden. 
 (4) Durch die Bestimmungen der Abs. 1 
bis 3 werden die für die Durchführung des 
betreffenden Vorhabens maßgeblichen 
Rechtsvorschriften sowie auch die Rechts-
wirksamkeit von Verordnungen und Beschei-
den nicht berührt. 

 

 

II. HAUPTSTÜCK 

WIRKUNGSBEREICH DER GEMEINDE 

 

§ 39 
Einteilung des Wirkungsbereiches 

 Der Wirkungsbereich der Gemeinde ist 
ein eigener und ein vom Bund oder vom 
Land übertragener. 
 

§ 40 
Eigener Wirkungsbereich 

 (1) Gemäß Art. 118 Abs. 2 B-VG um-
faßt der eigene Wirkungsbereich neben 
den im § 1 Abs. 2 angeführten Angele-
genheiten alle Angelegenheiten, die im 
ausschließlichen oder überwiegenden In-
teresse der in der Gemeinde verkörperten 
örtlichen Gemeinschaft gelegen und ge-
eignet sind, durch die Gemeinschaft in-
nerhalb ihrer örtlichen Grenzen besorgt zu 
werden. Die Gesetze haben derartige An-
gelegenheiten ausdrücklich als solche des 
eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde 
zu bezeichnen. 

 (2) Gemäß Art. 118 Abs. 3 B-VG sind 
der Gemeinde zur Besorgung im eigenen 
Wirkungsbereich die behördlichen Aufga-
ben insbesondere in folgenden Angele-
genheiten gewährleistet: 

1. Bestellung der Gemeindeorgane unbe-
schadet der Zuständigkeit überörtli-
cher Wahlbehörden; Regelung der in-
neren Einrichtungen zur Besorgung 
der Gemeindeaufgaben; 

2. Bestellung der Gemeindebediensteten 
und Ausübung der Diensthoheit unbe-
schadet der Zuständigkeit überörtli-
cher Disziplinar-, Qualifikations- und 
Prüfungskommissionen; 

3. örtliche Sicherheitspolizei (Art. 15 
Abs. 2 B-VG); örtliche Veranstal-
tungspolizei; 

4. Verwaltung der Verkehrsflächen der 
Gemeinde; örtliche Straßenpolizei; 

5. Flurschutzpolizei; 

6. örtliche Marktpolizei; 

7. örtliche Gesundheitspolizei, insbeson-
dere auch auf dem Gebiete des Hilfs- 
und Rettungswesens sowie des Lei-
chen- und Bestattungswesens; 

8. Sittlichkeitspolizei; 

9. örtliche Baupolizei, soweit sie nicht 
bundeseigene Gebäude, die öffentli-
chen Zwecken dienen (Art. 15 Abs. 5 
B-VG), zum Gegenstand hat; örtliche 
Feuerpolizei; örtliche Raumplanung; 

10. öffentliche Einrichtungen zur außerge-
richtlichen Vermittlung von Streitigkei-
ten; 

11. freiwillige Feilbietungen beweglicher 
Sachen. 

 (3) Die Gemeinde hat die Angelegen-
heiten des eigenen Wirkungsbereiches im 
Rahmen der Gesetze und Verordnungen 
des Bundes und des Landes in eigener 
Verantwortung frei von Weisungen und – 
vorbehaltlich der Bestimmungen des 
§ 102 – unter Ausschluß eines Rechtsmit-
tels an Verwaltungsorgane außerhalb der 
Gemeinde zu besorgen. Dem Land kommt 
gegenüber der Gemeinde bei Besorgung 
ihres eigenen Wirkungsbereiches, soweit 
es sich nicht um Angelegenheiten aus dem 
Bereich der Bundesvollziehung handelt, 
ein Aufsichtsrecht zu. 

 (4) Auf Antrag einer Gemeinde kann 
die Besorgung einzelner Angelegenheiten 
des eigenen Wirkungsbereiches, soweit es 
sich nicht um Angelegenheiten aus dem 
Bereich der Bundesvollziehung handelt, 
durch Verordnung der Landesregierung auf 
eine staatliche Behörde übertragen werden. 
Soweit durch eine solche Verordnung eine 
Zuständigkeit auf eine Bundesbehörde 
übertragen werden soll, bedarf sie der 
Zustimmung der Bundesregierung. Eine 
solche Verordnung ist aufzuheben, sobald 
der Grund für ihre Erlassung weggefallen 
ist. Die Übertragung erstreckt sich nicht 
auf das Verordnungsrecht nach § 41. 

 (5) Die in diesem Gesetz geregelten 
Aufgaben der Gemeinde sind solche des 
eigenen Wirkungsbereiches. Dazu gehören 
insbesondere die Wahrnehmung der die 
Gemeinde als selbständiger Wirtschafts-
körper oder auf Grund einer ihr in diesem 
Gesetz eingeräumten Parteistellung tref-
fenden Rechte und Pflichten sowie die 
Stellung von Anträgen und die Abgabe von 
Äußerungen. Ausgenommen vom eigenen 
Wirkungsbereich der Gemeinde sind 

a) diejenigen Aufgaben, die ausdrücklich 
als solche des übertragenen Wirkungs-
bereiches bezeichnet sind, 

b) die Kundmachung von Verordnungen 
der Gemeinde in Angelegenheiten des 
übertragenen Wirkungsbereiches (§ 94), 

c) die Vollstreckung (§ 96) sowie 

d) die Kundmachung einer Verordnung der 
Landesregierung gemäß § 101 Abs. 3. 

 
§ 41 

Ortspolizeiliche Verordnungen 

 (1) In den Angelegenheiten des eige-
nen Wirkungsbereiches hat der Gemeinde-
rat das Recht, ortspolizeiliche Verordnun-
gen nach freier Selbstbestimmung zur 
Abwehr unmittelbar zu erwartender oder 
zur Beseitigung von das örtliche Gemein-
schaftsleben störenden Mißständen zu 
erlassen sowie deren Nichtbefolgung als 
Verwaltungsübertretung zu erklären. Sol-
che Übertretungen sind vom Bürgermeis-
ter im übertragenen Wirkungsbereich mit 
Geldstrafe bis 220 Euro, wenn aber mit 
einer Geldstrafe nicht das Auslangen ge-
funden werden kann, mit Arrest bis zwei 
Wochen zu bestrafen. 

 (2) Ortspolizeiliche Verordnungen nach 
Abs. 1 dürfen nicht gegen bestehende 
Gesetze oder Verordnungen des Bundes 
und des Landes verstoßen. 
 

§ 42 
Übertragener Wirkungsbereich 

 (1) Der übertragene Wirkungsbereich 
umfaßt die Angelegenheiten, die die Ge-
meinde nach Maßgabe der Bundesgesetze 
im Auftrag und nach den Weisungen des 

Bundes oder nach Maßgabe der Landesge-
setze im Auftrag und nach den Weisungen 
des Landes zu besorgen hat. 

 (2) Die Bestrafung von Verwaltungs-
übertretungen ist eine Angelegenheit des 
übertragenen Wirkungsbereiches. 

 

 

III. HAUPTSTÜCK 

ZUSTÄNDIGKEIT UND GESCHÄFTS-
FÜHRUNG DER GEMEINDEORGANE 

 

1. Abschnitt 

Gemeinderat 

 

§ 43 
Aufgaben 

 (1) Dem Gemeinderat obliegen alle in 
den eigenen Wirkungsbereich der Ge-
meinde fallenden Angelegenheiten, soweit 
sie nicht ausdrücklich anderen Organen 
der Gemeinde vorbehalten sind. 

 (2) Der Gemeinderat ist befugt, einzel-
ne in seine Zuständigkeit fallende Angele-
genheiten der örtlichen Straßenpolizei mit 
Verordnung ganz oder zum Teil dem Bür-
germeister zu übertragen, sofern dies im 
Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit 
und Einfachheit gelegen ist. 

 (3) Der Gemeinderat kann das ihm 
zustehende Beschlussrecht bei der Ab-
wicklung eines bestimmten Vorhabens der 
Gemeinde, insbesondere eines Bauvorha-
bens, ganz oder zum Teil dem Gemeinde-
vorstand oder – unter Beachtung der 
Wertgrenzen des § 58 – dem Bürgermeis-
ter durch Verordnung übertragen. Diese 
Verordnung hat jedenfalls die Befugnisse 
des Gemeindevorstands oder des Bürger-
meisters sowie Bestimmungen über eine 
Berichtspflicht im Gemeinderat zu enthal-
ten. Die Erlassung einer derartigen Über-
tragungsverordnung ist nur zulässig, so-
fern 

1. die Übertragung im Interesse der 
Zweckmäßigkeit, Raschheit und Ein-
fachheit gelegen ist, 

2. der Gemeinderat die Durchführung des 
Vorhabens beschlossen hat (Grundsatz-
beschluss) und 

3. ein Beschluss des Gemeinderates über 
die Aufbringung des Geldbedarfs (Fi-
nanzierungsplan) einschließlich einer 
gemäß § 86 allenfalls erforderlichen 
aufsichtsbehördlichen Genehmigung 
vorliegt. 

§ 44 
Ausschüsse 

 (1) Hat der Gemeinderat für einzelne 
Zweige der Verwaltung Ausschüsse einge-
richtet, so obliegt diesen die Vorberatung 
und die Antragstellung für die Beschluß-
fassung durch den Gemeinderat, sofern 
dieser die Angelegenheit nicht unmittelbar 
behandelt. 

 (1a) Der Gemeinderat kann beschließen, 
eine einzelne Angelegenheit dem dafür zu-
ständigen Ausschuss zur Vorberatung und 
Antragstellung zuzuweisen. Diese Angelegen-
heit ist vom Ausschuss in der nächsten Sit-
zung, jedenfalls innerhalb von drei Monaten, 
zu behandeln. § 46 Abs. 4 zweiter Satz gilt 
sinngemäß. 

 (2) Der Gemeinderat kann seinen Aus-
schüssen durch Verordnung das ihm zu-
stehende Beschlussrecht in Angelegenhei-
ten des eigenen Wirkungsbereichs der 
Gemeinde übertragen, sofern dies im In-
teresse der Zweckmäßigeit, Raschheit, 
Einfachheit und Kostenersparnis gelegen 
ist. Ausgenommen von der Übertragung 
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sind die behördlichen Aufgaben sowie die 
Beschlussfassungen in den Angelegenhei-
ten des Gemeindehaushaltes (V. Haupt-
stück). Die Verordnung bedarf eines Be-
schlusses des Gemeinderates mit Drei-
Viertel-Mehrheit und tritt jedenfalls mit 
Ablauf der Funktionsperiode des Gemein-
derates außer Kraft. 

 (3) Der Gemeinderat kann jederzeit 
durch Verordnung eine übertragene Zu-
ständigkeit gemäß Abs. 2 wieder an sich 
ziehen. Ein Beschluss über die Zurück-
nahme der Übertragung ist mit einfacher 
Mehrheit zu fassen. 
 

§ 45 
Einberufung von Sitzungen 

 (1) Der Gemeinderat hat je nach Be-
darf, wenigstens aber in jedem Vierteljahr 
einmal zusammenzutreten. Die Sitzungen 
des Gemeinderates sind vom Bürgermeis-
ter einzuberufen. Tag und Stunde sind so 
festzusetzen, dass möglichst alle Mitglie-
der des Gemeinderates an der Sitzung 
teilnehmen können. Der Bürgermeister 
hat den Mitgliedern des Gemeinderates 
einen Plan über die Sitzungstermine für 
mindestens sechs Monate im Voraus (Sit-
zungsplan) nachweisbar zuzustellen. 

 (2) Der Bürgermeister ist verpflichtet, 
eine Sitzung des Gemeinderates binnen 
einer Woche einzuberufen, wenn dies 
wenigstens ein Viertel der Mitglieder des 
Gemeinderates oder die Aufsichtsbehörde 
verlangt. Das Verlangen muss schriftlich 
gestellt werden und den Gegenstand, der 
dem Verlangen auf Einberufung zugrunde 
liegt, umschreiben. Diese Sitzung ist spä-
testens innerhalb eines Monats unter Be-
kanntgabe der Tagesordnung und An-
schluss des schriftlichen Verlangens anzu-
beraumen. 

 (3) Jedes nicht von der Teilnahme an 
den Sitzungen ausgeschlossene Mitglied 
des Gemeinderates ist von der Abhaltung 
der Sitzung mindestens sieben Tage, in 
besonders dringenden Fällen 24 Stunden 
vorher schriftlich unter Bekanntgabe des 
Tages, der Beginnzeit, des Ortes und der 
Tagesordnung der Sitzung zu verständi-
gen. Die Verständigung ist den Mitgliedern 
des Gemeinderates nachweisbar zuzustel-
len, sofern die Sitzung nicht im Sitzungs-
plan (Abs. 1) enthalten ist. 

 (4) Die Abhaltung einer Sitzung des 
Gemeinderates ist vom Bürgermeister 
sieben Tage, in besonders dringenden 
Fällen 24 Stunden vorher unter Angabe 
des Tages, der Beginnzeit, des Ortes und 
der Tagesordnung der Sitzung unter Hin-
weis auf die Bestimmungen des § 54 
Abs. 6 kundzumachen. 
 

§ 46 
Tagesordnung 

 (1) Der Bürgermeister hat die Tages-
ordnung festzusetzen. Die Tagesordnung 
hat den Punkt „Allfälliges“ zu enthalten, 
wobei eine Beschlussfassung unter diesem 
Punkt jedoch nur im Fall des Abs. 3 zuläs-
sig ist. Die einzelnen Tagesordnungspunk-
te sind in der Einladung möglichst konkret 
zu fassen. 

 (2) Der Bürgermeister ist verpflichtet, 
einen in die Zuständigkeit des Gemeinde-
rates fallenden Gegenstand in die Tages-
ordnung der nächsten Sitzung des Ge-
meinderates aufzunehmen, wenn dies von 
einem Mitglied des Gemeinderates spätes-
tens zwei Wochen vor der Sitzung schrift-
lich verlangt wird. Das Recht der Bericht-
erstattung über solche Verhandlungsge-
genstände steht dem Antragsteller bzw. 
dem Erstunterzeichner zu. 

 (3) Gegenstände, die nicht auf der 
Tagesordnung stehen, können nur dann 
behandelt werden, wenn der Gemeinderat 
seine Zustimmung gibt. Solche Anträge 
(Dringlichkeitsanträge) kann jedes Mit-
glied des Gemeinderates stellen, doch 
müssen sie schriftlich und mit einer Be-
gründung versehen, vor Beginn der Sit-
zung eingebracht werden. Über Dringlich-
keitsanträge ist, sofern der Gemeinderat 
nichts anderes beschließt, entweder unter 
dem Tagesordnungspunkt „Allfälliges“ 
oder am Schluss der Tagesordnung zu 
beraten und abzustimmen. Vor Eintritt in 
die Tagesordnung hat der oder die Vorsit-
zende den Inhalt des Dringlichkeitsantrags 
dem Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen 
und über die Aufnahme in die Tagesord-
nung abstimmen zu lassen.  

 (4) Der Vorsitzende ist berechtigt, einen 
auf der Tagesordnung stehenden Gegenstand 
vor Eintritt in die Tagesordnung von der Ta-
gesordnung abzusetzen. Gegenstände, die 
nach gesetzlichen Bestimmungen in die Ta-
gesordnung aufzunehmen waren, dürfen 
nicht abgesetzt werden. Die Reihenfolge der 
Verhandlung der Geschäftsstücke hat der 
Vorsitzende zu bestimmen. 

 (5) Der Gemeinderat kann einzelne Ta-
gesordnungspunkte oder die gesamte Sitzung 
durch Beschluss vertagen. Der Termin für die 
fortzusetzende Sitzung muss bereits bei der 
Vertagung festgelegt werden. Werden nur 
einzelne Tagesordnungspunkte vertagt, sind 
sie auf die Tagesordnung der nächsten Sit-
zung des Gemeinderats aufzunehmen, sofern 
der Gemeinderat bei der Vertagung nichts 
anderes beschließt.  
 

§ 47 
Anwesenheitspflicht 

 (1) Die Mitglieder des Gemeinderates 
haben an den Sitzungen des Gemeindera-
tes teilzunehmen. Mitglieder des Gemein-
derates, die am Erscheinen zu einer Sit-
zung verhindert sind, haben den Bürger-
meister unter Mitteilung des Grundes der 
Verhinderung davon unverzüglich zu be-
nachrichtigen. Der Bürgermeister hat in 
diesem Fall sofort Ersatzmitglieder einzu-
berufen. Hiebei kann von den Vorschriften 
des § 45 Abs. 3 insoweit abgegangen 
werden, als es zur rechtzeitigen Verstän-
digung der Ersatzmitglieder erforderlich 
ist. 

 (2) Mitglieder des Gemeinderates kön-
nen nur aus triftigen Gründen von der 
Anwesenheitspflicht befreit werden. Eine 
Befreiung bis zur Dauer von drei Monaten 
erteilt der Bürgermeister, darüber hinaus 
der Gemeinderat. Dabei ist darauf Be-
dacht zu nehmen, daß die Beschlußfähig-
keit des Gemeinderates nicht gefährdet 
wird. Anstelle der von der Anwesenheits-
pflicht befreiten Mitglieder sind Ersatzmit-
glieder einzuberufen. 
 

§ 48 
Vorsitz 

 (1) Den Vorsitz in den Sitzungen des 
Gemeinderates hat der Bürgermeister zu 
führen. 
 (2) Der Vorsitzende hat die Sitzung zu 
eröffnen und zu schließen, die Verhandlungen 
zu leiten und für die Aufrechterhaltung der 
Ruhe und Ordnung zu sorgen. 
 (3) Der oder die Vorsitzende kann für eine 
erforderliche Beratung die Sitzung für insge-
samt höchstens drei Stunden unterbrechen. 
 

§ 49 
Ordnungsbefugnisse des  

Vorsitzenden 

 (1) Abschweifungen von der Sache hat 
der Vorsitzende mit dem Ruf „zur Sache“ 
abzustellen. Nach dem dritten Ruf „zur 

Sache“ kann der Vorsitzende dem Redner 
das Wort entziehen. Wurde einem Redner 
wegen Abschweifung vom Gegenstand das 
Wort entzogen, so kann der Gemeinderat 
ohne Beratung beschließen, daß er den 
Redner dennoch hören will. 

 (2) Wenn ein Mitglied des Gemeindera-
tes die Sitzung stört, den Anstand oder 
die Sitte verletzt oder beleidigende Äuße-
rungen gebraucht, hat der Vorsitzende die 
Mißbilligung darüber durch den Ruf „zur 
Ordnung“ auszusprechen. Der Vorsitzende 
kann in diesem Fall die Rede unterbrechen 
und dem Redner das Wort auch völlig 
entziehen. Wenn der Vorsitzende den 
Redner unterbricht, hat dieser sofort inne-
zuhalten, widrigenfalls ihm das Wort ent-
zogen werden kann. 

 (3) Falls andauernde Störungen eine 
geordnete Beratung unmöglich machen, 
kann der Vorsitzende die Sitzung für be-
stimmte, drei Stunden nicht übersteigende 
Zeit unterbrechen oder vorzeitig schließen. 

 (4) Bei Störungen der Sitzung durch 
Zuhörer kann der Vorsitzende nach vo-
rangegangener erfolgloser Ermahnung die 
störenden Zuhörer entfernen oder den 
Zuhörerraum räumen lassen. 
 

§ 50 
Beschlußfähigkeit 

 (1) Der Gemeinderat ist, sofern die 
Gesetze nichts anderes bestimmen, be-
schlußfähig, wenn die Mitglieder (Ersatz-
mitglieder) ordnungsgemäß zur Sitzung 
eingeladen wurden und wenigstens die 
Hälfte der Mitglieder, einschließlich der ein-
berufenen Ersatzmitglieder, anwesend sind. 

 (2) Wenn der Gemeinderat infolge der 
Erledigung von Gemeinderatsmandaten, 
für die zur Berufung auf die erledigten 
Stellen in Betracht kommende Ersatzmit-
glieder nicht mehr vorhanden sind, beschluß-
unfähig wird, hat die Landesregierung den 
Gemeinderat aufzulösen. In diesem Fall sind 
die Bestimmungen des § 108 anzuwenden. 
 

§ 51 
Abstimmung 

 (1) Zu einem Beschluß des Gemeinde-
rates ist, sofern die Gesetze nichts ande-
res bestimmen, die Zustimmung von mehr 
als der Hälfte der in beschlußfähiger An-
zahl anwesenden Stimmberechtigten er-
forderlich. Kommt die erforderliche Mehr-
heit nicht zustande, so ist der Antrag ab-
gelehnt. 

 (2) Die Stimmberechtigten haben ihr 
Stimmrecht persönlich auszuüben. Die 
Stimme ist durch Bejahung oder Vernei-
nung des Antrages abzugeben; Zusätze 
sind unwirksam. Wer sich der Stimme 
enthält, lehnt den Antrag ab. Der Vorsit-
zende stimmt zuletzt ab. 

 (3) Soweit gesetzlich nicht etwas ande-
res bestimmt ist, hat die Abstimmung 
durch Erheben der Hand oder durch Auf-
stehen zu erfolgen. Sofern nicht geheim 
abzustimmen ist, kann der Gemeinderat 
beschließen, daß namentlich abzustimmen 
ist. Wenn es ein Drittel der anwesenden 
Stimmberechtigten verlangt und gesetzli-
che Bestimmungen dem nicht entgegen-
stehen, ist jedenfalls geheim mit Stimm-
zetteln abzustimmen. 

 (4) Soll durch einen Beschluß einer 
Person eine durch Gesetz bestimmte 
Funktion übertragen oder soll über die 
Aufnahme, Anstellung oder Ernennung von 
Gemeindebediensteten abgestimmt werden, 
so ist geheim abzustimmen, es sei denn, 
daß der Gemeinderat einstimmig eine 
andere Art der Abstimmung beschließt. 
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§ 52 
Wahlen 

 Wahlen durch den Gemeinderat sind 
stets geheim mit Stimmzetteln durchzu-
führen, es sei denn, daß der Gemeinderat 
einstimmig eine andere Art der Stimmab-
gabe beschließt. 

§ 53 
Öffentlichkeit 

 (1) Die Sitzungen des Gemeinderates 
sind öffentlich. Die Öffentlichkeit besteht 
darin, daß jedermann nach Maßgabe des 
vorhandenen Platzes berechtigt ist, zuzu-
hören und sich Aufzeichnungen zu machen. 

 (2) Die Öffentlichkeit ist auszuschlie-
ßen, wenn es vom Vorsitzenden oder von 
wenigstens drei Mitgliedern des Gemein-
derates verlangt und vom Gemeinderat 
beschlossen wird. Wenn der Gemeinde-
voranschlag oder der Gemeinderechnungs-
abschluß behandelt werden, darf die Öf-
fentlichkeit nicht ausgeschlossen werden.  

 (3) Beratungen in nicht öffentlichen 
Sitzungen sind, unabhängig davon, ob sie 
zu einem Beschluss führen, vertraulich; sie 
dürfen ausschließlich für amtliche Zwecke 
aufgezeichnet werden. Nicht vertraulich 
sind die Tagesordnung einer nicht öffentli-
chen Sitzung sowie das Abstimmungser-
gebnis und der Inhalt eines Beschlusses, 
soweit es sich nicht um Angelegenheiten 
handelt, durch deren Veröffentlichung Per-
sönlichkeitsrechte verletzt werden können. 
 (4) Eine visuelle oder akustische Auf-
zeichnung der Sitzung ist zulässig. Der Ge-
meinderat kann mit Beschluss im Einzelfall 
Einschränkungen verfügen, wenn dies im 
Interesse eines geordneten Ablaufs der Sit-
zung geboten erscheint.  

 (5) Der Gemeinderat kann beschließen, 
dass vor oder nach der Gemeinderatssitzung 
eine Bürgerfragestunde abgehalten wird. 
 

§ 54 
Verhandlungsschrift 

 (1) Über jede Sitzung des Gemeindera-
tes ist eine Verhandlungsschrift zu führen. 
Diese hat zu enthalten: 

1. Ort, Tag und Stunde des Beginnes und 
der Beendigung der Sitzung; 

2. den Nachweis über die ordnungsgemä-
ße Einladung sämtlicher Gemeinde-
ratsmitglieder (Ersatzmitglieder); 

3. die Namen des Vorsitzenden, der an-
wesenden sowie der entschuldigt und 
unentschuldigt ferngebliebenen Gemein-
deratsmitglieder (Ersatzmitglieder); 

4. die Gegenstände der Tagesordnung in 
der Reihenfolge, in der sie behandelt 
werden; 

5. den wesentlichen Inhalt des Beratungs-
verlaufes, insbesondere sämtliche in 
der Sitzung gestellten Anträge unter 
Anführung der Antragsteller und der 
Berichterstatter, ferner die gefaßten 
Beschlüsse und für jeden Beschluß die 
Art und das Ergebnis der Abstimmung 
sowie bei nicht geheimer Abstimmung 
die Namen der für und gegen die An-
träge Stimmenden; 

6. bei Wahlen die eingebrachten Wahlvor-
schläge, den Verlauf der Wahlhandlung 
und das Wahlergebnis. 

 (1a) Wenn es ein Mitglied des Gemeinde-
rates unmittelbar nach der Abstimmung ver-
langt, ist seine vor der Abstimmung zum 
Gegenstand geäußerte abweichende Meinung 
in die Verhandlungsschrift aufzunehmen.  
 (2) Mit der Abfassung der Verhandlungs-
schrift sind vom Bürgermeister Organe des 
Gemeindeamtes zu betrauen, sofern nicht der 
Gemeinderat aus seiner Mitte einen Schrift-
führer bestellt. 

 (3) Die Verhandlungsschrift ist unverzüg-
lich, längstens aber binnen vier Wochen nach 
der Sitzung in Reinschrift zu übertragen. Über 
Angelegenheiten, die nicht öffentlich behan-
delt wurden, ist eine gesonderte Verhand-
lungsschrift zu führen; Abs. 6 ist auf diese 
Verhandlungsschrift nicht anzuwenden.  

 (4) Die Reinschrift der Verhandlungs-
schrift ist von dem oder der Vorsitzenden und 
von dem Schriftführer oder der Schriftführe-
rin zu unterfertigen und jeder im Gemeinde-
rat vertretenen Fraktion mit dem Hinweis, 
dass es sich nicht um die genehmigte Fas-
sung der Verhandlungsschrift handelt, zu 
übermitteln. Die unterschriebene Fassung ist 
überdies bis zur nächsten Sitzung des Ge-
meinderats während der Amtsstunden im 
Gemeindeamt sowie während der nächsten 
Sitzung zur Einsicht für die Mitglieder und 
Ersatzmitglieder des Gemeinderats, die an 
der Sitzung teilgenommen haben, aufzule-
gen. Beträgt der Zeitraum vom Beginn der 
Auflegung der Verhandlungsschrift bis zum 
Beginn der nächsten Sitzung des Gemeinde-
rats nicht mindestens eine Woche, ist die 
Verhandlungsschrift bis zu der dem Ablauf 
dieser Frist erstfolgenden Sitzung sowie wäh-
rend der allenfalls dazwischen liegenden 
Sitzung des Gemeinderats aufzulegen. 

 (5) Den Mitgliedern und Ersatzmitgliedern 
des Gemeinderats, die an der Sitzung teilge-
nommen haben, steht es frei, gegen den 
Inhalt der Verhandlungsschrift mündlich oder 
schriftlich spätestens in der Sitzung des Ge-
meinderats, in der die Verhandlungsschrift 
letztmalig aufliegt, Einwendungen zu erhe-
ben. Werden Einwendungen erhoben, hat der 
Gemeinderat noch in dieser Sitzung zu be-
schließen, ob die Verhandlungsschrift auf 
Grund der Einwendungen zu ändern ist. Wird 
eine Änderung beschlossen, ist der Inhalt der 
Änderung auf der zu ändernden Verhand-
lungsschrift unter Hinweis auf den erfolgten 
Gemeinderatsbeschluss vom Vorsitzenden zu 
vermerken. Werden keine Einwendungen 
erhoben oder wird diesen Einwendungen 
nicht Rechnung getragen, hat dies die oder 
der Vorsitzende auf der Verhandlungsschrift 
zu vermerken. Mit der Beisetzung des Ver-
merks bzw. mit dem Beschluss über die Ein-
wendungen gilt die Verhandlungsschrift als 
genehmigt. Anschließend ist die Verhand-
lungsschrift von dem oder der Vorsitzenden 
und je einem Mitglied der im Gemeinderat 
vertretenen Fraktionen zu unterfertigen, 
womit das ordnungsgemäße Zustandekom-
men der Verhandlungsschrift bestätigt wird.  

 (6) Eine Ausfertigung der genehmigten 
und unterfertigten Verhandlungsschrift ist 
jeder im Gemeinderat vertretenen Fraktion 
unverzüglich, längstens aber binnen einer 
Woche nach der Sitzung des Gemeinderats, 
in der die Genehmigung erfolgte, zuzustellen. 
Darüber hinaus ist die Einsichtnahme in die 
genehmigten und unterfertigten Verhand-
lungsschriften öffentlicher Gemeinderatssit-
zungen sowie die Herstellung von Abschriften 
während der Amtsstunden im Gemeindeamt 
jedermann erlaubt. Die Herstellung von Ko-
pien ist gegen Kostenersatz zulässig.  

 (7) Jeder im Gemeinderat vertretenen 
Fraktion ist unverzüglich, längstens aber 
binnen sieben Wochen nach der Sitzung des 
Gemeinderates, eine Ausfertigung der Ver-
handlungsschrift zuzustellen. Auf Antrag ist 
jeder Fraktion nach Maßgabe der zur Verfü-
gung stehenden technischen Mittel die Ver-
handlungsschrift nicht als Ausfertigung, son-
dern im Wege automationsunterstützter Da-
tenübertragung zur Verfügung zu stellen.  

 (8) Über Angelegenheiten, die nicht öf-
fentlich behandelt wurden, ist eine gesonder-
te Verhandlungsschrift zu führen. Abs. 6 und 
7 sind auf diese Verhandlungsschrift nicht 
anzuwenden.  

§ 55 
Geschäftsführung der Ausschüsse 

 (1) Der Obmann, bei seiner Verhinde-
rung der Obmann-Stellvertreter, hat die 

Tagesordnung für die Sitzungen des Aus-
schusses festzusetzen, die Sitzungen ein-
zuberufen und den Vorsitz zu führen. Sit-
zungen der Ausschüsse sind nicht öffent-
lich. 
 (2) Sitzungen der Ausschüsse sind einzu-
berufen, so oft es die Geschäfte verlangen. 
Der Obmann kann für mindestens sechs Mo-
nate im Voraus einen Plan über die Sitzungs-
termine (Sitzungsplan) erstellen, der den 
Mitgliedern des Ausschusses nachweisbar 
zuzustellen ist. Der Obmann ist verpflichtet, 
eine Sitzung des Ausschusses binnen einer 
Woche einzuberufen, wenn dies wenigstens 
ein Viertel der Mitglieder des Ausschusses 
verlangt. § 45 Abs. 2 vorletzter und letzter 
Satz sind anzuwenden. 

 (3) Die Obfrau oder der Obmann hat von 
jeder Sitzung die Bürgermeisterin oder den 
Bürgermeister und die Fraktionsobfrauen 
oder -obmänner zu verständigen; die Bür-
germeisterin oder der Bürgermeister ist be-
rechtigt, an den Sitzungen der Ausschüsse 
teilzunehmen, und ist auf ihr oder sein Ver-
langen zu hören. Die Mitglieder des Gemein-
derats und die Ersatzmitglieder des jeweiligen 
Ausschusses sind berechtigt, an den Aus-
schusssitzungen als Zuhörerinnen oder Zuhö-
rer teilzunehmen. 

 (4) Der Ausschuss ist beschlussfähig, 
wenn die Mitglieder ordnungsgemäß zur 
Sitzung eingeladen wurden und mehr als 
die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. 
Ist ein Ausschussmitglied am Erscheinen 
zu einer Sitzung verhindert, hat es ein 
Ersatzmitglied zu entsenden. Sind alle 
Mitglieder und Ersatzmitglieder einer Frak-
tion verhindert, an einer Ausschusssitzung 
teilzunehmen, ist ein dieser Fraktion an-
gehörendes Mitglied oder Ersatzmitglied 
des Gemeinderates berechtigt, mit bera-
tender Stimme an dieser Sitzung teilzu-
nehmen. 

 (5) Über jede Sitzung eines Ausschusses 
ist eine Verhandlungsschrift in Form eines 
Beschlussprotokolls zu führen, für die § 54 
Abs. 1 Z 1 bis 4 und Z 6 sowie § 54 Abs. 1a, 
2 und 5 sinngemäß gelten. Die Verhand-
lungsschrift hat weiters die in der Sitzung 
gestellten Anträge unter Anführung der An-
tragsteller und der Berichterstatter, ferner die 
gefassten Beschlüsse und für jeden Beschluss 
die Art und das Ergebnis der Abstimmung 
sowie bei nicht geheimer Abstimmung die 
Namen der für und gegen die Anträge Stim-
menden zu enthalten. Sie ist von der oder 
dem Vorsitzenden und vom Schriftführer oder 
der Schriftführerin zu unterfertigen und bin-
nen einer Woche den im Gemeinderat vertre-
tenen Fraktionen zuzustellen. 

 (6) Das Recht der Berichterstattung über 
einen von einem Ausschuss beschlossenen 
Antrag an den Gemeinderat fällt dem Ob-
mann dieses Ausschusses zu. Lehnt dieser die 
Berichterstattung ab, hat der Bürgermeister 
dem Gemeinderat zu berichten. Der Minder-
heit bleibt es unbenommen, ihre von dem 
Beschluss der Mehrheit des Ausschusses 
abweichenden Anschauungen und Anträge als 
Minderheitsanträge im Gemeinderat einzu-
bringen. 

 (7) Im Übrigen gelten für die Geschäfts-
führung der Ausschüsse die Bestimmungen 
über die Geschäftsführung des Gemeindera-
tes mit Ausnahme des § 66 Abs. 2 letzter 
Satz sinngemäß. 

 

2. Abschnitt 

Gemeindevorstand 

 

§ 56 
Aufgaben 

 (1) Der Gemeindevorstand kann in die 
Zuständigkeit des Gemeinderates fallende 
Angelegenheiten vorberaten und Anträge 
an den Gemeinderat stellen. 
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 (2) Unbeschadet der ihm sonst durch 
gesetzliche Vorschriften zugewiesenen 
Aufgaben obliegen dem Gemeindevor-
stand ferner: 

1. [entfallen] 

2. die Veräußerung von beweglichen 
Sachen und die Vergabe von Bau-, 
Liefer- und Dienstleistungsaufträgen, 
die nicht gemäß § 58 Abs. 2 Z 7 in die 
Zuständigkeit des Bürgermeisters 
oder der Bürgermeisterin fallen, bis zu 
einem Gesamtbetrag oder – bei re-
gelmäßig wiederkehrenden Vergaben 
– Jahresbetrag zwischen 0,05% und 
höchstens 1% der Einnahmen des or-
dentlichen Gemeindevoranschlags des 
laufenden Haushaltsjahres, höchstens 
jedoch bis zu einem Betrag von 
100.000 Euro. 

3. die Gewährung von Subventionen bis 
zu einem Betrag von jeweils 0,05% 
der Einnahmen des ordentlichen Ge-
meindevoranschlags des laufenden 
Haushaltsjahres, jedenfalls aber bis zu 
einem Betrag von 500 Euro, höchs-
tens jedoch bis zu einem Betrag von 
2.000 Euro; 

4. die Entscheidungen in den Angelegen-
heiten des Dienstrechts (einschließlich 
des Besoldungs- und des Pensions-
rechts) der Gemeindebeamten oder 
Gemeindebeamtinnen nach Maßgabe 
der Bestimmungen des Oö. Gemein-
debedienstetengesetzes 2001 und des 
Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Ge-
haltsgesetzes 2002. 

5. die Entscheidung in Angelegenheiten 
privatrechtlicher Dienst- und Ausbil-
dungsverhältnisse, ausgenommen 

 a) die Aufnahme von Bediensteten für 
nicht länger als drei Monate und die 
Lösung solcher Dienstverhältnisse 
sowie 

 b) die Besetzung und Weiterbestellung 
des Leiters des Gemeindeamts und 

 c) die Besetzung des Leiters eines 
Gemeinde-Alten- und Pflegeheims; 

6. die Abwicklung von Projekten nach 
Maßgabe einer Übertragungsverord-
nung des Gemeinderates gemäß § 43 
Abs. 3; 

7. die gänzliche oder teilweise Abschrei-
bung zweifelhafter oder uneinbringli-
cher Forderungen privatrechtlicher 
Natur, sofern die Höhe des abzu-
schreibenden Betrages 0,5% der Ein-
nahmen des ordentlichen Gemeinde-
voranschlags des laufenden Haus-
haltsjahres nicht übersteigt, jedenfalls 
aber bis zu einer Höhe von jeweils 
5.000 Euro, höchstens jedoch bis zu 
einer Höhe von jeweils 50.000 Euro; 

8. die gänzliche oder teilweise Abschrei-
bung von Abgaben gemäß den §§ 235 
und 236 Bundesabgabenordnung 
(BAO), sofern die Höhe der abzu-
schreibenden Abgabe 0,5% der Ein-
nahmen des ordentlichen Gemeinde-
voranschlags des laufenden Haus-
haltsjahres nicht übersteigt, jedenfalls 
aber bis zu einer Höhe von jeweils 
5.000 Euro, höchstens jedoch bis zu 
einer Höhe von jeweils 50.000 Euro; 

9. die Bewilligung von Zahlungserleichte-
rungen; 

10. die Erlassung von Richtlinien für und 
die Aufsicht über die Verwaltung des 
Gemeindeeigentums und der in der 
Verwaltung der Gemeinde stehenden 
selbständigen Fonds und Stiftungen; 

11. die Einbringung von Rechtsmitteln 
gegen verwaltungsbehördliche Ent-

scheidungen einschließlich von Be-
schwerden an den Verfassungsge-
richtshof und an den Verwaltungsge-
richtshof; 

12. die Untersagung der Verwendung des 
Gemeindewappens gemäß § 4a; 

13. die Einbringung von Mahnklagen für 
Beträge über 2.000 Euro. 

 (3) Ist der Gemeindevorstand bei zwei 
aufeinanderfolgenden Sitzungen in einem 
bestimmten Gegenstand beschlußunfähig, 
so geht seine Zuständigkeit für diesen 
Gegenstand auf den Gemeinderat über. 
Bei Beschlußunfähigkeit wegen Befangen-
heit gilt jedoch § 64 Abs. 3. 

 (4) Über Maßnahmen gemäß Abs. 1 
Z 11 hat der Bürgermeister oder die Bür-
germeisterin dem Gemeinderat in der 
darauffolgenden Sitzung zu berichten.  
 

§ 57 
Geschäftsführung 

 (1) Der Bürgermeister oder die Bür-
germeisterin hat den Gemeindevorstand 
einzuberufen, so oft es die Geschäfte ver-
langen, wenigstens aber einmal in jedem 
Vierteljahr. Ferner hat der Bürgermeister 
oder die Bürgermeisterin den Gemeinde-
vorstand binnen einer Woche einzuberu-
fen, wenn dies wenigstens ein Viertel der 
Mitglieder verlangt. Der Bürgermeister 
oder die Bürgermeisterin hat den Mitglie-
dern des Gemeindevorstands sowie den 
Fraktionsobmännern oder -obfrauen einen 
Plan über die Sitzungstermine (Tag und 
Uhrzeit) für mindestens sechs Monate im 
Voraus (Sitzungsplan) nachweisbar zuzu-
stellen. Die Verständigungen sind den 
Mitgliedern des Gemeindevorstands wenig-
stens sieben Tage, in besonders dringen-
den Fällen wenigstens 24 Stunden vor der 
Sitzung zuzustellen. Die Verständigung ist 
den Mitgliedern des Gemeindevorstands 
nachweisbar zuzustellen, sofern die Sit-
zung nicht im Sitzungsplan enthalten ist.  

 (1a) Ein Mitglied des Gemeindevorstands 
kann im Fall seiner Verhinderung an der Teil-
nahme an einer Sitzung des Gemeindevor-
stands ein anderes Mitglied des Gemeinde-
vorstands schriftlich mit seiner Vertretung bei 
der Sitzung betrauen; während einer Ge-
meindevorstandssitzung kann dies auch 
mündlich erfolgen. Der Vollmachtgeber hat 
dabei bekanntzugeben, bei welchen Tages-
ordnungspunkten er allenfalls befangen ist. 
Ein so vertretenes Mitglied ist bei der Fest-
stellung der Beschlussfähigkeit des Gemein-
devorstands nicht mitzuzählen. Bei Anwesen-
heit oder Befangenheit des Vollmachtgebers 
ist eine Vertretung unzulässig. Ist der Be-
vollmächtigte bei einem Tagesordnungspunkt 
befangen, darf er keine Stimme abgeben. 

 (2) Der Gemeindevorstand faßt seine 
Beschlüsse unter dem Vorsitz des Bürger-
meisters in nicht öffentlicher Sitzung. Er 
ist beschlußfähig, wenn die Mitglieder 
(§ 24 Abs. 1) ordnungsgemäß zur Sitzung 
geladen wurden und wenigstens die Hälfte 
der stimmberechtigten Mitglieder anwe-
send ist. Ein Bürgermeister, der beraten-
des Mitglied des Gemeindevorstandes ist, 
hat das Recht, in den Sitzungen des Ge-
meindevorstandes Anträge zur Geschäfts-
ordnung und in den Angelegenheiten, die 
in den Wirkungsbereich des Gemeindevor-
standes fallen, Anträge zu stellen. 

 (3) Über jede Sitzung des Gemeindevor-
stands ist eine Verhandlungsschrift in Form 
eines Beschlussprotokolls zu führen, für die 
§ 55 Abs. 5 sinngemäß gilt. 

 (4) Im übrigen gelten für die Geschäfts-
führung des Gemeindevorstandes die Be-
stimmungen über die Geschäftsführung des 
Gemeinderates sinngemäß. 

3. Abschnitt 

Bürgermeister 

 
§ 58 

Aufgaben im eigenen  
Wirkungsbereich der Gemeinde 

 (1) Der Bürgermeister vertritt die Ge-
meinde nach außen. 

 (2) Unbeschadet sonstiger gesetzlicher 
Vorschriften obliegen dem Bürgermeister 
im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde 
ferner 

1. die Besorgung der behördlichen Auf-
gaben des eigenen Wirkungsbereiches 
der Gemeinde, einschließlich der Hand-
habung der Ortspolizei, jedoch mit 
Ausnahme der Erlassung von Verord-
nungen; 

2. Notanordnungen (§ 60); 

3. die Durchführung der von den Kollegi-
alorganen gefaßten Beschlüsse (§ 59); 

4. die Verwaltung des Gemeindeeigen-
tums und der in der Verwaltung der 
Gemeinde stehenden selbständigen 
Fonds und Stiftungen; zur Verwaltung 
zählen auch die zur laufenden Ge-
schäftsführung erforderlichen Anschaf-
fungen; 

5. die Aufnahme von Bediensteten für 
nicht länger als drei Monate sowie die 
Lösung solcher Dienstverhältnisse. 

6. [entfallen] 

7. die Veräußerung von beweglichen 
Sachen sowie die Vergabe von Bau-, 
Liefer- und Dienstleistungsaufträgen 
bis zu einem Gesamtbetrag oder – bei 
regelmäßig wiederkehrenden Verga-
ben – Jahresbetrag von 0,05% der 
Einnahmen des ordentlichen Gemein-
devoranschlags des laufenden Haus-
haltsjahres, sofern jedoch dieser Pro-
zentsatz einen Betrag von weniger als 
2.000 Euro ergibt, dann jedenfalls bis 
zu 2.000 Euro; 

8. die Abwicklung von Projekten nach 
Maßgabe einer Übertragungsverord-
nung des Gemeinderates gemäß § 43 
Abs. 3; 

9. die Abgabe von Stellungnahmen in 
behördlichen Verfahren, sofern ge-
setzlich nichts anderes bestimmt ist; 
hierüber ist dem Gemeinderat in der 
nächsten Sitzung zu berichten; 

10. die Einbringung von Mahnklagen für 
Beträge bis einschließlich 2.000 Euro. 

 (3) Der Bürgermeister kann einzelne 
Gruppen von in seine Zuständigkeit fal-
lenden Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungsbereiches der Gemeinde – unbe-
schadet seiner Verantwortlichkeit – Mit-
gliedern des Gemeindevorstandes zur 
Besorgung in seinem Namen übertragen. 
In diesen Angelegenheiten sind die betref-
fenden Mitglieder des Gemeindevorstan-
des an die Weisungen des Bürgermeisters 
gebunden und nach § 63 Abs. 1 verant-
wortlich. § 81 Abs. 2 wird durch die vor-
stehenden Bestimmungen nicht berührt. 

 (4) In Gemeinden mit mindestens 25 
Gemeinderatsmitgliedern hat der Bürgermeis-
ter die in seine Zuständigkeit fallenden Ange-
legenheiten des eigenen Wirkungsbereiches 
der Gemeinde in soviele Gruppen zusammen-
zufassen, wie der Zahl der im Gemeindevor-
stand vertretenen Fraktionen entspricht. Der 
Bürgermeister hat hiebei eine möglichst gro-
ße Ausgewogenheit im Sinne des politischen 
Stärkeverhältnisses der im Gemeindevor-
stand vertretenen Fraktionen anzustreben. 
Der Bürgermeister hat jede dieser Gruppen 
binnen vier Wochen nach der konstituieren-
den Sitzung des Gemeinderates der betref-
fenden Fraktion zuzuordnen und die Fraktion 
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aufzufordern, ihm binnen vier Wochen einen 
Vorschlag zu erstatten, welchen Mitgliedern 
des Gemeindevorstandes ihrer Fraktion die 
dieser Fraktion zugeordneten Angelegenhei-
ten als Geschäftsgruppe zugeteilt werden 
sollen. Der Bürgermeister hat auf Grund 
dieses Vorschlages diese Geschäftsgruppen 
den betreffenden Mitgliedern des Gemeinde-
vorstandes binnen vier Wochen nach Einlan-
gen des Vorschlages zuzuteilen. Angelegen-
heiten, für die eine Fraktion dem Bürgermeis-
ter innerhalb der Frist keinen Vorschlag er-
stattet, fallen in die Geschäftsgruppe des 
Bürgermeisters. 

 (5) Im Rahmen der gemäß Abs. 4 einem 
Mitglied des Gemeindevorstandes zugeteilten 
Geschäftsgruppe kommen diesem – unbe-
schadet der dem Bürgermeister zukommen-
den Zuständigkeit – das Recht auf volle Ak-
teneinsicht sowie das Recht der Antragstel-
lung an den Bürgermeister zu. Wenn sich ein 
Antrag darauf bezieht, eine Angelegenheit auf 
die Tagesordnung der Sitzung des Gemeinde-
vorstandes oder des Gemeinderates zu set-
zen, ist der Bürgermeister verpflichtet, dem 
nachzukommen; § 46 Abs. 2 ist sinngemäß 
anzuwenden. In diesen Fällen kommt dem in 
Betracht kommenden Mitglied des Gemeinde-
vorstandes das Recht zu, in der entsprechen-
den Sitzung hinsichtlich dieser Angelegenheit 
Bericht zu erstatten und den Antrag zu stellen. 

 (6) In Gemeinden mit mindestens 25 
Gemeinderatsmitgliedern (Abs. 4) kann der 
Bürgermeister eine in seine Zuständigkeit 
fallende Angelegenheit des eigenen Wir-
kungsbereiches nur jenem Mitglied des Ge-
meindevorstandes zur Besorgung gemäß 
Abs. 3 übertragen, in dessen Geschäftsgrup-
pe gemäß Abs. 4 diese Angelegenheit fällt. 
Dies gilt jedoch nicht für Angelegenheiten, 
die in die Geschäftsgruppe des Bürgermeis-
ters fallen. 
 

§ 59 
Durchführung kollegialer Beschlüsse; 

Hemmung der Durchführung 

 (1) Der Bürgermeister hat die von den 
Kollegialorganen gesetzmäßig gefaßten 
Beschlüsse durchzuführen; falls diese aber 
an eine Genehmigung der Aufsichtsbehör-
de gebunden sind, hat er die Genehmi-
gung vorher einzuholen. 

 (2) Erachtet jedoch der Bürgermeister, 
daß ein Beschluß eines Kollegialorganes ein 
Gesetz oder eine Verordnung verletzt oder 
die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung 
des Gleichgewichtes im Gemeindehaushalt 
gefährden könnte, so hat er mit der Durch-
führung dieses Beschlusses innezuhalten und 
binnen zwei Wochen unter Bekanntgabe der 
gegen den Beschluß bestehenden Bedenken 
eine neuerliche Beratung und Beschlußfas-
sung in der Angelegenheit durch dasselbe 
Kollegialorgan zu veranlassen. Werden die 
Bedenken durch den neuerlichen Beschluß 
nicht behoben, so hat er unverzüglich der 
Aufsichtsbehörde zu berichten. Der Beschluß 
darf frühestens vier Wochen nach dem neuer-
lichen Beschluß durchgeführt werden, es sei 
denn, daß die Aufsichtsbehörde früher mit-
teilt, daß sie keinen Anlaß zum Einschreiten 
findet. 

§ 60 
Notanordnungen 

 (1) Kann bei Gefahr im Verzug der 
Beschluß des zuständigen Kollegialorganes 
nicht ohne Nachteil für die Sache oder 
ohne Gefahr eines Schadens für die Ge-
meinde eingeholt werden, so hat der Bür-
germeister diese Maßnahmen anstelle des 
sonst zuständigen Kollegialorganes zu 
treffen; er hat jedoch ohne unnötigen 
Aufschub die Genehmigung dieses Kollegi-
alorganes nachträglich einzuholen. 

 (2) Durch eine Maßnahme nach Abs. 1 
darf – unbeschadet der Bestimmungen 
des § 80 Abs. 3 – der Gemeindevoran-
schlag nicht abgeändert werden. 

§ 61 
Aufgaben im übertragenen Wirkungs-

bereich der Gemeinde 

 (1) Die Angelegenheiten des übertra-
genen Wirkungsbereiches der Gemeinde 
werden vom Bürgermeister besorgt. 

 (2) Der Bürgermeister kann einzelne 
Gruppen von Angelegenheiten des über-
tragenen Wirkungsbereiches – unbescha-
det seiner Verantwortlichkeit – wegen 
ihres sachlichen Zusammenhanges mit 
den Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungsbereiches Mitgliedern des Gemein-
devorstandes zur Besorgung in seinem 
Namen übertragen. In diesen Angelegen-
heiten sind die betreffenden Mitglieder des 
Gemeindevorstandes an die Weisungen 
des Bürgermeisters gebunden. 

 (3) Der Bürgermeister ist in den Ange-
legenheiten der Bundesvollziehung an die 
Weisungen der zuständigen Organe des 
Bundes, in den Angelegenheiten der Lan-
desvollziehung an die Weisungen der zu-
ständigen Organe des Landes gebunden 
und nach Abs. 4 verantwortlich. 

 (4) Wegen Gesetzesverletzungen sowie 
wegen Nichtbefolgung einer Verordnung 
oder einer Weisung können die in den 
Abs. 1 und 2 genannten Organe, soweit 
ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zur Last fällt, wenn sie auf dem Gebiet der 
Landesvollziehung tätig waren, von der 
Landesregierung ihres Amtes verlustig 
erklärt werden. 

 

4. Abschnitt 

Gemeinsame Bestimmungen 

 
§ 62 

Zuständigkeit der  
Organe der Gemeinde 

 Die Bestimmungen über die Zuständigkeit 
der Gemeindeorgane in den §§ 43, 56 und 58 
gelten nur insoweit, als nicht in besonderen 
Vorschriften anderes bestimmt ist. 
 

§ 63 
Verantwortlichkeit 

 (1) Der Bürgermeister und die anderen 
Organe der Gemeinde (§ 17), bei Kollegi-
alorganen auch deren Mitglieder, sind für 
die Erfüllung ihrer dem eigenen Wirkungs-
bereich der Gemeinde zugehörigen Aufga-
ben dem Gemeinderat verantwortlich. 
 (2) In diesen Angelegenheiten ist der 
Gemeinderat befugt, die im Abs. 1 genannten 
Organe beziehungsweise deren Mitglieder 
über alle Gegenstände zu befragen und alle 
einschlägigen Auskünfte zu verlangen; wei-
ters kann der Gemeinderat seinen Wünschen 
über die Besorgung nicht behördlicher Ange-
legenheiten in Entschließungen Ausdruck 
geben und Beschlüsse oder sonstige Maß-
nahmen der im Abs. 1 genannten Organe, die 
gegen eine solche Entschließung verstoßen, 
aufheben. 

 (3) Durch die vorstehenden Bestimmun-
gen werden andere gesetzliche Vorschriften 
über die Verantwortlichkeit oder die Haftung 
von Organen der Gemeinde nicht berührt. 
 

§ 63a 
Anfragen 

 (1) In den Angelegenheiten des eige-
nen Wirkungsbereiches der Gemeinde sind 
die Mitglieder des Gemeinderates berech-
tigt, Anfragen an den Bürgermeister sowie 
im Fall des § 58 Abs. 3 auch an das in 
Betracht kommende andere Mitglied des 
Gemeindevorstandes zu richten. 
 (2) Anfragen im Sinne des Abs. 1 sind in 
schriftlicher Form beim Gemeindeamt einzu-
bringen oder während einer Sitzung des Ge-
meinderates dem Vorsitzenden zu übergeben. 

Sofern die Anfrage nicht an den Bürgermeis-
ter bzw. den Vorsitzenden der Gemeinderats-
sitzung selbst gerichtet ist, ist sie vom Bür-
germeister bzw. vom Vorsitzenden der Ge-
meinderatssitzung unverzüglich dem Befrag-
ten zuzustellen. 

 (3) Der oder die Befragte ist verpflichtet, 
die Anfrage spätestens in der auf die Einbrin-
gung oder Übergabe folgenden Gemeinde-
ratssitzung mündlich zu beantworten. Vor der 
Beantwortung ist die Anfrage zu verlesen. 
Wird die Anfrage nicht innerhalb von zwei 
Monaten nach deren Einbringung oder Über-
gabe mündlich beantwortet, weil während 
dieses Zeitraums keine Sitzung des Gemein-
derats stattfindet, hat der oder die Befragte 
die Anfrage spätestens bis zum Ablauf der 
zwei Monate schriftlich zu beantworten. In-
nerhalb desselben Zeitraums ist auch eine 
Nichtbeantwortung der Anfrage schriftlich zu 
begründen. Die schriftliche Antwort oder die 
Nichtbeantwortung ist in der nächsten Ge-
meinderatssitzung bekanntzugeben. 

 (4) Die mündliche Beantwortung von 
Anfragen sowie die Bekanntgabe einer 
schriftlichen Antwort oder einer Nichtbeant-
wortung hat zu Beginn der Gemeinderatssit-
zung vor der Behandlung des ersten auf der 
Tagesordnung stehenden Verhandlungsge-
genstandes zu erfolgen. Dies gilt jedoch dann 
nicht, wenn eine während der Sitzung über-
gebene Anfrage noch in dieser Sitzung be-
antwortet wird. 

§ 64 
Befangenheit 

 (1) Die Mitglieder der Kollegialorgane 
der Gemeinde sind von der Beratung und 
der Beschlußfassung über einen Verhand-
lungsgegenstand ausgeschlossen: 

1. in Sachen, in denen sie selbst, der an-
dere Eheteil, ein Verwandter oder 
Verschwägerter in auf- oder absteigen-
der Linie, ein Geschwisterkind oder eine 
Person, die noch näher verwandt oder 
im gleichen Grad verschwägert ist, be-
teiligt sind; 

2. in Sachen ihrer Wahl- oder Pflegeel-
tern, Wahl- oder Pflegekinder, ihres 
Mündels oder Pflegebefohlenen; 

3. in Sachen, in denen sie als Bevollmäch-
tigte einer Partei bestellt waren oder 
noch bestellt sind; 

4. wenn sonstige wichtige Gründe vorlie-
gen, die geeignet sind, ihre volle Unbe-
fangenheit in Zweifel zu setzen. 

 (2) Der Befangene hat jedoch auf Verlan-
gen der Beratung zur Erteilung von Auskünf-
ten beizuwohnen. 

 (3) Ist ein anderes Kollegialorgan als 
der Gemeinderat wegen Befangenheit 
seiner Mitglieder in einem Verhandlungs-
gegenstand beschlußunfähig, so entschei-
det über diesen Verhandlungsgegenstand 
der Gemeinderat. 

 (4) Die Befangenheitsgründe des 
Abs. 1 gelten auch für die nicht in kolle-
gialer Beratung und Beschlußfassung 
durchzuführende Tätigkeit des Bürger-
meisters und der sonstigen Mitglieder des 
Gemeindevorstandes und des Gemeinde-
rates. Bei Gefahr im Verzug hat jedoch 
das befangene Organ die unaufschiebba-
ren Amtshandlungen selbst vorzunehmen. 

 (5) Die in Abs. 1 und 4 genannten 
Personen haben ihre Befangenheit selbst 
wahrzunehmen. Im Falle des Abs. 1 hat 
im Zweifel das Kollegialorgan zu entschei-
den, ob ein Befangenheitsgrund vorliegt. 
 (6) Befangenheit liegt nicht vor, wenn 
jemand an der Sache lediglich als Angehöri-
ger einer Berufsgruppe oder einer Bevölke-
rungsgruppe beteiligt ist, deren gemeinsame 
Interessen durch den Verhandlungsgegens-
tand oder die Amtshandlung berührt werden 
und deren Interesse der Betreffende zu ver-
treten berufen ist. 



Öffentliches Recht – Gemeinderecht D2: Oö Gemeindeordnung 1990 (Oö GemO 1990) 

 

HochschülerInnenschaft an der Universität Linz Stand: 01.10.2011 17 

 (7) Durch die vorstehenden Bestim-
mungen werden verwaltungsverfahrens-
gesetzliche Vorschriften über die Befan-
genheit von Verwaltungsorganen nicht 
berührt. 

§ 65 
Urkunden 

 Urkunden über Rechtsgeschäfte sind vom 
Bürgermeister zu unterfertigen und mit dem 
Gemeindesiegel zu versehen. Betrifft eine 
solche Urkunde eine Angelegenheit, zu wel-
cher der Beschluss eines Kollegialorgans oder 
die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erfor-
derlich ist, ist überdies in der Urkunde die 
Beschlussfassung bzw. Genehmigung ersicht-
lich zu machen. 

§ 66 
Geschäftsführung 

 (1) Der Gemeinderat hat für die Ge-
schäftsführung des Gemeinderates und seiner 
Ausschüsse mit Ausnahme des Prüfungsaus-
schusses sowie für den Gemeindevorstand 
auf Grund der Bestimmungen dieses Landes-
gesetzes eine Geschäftsordnung zu beschlie-
ßen. Anträge auf Erlassung oder Abänderung 
der Geschäftsordnung können nicht als Dring-
lichkeitsanträge (§ 46 Abs. 3) eingebracht 
werden. Die Geschäftsordnung kann vom 
Gemeinderat nur mit Zwei-Drittel-Mehrheit 
beschlossen oder abgeändert werden. Die 
Geschäftsordnung hat jedenfalls nähere Be-
stimmungen über den Geschäftsgang (wie die 
Stellung von Anträgen zu einem Gegenstand 
der Tagesordnung, die Berichterstattung, die 
Wortmeldungen und eine Beschränkung der 
Rednerliste und der Redezeit) sowie über die 
Ausübung des Rechts der Mitglieder des Ge-
meinderates, sich über alle Angelegenheiten 
des eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinde 
zu unterrichten (§ 18 Abs. 3), sowie über die 
Ausübung der Rechte des Fraktionsobmanns 
gemäß § 18a Abs. 5 zu treffen. 

 (2) Die kollegialen Organe der Gemeinde 
können Gemeindebedienstete oder sonstige 
Personen ihren Sitzungen beiziehen. Der 
Leiter des Gemeindeamtes, im Verhinde-
rungsfall sein Stellvertreter, ist verpflichtet, 
an den Sitzungen des Gemeinderates mit 
beratender Stimme teilzunehmen, soweit der 
Gemeinderat nichts anderes beschließt. 

 

 

IV. HAUPTSTÜCK 

GEMEINDEEIGENTUM 

 

§ 67 
Begriff des Gemeindeeigentums 

 (1) Alle der Gemeinde gehörigen be-
weglichen und unbeweglichen Sachen 
sowie die ihr zustehenden Rechte bilden 
das Gemeindeeigentum. Es besteht aus 
dem Gemeindevermögen, dem öffentli-
chen Gut und dem Gemeindegut. 
 (2) Die Erträgnisse des Gemeindevermö-
gens und des öffentlichen Gutes fließen der 
Gemeinde zu. Für die Erträgnisse des Ge-
meindegutes gilt § 71. 

 (3) Die Veräußerung von unbeweglichem 
Gemeindeeigentum ist nur auf Grund eines 
mit Zweidrittelmehrheit gefaßten Gemeinde-
ratsbeschlusses zulässig. 
 

§ 68 
Gemeindevermögen 

 (1) Alles Gemeindeeigentum, das nicht 
öffentliches Gut oder Gemeindegut ist, 
bildet das Gemeindevermögen. 
 (2) Das Gemeindevermögen ist in seinem 
Gesamtwert tunlichst ungeschmälert zu er-
halten. Es ist sparsam, wirtschaftlich und 
zweckmäßig zu verwalten. Das gesamte er-
tragsfähige Gemeindevermögen ist überdies 
derart zu verwalten, daß bei der gebotenen 
Vorsicht und Wirtschaftlichkeit unter Berück-
sichtigung der Aufgaben der Gemeinde der 
größtmögliche Nutzen erzielt wird. 

 (3) Die Gebarung des Gemeindevermö-
gens bildet einen Bestandteil des ordentlichen 
Haushaltes; das Gemeindevermögen ist aus 
Mitteln des ordentlichen Haushaltes zu erhalten. 
Für Vermögensgegenstände, die nach Alter, 
Verbrauch oder sonstiger Wertminderung 
jeweils ersetzt oder bei wachsendem Bedarf 
erweitert werden müssen, sind die Mittel zur 
Ersatzbeschaffung oder Erweiterung aus Mit-
teln des ordentlichen Haushaltes anzusam-
meln (Erneuerungs-, Erweiterungsrücklagen). 
 

§ 69 
Wirtschaftliche Unternehmungen 

 (1) Zum Gemeindevermögen gehören 
auch wirtschaftliche Unternehmungen der 
Gemeinde. Wirtschaftliche Unternehmun-
gen sind auf Dauer angelegte Wirtschafts-
einheiten aus dem Gemeindevermögen, 
die sich aus der allgemeinen Gemeinde-
verwaltung organisatorisch herausheben 
und deren Aufgaben in den Formen der 
Privatwirtschaftsverwaltung besorgt werden. 
Wirtschaftliche Unternehmungen können 
geführt werden: 

1. als Eigenunternehmungen, die von der 
Gemeinde im eigenen Namen in einer 
besonderen Organisationseinheit be-
trieben werden und 

2. als ausgegliederte Unternehmungen, 
die in der Form einer eigenen Rechts-
persönlichkeit betrieben werden. 

 (2) Die Gemeinde darf wirtschaftliche 
Unternehmungen nur errichten und betrei-
ben, wenn dies im öffentlichen Interesse 
gelegen ist und wenn die Unternehmung nach 
Art und Umfang unter Beachtung der Grund-
sätze und der Gebote der Sparsamkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit in einem 
angemessenen Verhältnis zum voraussichtli-
chen Bedarf und zur voraussichtlich dauern-
den Leistungsfähigkeit steht. 

 (3) Die Errichtung einer wirtschaftli-
chen Unternehmung durch die Gemeinde 
bedarf der aufsichtsbehördlichen Geneh-
migung. Die Genehmigung darf nur ver-
sagt werden, wenn 

1. die Voraussetzungen für die Errichtung 
und den Betrieb einer Unternehmung 
gemäß Abs. 2 nicht gegeben sind und 

2. im Fall des Abs. 1 Z 2 in der Satzung 
oder im Statut der ausgegliederten Un-
ternehmung nicht vorgesehen ist, dass 
die Unternehmung im Rahmen des 
§ 105 geprüft werden kann (Unterwer-
fungserklärung). 

 (4) Abs. 1 bis 3 gelten sinngemäß für die 
Erweiterung von wirtschaftlichen Unterneh-
mungen einer Gemeinde sowie für die Beteili-
gung an einer wirtschaftlichen Unterneh-
mung, an der die öffentliche Hand zu mehr 
als 50% beteiligt ist und die nicht dem Woh-
nungsgemeinnützigkeitsgesetz, BGBl. Nr. 139/ 
1979, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 140/1997 unterliegt. 

 (5) Die gänzliche oder teilweise Veräuße-
rung von wirtschaftlichen Unternehmungen 
der Gemeinde, die der öffentlichen Daseins-
vorsorge dienen, ist nur auf Grund eines mit 
Zweidrittelmehrheit gefassten Gemeinderats-
beschlusses zulässig. Als derartige wirtschaft-
liche Unternehmungen gelten insbesondere 
kommunale Einrichtungen der Wasser- und 
Energieversorgung, der Abwasser- und Müll-
entsorgung sowie Bildungs-, Gesundheits-, 
Kultur- und Sozialeinrichtungen sowie Kinder-
betreuungseinrichtungen. 
 

§ 70 
Öffentliches Gut 

 Die dem Gemeingebrauch gewidmeten 
Teile des Gemeindeeigentums bilden das 
öffentliche Gut der Gemeinde. Sofern sich 
nicht aus besonderen Vorschriften oder 
Rechtstiteln anderes ergibt, steht die Benut-
zung des öffentlichen Gutes allen in gleicher 
Weise zu. 

§ 71 
Gemeindegut 

 (1) Gemeindegut ist jenes Gemeindeei-
gentum, das der gemeinschaftlichen Nutzung 
durch einen bestimmten Kreis von Berechtig-
ten gewidmet ist. 

 (2) Sofern sich nicht aus besonderen 
Vorschriften oder nachgewiesenen Rechtsti-
teln anderes ergibt, darf kein Nutzungsbe-
rechtigter aus dem Gemeindegut einen grö-
ßeren Nutzen ziehen, als zur Deckung seines 
Haus- und Gutsbedarfes notwendig ist, und 
dürfen Nutzungen aus dem Gemeindegut 
Nutzungsberechtigten auf Rechnung künftiger 
Jahre nicht angewiesen werden. 

 (3) Der Gemeinderat kann auf Grund und 
im Rahmen der bestehenden Übung und 
unter Beobachtung der Bestimmungen dieses 
Gesetzes Satzungen über die Teilnahme an 
den Nutzungen des Gemeindegutes festset-
zen. In diesen Satzungen sind Art und Aus-
maß des Nutzungsrechtes und der Kreis der 
Berechtigten zu umschreiben. 

 (4) Die mit dem Bestand und der Nutzung 
des Gemeindegutes verbundenen Auslagen 
aller Art (wie Steuern, zur Erhaltung und 
Erhöhung der Ertragsfähigkeit erforderliche 
Aufwendungen, Betriebskosten) sind zu-
nächst aus dem Ertrag des Gemeindegutes zu 
decken. Auslagen, die darüber hinausgehen, 
sind von den Nutzungsberechtigten anteils-
mäßig aufzubringen; sind jedoch der Ge-
meinde Erträgnisse im Sinne des Abs. 5 zu-
geflossen, so ist die Gemeinde verpflichtet, 
diese Auslagen bis zur Höhe jenes Betrages 
zu tragen, der ihr innerhalb der letzten drei 
Jahre zugeflossen ist. Die von den Nutzungs-
berechtigten darnach aufzubringenden Ausla-
gen hat der Bürgermeister mit Bescheid vor-
zuschreiben. 

 (5) Der Ertrag des Gemeindegutes, der 
sich nach Deckung aller rechtmäßig gebüh-
renden Ansprüche erübrigt, fließt der Ge-
meinde zu. 

 (6) Über Ansprüche auf Nutzungen des 
Gemeindegutes entscheidet der Gemeinderat. 

 (7) Die gesetzlichen Bestimmungen auf 
dem Gebiet der Bodenreform werden durch 
die Bestimmungen der Abs. 1 bis 6 nicht 
berührt. 

§ 72 
Aufhebung des Nutzungsrechtes 

 (1) Die Gemeinde kann das Nutzungs-
recht an zum Gemeindegut gehörigen Liegen-
schaften, soweit öffentliche Interessen die 
privaten Interessen der Nutzungsberechtigten 
überwiegen, wie für Bauzwecke oder Um-
wandlung in eine volkswirtschaftlich höhere, 
der Art des Nutzungsrechtes nicht entspre-
chende Kulturgattung, gegen Widmung einer 
anderen Liegenschaft aufheben. 

 (2) Derartige Beschlüsse sind vom Ge-
meinderat mit Zweidrittelmehrheit zu fassen. 

 (3) Die gesetzlichen Bestimmungen auf 
dem Gebiet der Bodenreform werden hie-
durch nicht berührt. 
 

§ 73 
Verzeichnis des Gemeindeeigentums; 
Vermögens- und Schuldenrechnung 

 (1) Der Bürgermeister hat über das ge-
samte Eigentum der Gemeinde einschließlich 
der wirtschaftlichen Unternehmungen ein 
Verzeichnis zu führen. 

 (2) Auf Grund dieses Verzeichnisses des 
Gemeindeeigentums hat der Bürgermeister 
die Vermögens- und Schuldenrechnung zu 
erstellen. Diese hat den Bestand am Beginn 
und am Ende des Rechnungsjahres sowie die 
während des Rechnungsjahres eingetretenen 
Änderungen zu umfassen; sie bildet einen 
Bestandteil des Rechnungsabschlusses der 
Gemeinde. Vor der öffentlichen Auflegung des 
Rechnungsabschlusses (§ 92 Abs. 4) hat der 
Prüfungsausschuß die Vermögens- und 
Schuldenrechnung sowie das Verzeichnis des 
Gemeindeeigentums zu überprüfen. 

 (3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 
gelten für die in der Verwaltung der Gemein-
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de stehenden selbständigen Fonds und Stif-
tungen sinngemäß. 
 (4) Die näheren Bestimmungen zur 
Durchführung der in den Abs. 1 bis 3 enthal-
tenen Vorschriften hat die Landesregierung 
durch Verordnung zu treffen. 

 
 

V. HAUPTSTÜCK 

GEMEINDEHAUSHALT 

 
1. Abschnitt 

Gemeindevoranschlag 

 
§ 74 

Allgemeines 

 (1) Die Führung des Gemeindehaushal-
tes hat nach dem Gemeindevoranschlag 
zu erfolgen. Dieser ist für jedes Haushalts-
jahr so zeitgerecht zu erstellen und zu 
beschließen, daß er mit Beginn des Haus-
haltsjahres in Wirksamkeit treten kann. 
Der vom Gemeinderat gleichzeitig festzu-
setzende Dienstpostenplan bildet einen 
Bestandteil des Gemeindevoranschlages. 

 (2) Das Haushaltsjahr der Gemeinde fällt 
mit dem Kalenderjahr zusammen. 

 (3) Für die wirtschaftlichen Unternehmun-
gen der Gemeinde sind Wirtschaftspläne 
(Voranschläge) zu erstellen, die einen we-
sentlichen Bestandteil des Gemeindevoran-
schlages bilden. 

 (4) Für die in der Verwaltung der Ge-
meinde stehenden selbständigen Fonds und 
Stiftungen sind jeweils gesonderte Voran-
schläge zu erstellen und dem Gemeindevor-
anschlag anzuschließen. Für diese Voran-
schläge gelten die für den Gemeindevoran-
schlag geltenden Bestimmungen sinngemäß. 

 (5) Ergeben sich aus den Voranschlägen 
der in der Verwaltung der Gemeinde stehen-
den selbständigen Fonds und Stiftungen Ab-
gänge, für die in ihren Einkünften die Bede-
ckung nicht gefunden werden kann, so sind 
die Abgänge als Ausgabeposten in den Ge-
meindevoranschlag aufzunehmen, wenn die 
Gemeinde zur Abgangsdeckung verpflichtet 
ist. Überschüsse in den Voranschlägen der in 
der Verwaltung der Gemeinde stehenden 
selbständigen Fonds und Stiftungen sind in 
den Gemeindevoranschlag als Einnahmepos-
ten aufzunehmen, wenn die Gemeinde darauf 
einen Anspruch hat. 

 (6) Die näheren Bestimmungen zur 
Durchführung der in diesem Abschnitt enthal-
tenen Vorschriften hat die Landesregierung 
durch Verordnung zu treffen. 
 

§ 75 
Grundsätze der  

Voranschlagserstellung 

 (1) Die Form und die Gliederung des Vor-
anschlages bestimmen sich nach den auf 
Grund des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948, 
BGBl. Nr. 45, erlassenen Vorschriften und 
Richtlinien. 

 (2) Die zu veranschlagenden Beträge 
sind, soweit Unterlagen hiefür vorhanden 
sind, unmittelbar zu errechnen. Im übrigen 
sind die Einnahmen unter Berücksichtigung 
ihrer in den letzten zwei Jahren und im lau-
fenden Haushaltsjahr zutage getretenen Ent-
wicklung sowie allfälliger Veränderungen in 
der Gesetzgebung oder in den Verwaltungs-
einrichtungen einzuschätzen. Die Veranschla-
gung von Steuereinnahmen mit einem höhe-
ren als dem dem bisherigen tatsächlichen 
Erfolg des laufenden Haushaltsjahres ent-
sprechenden Jahresbetrag ist bei unveränder-
tem Stand der Abgabenvorschrift nur dann 
zulässig, wenn besondere Umstände einen 
höheren Steuerertrag gesichert erscheinen 
lassen. Bei Änderungen in den Abgabenvor-
schriften darf über die sich daraus rech-
nungsmäßig ergebenden Mehreinnahmen 
nicht hinausgegangen werden. 

 (3) Die Ausgaben dürfen nur mit dem 

sachlich begründeten unabweislichen Jahres-
erfordernis veranschlagt werden. 

 (4) Soweit es die finanzielle Lage der 
Gemeinde gestattet und der Haushaltsaus-
gleich hiedurch nicht gefährdet wird, sind 
zweckgebundene Rücklagen anzulegen oder 
jährliche Zuführungen zu diesen zu veran-
schlagen. 

 (5) Die Ausgaben des ordentlichen und 
des außerordentlichen Haushaltes sind mit 
den Einnahmen auszugleichen. Im außeror-
dentlichen Haushalt dürfen Ausgaben, die 
nicht voll durch außerordentliche Einnahmen 
oder durch Anteilsbeträge aus dem ordentli-
chen Haushalt ausgeglichen werden, nicht 
vorgesehen werden. Wenn die Gesamtheit 
der veranschlagten Ausgaben die Gesamtheit 
der Einnahmen überschreitet, hat der Bür-
germeister in den Entwurf des Gemeindevor-
anschlages auch die Vorschläge zur Herstel-
lung des Ausgleiches der Einnahmen und 
Ausgaben (Deckung des Abganges) aufzu-
nehmen. 

§ 76 
Erstellung und Beschlußfassung 

 (1) Der Bürgermeister hat alljährlich 
vor Ablauf des Haushaltsjahres dem Ge-
meinderat den Entwurf des Gemeindevor-
anschlages vorzulegen. Er hat den Entwurf 
so zeitgerecht zu erstellen, daß der Ge-
meinderat hierüber noch vor Beginn des 
Haushaltsjahres Beschluß fassen kann. 
Wenn irgend möglich ist daher der Ent-
wurf dem Gemeinderat sechs Wochen vor 
Beginn des Haushaltsjahres vorzulegen. 
 (2) Vor der Vorlage an den Gemeinderat 
ist der Entwurf des Gemeindevoranschlags 
durch zwei Wochen im Gemeindeamt wäh-
rend der Amtsstunden zur öffentlichen Ein-
sicht aufzulegen. Die Auflage ist vom Bür-
germeister fristgerecht mit dem Hinweis 
kundzumachen, dass es jedermann, der ein 
berechtigtes Interesse glaubhaft machen 
kann, freisteht, innerhalb der Auflagefrist 
gegen den Entwurf schriftliche Erinnerungen 
beim Gemeindeamt einzubringen. Solche 
Erinnerungen sind vom Bürgermeister mit 
einer Äußerung dem Gemeinderat vorzulegen 
und von diesem bei der Beratung des Ge-
meindevoranschlags in Erwägung zu ziehen. 
Spätestens mit der öffentlichen Auflage des 
Voranschlagsentwurfs ist eine Ausfertigung 
desselben jeder Fraktion und darüber hinaus 
– auf Antrag – jedem Mitglied des Gemeinde-
rates zu übermitteln. Auf Antrag ist der Vor-
anschlagsentwurf jedem Fraktionsobmann 
bzw. dem von ihm ermächtigten Vertreter 
seiner Fraktion nach Maßgabe der zur Verfü-
gung stehenden technischen Mittel im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung 
zur Verfügung zu stellen. 

 (3) Die Beratung und Beschlußfassung 
über den Gemeindevoranschlag obliegt 
dem Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. 

 (4) Gleichzeitig hat der Gemeinderat die 
für die Ausschreibung und Einhebung der 
Gemeindeabgaben erforderlichen Beschlüsse 
zu fassen und die Höhe der allenfalls aufzu-
nehmenden Kassenkredite und Darlehen 
festzusetzen. 

 (5) Der vom Gemeinderat beschlossene 
Gemeindevoranschlag und die nach Abs. 4 
gefaßten Beschlüsse sind durch zwei Wochen 
im Gemeindeamt während der Amtsstunden 
zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Die Auf-
legung ist vom Bürgermeister fristgerecht 
kundzumachen. 

§ 77 
Vorlage an die Aufsichtsbehörde 

 Der Bürgermeister hat den vom Gemein-
derat beschlossenen Gemeindevoranschlag 
samt den Beschlüssen nach § 76 Abs. 4 un-
verzüglich der Aufsichtsbehörde vorzulegen.  

§ 78 
Voranschlagsprovisorium 

 Ist bei Beginn des Haushaltsjahres der 
Gemeindevoranschlag vom Gemeinderat noch 

nicht beschlossen, so ist der Bürgermeister 
bis zur Beschlußfassung über den Gemeinde-
voranschlag ermächtigt, 

a) alle Ausgaben zu leisten, die bei spar-
samster Verwaltung erforderlich sind, um 
die bestehenden Gemeindeeinrichtungen 
im geordneten Gang zu erhalten und die 
gesetzlichen Aufgaben und rechtlichen 
Verpflichtungen zu erfüllen; 

b) die feststehenden Einnahmen und die 
Einnahmen aus Abgaben, deren Erhebung 
einer jährlichen Beschlußfassung bedarf, 
im Ausmaß des Vorjahres zu erheben; 

c) zur Leistung der Ausgaben nach lit. a 
innerhalb der Grenzen des § 83 einen Kas-
senkredit im unbedingt erforderlichen 
Ausmaß aufzunehmen. 

 
§ 79 

Nachtragsvoranschlag 

 (1) Ergibt sich während des Haushaltsjah-
res die Notwendigkeit eines neuen Aufwan-
des, der im Gemeindevoranschlag nicht vor-
gesehen ist, oder zeigt sich, daß die Geba-
rung mit einem Fehlbetrag abschließen wird, 
so hat der Bürgermeister, sofern nicht nach 
Abs. 2 vorgegangen werden kann, dem Ge-
meinderat den Entwurf eines Nachtrages zum 
Gemeindevoranschlag zur Beschlußfassung 
vorzulegen und die zur Bedeckung und zur 
Aufrechterhaltung des Haushaltsgleichge-
wichtes erforderlichen Anträge zu stellen. 

 (2) Ausgaben, durch welche der für eine 
Zweckbestimmung vorgesehene Voran-
schlagsbetrag überschritten wird (Kreditüber-
schreitung), sowie die Verwendung von Vor-
anschlagsbeträgen für andere als im Gemein-
devoranschlag dafür vorgesehene Zweckbe-
stimmungen (Kreditübertragung) bedürfen 
der vorherigen Beschlußfassung durch den 
Gemeinderat. Für Kreditüberschreitungen ist 
jedenfalls ein Nachtragsvoranschlag erforder-
lich, sofern sie insgesamt 10% der Einnah-
men des ordentlichen Gemeindevoranschla-
ges übersteigen. Das gleiche gilt für Kredit-
übertragungen.  

 (3) Auf Nachtragsvoranschläge sind die 
für den Gemeindevoranschlag geltenden 
Bestimmungen sinngemäß anzuwenden. 
 

§ 80 
Durchführung des  

Gemeindevoranschlages 

 (1) Der Gemeindevoranschlag samt 
den allfälligen Nachtragsvoranschlägen 
bildet die bindende Grundlage für die Füh-
rung des Gemeindehaushaltes. Die Haus-
haltsmittel dürfen nur insoweit und nicht eher 
in Anspruch genommen werden, als es bei 
einer sparsamen, wirtschaftlichen und 
zweckmäßigen Verwaltung erforderlich ist. 
Über Ausgabenbeträge (Kredite) darf nur bis 
zum Ablauf des Haushaltsjahres verfügt wer-
den. Beträge, über welche am Schluß des 
Haushaltsjahres noch nicht verfügt ist, gelten 
als erspart. 

 (2) Vorhaben dürfen im laufenden Haus-
haltsjahr nur insoweit begonnen und fortge-
führt werden, als die dafür vorgesehenen 
Einnahmen vorhanden oder rechtlich und 
tatsächlich gesichert sind.  

 (3) Auf Grund einer Notanordnung (§ 60) 
kann der Bürgermeister eine im Gemeinde-
voranschlag nicht oder nicht in ausreichender 
Höhe vorgesehene Ausgabe im unvermeidli-
chen Ausmaß bestreiten, sofern sie 5 v.H. der 
gesamten veranschlagten Ausgaben nicht 
übersteigt. Der Bürgermeister hat jedoch 
ohne unnötigen Aufschub die nachträgliche 
Genehmigung des Gemeinderates einzuholen. 
 

§ 81 
Anweisung und Anweisungsrecht 

 (1) Die Verfügung über die veranschlag-
ten Ausgabenbeträge (Kredite) erfolgt durch 
schriftliche Anweisung. Die vorzeitige Anwei-
sung von erst im Nachjahre fälligen Ausga-
ben, ebenso das Unterlassen der Anweisung 
fälliger Ausgaben sowie jede andere Geba-
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rung zum Zwecke der Vorwegnahme oder 
Verschiebung der Kreditbelastung, wie insbe-
sondere die Abhebung von Krediten vor ihrer 
endgültigen Verwendung zwecks Hinterle-
gung, sind unzulässig. 

 (2) Das Anweisungsrecht steht dem Bür-
germeister zu. Er kann jedoch – unbeschadet 
seiner Verantwortlichkeit – einem Mitglied 
des Gemeinderates oder des Gemeindevor-
stands oder einem Gemeindebediensteten 
das Anweisungsrecht in genau festzulegenden 
Fällen schriftlich übertragen.  
 

§ 82 
Bestreitung der Gemeindeausgaben 

 (1) Die zur Bedeckung der Ausgaben der 
Gemeinde bestimmten Steuereinnahmen und 
sonstigen Abgaben werden durch die Bun-
desbeziehungsweise Landesgesetzgebung ge-
regelt. 

 (2) Besteht zur Bedeckung gewisser Aus-
gaben ein besonders gewidmetes Vermögen, 
so sind vorerst die Erträgnisse dieses Vermö-
gens hiezu zu verwenden. 
 

§ 83 
Kassenkredite 

 (1) Zur rechtzeitigen Leistung von Ausga-
ben des ordentlichen Gemeindevoranschlages 
kann die Gemeinde Kassenkredite aufneh-
men. Diese sind aus den Einnahmen des 
ordentlichen Gemeindevoranschlages binnen 
Jahresfrist zurückzuzahlen und dürfen ein 
Sechstel der Einnahmen des ordentlichen 
Gemeindevoranschlages nicht überschreiten. 
Für Kassenkredite gelten die Bestimmungen 
des § 84 nicht. 

 (2) Kassenkredite dürfen auch zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben des außeror-
dentlichen Gemeindevoranschlags herange-
zogen werden, wenn 
1. der ordentliche Gemeindevoranschlag aus-
geglichen ist und 

2. die Einnahme, zu deren Vorfinanzierung 
der Kassenkredit herangezogen wird, im 
selben Kalenderjahr gesichert ist und 

3. die Rückzahlung des Kassenkredits binnen 
Jahresfrist dadurch nicht gefährdet wird. 

 
§ 84 

Aufnahme von Darlehen und Krediten 
 (1) Die Gemeinde darf Darlehen nur im 
Rahmen des außerordentlichen Gemeinde-
voranschlages zur Bestreitung eines außer-
gewöhnlichen und unabweisbaren Bedarfes 
aufnehmen, wenn eine anderweitige Bede-
ckung fehlt, die Verzinsung und Tilgung des 
Darlehens mit der dauernden Leistungsfähig-
keit der Gemeinde in Einklang stehen und die 
ordnungsgemäße Erfüllung der der Gemeinde 
gesetzmäßig obliegenden Aufgaben sowie 
ihrer privatrechtlichen Verpflichtungen nicht 
gefährdet wird. 

 (2) Die Gemeinde hat für jedes Darlehen 
einen Tilgungsplan aufzustellen. Werden 
Darlehen aufgenommen, die mit dem Ge-
samtbetrag auf einmal zur Rückzahlung fällig 
werden, so sind die Mittel zur Tilgung in einer 
Tilgungsrücklage anzusammeln. 

 (3) Der Abschluß eines Darlehensvertra-
ges bedarf der aufsichtsbehördlichen Geneh-
migung, wenn durch die Aufnahme dieses 
Darlehens der Gesamtstand an Darlehens-
schulden der Gemeinde ein Drittel der Ein-
nahmen des ordentlichen Gemeindevoran-
schlages des laufenden Haushaltsjahres über-
schreiten würde. Die Genehmigung darf nur 
versagt werden, wenn durch die Darle-
hensaufnahme die Bestimmungen des Abs. 1 
verletzt würden. 

 (4) Eine Genehmigungspflicht gemäß 
Abs. 3 besteht jedoch nicht für die Aufnahme 
von Darlehen einschließlich der damit im 
Zusammenhang stehenden Verpfändungen 
von unbeweglichen Sachen oder die Über-
nahme einer Haftung zur Sicherstellung sol-
cher Darlehen, sofern diese Darlehen 
1. vom Bund oder Land oder von einem vom 
Bund oder Land verwalteten Fonds ge-
währt werden oder 

2. für Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft 
nach den Richtlinien des Umwelt- und 
Wasserwirtschaftsfonds oder der diesen 
nachfolgenden Stelle des Bundes erforder-
lich sind, sofern die Umgliederung in einen 
Betrieb mit marktbestimmter Tätigkeit 
durchgeführt worden ist, oder 

3. im gemäß § 86 genehmigten Finanzie-
rungsplan ausgewiesen sind.  

 (5) Abs. 1 bis 4 gelten für die Aufnahme 
von Krediten sinngemäß.  
 

§ 85 
Gewährung von Darlehen und Krediten; 

Haftungsübernahmen 

 (1) Die Gemeinde darf Darlehen nur ge-
währen, wenn hiefür ein besonderes Interes-
se der Gemeinde gegeben ist und der Darle-
hensnehmer nachweist, daß die ordnungsge-
mäße Verzinsung und Tilgung des Darlehens 
gesichert sind. 

 (2) Der Abschluß eines Darlehensvertra-
ges durch die Gemeinde bedarf der aufsichts-
behördlichen Genehmigung, wenn durch die 
Gewährung dieses Darlehens der Gesamt-
stand an Darlehensforderungen der Gemeinde 
ein Viertel der Einnahmen des ordentlichen 
Gemeindevoranschlages des laufenden Haus-
haltsjahres überschreiten würde. Die Geneh-
migung darf nur versagt werden, wenn durch 
die Darlehensgewährung die ordnungsgemä-
ße Erfüllung der der Gemeinde gesetzmäßig 
obliegenden Aufgaben oder ihrer privatrecht-
lichen Verpflichtungen gefährdet wäre. 

 (3) Abs. 1 und 2 gelten für die Gewährung 
von Krediten, für die Übernahme von Bürg-
schaften oder sonstiger Haftungen durch die 
Gemeinde sinngemäß. 

 (4) Ausgenommen von der Genehmi-
gungspflicht ist die Übernahme von Haftun-
gen der Gemeinden für Darlehen und Kredite, 
die von Wasserverbänden und Wassergenos-
senschaften aufgenommen werden. 
 

§ 86 
Bauvorhaben 

 (1) Bei einem Bauvorhaben der Ge-
meinde und bei einer finanziellen Beteili-
gung der Gemeinde an einem fremden 
Bauvorhaben bedarf der Beschluss über 
die Aufbringung des Geldbedarfs (Finan-
zierungsplan) der aufsichtsbehördlichen 
Genehmigung, wenn der – auch auf meh-
rere Haushaltsjahre aufgeteilte – Geldbe-
darf ein Drittel der Einnahmen des ordent-
lichen Gemeindevoranschlags des laufen-
den Haushaltsjahres übersteigt. Die Ge-
nehmigung darf nur versagt werden, wenn 

1. durch das Bauvorhaben oder die finan-
zielle Beteiligung die Aufrechterhaltung 
oder die Wiederherstellung des Haus-
haltsgleichgewichtes verhindert würde 
oder 

2. die ordnungsgemäße Erfüllung der der 
Gemeinde gesetzmäßig obliegenden 
Aufgaben oder ihrer privatrechtlichen 
Verpflichtungen gefährdet wäre oder 

3. wenn die Gewährung der angesproche-
nen Bedarfszuweisung zur Gänze oder 
teilweise verweigert wird. 

 (2) Vor Erteilung der aufsichtsbehördli-
chen Genehmigung darf die Gemeinde kei-
nerlei auf das Bauvorhaben oder die finanziel-
le Beteiligung bezügliche vertragliche Ver-
pflichtungen eingehen. Eine Genehmigungs-
pflicht besteht nicht für Projekte, die nach 
dem Umweltförderungsgesetz 1993 gefördert 
werden. 

 (3) Ergibt sich eine Überschreitung des 
genehmigten Finanzierungsplans, ist ein neu-
er Finanzierungsplan zu beschließen, der 
dann der aufsichtsbehördlichen Genehmigung 
bedarf, wenn die Mehrkosten 10% der ur-
sprünglich anerkannten Projektskosten über-
steigen. 

§§ 87 und 88 [entfallen] 

2. Abschnitt 

Kassen-, Rechnungs- und  
Prüfungswesen 

 

§ 89 
Kassenführer 

 (1) Die Führung der Kassengeschäfte in 
der Gemeinde obliegt dem vom Gemeinderat 
zu bestellenden Kassenführer. Steht ein ge-
eigneter Gemeindebediensteter zur Verfü-
gung, so ist dieser zum Kassenführer zu 
bestellen. 

 (2) Der Bürgermeister und jeder sonstige 
Anweisungsberechtigte (§ 81 Abs. 2) dürfen 
weder die Gemeindekasse führen noch für 
Rechnung der Gemeinde Zahlungen leisten 
oder entgegennehmen. 

 (3) Der Kassenführer darf Zahlungen aus 
der Gemeindekasse nur auf schriftliche, ei-
genhändig unterfertigte Anweisung eines 
Anweisungsberechtigten (§ 81 Abs. 2) leisten. 

 (4) Der Bürgermeister hat die Geschäfts-
führung des Kassenführers laufend zu über-
wachen. 

§ 90 
Buchführung 

 (1) Die Buchführung ist so einzurichten, 
daß sie als Grundlage für die Prüfung der 
Kassenbestände und für die Erstellung des 
Rechnungsabschlusses geeignet ist. 

 (2) Die näheren Bestimmungen, die sich 
aus den Erfordernissen einer ordnungsgemä-
ßen Buchführung, insbesondere einer ord-
nungsgemäßen Erstellung des Rechnungsab-
schlusses ergeben, hat die Landesregierung 
mit Verordnung zu treffen. 
 

§ 91 
Prüfungsausschuss 

 (1) Der Gemeinderat hat die Gebarung 
der Gemeinde, einschließlich ihrer wirt-
schaftlichen Unternehmungen sowie der in 
der Verwaltung der Gemeinde stehenden 
selbständigen Fonds und Stiftungen zu 
überwachen. Er hat hiezu aus seiner Mitte 
für die Dauer seiner Funktionsperiode 
einen Prüfungsausschuss zu bestellen. 

 (2) Der Prüfungsausschuss hat die 
Aufgabe, festzustellen, ob die Gebarung 
sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig 
sowie in Übereinstimmung mit dem Ge-
meindevoranschlag geführt wird, ob sie 
den Gesetzen und sonstigen Vorschriften 
entspricht und richtig verrechnet wird. Der 
Prüfungsausschuss hat sich auch von der 
Richtigkeit der Kassenführung und der 
Führung der Vermögens- und Schulden-
rechnung sowie des Verzeichnisses des 
Gemeindeeigentums (§ 73) zu überzeugen. 

 (3) Der Prüfungsausschuss hat diese Ge-
barungsprüfung nicht nur anhand der Rech-
nungsabschlüsse, sondern auch im Lauf des 
Haushaltsjahres, und zwar wenigstens vier-
teljährlich vorzunehmen und über das Ergeb-
nis der Prüfung dem Gemeinderat jeweils 
einen schriftlichen, mit den entsprechenden 
Anträgen versehenen Bericht zu erstatten. 
Eine geheime Abstimmung über den Prüfbe-
richt ist nicht zulässig. 

 (4) Vor der Vorlage des Berichtes an den 
Gemeinderat ist dem Bürgermeister Gelegen-
heit zu einer schriftlichen Äußerung zu geben. 
Der Prüfbericht ist von allen Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses, welche diesem zuge-
stimmt haben, zu unterfertigen. Der Prüfbe-
richt sowie die Verhandlungsschrift über die 
betreffende Sitzung des Prüfungsausschusses 
ist den Fraktionen binnen acht Wochen ab 
Unterfertigung des Prüfberichtes, jedenfalls 
aber mit der Einladung zur nächsten Gemein-
deratssitzung zuzustellen. Der Prüfbericht ist 
binnen zwölf Wochen ab Unterfertigung im 
Gemeinderat zu behandeln. 

 (5) Der Obmann ist verpflichtet, eine 
Sitzung des Prüfungsausschusses binnen 
einer Woche einzuberufen, wenn dies ein 
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Mitglied des Prüfungsausschusses verlangt. 
Im Übrigen gelten die Bestimmungen über 
die Geschäftsführung der Ausschüsse für den 
Prüfungsausschuss sinngemäß. 

 (6) Die Landesregierung hat auf Grund 
der Bestimmungen dieses Landesgesetzes 
durch Verordnung eine Geschäftsordnung für 
den Prüfungsausschuss zu erlassen. 
 

§ 91a 
Zusammensetzung des  
Prüfungsausschusses 

 (1) Die Anzahl der Mitglieder (Ersatzmit-
glieder) des Prüfungsausschusses hat grund-
sätzlich der Anzahl der Mitglieder des Ge-
meindevorstands (§ 24 Abs. 1a) zu entspre-
chen. Wenn jedoch in einem Gemeinderat 
mehr Fraktionen vertreten sind, als der Ge-
meindevorstand Mitglieder hat, hat die Anzahl 
der Mitglieder des Prüfungsausschusses der 
Anzahl der Fraktionen zu entsprechen. Der 
Gemeinderat kann mit einem mit Drei-
Viertel-Mehrheit zu fassenden Beschluss diese 
Anzahl erhöhen oder herabsetzen, die Anzahl 
der Mitglieder (Ersatzmitglieder) des Prüfungs-
ausschusses muss jedoch mindestens drei, 
jedenfalls aber der Anzahl der Fraktionen, die 
im Gemeinderat vertreten sind, entsprechen.  

 (2) Der Prüfungsausschuss ist wie folgt 
zusammenzusetzen: 
1. Jede im Gemeinderat vertretene Fraktion 
ist mit jedenfalls einem Mitglied vertreten; 

2. die Zahl der den einzelnen Fraktionen 
zukommenden weiteren Mitglieder ist un-
ter sinngemäßer Anwendung des § 26 
Abs. 2 zu berechnen; 

3. die Mitglieder des Gemeindevorstands 
sowie der Kassenführer dürfen dem Prü-
fungsausschuss nicht angehören. 

 (3) Der Gemeinderat beschließt, welcher 
Fraktion das Vorschlagsrecht für den Obmann 
und den Obmann-Stellvertreter des Prü-
fungsausschusses zukommt. Wenn mehr als 
zwei Fraktionen im Gemeinderat vertreten 
sind, darf der Obmann (Obmann-
Stellvertreter) des Prüfungsausschusses we-
der der Fraktion, die den Bürgermeister stellt, 
noch der an Mandaten stärksten Fraktion 
angehören; bei der gleichen Anzahl an Man-
daten ist nach § 25 Abs. 4 vorzugehen. Sind 
nur zwei Fraktionen im Gemeinderat vertre-
ten, darf der Obmann des Prüfungsausschus-
ses der Fraktion, die den Bürgermeister stellt, 
nicht angehören. Bei der Wahl des Obmanns 
(Obmann-Stellvertreters) des Prüfungsaus-
schusses sind nur die Mitglieder des Gemein-
derates stimmberechtigt, die der vorschlags-
berechtigten Fraktion angehören. 

 (4) Bringt die Fraktion, die Anspruch auf 
den Obmann (Obmann-Stellvertreter) hat, 
keinen gültigen Wahlvorschlag ein, hat der 
Gemeinderat unter sinngemäßer Anwendung 
des Abs. 3 zu beschließen, welche andere 
Fraktion den Obmann (Obmann-Stellver-
treter) stellt. 

 (5) Im Übrigen gelten § 33 Abs. 1, 4 und 
5 sinngemäß. 

 

3. Abschnitt 

Rechnungsabschluß 

 

§ 92 
Erstellung des Rechnungsabschlusses 

 (1) Der Bürgermeister hat nach 
Abschluß jedes Haushaltsjahres (Rech-
nungsjahres) über die gesamte Gebarung 
der Gemeinde den Rechnungsabschluß zu 
erstellen und diesen unverzüglich, spätes-
tens jedoch drei Monate nach Ablauf des 
Haushaltsjahres, dem Gemeinderat vorzu-
legen. 

 (2) Für die wirtschaftlichen Unternehmun-
gen der Gemeinde sind gleichfalls Rech-
nungsabschlüsse (Bilanzen und Erfolgsrech-
nungen) zu erstellen; sie bilden einen we-
sentlichen Bestandteil des Rechnungsab-
schlusses der Gemeinde. 

 (3) Die Form und die Gliederung des 
Rechnungsabschlusses bestimmen sich nach 
den auf Grund des Finanz-Verfassungsge-
setzes 1948, BGBl. Nr. 45, erlassenen Vor-
schriften und Richtlinien. Der Rechnungsab-
schluß hat den Kassenabschluß, die Haus-
haltsrechnung und die Vermögens- und 
Schuldenrechnung (§ 73 Abs. 2) zu umfassen. 

 (4) Der Rechnungsabschluss ist vor der 
Vorlage an den Gemeinderat durch zwei Wo-
chen im Gemeindeamt während der Amts-
stunden zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. 
Spätestens mit der öffentlichen Auflage ist 
eine Ausfertigung des Rechnungsabschlusses 
jeder Fraktion, jedem Mitglied des Prüfungs-
ausschusses und – auf Antrag – jedem sons-
tigen Mitglied des Gemeinderates zu übermit-
teln. Auf Antrag ist der Rechnungsabschluss 
jedem Fraktionsobmann bzw. dem von ihm 
ermächtigten Vertreter seiner Fraktion nach 
Maßgabe der zur Verfügung stehenden tech-
nischen Mittel im Wege automationsunter-
stützter Datenübertragung zur Verfügung zu 
stellen. Die Auflage ist vom Bürgermeister 
fristgerecht mit dem Hinweis kundzumachen, 
dass es jedermann, der ein berechtigtes Inte-
resse glaubhaft machen kann, freisteht, in-
nerhalb der Auflagefrist gegen den Rech-
nungsabschluss schriftliche Erinnerungen 
beim Gemeindeamt einzubringen. Solche 
Erinnerungen sind vom Bürgermeister mit 
einer Äußerung dem Gemeinderat vorzulegen 
und von diesem bei der Beratung des Rech-
nungsabschlusses in Erwägung zu ziehen. 

 (5) Über die Gebarung der in der Verwal-
tung der Gemeinde stehenden selbständigen 
Fonds und Stiftungen sind jeweils gesonderte 
Rechnungsabschlüsse zu erstellen und dem 
Rechnungsabschluß der Gemeinde anzuschlie-
ßen. Für diese Rechnungsabschlüsse gelten 
die für den Rechnungsabschluß der Gemeinde 
geltenden Bestimmungen sinngemäß. 

 (6) Die näheren Bestimmungen zur 
Durchführung der in den Abs. 1 bis 5 enthal-
tenen Vorschriften hat die Landesregierung 
durch Verordnung zu treffen. 
 

§ 93 
Beschlußfassung über den  
Rechnungsabschluß 

 (1) Die Beratung und Beschlußfassung 
über den Rechnungsabschluß obliegen 
dem Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. 
Die Grundlage für die Beschlußfassung 
des Gemeinderates bildet der nach § 91 
Abs. 3 erstellte Bericht des Prüfungsaus-
schusses. 

 (2) Ergeben sich gegen den Rechnung-
sabschluß Anstände, so hat der Gemeinderat 
die zu ihrer Behebung notwendigen Beschlüs-
se zu fassen. 

 (3) Der Gemeinderat hat den Rechnung-
sabschluß so zeitgerecht zu erledigen, daß 
dieser spätestens vier Monate nach Ablauf 
des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde zur 
Kenntnis gebracht werden kann.  

 

 

VI. HAUPTSTÜCK 

VERWALTUNGSAKTE UND  
VERWALTUNGSVERFAHREN 

 

§ 94 
Kundmachung 

 (1) Verordnungen der Gemeinde be-
dürfen, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist, zu ihrer Rechtswirksamkeit 
der öffentlichen Kundmachung nach Maß-
gabe der Abs. 2 bis 4. 

 (2) Die Rechtswirksamkeit von Verord-
nungen beginnt frühestens mit dem auf 
den Ablauf der Kundmachungsfrist folgen-
den Tag. Bei Gefahr im Verzug kann je-
doch in der Verordnung angeordnet wer-
den, daß ihre Rechtswirksamkeit bereits 
vor diesem Zeitpunkt beginnt, frühestens 

jedoch mit Ablauf des Kundmachungsta-
ges. Die Rechtswirksamkeit von Verord-
nungen erstreckt sich, soweit nicht aus-
drücklich etwas anderes bestimmt ist, auf 
das gesamte Gemeindegebiet. 

 (3) Die Kundmachung ist vom Bürger-
meister binnen zwei Wochen nach der 
Beschlußfassung durch Anschlag an der 
Gemeindeamtstafel durchzuführen. Die 
Kundmachungsfrist beträgt zwei Wochen. 
Neben der Kundmachung durch Anschlag 
an der Gemeindeamtstafel und ohne 
Einfluß auf die Rechtswirksamkeit sind 
Verordnungen der Gemeinde vom Bür-
germeister auch auf andere Art ortsüblich 
bekanntzumachen, wenn dies notwendig 
oder zweckmäßig ist. 

 (4) Verordnungen, deren Umfang oder 
Art den Anschlag an der Gemeindeamtsta-
fel nicht zuläßt, sind im Gemeindeamt zur 
öffentlichen Einsicht während der Amts-
stunden innerhalb der Kundmachungsfrist 
aufzulegen. In diesen Fällen ist die Tatsa-
che der Auflegung kundzumachen. 

 (5) Der Text geltender Verordnungen 
ist im Gemeindeamt zur Einsichtnahme 
bereitzuhalten. Jedermann hat das Recht, 
Abschriften zu erstellen oder gegen Kos-
tenersatz die Herstellung von Kopien zu 
verlangen. Soweit geltende Verordnungen 
EDV-mäßig erfasst sind, sind diese auf 
Antrag nach Maßgabe der zur Verfügung 
stehenden technischen Mittel im Wege 
automationsunterstützter Datenübertra-
gung jedem Fraktionsobmann bzw. dem 
von ihm ermächtigten Vertreter seiner 
Fraktion zur Verfügung zu stellen.  

 (6) Die Bestimmungen der Abs. 3 und 
4 gelten, sofern die Gesetze nichts ande-
res bestimmen, sinngemäß auch für alle 
jene Fälle, in denen die Kundmachung von 
anderen Beschlüssen der Gemeinde ge-
setzlich angeordnet ist oder solche Be-
schlüsse die Öffentlichkeit berühren. 
 

§ 95 
Instanzenzug 

 (1) Soweit gesetzlich nicht etwas ande-
res bestimmt ist, entscheidet der Gemein-
derat über Berufungen gegen Bescheide 
anderer Gemeindeorgane in den Angele-
genheiten des eigenen Wirkungsbereiches 
der Gemeinde. Er übt auch die in den 
verfahrensrechtlichen Bestimmungen vor-
gesehenen oberbehördlichen Befugnisse 
aus. 

 (2) Gegen Bescheide des Bürgermeis-
ters in den Angelegenheiten des vom Land 
übertragenen Wirkungsbereiches steht, 
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt 
ist, die Berufung an die Bezirkshaupt-
mannschaft und in weiterer Folge an die 
Landesregierung offen. 
 

§ 96 

Vollstreckung 

 (1) Fällige Gemeindeabgaben sowie sons-
tige Geldleistungen auf Grund von Beschei-
den der Gemeindeorgane hat der Bürger-
meister nach den für die Einbringung und 
Sicherung der öffentlichen Abgaben des Lan-
des und der Gemeinden geltenden Vorschrif-
ten einzubringen. 

 (2) Die Verpflichtung zu anderen Leistun-
gen und Unterlassungen auf Grund von Be-
scheiden der Gemeindeorgane hat der Bürger-
meister nach den Bestimmungen des Verwal-
tungsvollstreckungsgesetzes – VVG. selbst zu 
vollstrecken oder die Bezirkshauptmannschaft 
um deren Vollstreckung zu ersuchen. 
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VII. HAUPTSTÜCK 

STAATLICHE AUFSICHT ÜBER DEN 
EIGENEN WIRKUNGSBEREICH; 

SCHUTZ DER SELBSTVERWALTUNG 

 

§ 97 
Aufsichtsrecht 

 (1) Das Land übt, soweit es sich nicht 
um Angelegenheiten aus dem Bereich der 
Bundesvollziehung handelt, das Aufsichts-
recht über die Gemeinde dahin aus, daß 
diese bei Besorgung des eigenen Wir-
kungsbereiches die Gesetze und Verord-
nungen nicht verletzt, insbesondere ihren 
Wirkungsbereich nicht überschreitet und 
die ihr gesetzlich obliegenden Aufgaben 
erfüllt. 

 (2) Alle Bestimmungen dieses Haupt-
stückes sind nur auf Angelegenheiten des 
eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde 
aus dem Bereich der Landesvollziehung 
anzuwenden. Für die Ausübung des staat-
lichen Aufsichtsrechtes in den Angelegen-
heiten des eigenen Wirkungsbereiches der 
Gemeinde aus dem Bereich der Bundes-
vollziehung sind die hiefür geltenden bun-
desgesetzlichen Vorschriften maßgeblich. 

 (3) Die Bestimmungen dieses Haupt-
stückes sind auf die Aufsicht über Ge-
meindeverbände, soweit diese unter 
Abs. 1 fallende Aufgaben besorgen, ent-
sprechend anzuwenden. 
 

§ 98 
Ausübung des Aufsichtsrechtes 

 (1) Das Aufsichtsrecht ist unter mög-
lichster Bedachtnahme auf die Eigenver-
antwortlichkeit der Gemeinde und unter 
möglichster Schonung erworbener Rechte 
Dritter auszuüben. Stehen im Einzelfall 
verschiedene Aufsichtsmittel zur Verfü-
gung, so ist das jeweils gelindeste noch 
zum Ziel führende Mittel anzuwenden. 

 (2) Auf die Ausübung des Aufsichts-
rechtes steht außer in den Fällen des 
§ 102 niemandem ein Rechtsanspruch zu; 
in den Fällen des § 106 steht nur der Ge-
meinde ein Rechtsanspruch zu. 
 

§ 99 
Aufsichtsbehörden 

 (1) Aufsichtsbehörde ist die Landesre-
gierung. 

 (2) Die Bezirkshauptmannschaft hat im 
Namen der Landesregierung die Gemeinde-
voranschläge und die Rechnungsabschlüsse, 
nachdem sie ihr gemäß § 77 beziehungsweise 
§ 93 Abs. 3 vorgelegt wurden, daraufhin zu 
überprüfen, ob diese den hiefür geltenden 
Vorschriften entsprechen; dabei sind die 
Gemeindevoranschläge auch auf Sparsam-
keit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit 
zu überprüfen. Das Ergebnis der Überprüfung 
ist dem Gemeinderat in der nächsten Sitzung 
zur Kenntnis zu bringen.  

 (3) Weiters kann die Landesregierung, 
ausgenommen den Fall der §§ 107 und 108, 
die Bezirkshauptmannschaften allgemein oder 
in einzelnen Fällen zur Ausübung des Auf-
sichtsrechtes im Namen der Landesregierung 
ermächtigen, sofern dies im Interesse der 
Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und 
Kostenersparnis gelegen ist. 
 

§ 100 
Auskunftspflicht 

 Die Aufsichtsbehörde ist berechtigt, 
sich über jedwede Angelegenheit der Ge-
meinde zu unterrichten. Diese ist ver-
pflichtet, die von der Aufsichtsbehörde im 
einzelnen Fall verlangten Auskünfte zu 
erteilen. Insbesondere kann die Aufsichts-
behörde im einzelnen Fall auch die Mittei-
lung von Beschlüssen der Kollegialorgane 

der Gemeinde unter Vorlage der Unterlagen 
über deren Zustandekommen verlangen. 
Die Aufsichtsbehörde kann auch durch 
amtliche Organe im einzelnen Fall Prüfun-
gen an Ort und Stelle vornehmen lassen. 
 

§ 101 
Verordnungsprüfung 

 (1) Die von der Gemeinde erlassenen 
Verordnungen hat der Bürgermeister un-
verzüglich der Landesregierung mitzuteilen. 

 (2) Die Landesregierung hat gesetz-
widrige Verordnungen nach Anhörung der 
Gemeinde durch Verordnung aufzuheben 
und die Gründe hiefür der Gemeinde 
gleichzeitig mitzuteilen. Die Anhörung der 
Gemeinde gilt auch dann als erfolgt, wenn 
die Gemeinde von der Landesregierung 
zur Abgabe einer Äußerung ausdrücklich 
aufgefordert wurde und die Äußerung der 
Gemeinde nicht innerhalb einer Frist von 
vier Wochen bei der Landesregierung ein-
langt. 

 (3) Eine von der Landesregierung nach 
Abs. 2 erlassene Verordnung ist überdies 
von der Gemeinde unverzüglich in gleicher 
Weise wie die aufgehobene Verordnung 
kundzumachen. 
 

§ 102 
Vorstellung 

 (1) Wer durch den Bescheid eines Ge-
meindeorganes in seinen Rechten verletzt 
zu sein behauptet, kann nach Erschöpfung 
des Instanzenzuges dagegen Vorstellung 
erheben. Jeder letztinstanzliche Bescheid 
eines Gemeindeorganes hat einen Hinweis 
auf die Vorstellung und eine Belehrung 
über die Einbringung – Abs. 2 erster Satz 
– zu enthalten (Vorstellungsbelehrung). 

 (2) Die Vorstellung ist innerhalb von 
zwei Wochen nach Zustellung des Be-
scheides schriftlich bei der Gemeinde ein-
zubringen. Die schriftliche Vorstellung 
kann nach Maßgabe der vorhandenen 
technischen Möglichkeiten auch telegra-
phisch, fernschriftlich, mit Telefax, im 
Wege automationsunterstützter Daten-
übertragung oder in jeder anderen tech-
nisch möglichen Weise eingebracht wer-
den; sie hat den Bescheid zu bezeichnen, 
gegen den sie sich richtet, und einen be-
gründeten Antrag zu enthalten; wird die 
Vorstellung innerhalb dieser Frist bei der 
Landesregierung eingebracht, gilt dies als 
rechtzeitige Einbringung; die Landesregie-
rung hat die bei ihr eingebrachte Vorstel-
lung unverzüglich an die Gemeinde wei-
terzuleiten. Die Gemeinde hat die Vorstel-
lung unter Anschluss der Verwaltungsak-
ten und ihrer Stellungnahme unverzüglich, 
spätestens aber vier Wochen nach dem 
Einlangen der Aufsichtsbehörde vorzulegen.  

 (3) Sofern gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist, hat die Vorstellung keine 
aufschiebende Wirkung; auf Ansuchen des 
Einschreiters ist diese jedoch von der Auf-
sichtsbehörde zuzuerkennen, wenn durch 
die Vollstreckung ein nicht wieder gutzu-
machender Schaden eintreten würde und 
nicht öffentliche Rücksichten die sofortige 
Vollstreckung gebieten. 

 (4) Durch die Einbringung einer Vor-
stellung wird die Gemeinde nicht gehin-
dert, von den ihr gesetzlich eingeräumten 
Befugnissen zur Aufhebung oder Abände-
rung des Bescheides Gebrauch zu ma-
chen. Trifft die Gemeinde eine solche Ver-
fügung, so hat sie hievon die Aufsichtsbe-
hörde unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 
Das Verfahren über die Vorstellung ist in 
diesem Falle einzustellen. 

 (5) Die Aufsichtsbehörde hat, sofern 
die Vorstellung nicht als unzulässig oder 

verspätet zurückzuweisen ist, den Be-
scheid, wenn Rechte des Einschreiters 
durch ihn verletzt werden, aufzuheben 
und die Angelegenheit zur neuerlichen 
Entscheidung an die Gemeinde zu verwei-
sen. Die Gemeinde ist bei der neuerlichen 
Entscheidung an die Rechtsansicht der 
Aufsichtsbehörde gebunden. 
 

§ 103 
Aufhebung von Bescheiden,  

Beschlüssen und sonstigen Maßnah-
men der Gemeindeorgane 

 (1) Außer den Fällen der §§ 101 und 
102 können rechtskräftige Bescheide so-
wie Beschlüsse oder sonstige Maßnahmen 
der Gemeindeorgane, die den Wirkungs-
bereich der Gemeinde überschreiten oder 
Gesetze oder Verordnungen verletzen, 
von der Aufsichtsbehörde von Amts wegen 
oder über Antrag aufgehoben werden. 

 (2) Nach Ablauf von drei Jahren kön-
nen jedoch Bescheide aus den Gründen 
der Erlassung durch eine unzuständige 
Behörde oder durch eine nicht richtig zu-
sammengesetzte Kollegialbehörde nicht 
mehr aufgehoben werden. Diese Frist 
beginnt mit der Zustellung der schriftli-
chen Ausfertigung des Bescheides, im 
Falle bloß mündlicher Verkündung mit 
dieser. 

§ 104 
Ersatzvornahme 

 (1) Erfüllt die Gemeinde eine ihr ge-
setzlich obliegende Aufgabe nicht, so kann 
die Aufsichtsbehörde die zur Herstellung 
des gesetzmäßigen Zustandes und zur 
Beseitigung von das Leben oder die Ge-
sundheit von Menschen gefährdenden 
Mißständen oder zur Abwehr schweren 
finanziellen Schadens für die Gemeinde 
unbedingt notwendigen Maßnahmen an 
Stelle und auf Kosten der Gemeinde selbst 
treffen.  

 (2) Vor Durchführung solcher Maß-
nahmen ist der Gemeinde eine angemes-
sene Frist zur Herstellung des gesetzmä-
ßigen Zustandes zu setzen. 

 (3) Der Aufsichtsbehörde durch Maß-
nahmen nach Abs. 1 erwachsene, über 
den allgemeinen Verwaltungsaufwand 
hinausgehende Kosten sind der Gemeinde 
zum Ersatz vorzuschreiben. 
 

§ 105 
Überprüfung der Gemeindegebarung 

 (1) Die Landesregierung sowie im Auf-
trag und im Namen der Landesregierung 
die Bezirkshauptmannschaft haben das 
Recht, die Gebarung der Gemeinde, ein-
schließlich ihrer wirtschaftlichen Unter-
nehmungen, sowie der in der Verwaltung 
der Gemeinde stehenden selbständigen 
Fonds und Stiftungen auf ihre Sparsam-
keit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßig-
keit sowie die Übereinstimmung mit den 
bestehenden Vorschriften zu überprüfen 
und zu diesem Zweck an Ort und Stelle in 
die Buch- und Kassenführung sowie in die 
sonstige Gebarung Einsicht zu nehmen. 
Die laufende Gebarung ist an Hand der 
Bücher und sonstigen Aufschreibungen, 
die Gebarung früherer Jahre auch an Hand 
der Rechnungsabschlüsse zu überprüfen. 

 (2) Das Ergebnis der Überprüfung ist 
dem Bürgermeister zur Vorlage an den 
Gemeinderat zu übermitteln. Der Bürger-
meister hat die auf Grund des Überprü-
fungsergebnisses getroffenen Maßnahmen 
innerhalb von drei Monaten der Landesre-
gierung beziehungsweise der Bezirks-
hauptmannschaft mitzuteilen. 
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 (2a) Die Landesregierung hat den Prü-
fungsbericht nach seiner Behandlung 
durch den Gemeinderat im Internet zu 
veröffentlichen.  

 (3) Die näheren Bestimmungen zur 
Durchführung der Vorschriften der Abs. 1 
und 2 hat die Landesregierung durch Ver-
ordnung zu treffen. 
 

§ 106 
Genehmigungspflicht 

 (1) Maßnahmen der Gemeinde, die der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde be-
dürfen, sind außer den in diesem Landes-
gesetz oder in anderen Gesetzen vorgese-
henen Fällen folgende: 

1. der entgeltliche Erwerb unbeweglicher 
Sachen, wenn der Kaufpreis 20% der 
Einnahmen des ordentlichen Gemein-
devoranschlags des laufenden Haus-
haltsjahres übersteigt und nicht inner-
halb von drei Monaten nach Abschluss 
des Kaufvertrages zur Gänze zu ent-
richten ist oder durch Übernahme von 
Hypothekarschulden gedeckt wird; 

2. die Verpfändung und Veräußerung von 
unbeweglichen Sachen, wenn ihr Wert 
20% der Einnahmen des ordentlichen 
Gemeindevoranschlags des laufenden 
Haushaltsjahres übersteigt; 

3. der Abschluss von Immobilien-Leasing-
verträgen und von Leasingähnlichen Fi-
nanzierungsformen für Immobilien (z. 
B. Mietfinanzierungsverträge). 

 (2) Die Genehmigung darf in den Fäl-
len des Abs. 1 Z 1 bis 3 nur versagt wer-
den, wenn durch das beabsichtigte 
Rechtsgeschäft 

1. gesetzliche Vorschriften verletzt werden 
oder 

2. die Aufrechterhaltung oder Wiederher-
stellung des Haushaltsgleichgewichtes 
verhindert wird oder 

3. die ordnungsgemäße Erfüllung der der 
Gemeinde gesetzmäßig obliegenden 
Aufgaben oder ihrer privatrechtlichen 
Verpflichtungen gefährdet würde oder 

4. wenn das beabsichtigte Rechtsgeschäft 
für die Gemeinde mit einem unverhält-
nismäßig hohen finanziellen Wagnis 
verbunden wäre. 

 (3) Genehmigungspflichtige Rechtsge-
schäfte der Gemeinde werden erst mit der 
aufsichtsbehördlichen Genehmigung 
rechtswirksam. Die Tatsache, dass ein 
Rechtsgeschäft der aufsichtsbehördlichen 
Genehmigung bedarf, und die im Vorste-
henden daran geknüpften Rechtsfolgen 
sind in jeder über ein solches Rechtsge-
schäft verfassten Urkunde anzuführen. 

 (4) Die Aufnahme von Anleihen gegen 
Teilschuldverschreibungen bedarf eines 
Landesgesetzes. Weitergehende bundes-
gesetzliche Vorschriften werden hiedurch 
nicht berührt. 
 

§ 107 
Auflösung des Gemeinderates 

 Die Landesregierung kann den Ge-
meinderat auflösen, wenn er dauernd 
beschlußunfähig ist, wenn er wiederholt 
entgegen begründeten Vorhalten der Lan-
desregierung die Gesetze offensichtlich 
verletzt hat oder wenn die Landesregie-
rung wiederholt im Sinne des § 104 ein-
schreiten mußte. 
 

§ 108 
Fortführung der Verwaltung 

 (1) Die Landesregierung hat im Falle 
der Auflösung des Gemeinderates zur 
Fortführung der Verwaltung der Gemeinde 

bis zur Angelobung des neuen Bürger-
meisters einen Regierungskommissär 
einzusetzen. Die Landesregierung hat zur 
Beratung des Regierungskommissärs in 
allen wichtigen Angelegenheiten über 
Vorschlag der im Gemeindevorstand ver-
treten gewesenen Fraktionen einen eh-
renamtlichen Beirat zu bestellen, der in 
seiner Mitgliederzahl und in seiner partei-
mäßigen Zusammensetzung dem vor der 
Auflösung bestandenen Gemeindevorstand 
zu entsprechen hat. Lediglich zur Anfech-
tung des Auflösungsbescheides bleibt dem 
aufgelösten Gemeinderat seine Funktion 
gewahrt. 

 (2) Die Tätigkeit des Regierungskommis-
särs hat sich auf die laufenden und unauf-
schiebbaren Angelegenheiten zu beschränken. 

 (3) Die mit der Tätigkeit des Regie-
rungskommissärs verbundenen Kosten hat 
die Gemeinde zu tragen. 

 (4) Der Bürgermeister hat innerhalb von 
sechs Wochen nach der Auflösung die Neu-
wahl des Gemeinderates auszuschreiben. Die 
konstituierende Sitzung des Gemeinderates 
hat der Regierungskommissär einzuberufen.  
 

§ 109 
Parteistellung; Verfahren 

 (1) Alle in Handhabung des Aufsichts-
rechtes ergehenden Maßnahmen mit Aus-
nahme jener, die sich gegen Verordnun-
gen der Gemeinde richten, sind durch 
Bescheid zu treffen. Soweit in diesem 
Gesetz nicht etwas besonderes bestimmt 
ist, sind auf das Verfahren vor der Auf-
sichtsbehörde die Bestimmungen des All-
gemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
– AVG. anzuwenden.  

 (2) Im aufsichtsbehördlichen Verfah-
ren, einschließlich des Verfahrens nach 
§ 102, hat die Gemeinde Parteistellung. 
Im Verfahren nach den §§ 102 und 103 
kommt auch jenen Personen Parteistellung 
zu, die als Parteien an dem von den Orga-
nen der Gemeinde durchgeführten Verwal-
tungsverfahren beteiligt waren. 

 (3) Die Gemeinde ist berechtigt, gegen 
die Aufsichtsbehörde vor dem Verwal-
tungsgerichtshof (Art. 131 und 132 B-VG) 
und vor dem Verfassungsgerichtshof 
(Art. 144 B-VG) Beschwerde zu führen. 

 

 

VIII. HAUPTSTÜCK 

ÜBERGANGS- UND  
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 
§ 110 

Sondervermögen  
gemeinderechtlicher Art 

 (1) Vermögen, das im Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes gemäß § 72 
oder § 110 der Oberösterreichischen Ge-
meindeordnung 1948, LGBl. Nr. 22/1949, in 
der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 26/1953 
gesondert verwaltet wurde, bildet das Son-
dervermögen gemeinderechtlicher Art. (2) 
Das Sondervermögen gemeinderechtlicher 
Art ist seiner Bestimmung gemäß zu verwal-
ten. Für die Verwaltung sind die Bestimmun-
gen des § 73 und die Bestimmungen über 
den Gemeindehaushalt (V. Hauptstück) sinn-
gemäß anzuwenden. 

 (3) Das Sondervermögen gemeinderecht-
licher Art ist von den für die Verwaltung des 
Gemeindegutes zuständigen Organen der 
Gemeinde zu verwalten. Wenn es jedoch von 
der nach dem Verhältnis der Anteilsrechte zu 
berechnenden Mehrheit der Berechtigten 
verlangt wird, ist das Sondervermögen ge-
meinderechtlicher Art auf Grund einer Sat-
zung von besonderen, von den Berechtigten 
aus ihrer Mitte zu wählenden Organen zu 
verwalten. Die Satzung hat als Organ jeden-

falls einen Ausschuß und einen von diesem 
aus seiner Mitte zu wählenden Obmann vor-
zusehen. Für die Geschäftsführung des Aus-
schusses sind die Bestimmungen über die 
Geschäftsführung des Gemeinderates bezie-
hungsweise der Ausschüsse sinngemäß an-
zuwenden. Die erste Wahl solcher Organe hat 
der Bürgermeister vorzubereiten und zu lei-
ten. Die Satzung bedarf der Genehmigung 
durch den Gemeinderat; dieser darf die Ge-
nehmigung nur versagen, wenn die Satzung 
gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes 
verstößt oder die in der Satzung umschriebe-
nen Rechte und Pflichten der Berechtigten 
über die bisher gegebenen Rechtsverhältnisse 
hinsichtlich des Sondervermögens gemeinde-
rechtlicher Art hinausgehen. Die genehmigte 
Satzung hat der Bürgermeister unverzüglich 
der Landesregierung mitzuteilen. 

 (4) Satzungen im Sinne des Abs. 3 haben 
zu enthalten: 
a) den Umfang und die Bestimmung des 
Sondervermögens gemeinderechtlicher Art 
sowie den Kreis der Berechtigten und de-
ren Rechte und Pflichten; 

b) die Organe sowie deren Wahl, Funktions-
periode und Wirkungskreis. 

 (5) Der Bürgermeister ist berechtigt, an 
den Sitzungen der Organe einer besonderen 
Verwaltung im Sinne des Abs. 3 teilzuneh-
men; alle Beschlüsse solcher Organe sind 
dem Bürgermeister mitzuteilen. Der Gemein-
derat kann derartige Beschlüsse, wenn sie 
gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen, 
aufheben. 

 (6) Die Bestimmungen des VII. Hauptstü-
ckes finden Anwendung. 

 (7) Die Möglichkeit einer einvernehmli-
chen vermögensrechtlichen Auseinanderset-
zung bezüglich des Sondervermögens ge-
meinderechtlicher Art bleibt der Gemeinde 
und den Berechtigten unbenommen. 
 

§ 111 
Übergangsbestimmungen 

Die Gemeinden bleiben in ihrem bisherigen 
Umfang bestehen; ihre Namen und die ihnen 
verliehenen Berechtigungen zur Führung von 
Gemeindewappen, zur Bezeichnung als Städ-
te und Märkte und ihnen sonst erteilte Rechte 
bleiben, soweit sie nicht mit diesem Gesetz in 
Widerspruch stehen, durch die Bestimmun-
gen dieses Gesetzes unberührt. Änderungen 
sind nur nach den Bestimmungen dieses 
Gesetzes zulässig. 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 1 

 

Gemeinde: ................    Pol. Bezirk: …..… 

 

Amtlicher Stimmzettel 

für die 

Volksabstimmung über die Abberu-
fung des Bürgermeisters 

 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 
.......... dem Bürgermeister das Mißtrauen 
ausgesprochen. 

 

 

Stimmen Sie diesem Ausspruch  
des Mißtrauens gegen  
den Bürgermeister zu? 

 

 

Ja  O                                       Nein  O 
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I. HAUPTSTÜCK 

ALLGEMEINES 

 

§ 1 
Rechtliche Stellung der Stadt 

 (1) Die Stadt Linz ist die Landeshaupt-
stadt des Landes Oberösterreich. Sie ist 
eine Stadt mit eigenem Statut. 

 (2) Die Stadt ist Gebietskörperschaft 
mit dem Recht auf Selbstverwaltung und 
zugleich Verwaltungssprengel. Sie hat 
neben den Aufgaben der Gemeindeverwal-

tung auch die der Bezirksverwaltung zu 
besorgen. 

 (3) Die Stadt ist selbständiger Wirt-
schaftskörper. Sie hat das Recht, inner-
halb der Schranken der allgemeinen Bun-
des- und Landesgesetze Vermögen aller 
Art zu besitzen, zu erwerben und darüber 
zu verfügen, wirtschaftliche Unterneh-
mungen zu betreiben sowie im Rahmen 
der Finanzverfassung ihren Haushalt selb-
ständig zu führen und Abgaben auszu-
schreiben.  
 

§ 2 
Stadtgebiet 

 (1) Das Stadtgebiet besteht aus den 
Katastralgemeinden Ebelsberg, Katzbach, 
Kleinmünchen, Linz, Lustenau, Mönchgra-
ben, Pichling, Posch, Pöstlingberg, St. 
Peter, Ufer, Urfahr, Waldegg und Wam-
bach. Auf Änderungen in den Grenzen des 
Stadtgebietes sind die Bestimmungen der 
§§ 6 und 7 sowie des § 12 Abs. 1 der O.ö. 
Gemeindeordnung 1990 sinngemäß anzu-
wenden. 
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 (2) (Verfassungsbestimmung) Lan-
desgesetze, die eine Änderung des Stadt-
gebietes oder eine sonstige Änderung von 
Bestimmungen des Abs. 1 zum Inhalt 
haben, können nur bei Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte der Mitglieder des 
Landtages und mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, 
Landesgesetze, die eine Änderung des 
Stadtgebietes zum Inhalt haben, überdies 
nur nach Durchführung einer Volksbefra-
gung (§ 68) beschlossen oder geändert 
werden. 

 (3) Das Stadtgebiet kann unter Be-
dachtnahme auf örtliche, historische oder 
sonstige Gegebenheiten zu Verwaltungs-
zwecken in Stadtbezirke eingeteilt werden, 
deren Zahl, Abgrenzung und Bezeichnung 
der Gemeinderat zu bestimmen hat. 

 (4) Die Stadt bildet einen eigenen poli-
tischen Bezirk.  
 

§ 3 
Farben, Wappen und Siegel der Stadt 

 (1) Die Farben der Stadt sind rot-weiß. 

 (2) Das Wappen der Stadt zeigt in 
rotem Schild über einem silbernen Zwil-
lingswellenbalken zwei silberne, mit drei 
Zinnen bekrönte Türme, die ein offenes 
Tor einschließen, über dem der rotweiß-
rote Bindenschild Österreichs angebracht 
ist. Die Stadt hat die bildliche Darstellung 
des Wappens im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt Linz kundzumachen. 

 (3) Die Verwendung des Stadtwappens 
bei der äußeren Bezeichnung von bauli-
chen Anlagen, auf Ankündigungen sowie 
im geschäftlichen Verkehr, insbesondere 
auf Geschäftspapieren, zur Warenbezeich-
nung oder zur Ausschmückung gewerbs-
mäßig angefertigter Gegenstände aller Art 
bedarf der Bewilligung des Stadtsenates. 
Die Bewilligung darf nur für genau be-
zeichnete Verwendungszwecke erteilt 
werden, wenn ein der Stadt abträglicher 
Gebrauch des Stadtwappens nicht zu be-
fürchten ist. Die Bewilligung kann im Inte-
resse der Stadt nähere Bestimmungen 
über die Art und Weise der Wiedergabe 
sowie die Dauer der Verwendung des 
Stadtwappens enthalten. Wenn von dem 
Wappen ein der Stadt abträglicher 
Gebrauch gemacht wird, ist die Bewilli-
gung vom Stadtsenat zu widerrufen. 

 (4) Wer das Stadtwappen unbefugt 
führt oder in einer Weise verwendet, die 
geeignet ist, das Wappen im öffentlichen 
Ansehen herabzusetzen, oder das Stadt-
wappen entgegen den Bestimmungen des 
Abs. 3 verwendet, ist, sofern nicht ein 
strafbarer Tatbestand vorliegt, der nach 
einer anderen Verwaltungsvorschrift oder 
von den Gerichten zu ahnden ist, von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 
Geldstrafe bis 500 Euro zu bestrafen.  

 (5) Das Siegel der Stadt trägt im Sie-
gelfeld das Wappen mit der Umschrift 
„Landeshauptstadt Linz“. 

 (6) Wer das Siegel der Stadt unbefugt 
führt, ist, sofern nicht ein von den Gerich-
ten zu ahndender strafbarer Tatbestand 
vorliegt, von der Bezirksverwaltungsbe-
hörde mit einer Geldstrafe bis zu 500 Euro 
zu bestrafen.  
 

§ 4 
Einwohner (Einwohnerinnen) und 

Bürger (Bürgerinnen) 

 (1) Einwohner (Einwohnerinnen) sind 
jene Personen, die in der Stadt wohnen. 

 (2) Bürger (Bürgerinnen) sind jene 
Einwohner (Einwohnerinnen), die nach der 

O.ö. Kommunalwahlordnung wahlberech-
tigt sind.  

§ 5 
Ehrungen 

 (1) Der Gemeindrat kann Personen, die 
sich um die Stadt besonders verdient ge-
macht haben oder die der Stadt in besonde-
rem Maße zur Ehre gereichen, durch Ernen-
nung zu Ehrenbürgern (Ehrenbürgerinnen), 
durch Verleihung eines Ehrenringes oder 
durch sonstige Ehrungen auszeichnen. Die 
Ernennung zum (zur) Ehrenbürger (Ehren-
bürgerin) bedarf eines Beschlusses, der mit 
Dreiviertelmehrheit zu fassen ist. 

 (2) Alle Ehrungen begründen weder Son-
derrechte noch Sonderpflichten. 

 (3) Eine Ehrung gilt als widerrufen, wenn 
der (die) Ausgezeichnete wegen einer straf-
baren Handlung, die in der O.ö. Kommunal-
wahlordnung als Wahlausschließungsgrund 
angeführt ist, rechtskräftig verurteilt wird.  
 

§ 6 
Amtsblatt 

 (1) Die Stadt hat das „Amtsblatt der 
Landeshauptstadt Linz“ herauszugeben. In 
diesem sind jene Verordnungen kundzu-
machen, deren Kundmachung im Amts-
blatt der Stadt Linz gesetzlich vorge-
schrieben ist. Im Amtsblatt kann die Stadt 
ferner andere Verordnungen sowie Ver-
lautbarungen und Informationen, die für 
die Stadt von Bedeutung sind, veröffentli-
chen. 

 (2) Der Tag der Herausgabe, an dem 
zugleich die Versendung zu erfolgen hat, ist 
auf jedem Stück des Amtsblattes anzugeben. 

 (3) Die Seiten und die Folgen des Amts-
blattes sind jahrweise fortlaufend zu nume-
rieren. 

 (4) Die Berichtigung von Druckfehlern im 
Amtsblatt, die bei der Kundmachung von 
Verordnungen unterlaufen sind, ist im Amts-
blatt kundzumachen. In anderen Fällen sind 
Druckfehler in zweckdienlicher Weise zu be-
richtigen. 

 (5) Das Amtsblatt hat während der Amts-
stunden beim Magistrat zur unentgeltlichen 
öffentlichen Einsicht aufzuliegen. Das Amts-
blatt kann auch an Verschleißstellen und im 
Abonnement vertrieben werden. 

 

 

II. HAUPTSTÜCK 

ORGANE DER STADT 

 

§ 7 
Übersicht 

Die Organe der Stadt sind: 

1. der Gemeinderat; 

2. der (die) Bürgermeister (Bürgermeiste-
rin); 

3. der Stadtsenat (Verwaltungsausschuß); 

4. die einzelnen Mitglieder des Stadtsena-
tes; 

5. der Magistrat. 

 

I. Abschnitt 

Der Gemeinderat 

 

§ 8 
Zusammensetzung und Wahl 

 (1) Der Gemeinderat besteht aus 61 
Mitgliedern. 

 (2) Die Mitglieder des Gemeinderates 
sind befugt, den Titel „Gemeinderat“ 
(„Gemeinderätin“) zu führen. 

 (3) Die Mitglieder des Gemeinderates 
werden auf Grund der O.ö. Kommunal-
wahlordnung gewählt. 

§ 9 
Fraktionen 

 (1) Die auf Grund der Wahlvorschläge 
ihrer wahlwerbenden Partei jeweils ge-
wählten Mitglieder des Gemeinderates 
bilden für die Dauer der Funktionsperiode 
des Gemeinderates jeweils eine Fraktion, 
wenn auf die wahlwerbende Partei zumin-
dest zwei Mandate entfallen. Der Fraktion 
gehören Stadträte (Stadträtinnen) auch 
dann an, wenn sie auf ihr Mandat gemäß 
§ 28 Abs. 2 verzichtet haben. Jede Frakti-
on hat aus ihrer Mitte einen (eine) Vorsit-
zenden (Vorsitzende) und zumindest einen 
(eine) Stellvertreter (Stellvertreterin) zu 
bestellen. Wird auf Grund des Wahlvor-
schlages einer wahlwerbenden Partei le-
diglich ein Mitglied des Gemeinderates 
gewählt, bildet dieses keine Fraktion.  

 (2) Die Vorsitzenden haben ihre Bestel-
lung und die Bestellung der Vorsitzenden-
Stellvertreter (Vorsitzenden- Stellvertreterin-
nen) dem (der) Bürgermeister (Bürgermeis-
terin) schriftlich anzuzeigen. Der (Die) Bür-
germeister (Bürgermeisterin) hat diese An-
zeigen bei nächstmöglicher Gelegenheit im 
Gemeinderat zu verlesen. 

 (3) Eine Anzeige ist gültig, wenn sie von 
der absoluten Mehrheit der Mitglieder der 
Fraktion unterzeichnet ist; sie gilt solange, 
als nicht eine Änderung oder Ergänzung dem 
(der) Bürgermeister (Bürgermeisterin) 
schriftlich angezeigt wird. 

 (4) Solange keine Anzeige vorliegt, 
kommt die Funktion des (der) Fraktionsvor-
sitzenden dem Mitglied des Gemeinderates 
zu, das an erster Stelle auf der Liste seiner 
(ihrer) Wahlpartei in den Gemeinderat ge-
wählt wurde.  

 (5) Der (Die) Vorsitzende bzw. der (die) 
von ihm (ihr) ermächtigte Vertreter (Vertre-
terin) seiner (ihrer) Fraktion ist berechtigt, 
hinsichtlich jener Angelegenheiten, die im 
Stadtsenat, im Gemeinderat oder dessen 
Ausschüssen zu behandeln sind und die auf 
der Einladung für die nächste Sitzung des 
jeweiligen Kollegialorgans als Tagesord-
nungspunkte aufscheinen, beim Magistrat die 
zur Behandlung einer solchen Angelegenheit 
notwendigen Unterlagen einzusehen, sich 
Aufzeichnungen zu machen und die erforder-
lichen Auskünfte einzuholen. Auf seinen (ih-
ren) Antrag sind Kopien einzelner Aktenbe-
standteile, welche die Grundlage für die Ent-
scheidung einer bestimmten Angelegenheit 
bilden, auf Kosten der Stadt anzufertigen und 
spätestens zwei Tage vor der Sitzung zu 
übergeben. Bestimmungen über die Amts-
verschwiegenheit bleiben hiedurch unberührt. 
Diese Rechte stehen auch einzelnen Mitglie-
dern des Gemeinderates zu, die gemäß 
Abs. 1 keine Fraktion bilden.  
 

§ 10 
Konstituierung und Gelöbnis 

 (1) Die konstituierende Sitzung des 
Gemeinderates ist binnen acht Wochen 
nach Verlautbarung des Ergebnisses der 
Gemeinderatswahl, falls jedoch gegen die 
ziffernmäßige Ermittlung Einspruch erho-
ben wurde, binnen sechs Wochen nach 
der endgültigen Entscheidung hierüber 
abzuhalten.  

 (2) Die gewählten Mitglieder sind hiezu 
vom (von der) Bürgermeister (Bürgermeiste-
rin) der abgelaufenen Funktionsperiode unter 
Hinweis auf die Bestimmungen des § 14 
Abs. 2 Z 1 einzuladen. 

 (3) Wurde der (die) Bürgermeister 
(Bürgermeisterin) von der Gesamtheit 
aller Wahlberechtigten der Stadt gewählt 
(direkt gewählter Bürgermeister, direkt 
gewählte Bürgermeisterin), hat dieser 
(diese) die konstituierende Sitzung zu 
leiten. Ist der (die) direkt gewählte Bür-
germeister (Bürgermeisterin) nicht anwe-
send oder ist der (die) Bürgermeister 
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(Bürgermeisterin) vom Gemeinderat ge-
mäß § 23 zu wählen, ist die Sitzung zu-
nächst von dem an Jahren ältesten anwe-
senden Mitglied des neu gewählten Ge-
meinderates zu leiten.  

 (4) Die Mitglieder des neu gewählten 
Gemeinderates haben dem (der) Vorsitzen-
den und diese(r) hat vor dem versammelten 
Gemeinderat mit den Worten „Ich gelobe“ 
das Gelöbnis abzulegen, die Bundesverfas-
sung und die Landesverfassung sowie alle 
übrigen Gesetze und alle Verordnungen der 
Republik Österreich und des Landes Oberös-
terreich gewissenhaft zu beachten, ihre Auf-
gaben unparteiisch und uneigennützig zu 
erfüllen, das Amtsgeheimnis zu wahren und 
das Wohl der Stadt nach bestem Wissen und 
Gewissen zu fördern. Ein Gelöbnis unter Be-
dingungen oder mit Zusätzen gilt als verwei-
gert; die Beifügung einer religiösen Beteue-
rung ist zulässig. Später eintretende Gemein-
deratsmitglieder (Ersatzmitglieder) haben das 
Gelöbnis in der ersten Gemeinderatssitzung, 
an der sie teilnehmen, zu leisten. 
 

§ 11 
Funktionsperiode 

 (1) Die Funktionsperiode des Gemein-
derates beginnt mit der Angelobung seiner 
Mitglieder in der konstituierenden Sitzung 
und endet mit der Angelobung der neu 
gewählten Gemeinderatsmitglieder. 

 (2) Der Gemeinderat kann jederzeit 
seine Auflösung beschließen. 

 (3) Neuwahlen innerhalb der Wahlperiode 
haben keine Auswirkungen auf die allgemeine 
Wahlperiode gemäß § 1 Abs. 1 O.ö. Kommu-
nalwahlordnung. 

 (4) Die Wahl des Gemeinderates darf nur 
auf Grund eines Landesgesetzes gemeinsam 
mit der Wahl des Nationalrates abgehalten 
werden. 
 

§ 12 
Rechte der Mitglieder 

 (1) Die Mitglieder des Gemeinderates 
haben außer den an anderen Stellen die-
ses Gesetzes vorgesehenen Rechten nach 
den näheren Bestimmungen der Ge-
schäftsordnung das Recht, sich über alle 
Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbe-
reiches der Stadt zu unterrichten, Anträge 
zu stellen, die Aufnahme von Verhand-
lungsgegenständen in die Tagesordnung 
zu beantragen, zu den einzelnen Verhand-
lungsgegenständen das Wort zu ergreifen, 
an den Abstimmungen teilzunehmen und 
in die Verhandlungsschriften über die Sit-
zungen des Gemeinderates, des Stadtse-
nates und der Ausschüsse Einsicht zu 
nehmen. 

 (1a) Das Recht, sich über alle Angele-
genheiten des eigenen Wirkungsbereichs 
der Stadt zu unterrichten (Abs. 1), um-
fasst nicht das Recht auf Akteneinsicht; 
die Bestimmungen über die Amts-
verschwiegenheit sowie das Informations-
recht zur Vorbereitung der Sitzungen (§ 9 
Abs. 5) werden dadurch nicht berührt.  

 (2) In den Angelegenheiten des eige-
nen Wirkungsbereiches sind die Mitglieder 
des Gemeinderates berechtigt, Anfragen 
an den (die) Bürgermeister (Bürgermeis-
terin) sowie an die einzelnen Mitglieder 
des Stadtsenates im Rahmen des ihnen 
unterstellten Geschäftsbereiches (§ 32 
Abs. 6) zu richten. 

 (3) Die Anfragen müssen schriftlich ver-
faßt und spätestens fünf Tage vor der Sitzung 
des Gemeinderates beim (bei der) Bürger-
meister (Bürgermeisterin) eingebracht wer-
den. In diese Frist sind Tage nicht einzurech-
nen, an denen der Magistrat keinen Dienstbe-
trieb hat. Der (Die) Bürgermeister (Bürger-
meisterin) hat die Anfrage zurückzuweisen, 
wenn sie eine nicht in den eigenen Wirkungs-

bereich der Stadt fallende Angelegenheit 
betrifft. Sofern die Anfrage nicht an den (die) 
Bürgermeister (Bürgermeisterin) selbst ge-
richtet ist, ist sie von diesem (dieser) dem 
(der) Befragten unverzüglich zuzustellen. 
Ordnungsgemäß eingebrachte Anfragen sind 
spätestens in der zweitfolgenden Sitzung des 
Gemeinderates vom (von der) Befragten 
mündlich zu beantworten. Vor der Beantwor-
tung ist die Anfrage zu verlesen. Von einer 
mündlichen Beantwortung kann wegen des 
Umfanges der Anfrage oder wegen sonstiger 
Umstände, die eine mündliche Beantwortung 
erschweren, abgesehen werden. In diesem 
Fall ist die Anfrage innerhalb von zwei Mona-
ten schriftlich zu beantworten. Innerhalb 
dieses Zeitraumes ist auch eine Nichtbeant-
wortung schriftlich zu begründen. 

 (4) Die mündliche Beantwortung von 
Anfragen sowie die Bekanntgabe einer 
schriftlichen Beantwortung oder einer Nicht-
beantwortung hat zu Beginn der Gemeinde-
ratssitzung vor der Behandlung des ersten 
auf der Tagesordnung stehenden Verhand-
lungsgegenstandes zu erfolgen. 

 (5) Nach der Beantwortung einer Anfrage 
ist der (die) Fragesteller (Fragestellerin) be-
rechtigt, eine mündliche Zusatzfrage zu stel-
len. Die Zusatzfrage darf nur eine Frage ent-
halten, die mit der Hauptfrage im unmittelba-
ren Zusammenhang stehen muß. Wenn die 
Zusatzfrage im Anschluß an eine schriftliche 
Beantwortung erfolgt, kann sie schriftlich 
oder mündlich beantwortet werden. 

 (6) Jene Mitglieder des Gemeinderates, 
die nicht gleichzeitig eine Funktion nach dem 
Oö. Gemeinde-Bezügegesetz 1998 ausüben, 
haben Anspruch auf einen Bezug in Höhe von 
16,5%, sofern sie jedoch die Funktion des 
Vorsitzenden einer Fraktion mit mindestens 
drei Mitgliedern ausüben, in Höhe von 25% 
des Ausgangsbetrages nach § 1 und § 3 des 
Bundesverfassungsgesetzes über die Begren-
zung von Bezügen öffentlicher Funktionäre, 
BGBl. I Nr. 64/1997. Auf diesen Bezug kann 
nicht verzichtet werden; § 1 Abs. 2 und § 3 
Oö. Gemeinde-Bezügegesetz 1998 sind an-
zuwenden.  

 (7) Die Mitglieder des Gemeinderates 
sind bei der Ausübung ihres Mandates an 
keinen Auftrag gebunden. 
 

§ 13 
Pflichten der Mitglieder 

 (1) Die allgemeinen Pflichten der Mit-
glieder des Gemeinderates ergeben sich 
aus dem Gelöbnis. 

 (2) Jedes Mitglied hat an den Sitzun-
gen des Gemeinderates und der Aus-
schüsse, denen es angehört, teilzuneh-
men. Befreiung gewährt bis zu drei Mona-
ten der (die) Bürgermeister (Bürgermeis-
terin), für längere Zeit, ohne Debatte, der 
Gemeinderat. Außer im Fall der Befreiung 
kann die Abwesenheit vom Gemeinderat 
(Ausschuß) nur aus triftigen Gründen ent-
schuldigt werden, die dem (der) Vorsit-
zenden unverzüglich, tunlich schriftlich, 
bekanntzugeben sind. 

 (3) Ist ein Mitglied des Gemeinderates 
aus triftigen Gründen an der Ausübung seines 
Mandates voraussichtlich längere Zeit verhin-
dert, so hat der (die) Bürgermeister (Bür-
germeisterin) auf Antrag der Fraktion für die 
Dauer der Verhinderung an Stelle des (der) 
Verhinderten mit dessen (deren) Rechten und 
Pflichten das nach der O.ö. Kommunalwahl-
ordnung berufene Ersatzmitglied einzuberufen.  

 (4) Die Mitglieder des Gemeinderates 
sind, soweit gesetzlich nicht anderes be-
stimmt ist, zur Verschwiegenheit über alle 
ihnen ausschließlich aus ihrer Tätigkeit 
bekanntgewordenen Tatsachen verpflich-
tet, deren Geheimhaltung im Interesse 
der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit, der umfas-
senden Landesverteidigung, der auswärti-

gen Beziehungen, im wirtschaftlichen In-
teresse einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts, zur Vorbereitung einer Entschei-
dung oder im überwiegenden Interesse 
der Parteien geboten ist (Amtsverschwie-
genheit) oder die in Rechtsvorschriften als 
vertraulich bezeichnet sind. Die Ver-
schwiegenheitspflicht ist zeitlich unbe-
grenzt. Sie besteht für die Mitglieder des 
Gemeinderates nicht gegenüber dem Ge-
meinderat, wenn dieser derartige Aus-
künfte ausdrücklich verlangt. 
 (5) Die Mitglieder des Gemeinderates 
können vom (von der) Bürgermeister (Bür-
germeisterin) von der Verpflichtung zur Ver-
schwiegenheit entbunden werden, wenn dies 
durch ein öffentliches Interesse, insbesondere 
durch Interessen der Rechtspflege, gerecht-
fertigt ist. 

§ 14 
Erlöschen des Mandates 

 (1) Ein Mitglied des Gemeinderates 
kann auf sein Mandat verzichten. Der 
Verzicht ist schriftlich dem (der) Bürger-
meister (Bürgermeisterin) – im Fall des 
Verzichtes des (der) Bürgermeisters (Bür-
germeisterin) dem (der) nach § 28 Abs. 5 
zur Vertretung berufenen Vizebürgermeis-
ter (Vizebürgermeisterin) – zu erklären 
und wird mit dem Einlangen wirksam, 
wenn die Verzichtserklärung nicht einen 
späteren Zeitpunkt enthält. Dem Verzicht 
beigefügte Bedingungen sind ohne rechtli-
che Wirkung. Die Verzichtserklärung ist 
eigenhändig zu unterschreiben und kann 
nach ihrem Einlangen nicht mehr widerru-
fen werden.  

 (2) Ein Mitglied des Gemeinderates ist 
seines Mandates verlustig zu erklären, 

1. wenn es zur konstituierenden Sitzung 
ohne hinreichende Entschuldigung nicht 
erscheint oder sich vor Beendigung der 
Wahl (§§ 23 und 28) entfernt; 

2. wenn es das Gelöbnis überhaupt nicht 
oder nicht in der im § 10 vorgeschrie-
benen Form ablegt oder es unter Be-
dingungen oder Vorbehalten leistet; 

3. wenn es an drei aufeinanderfolgenden 
Sitzungen des Gemeinderates unent-
schuldigt nicht teilnimmt; 

4. wenn es die Wählbarkeit verliert oder 
der ursprüngliche Mangel der Wählbar-
keit nachträglich bekannt wird. 

 (3) Den Antrag auf Erklärung des Man-
datsverlustes nach Abs. 2 an den Verfas-
sungsgerichtshof (Art. 141 Abs. 1 lit. c 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der 
Fassung von 1929) hat der Gemeinderat 
zu stellen. 
 

§ 15 
Anzahl und Einberufung  

der Sitzungen 

 (1) Der (Die) Bürgermeister (Bürger-
meisterin) hat den Gemeinderat, so oft es 
die Geschäfte erfordern, unter Angabe der 
Verhandlungsgegenstände einzuberufen. 
Jedes Mitglied des Gemeinderates sowie 
jede(r) nicht mehr dem Gemeinderat an-
gehörende(r) Stadtrat (Stadträtin) ist von 
der Abhaltung der Sitzung mindestens 
fünf Tage, in besonders dringenden Fällen 
24 Stunden vorher, unter Bekanntgabe 
des Tages, der Stunde, des Ortes und der 
Tagesordnung der Sitzung zu verständi-
gen. Auf die Zustellung der Einberufung 
sind die Bestimmungen des Zustellgeset-
zes, BGBl. Nr. 200/1982, in der Fassung 
BGBl. Nr. 357/1990, über die Ersatzzu-
stellung anzuwenden. 

 (1a) Der (Die) Bürgermeister (Bürger-
meisterin) hat den Mitgliedern des Gemeinde-
rates einen Plan über die Sitzungstermine für 
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mindestens sechs Monate im Voraus (Sit-
zungsplan) nachweisbar zuzustellen; für die 
Verständigung der Mitglieder des Gemeinde-
rates von der Abhaltung einer Sitzung, die im 
Sitzungsplan aufscheint, ist Abs. 1 letzter 
Satz nicht anzuwenden.  

 (2) Jede Sitzung des Gemeinderates, die 
nicht vom (von der) Bürgermeister (Bürger-
meisterin) einberufen wurde, sowie jede 
Sitzung des Gemeinderates, zu der nicht alle 
Mitglieder des Gemeinderates und des Stadt-
senates, die an ihr teilzunehmen haben, ein-
geladen wurden, ist ungesetzlich. 

 (3) Wenn dies von mindestens 15 Mitglie-
dern des Gemeinderates oder von der Lan-
desregierung unter Angabe des Grundes 
schriftlich verlangt wird, ist der (die) Bürger-
meister (Bürgermeisterin) verpflichtet, eine 
Sitzung so einzuberufen, daß sie innerhalb 
von zwei Wochen nach Einlangen des Antra-
ges stattfinden kann. Der Verständigung von 
der Abhaltung der Sitzung ist das schriftliche 
Verlangen auf Durchführung der Sitzung 
anzuschließen.  
 

§ 16 
Öffentlichkeit der Sitzungen 

 (1) Die Sitzungen des Gemeinderates 
sind öffentlich. Die Öffentlichkeit besteht 
darin, daß jedermann nach Maßgabe des 
vorhandenen Platzes berechtigt ist, zuzu-
hören und sich Aufzeichnungen zu ma-
chen. 

 (2) Die Öffentlichkeit ist auszuschlie-
ßen, wenn es vom (von der) Vorsitzenden 
oder von wenigstens 15 Mitgliedern des 
Gemeinderates oder von dem Ausschuß, 
in dem der Tagesordnungspunkt vorbera-
ten wurde, oder vom Stadtsenat verlangt 
und vom Gemeinderat nach Entfernung 
der Zuhörer beschlossen wird. Wenn der 
Voranschlag oder der Rechnungsabschluß 
behandelt wird, darf die Öffentlichkeit 
nicht ausgeschlossen werden. 

 (3) Die Beratung und die Beschlußfas-
sung in nicht öffentlichen Sitzungen sind 
vertraulich; sie dürfen ausschließlich für 
amtliche Zwecke aufgezeichnet werden. 
 

§ 17 
Leitung der Sitzungen 

 (1) Der (Die) Bürgermeister (Bürger-
meisterin) führt in den Sitzungen des 
Gemeinderates, ausgenommen den Fall 
des § 10, den Vorsitz. Er (Sie) handhabt 
die Geschäftsordnung, sorgt für ihre Be-
achtung, für Ruhe und Ordnung und für 
die Wahrung des Anstandes. 

 (2) Der (Die) Vorsitzende hat dafür zu 
sorgen, daß nur solche Angelegenheiten 
durch den Gemeinderat behandelt werden, 
die in den eigenen Wirkungsbereich der Stadt 
fallen. 

 (3) Die Zuhörer (Zuhörerinnen) haben 
sich jeder Äußerung zu enthalten. Wenn 
sie die Beratungen des Gemeinderates 
stören oder seine Freiheit beeinträchtigen, 
ist der (die) Vorsitzende nach vorausge-
gangener fruchtloser Mahnung zur Ord-
nung berechtigt, die Zuhörer (Zuhörerin-
nen) aus dem Sitzungssaal entfernen zu 
lassen. 
 (4) Eine visuelle oder akustische Auf-
zeichnung der Sitzung ist zulässig. Der Ge-
meinderat kann mit Beschluss im Einzelfall 
Einschränkungen verfügen, wenn dies im 
Interesse eines geordneten Ablaufs der Sit-
zung geboten erscheint. Der (Die) Vorsitzende 
kann die erforderlichen Verfügungen treffen, 
dass die Sitzung durch allfällige visuelle oder 
akustische Aufzeichnungen nicht gestört wird.  
 

§ 18 
Beschlußfähigkeit und  
Beschlußfassung 

 (1) Zur Beschlußfähigkeit des Gemein-
derates ist, soweit das Gesetz nicht ande-
res bestimmt, die Anwesenheit von min-
destens 31 Mitgliedern des Gemeinderates 
einschließlich des (der) Vorsitzenden er-
forderlich. 

 (2) Zu einem Beschluß des Gemeinde-
rates ist, soweit das Gesetz nicht anderes 
bestimmt, die Zustimmung von mehr als 
der Hälfte der anwesenden Mitglieder des 
Gemeinderates erforderlich. Kommt die 
erforderliche Mehrheit nicht zustande, so 
ist der Antrag abgelehnt. Der (Die) Vorsit-
zende stimmt zuletzt ab. 

 (3) Zur Beschlußfassung über folgende 
Angelegenheiten ist die Anwesenheit von 
wenigstens 41 Mitgliedern des Gemeinde-
rates und die Zustimmung von zwei Drit-
teln der Anwesenden erforderlich: 

1. die Auflösung des Gemeinderates vor 
Ablauf der Funktionsperiode (§ 11 
Abs. 2); 

2. Anträge auf gleichzeitige Durchführung 
der Gemeinderatswahl mit National-
ratswahlen oder Landtagswahlen (§ 11 
Abs. 3); 

3. die Bestellung von Verwaltungsaus-
schüssen (§ 40 Abs. 1); 

4. die Geschäftsordnungen (§ 42); 

5. Anträge auf Änderung des Statutes 
einschließlich Grenzänderungen des 
Stadtgebietes (§ 46 Abs. 1 Z 1); 

6. die Veräußerung oder Verpfändung 
unbeweglicher Sachen im Wert von 
mehr als 600.000 Euro; 

7. die Aufnahme von Darlehen oder die 
Leistung von Bürgschaften durch die 
Stadt, wenn das Darlehen oder die 
Bürgschaft den Betrag von 1,500.000 
Euro übersteigt. 

 (4) Sind weniger als 41 Mitglieder des 
Gemeinderates anwesend, so ist neuerlich 
eine Sitzung einzuberufen, bei der für die 
Behandlung der im Abs. 3 Z 1 bis 7 aufge-
zählten Angelegenheiten die Bestimmung 
des Abs. 1 gilt. 

 (5) Eine Beschlussfassung über Ge-
genstände, die nicht auf der Tagesord-
nung stehen, ist nur im Fall der Dringlich-
keit zulässig; eine Dringlichkeit ist gege-
ben, wenn eine spätere Befassung des 
Gemeinderates ohne Nachteil für die Sa-
che nicht abgewartet werden kann oder 
die Angelegenheit einer sofortigen Erledi-
gung bedarf. Dringlichkeitsanträge müs-
sen eine nähere Begründung der Dring-
lichkeit enthalten und können von jeder 
Fraktion durch Unterfertigung von zwei 
Mitgliedern der Fraktion gestellt werden. 
Ob Dringlichkeitsanträge den vorher ge-
nannten Erfordernissen entsprechen, ist 
vom Gemeinderat am Beginn der Sitzung 
zu entscheiden. Dringlichkeitsanträge 
müssen spätestens 24 Stunden vor Beginn 
der Sitzung beim Bürgermeister (bei der 
Bürgermeisterin) eingebracht werden, 
wobei in diese Frist Tage nicht eingerech-
net werden, an denen der Magistrat kei-
nen Dienstbetrieb hat. Sofern der Ge-
meinderat nichts anderes beschließt, sind 
Dringlichkeitsanträge nach der Erledigung 
sämtlicher übriger Tagesordnungspunkte 
zu behandeln.  
 

§ 19 
Ausübung des Stimmrechtes  

und Abstimmung 

 (1) Die Mitglieder des Gemeinderates 
haben ihr Stimmrecht persönlich auszu-
üben; eine Stimmenthaltung ist zulässig, 
sie gilt als Ablehnung des Antrages. 

 (2) Die Abstimmung über verschiedene 
Anträge zu einem Verhandlungsgegenstand 
ist derart zu reihen, daß der Wille der Mehr-
heit des Gemeinderates durch die Abstim-
mung eindeutig zum Ausdruck gebracht wer-
den kann. 

 (3) Soweit gesetzlich nicht anderes be-
stimmt ist, hat die Abstimmung durch Erhe-
ben der Hand, durch Aufstehen oder durch 
Betätigung einer im Abstimmungslokal be-
findlichen technischen Vorrichtung, durch die 
das Abstimmungsverhalten jedes Mitgliedes 
des Gemeinderates namentlich erfaßt und 
das Abstimmungsergebnis nach der Anzahl 
der Zustimmungen, Enthaltungen und Ableh-
nungen zahlenmäßig ermittelt und evident 
gehalten wird, zu erfolgen. 

 (4) Der Gemeinderat kann beschlie-
ßen, daß über einzelne Anträge nament-
lich abzustimmen ist. Wenn es ein Drittel 
der anwesenden Stimmberechtigten ver-
langt und gesetzliche Bestimmungen dem 
nicht entgegenstehen, ist jedenfalls ge-
heim mit Stimmzetteln abzustimmen. 
 

§ 20 
Beiziehung sachkundiger Personen 

 (1) Der (Die) Magistratsdirektor (Magist-
ratsdirektorin) hat an den Sitzungen des 
Gemeinderates teilzunehmen. Der (Die) Vor-
sitzende kann ihm (ihr) zur sachlichen und 
rechtlichen Aufklärung das Wort erteilen. 

 (2) Der (Die) Vorsitzende kann für be-
stimmte Verhandlungsgegenstände Bediens-
tete der Stadt sowie andere Personen den 
Sitzungen des Gemeinderates zur Auskunfts-
erteilung beiziehen.  
 

§ 21 
Verhandlungsschrift 

 (1) Über jede Verhandlung des Ge-
meinderates ist eine Verhandlungsschrift 
zu führen, in die alle Anträge und Be-
schlüsse sowie das Abstimmungsergebnis 
und eine Darstellung des wesentlichen 
Sitzungsverlaufes aufgenommen werden 
müssen. Die Verhandlungsschrift ist vom 
(von der) Vorsitzenden und zwei weiteren 
Mitgliedern des Gemeinderates zu unter-
fertigen und soll jeder Fraktion binnen 
zwei Monaten zugesandt werden. 
 (2) Die Verhandlungsschrift ist unverzüg-
lich nach Fertigstellung beim Magistrat aufzu-
legen. Hegt ein Mitglied des Gemeinderates 
gegen die Fassung oder den Inhalt der Ver-
handlungsschrift Bedenken, so hat es diese 
dem (der) Vorsitzenden mitzuteilen. Wenn 
diese(r) die Bedenken begründet findet, hat 
er (sie) die Berichtigung vorzunehmen. Findet 
der (die) Vorsitzende hingegen die Bedenken 
und damit die geforderte Berichtigung unbe-
gründet, so kann das Mitglied einen Antrag 
auf Berichtigung der Verhandlungsschrift an 
den Gemeinderat stellen. 

 (3) Die Verhandlungsschriften über öf-
fentliche Sitzungen können auf Verlangen von 
jedermann eingesehen werden. Die Herstel-
lung von Kopien ist gegen Kostenersatz zu-
lässig.  
 

§ 22 
Vollzug der Beschlüsse 

 (1) Jeder gültige Beschluß des Ge-
meinderates ist außer in den im Abs. 2 
angeführten Fällen vom (von der) Bür-
germeister (Bürgermeisterin) zu vollzie-
hen. Der (Die) Bürgermeister (Bürger-
meisterin) hat sich hiebei des nach seinem 
Geschäftsbereich sachlich in Betracht 
kommenden Mitgliedes des Stadtsenates 
zu bedienen. 

 (2) Erachtet der (die) Bürgermeister 
(Bürgermeisterin), daß ein Beschluß des 
Gemeinderates bestehende Gesetze oder 
Verordnungen verletzt oder der Stadt 
wesentlichen Schaden zufügt, so ist er 



Öffentliches Recht – Gemeinderecht D3: Statut für die Landeshauptstadt Linz 1992 (StL 1992) 

 

HochschülerInnenschaft an der Universität Linz Stand: 01.10.2011 27 

(sie) verpflichtet, mit der Vollziehung in-
nezuhalten und binnen sechs Wochen 
unter Bekanntgabe der Gründe die Ange-
legenheit dem Gemeinderat zur neuerli-
chen Verhandlung und Beschlußfassung 
vorzulegen. Verbleibt der Gemeinderat bei 
seinem Beschluß, so ist dieser zu vollziehen. 

 

II. Abschnitt 

Der (Die) Bürgermeister  
(Bürgermeisterin) 

 
§ 23 

Wahl und Amtsdauer 

 (1) Sofern der (die) Bürgermeister 
(Bürgermeisterin) nicht nach den Bestim-
mungen der Oö. Kommunalwahlordnung 
von der Gesamtheit der Wahlberechtigten 
gewählt wurde (direkt gewählter Bürger-
meister, direkt gewählte Bürgermeisterin), 
ist er (sie) vom Gemeinderat aus dessen 
Mitte auf Grund von Wahlvorschlägen zu 
wählen. Wählbar ist, wer einer Fraktion 
angehört, die einen Wahlvorschlag gemäß 
Abs. 2 einreichen kann, von dieser Frakti-
on vorgeschlagen wird und die österreichi-
sche Staatsbürgerschaft besitzt. 
 (2) Wahlvorschläge können nur von jenen 
Fraktionen eingereicht werden, denen nach 
den Bestimmungen des § 28 Anspruch auf 
Vertretung im Stadtsenat zukommt. Diese 
Berechnung hat der oder die Vorsitzende 
vorzunehmen. Wahlvorschläge müssen von 
mehr als der Hälfte der der jeweiligen Frakti-
on angehörenden Mitgliedern des Gemeinde-
rates unterschrieben sein und sind vor Beginn 
der Wahlhandlung dem oder der Vorsitzenden 
schriftlich zu übergeben. 

 (3) Kommt bei der ersten Wahl eine abso-
lute Stimmenmehrheit der anwesenden Mit-
glieder des Gemeinderates nicht zustande, ist 
eine zweite Wahl vorzunehmen. Ergibt sich 
auch bei dieser keine absolute Stimmen-
mehrheit der anwesenden Mitglieder des 
Gemeinderates, ist eine engere Wahl oder – 
unter den Voraussetzungen gemäß Abs. 6 – 
eine dritte Wahl durchzuführen. 

 (4) Bei der engeren Wahl haben sich die 
Wählenden auf jene zwei Mitglieder des Ge-
meinderates zu beschränken, welche bei der 
zweiten Wahl die meisten gültigen Stimmen 
erhalten haben. Bei Stimmengleichheit ist 
derjenige (diejenige) in die engere Wahl 
einzubeziehen, der (die) auf dem Wahlvor-
schlag jener Fraktion aufscheint, die über die 
größere Anzahl von Mandaten im Gemeinde-
rat verfügt. Gibt auch dies nicht den Aus-
schlag, entscheidet die Höhe der Parteisum-
men. Bei gleichen Parteisummen entscheidet 
das Los, das von dem an der Losentschei-
dung nicht beteiligten, an Jahren jüngsten 
anwesenden Mitglied des Gemeinderates zu 
ziehen ist. Unter Parteisummen sind die 
Summen der gültigen Stimmen zu verstehen, 
die bei der Wahl des Gemeinderates auf die 
einzelnen wahlwerbenden Parteien entfallen 
sind; die einzelnen Parteisummen sind dabei 
jener Fraktion zuzuordnen, die aus der jewei-
ligen wahlwerbenden Partei gemäß § 9 Abs. 1 
hervorgeht. 

 (5) In der engeren Wahl entscheidet die 
absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen. Jede Stimme, die bei der engeren 
Wahl nicht auf die nach Abs. 4 bestimmten 
Personen entfällt, ist ungültig. 

 (6) Wurde bei der zweiten Wahl nur ein 
Wahlvorschlag erstattet und hat sich für die-
sen keine absolute Stimmenmehrheit der 
anwesenden Mitglieder des Gemeinderates 
ergeben, ist eine dritte Wahl durchzuführen. 
Hiebei sind Wahlvorschläge im Sinn des 
Abs. 2 einzubringen. In der dritten Wahl 
entscheidet die relative Mehrheit der abgege-
benen gültigen Stimmen. 

 (7) Ergibt sich bei der engeren oder bei 
der dritten Wahl Stimmengleichheit, gilt der-
jenige (diejenige) als gewählt, der (die) auf 

dem Wahlvorschlag jener Fraktion aufscheint, 
die über die größere Anzahl von Mandaten im 
Gemeinderat verfügt. Gibt auch dies nicht 
den Ausschlag, entscheidet die Höhe der 
Parteisummen (Abs. 4 letzter Satz). Bei glei-
chen Parteisummen entscheidet das Los, das 
von dem an der Losentscheidung nicht betei-
ligten an Jahren jüngsten anwesenden Mit-
glied des Gemeinderates zu ziehen ist. 

 (8) Werden keine oder nur ungültige 
Wahlvorschläge eingebracht, können für 
jedes Mitglied des Gemeinderates, das einer 
Fraktion angehört, der ein Anspruch auf Ver-
tretung im Stadtsenat zukommt, Stimmen 
abgegeben werden. Für die Wahl finden die 
Bestimmungen der Abs. 3 bis 5 sowie 7 sinn-
gemäß Anwendung. 

 (9) Der (Die) Bürgermeister (Bürger-
meisterin) wird auf die Dauer der Funkti-
onsperiode des Gemeinderates gewählt. 

 (10) Der (Die) Bürgermeister (Bür-
germeisterin) bleibt so lange im Amt, bis 
der (die) neu gewählte Bürgermeister 
(Bürgermeisterin) angelobt ist. 
 

§ 24 
Gelöbnis 

 (1) Der (Die) Bürgermeister (Bürgermeis-
terin) hat vor Antritt seines (ihres) Amtes vor 
dem Gemeinderat folgendes Gelöbnis zu 
leisten: „Ich gelobe, die Bundesverfassung 
der Republik Österreich, die Verfassung des 
Landes Oberösterreich und alle übrigen Ge-
setze getreu zu beachten und meine Pflichten 
nach bestem Wissen und Gewissen zu erfül-
len.“ Die Beifügung einer religiösen Beteue-
rung ist zulässig. 

 (2) Die Bestimmungen über das vom (von 
der) Bürgermeister (Bürgermeisterin) dem 
Landeshauptmann zu leistende Gelöbnis wer-
den hiedurch nicht berührt. 
 

§ 25 
Bezüge 

 (1) Abs. 2 bis 4 sind für Bürgermeister 
anzuwenden, für die § 9 oder § 10 des 
Oö. Gemeinde-Bezügegesetzes 1998 gilt.  

 (2) Der (Die) Bürgermeister (Bürger-
meisterin) erhält nach Ausscheiden aus 
seiner (ihrer) Funktion, sobald er (sie) 
dienstunfähig ist oder das 65. Lebensjahr 
vollendet hat und wenn seine (ihre) Funk-
tion wenigstens zehn Jahre gedauert hat, 
monatliche Ruhebezüge.  
 (3) Stirbt der (die) Bürgermeister (Bür-
germeisterin) oder ein(e) Empfänger 
(Empfängerin) eines Ruhebezuges im Sinn 
des Abs. 2, so erhalten die Hinterbliebenen 
Versorgungsbezüge und einen Todesfallbei-
trag. 

 (4) Für die Bemessung des Ruhe- oder 
Versorgungsbezuges gemäß Abs. 2 oder 3 
sind – soweit im vorstehenden nicht anderes 
bestimmt ist – die Bestimmungen des Oö. 
Bezügegesetzes 1995 über die Entschädi-
gung, die Ruhe- und Versorgungsbezüge und 
den Todesfallbeitrag für den Landeshaupt-
mann sinngemäß mit der Maßgabe anzuwen-
den, daß für den Bezug des Bürgermeisters 
jener Prozentsatz von dem im Oö. Bezügege-
setz 1995 für den Landeshauptmann geregel-
ten Bezug heranzuziehen ist, der zum 31. 
Dezember 1997 durch Verordnung des Ge-
meinderates festgelegt ist. Für den Ruhebe-
zug sind Zeiten, die als Mitglied des Gemein-
derates zurückgelegt wurden, dann zur Hälfte 
der Zeit der Ausübung der im Abs. 2 ange-
führten Zeit zuzurechnen, wenn für diese 
Zeiten nachträglich 50% der Pensionsbeiträ-
ge, die als Bürgermeister zu leisten gewesen 
wären, entrichtet werden.  

 (5) Solange der Anspruch auf Funktions-
bezüge besteht, ruht der Funktionsbezug als 
Mitglied des Gemeinderates (§ 12 Abs. 6). 

 (6) Auf die Bezüge kann nicht verzichtet 
werden. 

 (7) An die Stelle des im Abs. 2 angeführ-
ten 65. Lebensjahres tritt für Personen, die 
ihren 720. Lebensmonat in den in folgender 
Tabelle angegebenen Zeiträumen vollenden, 
der jeweils in der rechten Tabellenspalte 
angeführte Lebensmonat: 

bis September 2004 ...........................  722, 
im Oktober oder November oder De-
zember 2004 ................................  724, 

im Jänner oder Februar oder März 
2005 ...........................................  726, 

im April oder Mai oder Juni 2005 ..........  728, 
im Juli oder August oder September 
2005 ...........................................  730, 

im Oktober oder November oder De-
zember 2005 ................................  732, 

im Jänner oder Februar oder März 
2006 ...........................................  734, 

im April oder Mai oder Juni 2006 ..........  736, 
im Juli oder August oder September 
2006 ...........................................  738, 

im Oktober oder November oder De-
zember 2006 ................................  740, 

im Jänner oder Februar oder März 
2007 ...........................................  742, 

im April oder Mai oder Juni 2007 ..........  744, 
im Juli oder August oder September 
2007 ...........................................  746, 

im Oktober oder November oder De-
zember 2007 ................................  748, 

im Jänner oder Februar oder März 
2008 ...........................................  750, 

im April oder Mai oder Juni 2008 ..........  752, 
im Juli oder August oder September 
2008 ............................................754, 

im Oktober oder November oder De-
zember ........................................  756, 

im Jänner oder Februar oder März 
2009 ...........................................  758, 

im April oder Mai oder Juni 2009 ..........  760, 
im Juli oder August oder September 
2009 ...........................................  762, 

im Oktober oder November oder De-
zember 2009 ................................  764, 

im Jänner oder Februar oder März 
2010 ...........................................  766, 

im April oder Mai oder Juni 2010 ..........  768, 
im Juli oder August oder September 
2010 ...........................................  770, 

im Oktober oder November oder De-
zember 2010 ...............................   772, 

im Jänner oder Februar oder März 
2011 ............................................773, 

im April oder Mai oder Juni 2011 ..........  774, 
im Juli oder August oder September 
2011 ...........................................  775, 

im Oktober oder November oder De-
zember 2011 ................................  776, 

im Jänner oder Februar oder März 
2012 ............................................777, 

im April oder Mai oder Juni 2012 ..........  778, 
im Juli oder August oder September 
2012 ...........................................  779, 

im Oktober oder November oder De-
zember 2012 ................................  780. 

 (8) Bei Inanspruchnahme eines Ruhebe-
zugs nach Abs. 7 vor dem vollendeten 65. 
Lebensjahr ist der Ruhebezug für jeden Mo-
nat, der zwischen dem Zeitpunkt der Inan-
spruchnahme und dem auf die Vollendung 
des 65. Lebensjahres folgenden Monatsersten 
liegt, um 0,35%, höchstens jedoch insgesamt 
um 10% zu kürzen.  
 

§ 26 
Vertretung des (der) Bürgermeisters 

(Bürgermeisterin) 

 Der (Die) Bürgermeister (Bürgermeis-
terin) wird in allen Befugnissen und Ange-
legenheiten durch den (die) nach § 28 
Abs. 5 berufenen Vizebürgermeister (Vi-
zebürgermeisterin) vertreten (geschäfts-
führende(r) Vizebürgermeister (Vizebür-
germeisterin)). 
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§ 27 
Nachbesetzung des (der)  

Bürgermeisters (Bürgermeisterin); 
Fortführung der Geschäfte 

 (1) Wird die Stelle des (der) Bürger-
meisters (Bürgermeisterin) während der 
Amtsdauer frei, ist er (sie) für die restliche 
Funktionsperiode gemäß Abs. 2 oder 3 
nachzubesetzen. Bis zur Angelobung eines 
neuen Bürgermeisters hat der (die) zur 
Vertretung berufene Vizebürgermeister 
(Vizebürgermeisterin) die Geschäfte fort-
zuführen. 

 (2) Die frei gewordene Stelle des (der) 
Bürgermeisters (Bürgermeisterin) ist durch 
Neuwahl gemäß § 40 Oö. Kommunalwahlord-
nung nachzubesetzen, wenn das Mandat des 
(der) Bürgermeisters (Bürgermeisterin) bis 
zum Ablauf des vierten Jahres nach dem Tag 
der allgemeinen Wahl des Gemeinderates 
erledigt ist. 

 (3) Sofern § 2 Abs. 3 Oö. Kommunal-
wahlordnung anzuwenden ist, erfolgt die 
Nachbesetzung der frei gewordenen Stelle 
des (der) Bürgermeisters (Bürgermeisterin) 
im Wege einer Wahl durch den Gemeinderat, 
wobei § 23 sinngemäß anzuwenden ist. In 
diesem Fall hat der (die) zur Vertretung beru-
fene Vizebürgermeister (Vizebürgermeisterin) 
den Gemeinderat binnen zwei Wochen zu 
einer längstens binnen zwei weiterer Wochen 
abzuhaltenden Gemeinderatssitzung einzula-
den und die Wahlhandlung zu leiten. Die Frist 
für die Einladung zur Gemeinderatssitzung 
beginnt im Fall des § 2 Abs. 3 Z 2 Oö. Kom-
munalwahlordnung mit dem Zeitpunkt, zu 
dem das Mandat erledigt ist, und im übrigen 
mit dem Zeitpunkt, zu dem feststeht, daß die 
Wahl des Bürgermeisters (der Bürgermeiste-
rin) durch den Gemeinderat zu erfolgen hat. 

 (4) Der (die) neu gewählte Bürgermeister 
(Bürgermeisterin), der (die) bei seiner Neu-
wahl stimmberechtigtes Mitglied des Stadtse-
nats ist oder der Fraktion angehört, der der 
(die) ausgeschiedene Bürgermeister (Bür-
germeisterin) gemäß § 28 Abs. 3 angerech-
net wurde, ist in die Gesamtzahl der Mitglie-
der des Stadtsenats einzurechnen. In allen 
übrigen Fällen ist der (die) neu gewählte 
Bürgermeister (Bürgermeisterin) beratendes 
Mitglied des Stadtsenats und in die Gesamt-
zahl der stimmberechtigten Mitglieder des 
Stadtsenats gemäß § 28 Abs. 1 nicht einzu-
rechnen; bei einem (einer) neu gewählten 
Bürgermeister (Bürgermeisterin), dessen 
(deren) Fraktion gemäß § 28 Abs. 3 ein An-
spruch auf Vertretung im Stadtsenat zu-
kommt, gilt das aber nur bis zu dem Zeit-
punkt, zu dem ein Mandat seiner Fraktion im 
Stadtsenat frei wird. Ab diesem Zeitpunkt ist 
er (sie) in die Gesamtzahl der Mitglieder des 
Stadtsenats einzurechnen und stimmberech-
tigt.  
 

III. Abschnitt 

Der Stadtsenat 

 

§ 28 
Zusammensetzung und Wahl 

 (1) Der Stadtsenat besteht aus dem 
(der) Bürgermeister (Bürgermeisterin), 
drei Vizebürgermeistern (Vizebürgermeis-
terinnen) und vier weiteren Mitgliedern, 
die den Titel „Stadtrat“ („Stadträtin“) füh-
ren. Der Anspruch im Gemeinderat vertre-
tener Fraktionen auf Vertretung im Stadt-
senat bestimmt sich nach Abs. 3. Ein(e) 
direkt gewählte(r) Bürgermeister (Bür-
germeisterin), der (die) einer Fraktion 
angehört, die nach Abs. 3 keinen An-
spruch auf Vertretung im Stadtsenat hat, 
ist beratendes Mitglied des Stadtsenats; 
die Zahl der Stadträte (Stadträtinnen) 
erhöht sich in diesem Fall um eins.  

 (2) Der Gemeinderat wählt in der kon-
stituierenden Sitzung (§ 10) die Vizebür-
germeister (Vizebürgermeisterinnen) und 

die Stadträte (Stadträtinnen); wählbar 
sind die Mitglieder des Gemeinderates, die 
die österreichische Staatsbürgerschaft 
besitzen. Nach ihrer Wahl können die 
Stadträte (Stadträtinnen) auf ihr Gemein-
deratsmandat verzichten.  

 (3) Die Mandate der Vizebürgermeister 
(Vizebürgermeisterinnen) und der Stadträte 
(Stadträtinnen) sind auf die im Gemeinderat 
vertretenen Fraktionen nach folgender Be-
rechnung aufzuteilen: Die Zahlen der Manda-
te der einzelnen Fraktionen im Gemeinderat 
sind, nach ihrer Größe geordnet, nebeneinan-
der zu schreiben; unter jede dieser Zahlen ist 
die Hälfte zu schreiben, darunter das Drittel, 
das Viertel usw. Alle so angeschriebenen 
Zahlen sind, nach ihrer Größe geordnet und 
beginnend mit der größten Zahl, mit Leitzah-
len (1, 2, 3 usw.) bis zur Zahl 8 (Anzahl der 
im Stadtsenat zu vergebenden Mandate) bzw. 
bis zur Zahl 3 (Anzahl der Vizebürgermeister 
(Vizebürgermeisterinnen)) zu numerieren. 
Die auf diese Weise mit der Leitzahl 8 (bzw. 
3) bezeichnete Zahl ist die Wahlzahl. Jede 
Fraktion erhält so viele Mandate, wie die 
Wahlzahl in der Zahl ihrer Mandate im Ge-
meinderat enthalten ist. Gibt die Berechnung 
unter Zugrundelegung der Mandate der ein-
zelnen Fraktionen im Gemeinderat nicht den 
Ausschlag, so sind der Berechnung die Partei-
summen (das sind die Summen der gültigen 
Stimmen, die bei der Wahl des Gemeindera-
tes auf die einzelnen Fraktionen entfallen 
sind) zugrundezulegen. Ergeben sich auch 
hienach auf ein Mandat gleiche Ansprüche, so 
entscheidet das Los, das von dem an Jahren 
jüngsten anwesenden Mitglied des Gemeinde-
rates zu ziehen ist. Bei der Aufteilung der 
Mandate der Stadträte (Stadträtinnen) sind 
der (die) Bürgermeister (Bürgermeisterin) 
und die Vizebürgermeister (Vizebürgermeis-
terinnen) auf die Liste ihrer Fraktion anzu-
rechnen. Ein(e) direkt gewählte(r) Bürger-
meister (Bürgermeisterin) ist nur dann auf 
die Liste seiner (ihrer) Fraktion anzurechnen, 
wenn diese Anspruch auf Vertretung im 
Stadtsenat hat. Die Fraktionen haben nach 
Maßgabe der ihnen zustehenden Mandate 
beim (bei der) Vorsitzenden spätestens in der 
Sitzung, auf deren Tagesordnung die betref-
fende Wahl steht, Wahlvorschläge zu überrei-
chen, die von mehr als der Hälfte der der 
jeweiligen Fraktion angehörigen Mitglieder 
des Gemeinderates unterschrieben sein müs-
sen. Diese Wahlvorschläge haben so viele 
Namen von Mitgliedern des Gemeinderates zu 
enthalten, wie der Fraktion an Mandaten 
zukommen, und die Mandate zu bezeichnen, 
für die die einzelnen Vorschläge gelten. Die 
Vizebürgermeister (Vizebürgermeisterinnen) 
und die Stadträte (Stadträtinnen) sind je in 
einem Wahlgang von den Gemeinderatsmit-
gliedern jener Fraktion, die den Wahlvor-
schlag erstattet hat, mit absoluter Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen zu wählen.  

 (4) Auf die Wahl einzelner Vizebürger-
meister (Vizebürgermeisterinnen) oder Stadt-
räte (Stadträtinnen) finden die vorstehenden 
Bestimmungen sinngemäß Anwendung. 

 (5) Die Reihenfolge, in der die Vizebür-
germeister (Vizebürgermeisterinnen) den 
(die) Bürgermeister (Bürgermeisterin) zu 
vertreten haben, ist vom (von der) Bürger-
meister (Bürgermeisterin) nach der Reihen-
folge, in der die Fraktionen zur Nominierung 
berechtigt sind, zu bestimmen.  
 

§ 29 
Gelöbnis 

 (1) Die Vizebürgermeister (Vizebürger-
meisterinnen) und die Stadträte (Stadträtin-
nen) haben vor Antritt ihres Amtes vor dem 
Gemeinderat folgendes Gelöbnis zu leisten: 
„Ich gelobe, die Bundesverfassung der Repu-
blik Österreich, die Verfassung des Landes 
Oberösterreich und alle übrigen Gesetze ge-
treu zu beachten und meine Pflichten nach 
bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen.“ 
Die Beifügung einer religiösen Beteuerung ist 
zulässig. 

 (2) Die Bestimmungen über das von den 
Vizebürgermeistern (Vizebürgermeisterinnnen) 
dem Landeshauptmann zu leistende Gelöbnis 
werden hiedurch nicht berührt. 
 

§ 30 
Bezüge 

 (1) Für die Vizebürgermeister (Vizebür-
germeisterinnen) und die Stadträte (Stadträ-
tinnen) gilt § 25 sinngemäß mit der Maßgabe, 
daß die Bezüge für die Vizebürgermeister 
(Vizebürgermeisterinnen) 85% und jene für 
die Stadträte (Stadträtinnen) 75% der Bezü-
ge für den (die) Bürgermeister (Bürgermeis-
terin) nicht übersteigen dürfen. 

 (2) Abs. 1 und § 25 sind nur mehr für die 
Bemessung der Ruhe- und Versorgungsbezü-
ge jener Mitglieder des Stadtsenats anzu-
wenden, für die § 9 oder § 10 des Oö. Ge-
meinde-Bezügegesetzes 1998 gilt. Für die 
Bezüge der Vizebürgermeister und Stadträte 
sind jene Prozentsätze heranzuziehen, die 
zum 31. Dezember 1997 durch Verordnung 
des Gemeinderates festgelegt sind. 
 

§ 31 
Dauer der Amtsführung 

 (1) Die Vizebürgermeister (Vizebür-
germeisterinnen) und die Stadträte 
(Stadträtinnen) werden auf die Dauer der 
Funktionsperiode des Gemeinderates ge-
wählt. Sie bleiben solange im Amt, bis die 
neu gewählten Mitglieder des Stadtsena-
tes angelobt sind. 

 (2) Das Amt eines Mitgliedes des 
Stadtsenates erlischt: 

1. durch schriftliche Erklärung des Ver-
zichtes zu Handen des (der) Bürger-
meisters (Bürgermeisterin) – im Fall 
des Verzichtes des (der) Bürgermeis-
ters (Bürgermeisterin) zu Handen des 
(der) nach § 28 Abs. 5 zur Vertretung 
berufenen Vizebürgermeisters (Vize-
bürgermeisterin) –, wobei hinsichtlich 
der Rechtswirkungen der Verzichtser-
klärung § 14 Abs. 1 sinngemäß gilt; 

2. durch Verlust des Gemeinderatsmanda-
tes gemäß § 14 Abs. 2; ist ein(e) 
Stadtrat (Stadträtin) nicht mehr Mit-
glied des Gemeinderates, so gelten die 
Mandatsverlustgründe des § 14 Abs. 2 
Z 4; 

3. durch Abberufung (Abs. 4 und 5). 

 (3) Die Mitgliedschaft zum Gemeinde-
rat wird im Fall des Abs. 2 Z 1 und 3 nicht 
berührt.  

 (4) Der (Die) Bürgermeister (Bürger-
meisterin), die Vizebürgermeister (Vize-
bürgermeisterinnen) und die Stadträte 
(Stadträtinnen) können von ihrem Amt als 
Mitglied des Stadtsenates auf Grund eines 
Mißtrauensantrages abberufen werden. 
Der Mißtrauensantrag gegen den (die) 
Bürgermeister (Bürgermeisterin) kann von 
den Mitgliedern des Gemeinderates ge-
stellt werden; der Mißtrauensantrag gegen 
die übrigen Mitglieder des Stadtsenats 
kann von jenen Mitgliedern des Gemein-
derates gestellt werden, die bei der Wahl 
des betreffenden Mitgliedes des Stadtse-
nats stimmberechtigt waren. Ist ein sol-
ches Mitglied inzwischen ausgeschieden, 
so ist an seiner Stelle das nachberufene 
Mitglied antragsberechtigt. Der Mißtrauen-
santrag ist schriftlich einzubringen und zu 
begründen; er ist gültig, wenn er von 
wenigstens zwei Dritteln der Antragsbe-
rechtigten unterschrieben ist. Das Mitglied 
des Stadtsenates, auf das sich der Antrag 
bezieht, ist weder antragsnoch unter-
schriftsberechtigt. Für den Beschluß über 
einen Mißtrauensantrag ist die Mehrheit 
von zwei Dritteln der Stimmberechtigten 
erforderlich. Hiebei sind jene Mitglieder 
des Gemeinderates stimmberechtigt, die 
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zur Stellung des Mißtrauensantrages beru-
fen sind.  

 (5) Die Abberufung eines (einer) direkt 
gewählten Bürgermeisters (Bürgermeiste-
rin) bedarf  zusätzlich zum Beschluß des 
Mißtrauensantrages (Abs. 4) der Bestäti-
gung durch eine Volksabstimmung. Ge-
genstand der Volksabstimmung ist die 
Frage: „Stimmen Sie dem Ausspruch des 
Mißtrauens gegen den Bürgermeister zu?“ 
Wird die den Gegenstand bildende Frage 
von der unbedingten Mehrheit der abge-
gebenen gültigen Stimmen bejaht, gilt der 
Ausspruch des Mißtrauens gegen den Bür-
germeister als bestätigt. Die Volksab-
stimmung ist binnen zwei Monaten nach 
Beschluß des Mißtrauensantrages durch-
zuführen. Für die Durchführung der Volks-
abstimmung gelten § 67 Abs. 4, 6 bis 9, 
12 und 15 erster Satz mit der Maßgabe, 
daß der (die) zur Vertretung berufene 
Vizebürgermeister (Vizebürgermeisterin) 
den Tag und das Ergebnis der Volksab-
stimmung kundzumachen und die Herstel-
lung der Amtlichen Stimmzettel anzuord-
nen hat.  
 

§ 32 
Geschäftsführung 

 (1) Der (Die) Bürgermeister (Bürger-
meisterin) führt in den Sitzungen des 
Stadtsenats den Vorsitz. Ein (Eine) Bür-
germeister (Bürgermeisterin), der (die) 
beratendes Mitglied des Stadtsenats ist, 
hat das Recht, in den Sitzungen des 
Stadtsenats Anträge zur Geschäftsord-
nung und in den Angelegenheiten, die in 
den Wirkungsbereich des Stadtsenats 
fallen, Anträge zu stellen. 

 (2) Der (Die) Bürgermeister (Bürger-
meisterin) hat den Stadtsenat, so oft es 
die Geschäfte erfordern, unter Angabe der 
Verhandlungsgegenstände einzuberufen. 
Er (Sie) ist verpflichtet, eine Sitzung so 
einzuberufen, dass sie innerhalb von zwei 
Wochen nach Einlangen des Verlangens 
stattfinden kann, wenn dies von mindes-
tens drei Mitgliedern des Stadtsenats 
schriftlich verlangt wird. Die Sitzungen 
sind nicht öffentlich. Der (Die) Bürger-
meister (Bürgermeisterin) hat den Mitglie-
dern des Stadtsenats einen Plan über die 
Sitzungstermine für mindestens sechs 
Monate im Voraus (Sitzungsplan) nach-
weisbar zuzustellen. In diesem Fall ist die 
Einladung zu einer im Sitzungsplan auf-
scheinenden Stadtsenatssitzung nicht 
nachweisbar zuzustellen. 

 (3) Zur Beschlussfähigkeit des Stadt-
senats ist unter Einrechnung der Vertrete-
nen (§ 32 Abs. 4 letzter Satz) die Anwe-
senheit von mehr als der Hälfte der 
Stimmrechte erforderlich; neben dem 
(der) Vorsitzenden müssen mindestens 
drei weitere Mitglieder anwesend sein. 

 (4) Zu einem Beschluss des Stadtse-
nats ist, sofern gesetzlich nicht anderes 
bestimmt ist, die Zustimmung von mehr 
als der Hälfte der anwesenden stimmbe-
rechtigten Mitglieder erforderlich; eine 
Stimmenthaltung ist zulässig, sie gilt als 
Ablehnung des Antrages. Soweit Mitglie-
der des Stadtsenats mit der Vertretung 
eines verhinderten Mitglieds betraut sind, 
kommt ihnen bei Abstimmungen sowohl 
ihr eigenes als auch das Stimmrecht des 
(der) Vertretenen zu. Die Betrauung kann 
nur durch den (die) zu Vertretenden (Ver-
tretende) erfolgen. Der (Die) Vertreter 
(Vertreterin) hat bei den Abstimmungen 
für den (die) Vertretenen (Vertretene) das 
Stimmrecht auszuüben und sowohl das 
eigene Stimmverhalten als auch jenes als 
Vertreter (Vertreterin) klar erkennbar zu 

artikulieren. Er (Sie) hat bei namentlichen 
und geheimen Abstimmungen für den 
(die) Vertretenen (Vertretene) gesondert 
abzustimmen. § 41 ist in diesem Zusam-
menhang sinngemäß anzuwenden. 

 (5) Der (Die) Magistratsdirektor (Ma-
gistratsdirektorin) hat an den Sitzungen 
des Stadtsenats mit beratender Stimme 
teilzunehmen. Der (Die) Vorsitzende sowie 
der Stadtsenat können einzelne Mitglieder 
des Gemeinderates, Bedienstete der Stadt 
sowie andere Personen den Sitzungen des 
Stadtsenats mit beratender Stimme bei-
ziehen. 

 (6) Der Stadtsenat hat eine Geschäftsein-
teilung zu beschließen, mit der die in seine 
Zuständigkeit fallenden Angelegenheiten des 
eigenen Wirkungsbereichs der Stadt nach 
Sachgebieten geordnet in so viele Geschäfts-
bereiche eingeteilt werden, als der Stadtsenat 
stimmberechtigte Mitglieder hat. Jedem 
stimmberechtigten Mitglied des Stadtsenats 
ist ein Geschäftsbereich nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen zu unterstellen. 

 (7) In der Geschäftseinteilung sind unbe-
schadet der Bestimmungen des Abs. 6 jene in 
die Zuständigkeit des Stadtsenats fallenden 
Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbe-
reichs der Stadt zu bezeichnen, die wegen 
ihrer grundsätzlichen Bedeutung oder wegen 
ihrer besonderen finanziellen, wirtschaftlichen 
oder kulturellen Wichtigkeit der kollegialen 
Beratung und Beschlussfassung bedürfen. 
Insbesondere hat sich der Stadtsenat zur 
kollegialen Beratung und Beschlussfassung 
vorzubehalten: 

1. die im § 47 Abs. 3 Z 1, 2, 5 und 6 ange-
führten Angelegenheiten; 

2. die Angelegenheiten gemäß § 47 Abs. 3 Z 
7 und 10 (jeweils ab einem Betrag von 
über 5.000 Euro), 12 (im Fall beweglicher 
Sachen ab einem Betrag von über 10.000 
Euro), 13 (im Fall einmaligen Entgelts ab 
einem Betrag von über 10.000 Euro, im 
Fall jährlichen Entgelts ab einem Betrag 
von über 5.000 Euro); 

3. die Anordnung einmaliger oder jährlich 
wiederkehrender Ausgaben sowie von An-
erkennungsgaben und Aushilfen (jeweils 
ab einem Betrag von über 5.000 Euro). 

 (8) In den gemäß § 34 Abs. 2 zu besor-
genden Angelegenheiten hat der (die) Bür-
germeister (Bürgermeisterin), wenn er (sie) 
davon Kenntnis erlangt, eine kollegiale Bera-
tung und Beschlussfassung eines Geschäfts-
falles durch den Stadtsenat herbeizuführen, 
wenn die vorbereitete bzw. getroffene Ent-
scheidung offenkundig rechtswidrig ist. Er 
(Sie) hat diesen Umstand unverzüglich dem 
zuständigen Mitglied des Stadtsenats mitzu-
teilen und unverzüglich eine Sitzung des 
Stadtsenats einzuberufen, sofern dieser nicht 
ohnehin binnen einer Woche ab dem Zeit-
punkt, zu dem der (die) Bürgermeister (Bür-
germeisterin) Kenntnis von der Entscheidung 
erlangt hat, zusammentreten wird. Bis zur 
Entscheidung des Stadtsenats ist mit der 
Vollziehung inne zu halten. 
 

§ 33 
Vollzug der Beschlüsse 

 Die Beschlüsse des Stadtsenates sind 
vom (von der) Bürgermeister (Bürger-
meisterin) zu vollziehen. Diese(r) hat sich 
hiebei des nach seinem Geschäftsbereich 
sachlich in Betracht kommenden Mitglie-
des des Stadtsenates zu bedienen. 

 

IV. Abschnitt 

Die einzelnen Mitglieder  
des Stadtsenates 

 

§ 34 

 (1) Im Rahmen des dem einzelnen Mit-
glied des Stadtsenates gemäß § 32 Abs. 6 
unterstellten Geschäftsbereiches obliegt ihm 

auch die Berichterstattung und Antragstellung 
im Stadtsenat. 

 (2) Die nicht unter § 32 Abs. 7 fallen-
den Angelegenheiten, für die der Stadtse-
nat zuständig ist, sind von dem nach der 
Geschäftseinteilung zuständigen Mitglied 
des Stadtsenates zu besorgen. Ferner 
können auch einzelne, an sich in die kolle-
giale Zuständigkeit des Stadtsenates fal-
lende Angelegenheiten vom Stadtsenat 
mit Verordnung ganz oder zum Teil auf 
das gemäß § 32 Abs. 6 zuständige Mit-
glied des Stadtsenates übertragen wer-
den, sofern dies im Interesse der Zweck-
mäßigkeit, Raschheit und Einfachheit ge-
legen ist. Ein Beschluß über diese Über-
tragung oder über die Zurücknahme einer 
solchen Übertragung ist mit Dreiviertel-
mehrheit zu fassen. 

 (3) Einzelne der unter Abs. 2 fallenden 
Geschäftsfälle unterliegen der kollegialen 
Beratung und Beschlußfassung des Stadtse-
nates jedoch dann, wenn der Stadtsenat dies 
beschließt. 

 (4) Jedes Mitglied des Stadtsenates kann 
fallweise für eine von ihm gemäß Abs. 2 zu 
besorgende Angelegenheit die kollegiale Be-
ratung und Beschlußfassung des Stadtsena-
tes beantragen. 

 (5) In den in die Zuständigkeit des Stadt-
senates fallenden Angelegenheiten sowie in 
den gemäß § 50 Abs. 2 übertragenen Ange-
legenheiten sind die Geschäfte unter der 
Leitung und nach den Weisungen des nach 
der Geschäftseinteilung des Stadtsenates 
sowie nach § 50 Abs. 2 zuständigen Mitglie-
des des Stadtsenates zu besorgen. Die Wei-
sungen sind in der Regel dem (der) Dienst-
stellenleiter (Dienststellenleiterin) zu erteilen. 
 

§ 35 
Stadträte (Stadträtinnen), die dem Ge-

meinderat nicht angehören 

 Die Stadträte (Stadträtinnen) sind zur 
Teilnahme an allen Sitzungen des Gemeinde-
rates auch verpflichtet, wenn sie diesem nicht 
mehr angehören. Sie müssen auf ihr Verlan-
gen gehört werden und haben das Recht, 
nach Maßgabe der Geschäftsordnung (§ 42) 
die Aufnahme von Verhandlungsgegenstän-
den in die Tagesordnung zu beantragen, im 
Rahmen des ihnen gemäß § 32 Abs. 6 unter-
stellten Geschäftsbereiches Berichte zu er-
statten sowie Anträge zu Tagesordnungs-
punkten und Dringlichkeitsanträge zu stellen. 
 

§ 36 
Vertretung der Vizebürgermeister 
(Vizebürgermeisterinnen) und der 
sonstigen Mitglieder des Stadtsenates 

 (1) Kommt die Stelle eines (einer) 
Vizebürgermeisters (Vizebürgermeisterin) 
oder eines sonstigen Mitgliedes des Stadt-
senates während der Amtsdauer zur Erle-
digung, so hat binnen vier Wochen die 
Neuwahl zu erfolgen. Inzwischen hat die 
Geschäfte ein (e) Vertreter (Vertreterin) 
aus dem Kreis der Mitglieder des Stadtse-
nates oder des Gemeinderates zu führen, 
den der (die) Bürgermeister (Bürgermeis-
terin) auf Vorschlag der Wahlpartei, die 
den (die) zu Vertretenden (Vertretende) 
vorgeschlagen hatte, zu bestimmen hat. 
 (2) Ist ein(e) Vizebürgermeister (Vizebür-
germeisterin) oder ein sonstiges Mitglied des 
Stadtsenates an der Ausübung seiner Ver-
pflichtung verhindert, hat er (sie) bzw. es 
rechtzeitig ein anderes Mitglied des Stadtse-
nates mit seiner Vertretung zu betrauen. Die 
Verhinderung sowie der (die) namhaft ge-
machte Vertreter (Vertreterin) sind unverzüg-
lich, jedenfalls vor Beginn der Verhinderung, 
dem (der) Bürgermeister (Bürgermeisterin) 
schriftlich bekanntzugeben. Erfolgt eine sol-
che Betrauung nicht, so hat der (die) Bür-
germeister (Bürgermeisterin) eine(n) Vertre-
ter (Vertreterin) aus dem Kreis der Mitglieder 
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des Stadtsenates zu bestimmen, der nach 
Möglichkeit derselben Fraktion zuzuzählen 
sein soll wie der (die) zu Vertretende.  

 (3) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht für die 
Vertretung eines (einer) Vizebürgermeisters 
(Vizebürgermeisterin) in seiner (ihrer) Funk-
tion gemäß § 26. 

 

V. Abschnitt 

Der Magistrat 

 

§ 37 
Zusammensetzung 

 (1) Der Magistrat besteht aus dem 
(der) Bürgermeister (Bürgermeisterin) als 
Vorstand, dem (der) Magistratsdirektor 
(Magistratsdirektorin) und den übrigen 
Bediensteten. 

 (2) Die Leitung des inneren Dienstes 
obliegt unter der unmittelbaren Aufsicht 
des (der) Bürgermeisters (Bürgermeiste-
rin) dem (der) Magistratsdirektor (Magist-
ratsdirektorin). Der (Die) Magistratsdirek-
tor (Magistratsdirektorin) ist über Vor-
schlag des (der) Bürgermeisters (Bürger-
meisterin) durch den Stadtsenat befristet 
auf fünf Jahre zu bestellen. Der (Die) Ma-
gistratsdirektor (Magistratsdirektorin) 
muss ein(e) rechtskundige(r) Verwal-
tungsbeamter (Verwaltungsbeamtin) sein. 
Die Bestimmungen des Oö. Objektivie-
rungsgesetzes 1994 sind sinngemäß an-
zuwenden.  

 (3) Zu den Angelegenheiten des inne-
ren Dienstbetriebes zählen insbesondere: 

1. die Organisation der personellen Mittel 
(einschließlich Dienstaufsicht und in-
nerdienstlicher Dienstrechtsvollzug, 
soweit diese nicht durch Gesetz einem 
anderen Organ der Stadt zugewiesen 
sind); 

2. die Organisation der Sachmittel; 

3. die Vorsorge für den einheitlichen und 
geregelten Geschäftsgang in sämtlichen 
Zweigen der Stadtverwaltung. 

 
§ 38 

Gliederung 

 (1) Der Magistrat gliedert sich in Dienst-
stellen (Geschäftsgruppen, Ämter, Einrich-
tungen), auf die die Geschäfte nach ihrem 
Gegenstand und ihrem sachlichen Zusam-
menhang aufzuteilen sind. 

 (2) Die Zahl der Dienststellen und die 
Aufteilung der Geschäfte wird in der Ge-
schäftseinteilung des Magistrates festgesetzt. 

 (3) Die Geschäftsgebarung, der Ge-
schäftsgang und der Schriftverkehr des Ma-
gistrates werden durch die Geschäftsordnung 
geregelt. In der Geschäftsordnung ist insbe-
sondere auch zu regeln, inwieweit sich der 
(die) Bürgermeister (Bürgermeisterin) und 
die übrigen Mitglieder des Stadtsenates – 
unbeschadet ihrer Verantwortlichkeit – bei 
den zu treffenden Entscheidungen oder Ver-
fügungen oder sonstigen Amtshandlungen im 
Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit und 
Einfachheit durch den (die) Magistratsdirektor 
(Magistratsdirektorin), die Dienststellenleiter 
(Dienststellenleiterinnen) oder durch sonstige 
Bedienstete vertreten lassen können. 
 

§ 39 
Kontrollamt 

 (1) Bei der Gliederung des Magistrates 
ist jedenfalls ein Kontrollamt vorzusehen, 
das die Gebarung des Magistrates in be-
zug auf die rechnerische Richtigkeit sowie 
auf die Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und 
Wirtschaftlichkeit zu überprüfen hat. Das 
Kontrollamt hat auch jene Institutionen 
(wirtschaftliche Unternehmungen, Verei-
ne, kulturelle Einrichtungen usw.) nach 
den vorgenannten Grundsätzen zu über-

prüfen, an denen die Stadt beteiligt ist, 
soweit es der Umfang der Beteiligung 
zuläßt, oder die sie fördert, soweit sich die 
Stadt die Kontrolle vorbehalten hat, oder 
die Institutionen mit einer Kontrolle ein-
verstanden sind. 

 (2) Das Kontrollamt erhält seinen Auf-
trag vom Gemeinderat, vom Stadtsenat, 
vom Kontrollausschuß, vom (von der) 
Bürgermeister (Bürgermeisterin) oder 
vom (von der) Magistratsdirektor (Magist-
ratsdirektorin). Der (Die) Bürgermeister 
(Bürgermeisterin) hat unverzüglich eine 
Prüfung durch das Kontrollamt anzuord-
nen, wenn dies ein Mitglied des Stadtse-
nates im Rahmen seines Geschäftsberei-
ches (§ 32 Abs. 6) verlangt. Das Kontroll-
amt kann auch von Amts wegen tätig 
werden. 

 (3) Das Kontrollamt hat unverzüglich nach 
Abschluß der Prüfung jenem Organ, von dem 
es den Prüfungsauftrag erhalten hat, dem 
(der) Bürgermeister (Bürgermeisterin) sowie 
in jedem Fall gleichzeitig unverzüglich auch 
im Wege des (der) Vorsitzenden unmittelbar 
dem Kontrollausschuß und dem (der) Magist-
ratsdirektor (Magistratsdirektorin) zu berich-
ten. Innerhalb einer angemessenen Frist nach 
Ablauf des Kalenderjahres hat das Kontroll-
amt dem Gemeinderat einen zusammenfas-
senden Jahresbericht über die erfolgte Prü-
fungstätigkeit vorzulegen. 

 (4) Wenn ein Antrag gemäß § 12 von 
mindestens einem Drittel der Mitglieder des 
Gemeinderates schriftlich unterstützt ist und 
sich auf einen bestimmten Vorgang in einer 
der Prüfung des Kontrollamtes unterliegenden 
Angelegenheit der Stadt bezieht, ist eine 
Gebarungsprüfung auch ohne Beschluß des 
Gemeinderates durchzuführen. Der (Die) 
Bürgermeister (Bürgermeisterin) hat dieses 
Verlangen unverzüglich dem (der) Leiter 
(Leiterin) des Kontrollamtes mitzuteilen. Ein 
weiterer solcher Antrag kann vor Ablauf von 
sechs Monaten erst gestellt werden, sobald 
das Kontrollamt dem Gemeinderat über die 
Durchführung der Prüfung berichtet hat. 

 (5) (Verfassungsbestimmung) Der 
(Die) Leiter (Leiterin) des Kontrollamtes 
ist in Ausübung seiner (ihrer) Aufgaben 
als Kontrollorgan hinsichtlich des Inhaltes 
und des Umfanges seiner (ihrer) Feststel-
lungen an keine Weisungen gebunden. 

 (5a) Der Gemeinderat ist berechtigt, sich 
über alle Gegenstände der Geschäftsführung 
des Kontrollamts zu unterrichten. Der (Die) 
Leiter (Leiterin) des Kontrollamts ist ver-
pflichtet, die verlangten Auskünfte unter 
Wahrung des Grundrechts auf Datenschutz 
und sonstiger bundesverfassungsrechtlicher 
Verschwiegenheitspflichten zu erteilen. Der 
Gemeinderat kann den (die) Leiter (Leiterin) 
abberufen, wenn 

1. seine (ihre) geistige oder körperliche Eig-
nung nicht mehr gegeben ist oder 

2. er seine (sie ihre) Amtspflichten grob 
verletzt oder dauernd vernachlässigt. 

 (6) Der (Die) Kontrollamtsleiter (Kontroll-
amtsleiterin) wird befristet auf sechs Jahre 
bestellt. Die Bestellung des (der) Kontroll-
amtsleiters (Kontrollamtsleiterin) obliegt über 
Vorschlag des (der) Bürgermeisters (Bürger-
meisterin) dem Gemeinderat. Der (Die) Kon-
trollamtsleiter (Kontrollamtsleiterin) wird für 
die Dauer seiner (ihrer) Bestellung Magist-
ratsbediensteter (Magistratsbedienstete). Der 
(Die) Kontrollamtsleiter (Kontrollamtsleiterin) 
darf weder dem Gemeinderat noch dem 
Stadtsenat als Mitglied angehören.  

 

VI. Abschnitt 

 

§ 40 
Ausschüsse 

 (1) Der Gemeinderat kann aus seiner 
Mitte nach Bedarf Ausschüsse zur Vorbe-

ratung von Anträgen und zur Abgabe von 
Gutachten bestellen. Er hat jedenfalls 
einen Kontrollausschuss (§ 40a) sowie 
einen Ausschuss, dem jedenfalls die Bera-
tung von Frauenangelegenheiten und 
Gleichbehandlungsfragen obliegt, zu 
bestellen. Ferner kann der Gemeinderat 
auf Antrag des Stadtsenats für Unterneh-
mungen der Stadt besondere Verwal-
tungsausschüsse bestellen.  
 (2) Die im Gemeinderat vertretenen Frak-
tionen haben nach Maßgabe ihrer Stärke 
Anspruch auf Vertretung in den Ausschüssen. 
Steht einer Fraktion kraft ihrer Stärke kein 
Anspruch zu, so ist sie berechtigt, eine(n) 
Vertreter (Vertreterin) mit beratender Stim-
me zu nominieren; dies gilt nicht für die be-
sonderen Verwaltungsausschüsse gemäß 
Abs. 1. 

 (3) Der Stadtsenat kann bestimmte Grup-
pen von Verhandlungsgegenständen oder 
einzelne Verhandlungsgegenstände seines 
Wirkungskreises einem Ausschuß des Ge-
meinderates zur Vorberatung zuweisen. 

 (4) Jeder Ausschuß hat das Recht, selb-
ständig Anträge auf Fassung von Beschlüssen 
zu stellen, die mit der dem Ausschuß zuge-
wiesenen Angelegenheit in inhaltlichem Zu-
sammenhang stehen. Weiters ist jeder Auss-
chuß berechtigt, in Angelegenheiten seines 
Wirkungskreises von den Dienststellenleitern 
(Dienststellenleiterinnen) Berichte abzufor-
dern, Augenscheine vorzunehmen, Urkunden, 
Rechnungen und sonstige Geschäftsstücke 
einzusehen und Erhebungen zu pflegen. Je-
dem Mitglied eines Ausschusses ist zu Ange-
legenheiten, die auf der Einladung für die 
jeweils nächste Sitzung des Ausschusses als 
Tagesordnungspunkt aufscheinen, auf sein 
Verlangen hin Akteneinsicht zu gewähren und 
die Möglichkeit einzuräumen, Abschriften 
anzufertigen oder auf Kosten des Magistrates 
für seinen persönlichen Bedarf Kopien anfer-
tigen zu lassen. 

 (5) Die Zusammensetzung der Ausschüs-
se, die Anzahl ihrer Mitglieder sowie ihren 
Wirkungskreis bestimmt der Gemeinderat. 
Die Vorsitzenden sowie die Ausschüsse kön-
nen den Sitzungen der Ausschüsse Personen, 
die nicht Mitglieder des Gemeinderates sind, 
mit beratender Stimme beiziehen, desglei-
chen Mitglieder des Gemeinderates, die nicht 
Ausschussmitglieder sind. Die Sitzungen sind 
nicht öffentlich. Die Mitglieder des Gemeinde-
rates sind berechtigt, an den Ausschusssit-
zungen als Zuhörer teilzunehmen.  

 (6) Der Gemeinderat beschließt, welche 
Fraktion in einem bestimmten Ausschuss den 
(die) Vorsitzenden (Vorsitzende) bzw. den 
(die) Stellvertreter (Stellvertreterin) stellt. 
Die Vorsitzendenstellen der Ausschüsse des 
Gemeinderates sind auf die im Gemeinderat 
vertretenen Fraktionen unter sinngemäßer 
Anwendung des § 28 Abs. 3 aufzuteilen; dies 
gilt nicht für die Vorsitzendenstelle des Kon-
trollausschusses (§ 40a Abs. 3). Der Gemein-
derat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzen-
den (eine Vorsitzende) und einen Stellvertre-
ter (eine Stellvertreterin) jeweils in Frakti-
onswahl. Zum (Zur) Vorsitzenden kann auch 
ein Stadtrat oder eine Stadträtin gewählt 
werden, der (die) nicht zugleich Mitglied des 
Gemeinderates ist; in diesem Fall hat der 
(die) Vorsitzende kein Stimmrecht. 

 (7) Jeder Ausschuß ist beschlußfähig, 
wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder ein-
schließlich des (der) Vorsitzenden, soweit er 
(sie) stimmberechtigt ist, anwesend ist. Zu 
einem Beschluß ist die Zustimmung von mehr 
als der Hälfte der anwesenden Stimmberech-
tigten erforderlich; kommt die erforderliche 
Mehrheit nicht zustande, so ist der Antrag 
abgelehnt. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 

 (8) Der (Die) Bürgermeister (Bürgermeis-
terin), die Mitglieder des Stadtsenates sowie 
der (die) Magistratsdirektor (Magistratsdirek-
torin) sind berechtigt, an allen Beratungen 
der Ausschüsse teilzunehmen. Sie müssen 
auf ihr Verlangen gehört werden. 
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 (9) Ein Mitglied (Ersatzmitglied) eines 
Ausschusses kann über Antrag der Fraktion, 
der das betreffende Mandat im Ausschuß 
zukommt, abberufen werden. Die Abberufung 
erfolgt durch die Wahl des an seine Stelle 
tretenden neuen Mitgliedes (Ersatzmitgliedes) 
des Ausschusses auf Antrag der betreffenden 
Fraktion. 

 (10) Sitzungen der Ausschüsse sind ein-
zuberufen, so oft es die Geschäfte verlangen. 
Der (Die) Vorsitzende kann für mindestens 
sechs Monate im Voraus einen Plan über die 
Sitzungstermine (Sitzungsplan) erstellen, der 
den Mitgliedern des Ausschusses nachweisbar 
zuzustellen ist. In diesem Fall ist die Einla-
dung zur Ausschusssitzung nicht nachweisbar 
zuzustellen. 

§ 40a 
Kontrollausschuss 

 (1) Dem Kontrollausschuss kommt 
neben dem Recht der Auftragserteilung 
gemäß § 39 Abs. 2 insbesondere die Be-
handlung sämtlicher Berichte des Kon-
trollamtes zu. 
 (2) Die Anzahl der Mitglieder (Ersatzmit-
glieder) des Kontrollausschusses hat grund-
sätzlich der Anzahl der Mitglieder des Stadt-
senats zu entsprechen. Ist danach eine Frak-
tion im Kontrollausschuss nicht vertreten, ist 
der Kontrollausschuss jedenfalls um ein Mit-
glied dieser Fraktion zu erweitern. Mitglieder 
des Gemeinderates, die keiner Fraktion an-
gehören, haben das Recht, an den Sitzungen 
als Zuhörer teilzunehmen. 

 (3) Der Kontrollausschuss ist wie folgt 
zusammenzusetzen: 

1. Die Zahl der den einzelnen Fraktionen 
zukommenden Mitglieder ist zunächst un-
ter sinngemäßer Anwendung des § 28 
Abs. 3 zu berechnen; 

2. die Mitglieder des Stadtsenats dürfen dem 
Kontrollausschuss nicht angehören. 

 (4) Die Vorsitzendenstelle kommt der 
stärksten nicht im Stadtsenat mit Stimmrecht 
vertretenen Fraktion zu; bei Mandatsgleich-
heit jener Fraktion, die bei der Gemeinde-
ratswahl mehr gültige Stimmen erreicht hat. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
Die Stelle des (der) Vorsitzenden-Stell-
vertreters (-Stellvertreterin) kommt jener 
Fraktion zu, die im Gemeinderat die nächst-
höhere Mandatszahl erreicht hat; bei Man-
datsgleichheit jener Fraktion, die bei der 
Gemeinderatswahl weniger gültige Stimmen 
erreicht hat. Bei Stimmengleichheit entschei-
det das Los. 

 (5) Sind alle Fraktionen des Gemeindera-
tes auch im Stadtsenat vertreten, kommt die 
Vorsitzendenstelle der nach Mandaten im 
Gemeinderat schwächsten Fraktion zu; bei 
Mandatsgleichheit jener Fraktion, die bei der 
Gemeinderatswahl weniger gültige Stimmen 
erreicht hat. Bei Stimmengleichheit entschei-
det das Los. Die Stelle des (der) Vorsitzen-
den-Stellvertreters (-Stellvertreterin) kommt 
der nach den vorher genannten Grundsätzen 
jeweils zweitschwächsten Fraktion zu. 

 (6) Bringt die Fraktion, die den Anspruch 
auf die Stelle des (der) Vorsitzenden hat, 
keinen gültigen Wahlvorschlag ein, kommt 
diese Stelle der nächst stärkeren Fraktion zu; 
dies gilt auch für den (die) Vorsitzenden-
Stellvertreter (-Stellvertreterin). 

 

VII. Abschnitt 

 

§ 41 
Befangenheit 

 (1) Die Mitglieder der Kollegialorgane 
der Stadt sind von der Beratung und der 
Beschlußfassung über einen Verhand-
lungsgegenstand ausgeschlossen: 

1. in Sachen, in denen sie selbst, der an-
dere Eheteil, ein Verwandter oder 
Verschwägerter in auf- oder absteigen-
der Linie, ein Geschwisterkind oder eine 

Person, die noch näher verwandt oder 
im gleichen Grad verschwägert ist, be-
teiligt sind; 

2. in Sachen ihrer Wahl- oder Pflegeel-
tern, Wahl- oder Pflegekinder, ihres 
Mündels oder Pflegebefohlenen; 

3. in Sachen, in denen sie als Bevollmäch-
tigte einer Partei bestellt waren oder 
noch bestellt sind; 

4. wenn sonstige wichtige Gründe vorlie-
gen, die geeignet sind, ihre volle Unbe-
fangenheit in Zweifel zu setzen. 

 (2) Der (Die) Befangene hat jedoch auf 
Verlangen der Beratung zur Erteilung von 
Auskünften beizuwohnen. 

 (3) Die Befangenheitsgründe des 
Abs. 1 gelten auch für die nicht in kolle-
gialer Beratung und Beschlußfassung 
durchzuführende Tätigkeit des (der) Bür-
germeisters (Bürgermeisterin) und der 
sonstigen Mitglieder des Stadtsenates 
sowie der übrigen Organe der Stadt. Bei 
Gefahr im Verzug hat jedoch das befange-
ne Organ die unaufschiebbaren Amts-
handlungen selbst vorzunehmen. 

 (4) Die in den Abs. 1 und 3 genannten 
Personen haben ihre Befangenheit selbst 
wahrzunehmen. Im Fall des Abs. 1 hat 
jedoch nicht das betreffende Mitglied, 
sondern das Kollegialorgan zu entschei-
den, ob ein Befangenheitsgrund vorliegt. 

 (5) Befangenheit liegt nicht vor, wenn 
jemand an der Sache lediglich als Angehöri-
ger (Angehörige) einer Berufsgruppe oder 
einer Bevölkerungsgruppe beteiligt ist, deren 
gemeinsame Interessen durch den Verhand-
lungsgegenstand oder die Amtshandlung 
berührt werden und deren Interesse der (die) 
Betreffende zu vertreten berufen ist. 

 (6) Durch die vorstehenden Bestim-
mungen werden verwaltungsverfahrens-
gesetzliche Vorschriften über die Befan-
genheit von Verwaltungsorganen nicht 
berührt. 

 

VIII. Abschnitt 
 

§ 42 
Geschäftsordnung der Kollegialorgane 

und der Ausschüsse 

 (1) Der Gemeinderat hat Geschäfts-
ordnungen für den Gemeinderat und seine 
Ausschüsse sowie für den Stadtsenat zu 
erlassen. Die Geschäftsordnungen haben 
jedenfalls die näheren Vorschriften über 
die Einberufung und den Geschäftsgang 
der Sitzungen zu enthalten. 

 (2) Die Geschäftsordnung für den Ge-
meinderat hat insbesondere zu regeln: 
1. daß Anträge von Mitgliedern des Ge-

meinderates gemäß § 12 Abs. 1 bzw. von 
Stadträten (Stadträtinnen) gemäß § 35 
entweder von einem (weiteren) Mitglied 
des Gemeinderates bzw. von einem (ei-
ner) Stadtrat (Stadträtin) gemäß § 35 
oder von zwei weiteren Mitgliedern des 
Gemeinderates bzw. Stadträten (Stadträ-
tinnen) gemäß § 35 unterstützt sein 
müssen; 

2. daß vor Eingehen in die Tagesordnung 
der (die) Vorsitzende eine Umstellung 
der Verhandlungsgegenstände vorneh-
men und der Gemeinderat mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der Anwesen-
den beschließen kann, daß ein Verhand-
lungsgegenstand von der Tagesordnung 
abgesetzt wird; 

3. [entfallen] 
4. daß für die Behandlung jedes Verhand-

lungsgegenstandes ein(e) Berichterstat-
ter (Berichterstatterin) zu bestellen ist; 
als Berichterstatter (Berichterstatterin) 
kann auch ein(e) Stadtrat (Stadträtin) 
bestellt werden, der (die) nicht zugleich 
Mitglied des Gemeinderates ist; 

5. unter welchen Bedingungen im Sinn einer 
Konzentration des Verfahrens und der 
Aufrechterhaltung der Ordnung in der 
Sitzung die Redezeit der einzelnen Mit-
glieder des Gemeinderates oder von 
Stadträten (Stadträtinnen) gemäß § 35 
beschränkt werden kann; 

6. daß der (die) Bürgermeister (Bürger-
meisterin) verpflichtet ist, einen in die 
Zuständigkeit des Gemeinderates fallen-
den Gegenstand in die Tagesordnung der 
nächsten Sitzung aufzunehmen, wenn 
dies von wenigstens drei Mitgliedern des 
Gemeinderates und von einem (einer) 
Stadtrat (Stadträtin) gemäß § 35 und 
zwei Mitgliedern des Gemeinderates zwei 
Wochen vor der Sitzung schriftlich ver-
langt wird; dies gilt jedoch nicht für An-
träge zur Geschäftsordnung; 

7. daß die Antragsberechtigten, deren An-
träge einem Ausschuß oder dem Stadt-
senat zur Vorberatung zugewiesen wur-
den, nach Ablauf einer Frist von sechs 
Monaten ab der Beschlußfassung über 
die Zuweisung verlangen können, daß 
dem Gemeinderat unverzüglich über das 
Ergebnis der bisherigen Beratungen zu 
berichten ist; 

8. daß jedes Mitglied des Gemeinderates 
mündlich und ohne Unterstützung Anträ-
ge zur Geschäftsordnung und zu einem 
ordnungsgemäß in Behandlung genom-
menen Antrag bis zum Schluß der Ver-
handlung Abänderungs- oder Zusatzan-
träge sowie einen Unterbrechungsantrag 
stellen kann; 

9. daß der (die) Vorsitzende berechtigt ist, 
zur Sicherung des ordnungsgemäßen 
Verlaufes der Sitzungen Maßnahmen ge-
gen Mitglieder des Gemeinderates oder 
gegen Stadträte (Stadträtinnen) gemäß 
§ 35, die bei den Verhandlungen den ge-
botenen Anstand verletzen oder persönli-
che Angriffe vorbringen oder die von der 
Sache abschweifen, zu ergreifen; als sol-
che Maßnahmen können Ermahnungen, 
der Ruf zur Ordnung oder zur Sache oder 
bei wiederholten Verstößen nach vorheri-
ger Androhung die Entziehung des Wor-
tes vorgesehen werden; 

10. unter welchen Voraussetzungen ein Mit-
glied des Gemeinderates die Berufung in 
einzelne Ausschüsse und die Wahl zum 
(zur) Vorsitzenden oder Vorsitzenden-
Stellvertreter (Vorsitzenden-Stellvertre-
terin) eines Ausschusses ablehnen kann; 
hiebei ist die Tätigkeit des einzelnen Mit-
gliedes des Gemeinderates als Mitglied, 
Vorsitzender (Vorsitzende) oder Vorsit-
zender-Stellvertreter (Vorsitzende-Stell-
vertreterin) anderer Ausschüsse oder als 
Mitglied des Stadtsenates und der Um-
fang dieser Tätigkeit entsprechend zu be-
rücksichtigen; 

11. dass jede Fraktion mit schriftlichem An-
trag die Abhaltung einer „aktuellen Stun-
de“ über ein bestimmtes Thema verlan-
gen kann; der Antrag hat unter Bedacht-
nahme auf § 17 Abs. 2 das Thema, das 
behandelt werden soll, anzugeben und ist 
spätestens drei Tage vor dem Tag der 
Sitzung des Gemeinderates beim (bei 
der) Bürgermeister (Bürgermeisterin) 
einzubringen; in diese Frist sind Tage 
nicht einzurechnen, an denen der Magist-
rat keinen Dienstbetrieb hat; je Sitzung 
des Gemeinderates ist nur eine rechtzei-
tig beantragte „aktuelle Stunde“ durch-
zuführen, und zwar am Beginn der Sit-
zung nach den Mitteilungen des (der) 
Bürgermeisters (Bürgermeisterin) und 
der Beantwortung von Anfragen an 
Stadtsenatsmitglieder sowie vor der Be-
handlung allfälliger Dringlichkeitsanträge; 
liegen Anträge zweier oder mehrerer 
Fraktionen zu verschiedenen Themen 
vor, hat der (die) Bürgermeister (Bür-
germeisterin) nach dem Zeitpunkt des 
Einlangens der Anträge zu entscheiden, 
wobei auf die Abwechslung zwischen den 
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Fraktionen Bedacht zu nehmen ist; zu 
dem demgemäß zu behandelnden Thema 
der „aktuellen Stunde“ ist neben einem 
(einer) auch zu einer Zusatzwortmeldung 
berechtigten Vertreter (Vertreterin) der 
antragstellenden Fraktion auch je einem 
(einer) Vertreter (Vertreterin) der übri-
gen Fraktionen, den Mitgliedern des 
Stadtsenats im Rahmen ihres Geschäfts-
bereichs sowie dem (der) Bürgermeister 
(Bürgermeisterin) die Möglichkeit zur Äu-
ßerung zu bieten; die Redezeit der jewei-
ligen Fraktionsvertreter ist mit jeweils 
zehn Minuten, die der Mitglieder des 
Stadtsenats ist mit jeweils fünf Minuten 
beschränkt. Die „aktuelle Stunde“ soll ei-
ne Dauer von 60 Minuten nicht über-
schreiten. Der (Die) Vorsitzende hat das 
Recht, die aktuelle Stunde nach 120 Mi-
nuten jedenfalls für beendet zu erklären. 

 (3) In die Geschäftsordnungen für die 
Ausschüsse des Gemeinderates und für den 
Stadtsenat sind jedenfalls die Bestimmungen 
des Abs. 2 Z 2, 4, 8 und 9 sinngemäß aufzu-
nehmen, wobei das Antragsrecht in den Aus-
schüssen drei Mitgliedern und im Stadtsenat 
jedem Mitglied zusteht. In die Geschäftsord-
nung für die Ausschüsse ist darüber hinaus 
eine Bestimmung aufzunehmen, daß die 
Bekanntgabe der Tagesordnung einen Hin-
weis zu enthalten hat, wo die Mitglieder des 
Gemeinderates einen Tag vor der Sitzung in 
Unterlagen Einsicht nehmen und Informatio-
nen erhalten können. 
 
 

III. HAUPTSTÜCK 

WIRKUNGSBEREICH DER STADT 

 

§ 43 
Einteilung 

 Der Wirkungsbereich der Stadt ist ein 
eigener und ein vom Bund oder vom Land 
übertragener. 
 

§ 44 
Eigener Wirkungsbereich 

 (1) Der eigene Wirkungsbereich um-
faßt neben den im § 1 Abs. 3 dieses Ge-
setzes angeführten Angelegenheiten alle 
Angelegenheiten, die im ausschließlichen 
oder überwiegenden Interesse der in der 
Stadt verkörperten örtlichen Gemeinschaft 
gelegen und geeignet sind, durch die Ge-
meinschaft innerhalb ihrer örtlichen Gren-
zen besorgt zu werden. 

 (2) Gemäß Art. 118 Abs. 3 des Bun-
des-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 sind der Stadt zur Besorgung im 
eigenen Wirkungsbereich die behördlichen 
Aufgaben insbesondere in folgenden An-
gelegenheiten gewährleistet: 

1. Bestellung der Organe der Stadt, un-
beschadet der Zuständigkeit überörtli-
cher Wahlbehörden; Regelung der in-
neren Einrichtungen zur Besorgung 
der Aufgaben der Stadt; 

2. Bestellung der Bediensteten und Aus-
übung der Diensthoheit, unbeschadet 
der Zuständigkeit überörtlicher Dis-
ziplinar-, Qualifikations- und Prü-
fungskommissionen; 

3. örtliche Sicherheitspolizei (Art. 15 
Abs. 2 des Bundes-Verfassungsge-
setzes in der Fassung von 1929); ört-
liche Veranstaltungspolizei; 

4. Verwaltung der Verkehrsflächen der 
Stadt; örtliche Straßenpolizei; 

5. Flurschutzpolizei; 

6. örtliche Marktpolizei; 

7. örtliche Gesundheitspolizei, insbeson-
dere auch auf dem Gebiete des Hilfs- 
und Rettungswesens sowie des Lei-
chen- und Bestattungswesens; 

8. Sittlichkeitspolizei; 

9. örtliche Baupolizei, soweit sie nicht 
bundeseigene Gebäude, die öffentli-
chen Zwecken dienen (Art. 15 Abs. 5 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in 
der Fassung von 1929), zum Gegens-
tand hat; örtliche Feuerpolizei; örtli-
che Raumplanung; 

10. öffentliche Einrichtungen zur außerge-
richtlichen Vermittlung von Streitigkei-
ten; 

11. freiwillige Feilbietungen beweglicher 
Sachen. 

 (3) Die Stadt hat die Angelegenheiten 
des eigenen Wirkungsbereiches im Rah-
men der Gesetze und Verordnungen des 
Bundes und des Landes in eigener Ver-
antwortung frei von Weisungen und – 
vorbehaltlich der Bestimmungen des § 74 
– unter Ausschluß eines Rechtsmittels an 
Verwaltungsorgane außerhalb der Stadt 
zu besorgen. Dem Land kommt gegenüber 
der Stadt bei Besorgung ihres eigenen 
Wirkungsbereiches ein Aufsichtsrecht zu. 
Für die Ausübung des staatlichen Auf-
sichtsrechtes in den Angelegenheiten des 
eigenen Wirkungsbereiches der Stadt aus 
dem Bereich der Bundesvollziehung sind 
die hiefür geltenden bundesgesetzlichen 
Vorschriften maßgeblich. 

 (4) In den Angelegenheiten des eige-
nen Wirkungsbereiches hat die Stadt das 
Recht, ortspolizeiliche Verordnungen nach 
freier Selbstbestimmung zur Abwehr un-
mittelbar zu erwartender oder zur Beseiti-
gung bestehender, das örtliche Gemein-
schaftsleben störender Mißstände zu er-
lassen sowie deren Nichtbefolgung als 
Verwaltungsübertretung zu erklären. Sol-
che Verordnungen dürfen nicht gegen 
bestehende Gesetze und Verordnungen 
des Bundes und des Landes verstoßen. 

 (5) Auf Antrag der Stadt kann die Be-
sorgung einzelner Angelegenheiten des 
eigenen Wirkungsbereiches aus dem Be-
reich der Landesvollziehung durch Verord-
nung der Landesregierung auf eine staatli-
che Behörde übertragen werden. Soweit 
durch eine solche Verordnung eine Zu-
ständigkeit auf eine Bundesbehörde über-
tragen werden soll, bedarf sie der Zu-
stimmung der Bundesregierung. Eine sol-
che Verordnung ist aufzuheben, sobald 
der Grund für ihre Erlassung weggefallen 
ist. Die Übertragung erstreckt sich nicht 
auf das Verordnungsrecht nach Abs. 4. 

 (6) Die in diesem Gesetz geregelten 
Aufgaben der Stadt sind solche des eige-
nen Wirkungsbereiches. Dazu gehören 
insbesondere die Wahrnehmung der die 
Stadt als selbständiger Wirtschaftskörper 
oder auf Grund einer ihr in diesem Gesetz 
eingeräumten Parteistellung treffenden 
Rechte und Pflichten sowie die Stellung 
von Anträgen und die Abgabe von Äuße-
rungen. Ausgenommen vom eigenen Wir-
kungsbereich der Stadt sind 

1. diejenigen Aufgaben, die ausdrücklich 
als solche des übertragenen Wirkungs-
bereiches bezeichnet sind, 

2. die Aufgaben der Bezirksverwaltung, 

3. die Kundmachung von Verordnungen 
der Stadt in Angelegenheiten des über-
tragenen Wirkungsbereiches (§§ 6 und 
65) sowie 

4. die Kundmachung einer Verordnung der 
Landesregierung gemäß § 73 Abs. 3. 

 
§ 45 

Übertragener Wirkungsbereich 

 (1) Der übertragene Wirkungsbereich 
umfaßt die Angelegenheiten, die die Stadt 

nach Maßgabe der Bundesgesetze im Auf-
trag und nach den Weisungen des Bundes 
oder nach Maßgabe der Landesgesetze im 
Auftrag und nach den Weisungen des 
Landes zu besorgen hat. 

 (2) Die dem (der) Bürgermeister (Bür-
germeisterin) zukommende Bestrafung 
von Verwaltungsübertretungen ist eine 
Angelegenheit des übertragenen Wir-
kungsbereiches. 

 

 

IV. HAUPTSTÜCK 

ZUSTÄNDIGKEIT DER ORGANE 

 

I. Abschnitt 

 

§ 46 
Zuständigkeit des Gemeinderates 

 (1) Dem Gemeinderat sind außer den 
ihm in diesem Gesetz und in anderen ge-
setzlichen Vorschriften zugewiesenen Auf-
gaben folgende Angelegenheiten des ei-
genen Wirkungsbereiches vorbehalten: 

1. Anträge auf Änderung des Statutes; 
Anträge auf Grenzänderungen des 
Stadtgebietes; 

2. die Ausübung der Oberaufsicht über 
die Geschäftsführung; der Gemeinde-
rat ist insbesondere befugt, die Ge-
schäftsführung aller Dienststellen des 
Magistrates in Angelegenheiten des 
eigenen Wirkungsbereiches zu unter-
suchen bzw. untersuchen zu lassen 
sowie die Vorlage aller einschlägigen 
Akten, Urkunden, Rechnungen, Schrif-
ten und Berichte zu verlangen; 

3. sofern gesetzlich nicht ausdrücklich 
die Zuständigkeit eines anderen Orga-
nes bestimmt ist, die Erlassung, Ände-
rung und Aufhebung von ortspolizeili-
chen Verordnungen und von Durch-
führungsverordnungen sowie die Fest-
legung der allgemeinen Grundsätze 
zur Regelung der inneren Einrichtun-
gen für die Besorgung der Aufgaben 
der Stadt; 

4. die Ausübung der Diensthoheit über 
die Bediensteten der Stadt in generel-
len Angelegenheiten, soweit gesetzlich 
nicht anderes bestimmt ist; 

5. die Erlassung der Vertragsbedienste-
tenordnung sowie der Abschluß von 
Kollektivverträgen und Betriebsver-
einbarungen; 

6. der Antrag auf Übertragung der Be-
sorgung einzelner Angelegenheiten 
des eigenen Wirkungsbereiches auf 
eine staatliche Behörde (§ 44 Abs. 5); 

7. die Festsetzung allgemein geltender 
Entgelte (Tarife); 

8. der Erwerb und die Veräußerung be-
weglicher Sachen, unbeweglicher Sa-
chen und diesen gleichgehaltener 
Rechte sowie die Verpfändung von 
Liegenschaften, wenn der Kaufpreis 
(Tauschwert) bzw. die Pfandsumme 
100.000 Euro übersteigt; 

9. die Aufnahme und Gewährung von 
Darlehen oder die Leistung von Bürg-
schaften, wenn das Darlehen oder die 
Bürgschaft den Betrag von 100.000 
Euro übersteigt; 

10. die Durchführung von Bauvorhaben, 
wenn die veranschlagten Gesamtkos-
ten den Betrag von 100.000 Euro 
übersteigen; 

11. der Erwerb und die Veräußerung von 
Wertpapieren mit einem Wert von 
mehr als 100.000 Euro; 
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12. der Abschluß und die Auflösung sons-
tiger Verträge, wenn das darin festge-
setzte einmalige Entgelt 100.000 Euro 
oder das jährliche Entgelt 50.000 Euro 
übersteigt; 

13. die Beteiligung an erwerbswirtschaftli-
chen Unternehmungen sowie die Auf-
gabe einer solchen Beteiligung; der 
Beitritt zu einer Genossenschaft oder 
Gesellschaft und der Austritt aus ihnen; 

14. die Gewährung von Subventionen, 
wenn der Betrag im Einzelfall 50.000 
Euro übersteigt; 

15. die Einleitung, Einstellung, Unterbre-
chung und Wiederaufnahme eines 
Rechtsstreites und der Abschluß eines 
Vergleiches, wenn der Streitwert 
100.000 Euro übersteigt und in die-
sem Landesgesetz nicht anderes be-
stimmt ist; 

16. die gänzliche oder teilweise Abschrei-
bung (Nachsicht) von Forderungen öf-
fentlich- oder privatrechtlicher Natur 
bei einem Betrag von über 50.000 Eu-
ro im Einzelfall; 

17. die Nachsicht von Mängelersätzen bei 
einem Wert von über 50.000 Euro. 

 (2) Der Gemeinderat ist befugt, einzel-
ne in seine Zuständigkeit fallende Angele-
genheiten mit Verordnung ganz oder zum 
Teil dem Stadtsenat zu übertragen, sofern 
dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, 
Raschheit und Einfachheit gelegen ist. 

 

II. Abschnitt 

 

§ 47 
Zuständigkeit des Stadtsenates 

 (1) Der Stadtsenat ist zur Vorberatung 
in allen der Beschlußfassung des Gemein-
derates unterliegenden Angelegenheiten 
berufen, soweit der Gemeinderat dafür 
nicht besondere Ausschüsse bestellt hat 
oder die Angelegenheiten nicht unmittel-
bar behandelt. 

 (2) Der Stadtsenat hat das Recht, 
selbständig Anträge an den Gemeinderat 
zu stellen. 

 (3) Dem Stadtsenat obliegen insbe-
sondere folgende Angelegenheiten des 
eigenen Wirkungsbereiches: 

1. soweit gesetzlich nicht anderes be-
stimmt ist, die Anstellung und Ernen-
nung von Beamten, deren Versetzung 
in den zeitlichen oder dauernden Ru-
hestand sowie die Entlassung; 

2. die Aufnahme, Höherreihung, Über-
stellung und Kündigung von Vertrags-
bediensteten; 

3. soweit gesetzlich nicht anderes be-
stimmt ist, die Gewährung von Ver-
wendungszulagen, Verwendungsab-
geltungen, Belohnungen, Bezugsvor-
schüssen und von Geldaushilfen an 
Bedienstete; 

4. die Aufnahme von Aushilfskräften; 

5. die Vorlage der Voranschläge und 
Rechnungsabschlüsse an den Gemein-
derat; 

6. die Ausübung der der Stadt zustehen-
den Vorschlags-, Ernennungs- und 
Bestätigungsrechte; 

7. die Gewährung von Subventionen bis 
zu einem Betrag von 50.000 Euro im 
Einzelfall; 

8. die Einleitung, Einstellung, Unterbre-
chung und Wiederaufnahme eines 
Rechtsstreites und der Abschluß eines 
Vergleiches, wenn der Streitwert 
100.000 Euro nicht übersteigt und in 

diesem Landesgesetz nicht anderes 
bestimmt ist; 

9. die Gewährung von Stundungen und 
Ratenzahlungen; 

10. die gänzliche oder teilweise Abschrei-
bung (Nachsicht) von Forderungen öf-
fentlich- oder privatrechtlicher Natur 
bis zu einem Betrag von 50.000 Euro 
im Einzelfall; 

11. die Einbringung von Rechtsmitteln 
gegen verwaltungsbehördliche Ent-
scheidungen, von Beschwerden an 
den Verwaltungsgerichtshof sowie von 
Beschwerden, Klagen und Anträgen an 
den Verfassungsgerichtshof, soweit 
nicht nach anderen Gesetzen der Ge-
meinderat zuständig ist; 

12. der Erwerb und die Veräußerung be-
weglicher Sachen, unbeweglicher Sa-
chen und diesen gleichgehaltener 
Rechte sowie die Verpfändung von 
Liegenschaften, wenn der Kaufpreis 
(Tauschwert) bzw. die Pfandsumme 
100.000 Euro nicht übersteigt; 

13. der Abschluß oder die Auflösung von 
Verträgen, wenn das bedungene ein-
malige Entgelt 100.000 Euro oder das 
jährliche Entgelt 50.000 Euro nicht 
übersteigt; 

14. der Abschluß oder die Auflösung von 
Mietverträgen über Wohnungen; 

15. die Einbringung von Räumungs- und 
Mahnklagen sowie von gerichtlichen 
Aufkündigungen. 

 (4) Der Stadtsenat ist das beschlie-
ßende Organ in allen nicht behördlichen 
Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbe-
reiches, die nicht dem Gemeinderat, dem 
(der) Bürgermeister (Bürgermeisterin) 
oder dem Magistrat vorbehalten sind. 

 (5) Der Stadtsenat ist berechtigt, in 
Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit 
des Gemeinderates fallen, an Stelle des 
Gemeinderates zu entscheiden, wenn die 
Entscheidung des Gemeinderates ohne 
Nachteil für die Sache nicht abgewartet 
werden kann oder die Angelegenheit einer 
sofortigen Erledigung bedarf. Der Stadt-
senat hat seine Entscheidung unverzüglich 
dem Gemeinderat zur nachträglichen Ge-
nehmigung vorzulegen. 

 (6) Falls gemäß § 40 Abs. 1 besondere 
Verwaltungsausschüsse für Unternehmun-
gen der Stadt bestellt werden, kommt 
diesen in den ihnen übertragenen Angele-
genheiten die Stellung des Stadtsenates zu. 

 (7) Auch Stadträte (Stadträtinnen), die 
nicht zugleich Mitglieder des Gemeindera-
tes sind, sind zur Verschwiegenheit über 
alle ihnen ausschließlich aus ihrer Tätig-
keit bekanntgewordenen Tatsachen ver-
pflichtet, deren Geheimhaltung im Inte-
resse der Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, der 
umfassenden Landesverteidigung, der 
auswärtigen Beziehungen, im wirtschaftli-
chen Interesse einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts, zur Vorbereitung ei-
ner Entscheidung oder im überwiegenden 
Interesse der Parteien geboten ist (Amts-
verschwiegenheit) oder die in Rechtsvor-
schriften als vertraulich bezeichnet sind, 
soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt 
ist. Die Verschwiegenheitspflicht ist zeit-
lich unbegrenzt. Sie besteht gegenüber 
dem Gemeinderat nicht, wenn dieser der-
artige Auskünfte ausdrücklich verlangt. 

 (8) Die Stadträte (Stadträtinnen), die 
nicht zugleich Mitglieder des Gemeindera-
tes sind, können vom (von der) Bürger-
meister (Bürgermeisterin) unter der Vor-
aussetzung des § 13 Abs. 5 von der Ver-

pflichtung zur Verschwiegenheit entbun-
den werden. 

 (9) Die Mitglieder des Stadtsenates 
(Verwaltungsausschusses) sind für die 
Erfüllung ihrer dem eigenen Wirkungsbe-
reich der Stadt zugehörigen Aufgaben 
dem Gemeinderat verantwortlich. 
 

§ 48 
Zusammenwirken 

 Die Mitglieder des Stadtsenates haben 
in allen Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungsbereiches, die mit dem ihnen nach 
§ 34 Abs. 1 zugewiesenen Geschäftsbe-
reich in sachlichem Zusammenhang ste-
hen, den (die) Bürgermeister (Bürger-
meisterin) – unbeschadet seiner (ihrer) 
Verantwortlichkeit – in der Ausübung sei-
nes (ihres) Amtes zu unterstützen. Sie 
sind über alle wichtigen Angelegenheiten 
des eigenen Wirkungsbereiches, die mit 
dem ihnen nach § 32 Abs. 6 und 7 zuge-
wiesenen Geschäftsbereich in sachlichem 
Zusammenhang stehen, sowie über alle 
Angelegenheiten, die dem Stadtsenat 
nach § 46 Abs. 3 übertragen worden sind, 
vom (von der) zuständigen Dienststellen-
leiter (Dienststellenleiterin) unmittelbar 
rechtzeitig und laufend zu unterrichten. 

 

III. Abschnitt 

Zuständigkeit des (der) Bürgermeis-
ters (Bürgermeisterin) 

 
§ 49 

Eigener Wirkungsbereich 

 (1) Der (Die) Bürgermeister (Bürger-
meisterin) vertritt die Stadt nach außen. 

 (2) Der (Die) Bürgermeister (Bürger-
meisterin) ist der Vorstand des Magistra-
tes und für dessen Geschäftsführung ver-
antwortlich. Er (Sie) erläßt mit Genehmi-
gung des Stadtsenates die Geschäftsord-
nung und die Geschäftseinteilung für den 
Magistrat. 
 (3) Der (Die) Bürgermeister (Bürgermeis-
terin) legt die beim Magistrat angefallenen 
Geschäftsstücke vor, deren Entscheidung in 
den Wirkungskreis des Gemeinderates fällt 
(Vorlagen des (der) Bürgermeisters (Bürger-
meisterin)), soweit es sich nicht um Ge-
schäftsstücke handelt, die durch Beschluß des 
Stadtsenates oder im Zusammenhang mit 
seinem Geschäftsbereich von einem Mitglied 
des Stadtsenates vorzulegen sind (Vorlagen 
des Stadtsenates). 

 (4) Dem (Der) Bürgermeister (Bürger-
meisterin) steht – unbeschadet der dem 
Stadtsenat zustehenden Rechte – die Zuwei-
sung des Personals zu. 

 (5) Alle Bediensteten der Stadt sind dem 
(der) Bürgermeister (Bürgermeisterin) ver-
antwortlich. 

 (6) Der (Die) Bürgermeister (Bürgermeis-
terin) ist berechtigt, in Angelegenheiten, die 
in die Zuständigkeit des Stadtsenates fallen, 
an Stelle des Stadtsenates zu entscheiden, 
wenn dessen Entscheidung ohne Nachteil für 
die Sache nicht abgewartet werden kann oder 
die Angelegenheit einer sofortigen Erledigung 
bedarf. Er (Sie) hat seine (ihre) Entscheidung 
jedoch unverzüglich dem Stadtsenat zur 
nachträglichen Genehmigung vorzulegen. Hat 
der (die) Bürgermeister (Bürgermeisterin) an 
Stelle des gemäß § 47 Abs. 5 zur Entschei-
dung berufenen Stadtsenates entschieden, so 
hat er (sie) seine (ihre) Entscheidung unver-
züglich dem Gemeinderat zur nachträglichen 
Genehmigung vorzulegen. 

 (7) Der (Die) Bürgermeister (Bürger-
meisterin) ist für die Erfüllung seiner (ih-
rer) dem eigenen Wirkungsbereich der 
Stadt zugehörigen Aufgaben dem Ge-
meinderat verantwortlich. 
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§ 50 
Übertragener Wirkungsbereich 

 (1) Die Angelegenheiten des übertra-
genen Wirkungsbereiches werden vom 
(von der) Bürgermeister (Bürgermeiste-
rin) besorgt. Er (Sie) ist hiebei in den 
Angelegenheiten der Bundesvollziehung 
an die Weisungen der zuständigen Organe 
des Bundes, in den Angelegenheiten der 
Landesvollziehung an die Weisungen der 
zuständigen Organe des Landes gebunden 
und nach Abs. 3 verantwortlich. 

 (2) Der (Die) Bürgermeister (Bürger-
meisterin) kann einzelne Gruppen von 
Angelegenheiten des übertragenen Wir-
kungsbereiches – unbeschadet seiner 
(ihrer) Verantwortlichkeit – wegen ihres 
sachlichen Zusammenhanges mit den 
Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbe-
reiches Mitgliedern des Stadtsenates, 
anderen Organen der Stadt oder bei Kol-
legialorganen deren Mitgliedern zur Be-
sorgung in seinem (ihrem) Namen über-
tragen. In diesen Angelegenheiten sind 
die betreffenden Organe oder deren Mit-
glieder an die Weisungen des (der) Bür-
germeisters (Bürgermeisterin) gebunden 
und nach Abs. 3 verantwortlich. 

 (3) Wegen Gesetzesverletzung sowie 
wegen Nichtbefolgung einer Verordnung 
oder einer Weisung können die in den 
Abs. 1 und 2 genannten Organe, soweit 
ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zur Last fällt, wenn sie auf dem Gebiete 
der Landesvollziehung tätig werden, von 
der Landesregierung ihres Amtes verlustig 
erklärt werden. Die allfällige Mitgliedschaft 
einer solchen Person zum Gemeinderat 
wird hiedurch nicht berührt. 

 

IV. Abschnitt 

 

§ 51 
Zuständigkeit des Magistrates 

 (1) Die Geschäfte der Stadt sind durch 
den Magistrat zu besorgen. 

 (2) Der Magistrat verfügt und ent-
scheidet in allen behördlichen Angelegen-
heiten des eigenen Wirkungsbereiches der 
Stadt in erster Instanz, soweit diese nicht 
ausdrücklich einem anderen Organ vorbe-
halten sind. 

 (3) Dem Magistrat sind außer den ihm 
in diesem Gesetz und in anderen gesetzli-
chen Vorschriften zugewiesenen Aufgaben 
folgende Angelegenheiten vorbehalten: 

1. die selbständige Erledigung folgender 
Geschäfte im Rahmen des inneren 
Dienstbetriebes: 

 a) die unmittelbare laufende Verwal-
tung des Vermögens der Stadt; 

 b) die Veräußerung beweglicher Sachen 
bis zu einem Wert von 1.000 Euro; 

 c) Angelegenheiten, die unmittelbar 
der Erhaltung der Substanz dienen 
oder die laufend, wenn auch nicht 
regelmäßig, anfallen und die insbe-
sondere in der durch Gesetz oder 
Vertrag bestimmten Weise zu besor-
gen sind; 

 d) die zur Aufrechterhaltung der Be-
triebsbereitschaft von Anstalten und 
Betrieben erforderlichen Maßnah-
men; 

 e) die dienst-, besoldungs- und pensi-
onsrechtlichen Angelegenheiten der 
Bediensteten, soweit sie nicht aus-
drücklich einem anderen Organ der 
Stadt zugewiesen sind; 

2. die Erstattung von Vorschlägen für die 
Ernennung der Bediensteten im Rah-

men der Leitung des inneren Dienstbe-
triebes, soweit gesetzlich nicht anderes 
bestimmt ist; 

3. die Vorbereitung der Berichterstattung 
und der Antragstellung sowie die Mit-
wirkung beim Vollzug nach Maßgabe 
der Geschäftsordnungen, soweit sie 
nicht anderen Organen vorbehalten 
sind. 

 

 

V. HAUPTSTÜCK 

GEMEINDEWIRTSCHAFT 

 

I. Abschnitt 

Haushaltswirtschaft 

 

§ 52 
Voranschlag 

 (1) Die Stadt hat, unbeschadet weiter-
reichender Planungen, für jedes Rech-
nungsjahr (Kalenderjahr) einen Voran-
schlag aufzustellen, der Grundlage für die 
Führung des Haushaltes ist. 
 (2) Die Wirtschaftspläne der städtischen 
Unternehmungen und die Voranschläge der 
von der Stadt verwalteten Fonds, denen kei-
ne Rechtspersönlichkeit zukommt, sind ein 
Bestandteil des Voranschlages. 
 

§ 52a 
Mittelfristiger Finanzplan 

 (1) Die Stadt hat unter Bedachtnahme auf 
die Finanzplanungen des Bundes und des 
Landes eine über den einjährigen Planungs-
zeitraum des Voranschlages hinausreichende 
mehrjährige Planung der kommunalen Haus-
haltswirtschaft in Form eines mittelfristigen 
Finanzplanes für einen Zeitraum von drei 
Finanzjahren nach den Bestimmungen der 
folgenden Absätze zu erstellen. 

 (2) Der mittelfristige Finanzplan besteht 
aus dem mittelfristigen Einnahmen- und 
Ausgabenplan und dem mittelfristigen Inves-
titionsplan. Der mittelfristige Einnahmen- und 
Ausgabenplan enthält alle voraussichtlichen 
voranschlagswirksamen Einnahmen und Aus-
gaben, soweit es sich nicht um Einnahmen 
und Ausgaben für Investitionsvorhaben und 
zweckgebundene Investitionsförderungen 
handelt, für jedes Finanzjahr der Planperiode. 
Der mittelfristige Investitionsplan enthält die 
Einnahmen und Ausgaben für Investitions-
vorhaben und zweckgebundene Investitions-
förderungen für jedes Finanzjahr der Planpe-
riode. 

 (3) Der vom Gemeinderat beschlossene 
mittelfristige Finanzplan ist bei der Erstellung 
des Voranschlages zu berücksichtigen. Der 
mittelfristige Finanzplan ist alljährlich 
zugleich mit dem Voranschlagsentwurf für 
das nächste Finanzjahr dem Gemeinderat zur 
allfälligen Anpassung an geänderte Verhält-
nisse und zur Fortführung für ein weiteres 
Finanzjahr vorzulegen. 
 

§ 53 
Feststellung des Voranschlages 

 (1) Der Gemeinderat hat den Voranschlag 
für jedes Rechnungsjahr vor Ablauf des vo-
rausgehenden Jahres festzustellen. Vor Er-
stellung des Voranschlages ist das jeweils 
zuständige Mitglied des Stadtsenates zu hören. 

 (2) Der Magistrat hat dem Stadtsenat 
spätestens sechs Wochen, der Stadtsenat 
dem Gemeinderat spätestens zwei Wochen 
vor Beginn des Rechnungsjahres den Voran-
schlagsentwurf vorzulegen. 

 (3) Vor der Beratung durch den Gemein-
derat ist der Voranschlagsentwurf während 
einer Woche zur öffentlichen Einsicht aufzule-
gen. Die Auflegung ist fristgerecht öffentlich 
kundzumachen. Schriftlich eingebrachte Erin-
nerungen hat der Gemeinderat bei der Bera-
tung in Erwägung zu ziehen. 

§ 54 
Nachtragsvoranschlag 

 (1) Ergibt sich während des Rechnungs-
jahres die Notwendigkeit eines neuen Auf-
wandes, der im Voranschlag nicht vorgesehen 
ist, oder zeigt sich, daß die Gebarung mit 
einem Fehlbetrag abschließen wird, so hat 
der Stadtsenat, sofern nicht nach Abs. 2 
vorangegangen werden kann, dem Gemein-
derat den Entwurf eines Nachtrages zum 
Voranschlag zur Beschlußfassung vorzulegen 
und die zur Bedeckung und zur Aufrechter-
haltung des Haushaltsgleichgewichtes erfor-
derlichen Anträge zu stellen. 

 (2) Ausgaben, durch welche der für eine 
Zweckbestimmung vorgesehene Voran-
schlagsbetrag überschritten wird (Kreditüber-
schreitung), sowie die Verwendung von Vor-
anschlagsbeträgen für andere als im Voran-
schlag dafür vorgesehene Zweckbestimmun-
gen (Kreditübertragung) bedürfen der vorhe-
rigen Beschlußfassung durch den Gemeinde-
rat bzw. den Stadtsenat. Danach obliegt dem 
Gemeinderat die Beschlußfassung über 

1. Kreditübertragungen und 

2. Kreditüberschreitungen, wenn der Betrag 
im Einzelfall 50.000 Euro übersteigt oder 
wenn der Stadtsenat bereits Kreditüber-
schreitungen in der Höhe von insgesamt 
einem % der gesamten veranschlagten 
Ausgaben beschlossen hat. 

Für Kreditüberschreitungen ist jedenfalls ein 
Nachtragsvoranschlag erforderlich, sofern sie 
insgesamt siebeneinhalb % der Einnahmen 
des ordentlichen Voranschlages übersteigen. 
Das gleiche gilt für Kreditübertragungen.  

 (3) Beschlüsse des Stadtsenates gemäß 
Abs. 2 sind unverzüglich dem Gemeinderat 
zur Kenntnis zu bringen. 

 (4) Auf Nachtragsvoranschläge sind die 
für den Voranschlag geltenden Bestimmun-
gen sinngemäß anzuwenden. 
 

§ 55 
Voranschlagsprovisorium;  

Haushaltsführung ohne Voranschlag 

 Ist der Voranschlag zu Beginn des 
Rechnungsjahres noch nicht festgestellt, 
so hat der Gemeinderat ein Voranschlags-
provisorium zu beschließen. Liegt ein sol-
cher Beschluß nicht vor, so sind die Orga-
ne der Stadt gemäß ihrer Zuständigkeit 
bis zur Feststellung des Voranschlages 
berechtigt, 

1. alle Ausgaben zu leisten, die bei spar-
samer Verwaltung notwendig sind, um 
die Verwaltung in geordnetem Gang zu 
halten, insbesondere die rechtlichen 
Verpflichtungen der Stadt und die ihr 
gesetzlich obliegenden Aufgaben zu er-
füllen; 

2. die Abgaben, deren Erhebung einer 
jährlichen Beschlußfassung durch den 
Gemeinderat bedarf, gegen nachträgli-
che Verrechnung auf die endgültig fest-
zustellenden Abgabensätze im Ausmaß 
des Vorjahres weiter einzuheben und 
die sonstigen Einnahmen der Stadt ein-
zuziehen. 

§ 56 
Rechnungsabschluß 

 (1) Der Magistrat hat nach Ablauf des 
Rechnungsjahres dem Stadtsenat ehes-
tens den Rechnungsabschluß vorzulegen, 
der ihn an den Gemeinderat weiterleitet. 
 (2) Vor der Behandlung durch den Ge-
meinderat ist der Rechnungsabschluß wäh-
rend einer Woche zur öffentlichen Einsicht 
aufzulegen und die Auflegung fristgerecht 
kundzumachen. Schriftlich eingebrachte Erin-
nerungen hat der Gemeinderat bei der Prü-
fung in Erwägung zu ziehen. 

 (3) Der Gemeinderat prüft und genehmigt 
den Rechnungsabschluß. Die Jahresrechnun-
gen der städtischen Unternehmungen (Bilan-
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zen und Erfolgsrechnungen) sowie die Jah-
resabschlüsse der von der Stadt verwalteten 
Fonds, denen keine Rechtspersönlichkeit 
zukommt, sind ein Bestandteil des Rech-
nungsabschlusses. 

 (4) Führt die Überprüfung zu Beanstan-
dungen, so hat der Gemeinderat die Maß-
nahmen zu treffen, die zur Herstellung eines 
geordneten Haushaltes der Stadt erforderlich 
sind. 

 

II. Abschnitt 

Vermögenswirtschaft 

 

§ 57 
Erhaltung und Verwaltung des  

Vermögens der Stadt 

 (1) Das Vermögen der Stadt ist mög-
lichst ohne Beeinträchtigung der Substanz 
zu erhalten. Es ist pfleglich und entspre-
chend seiner Zweckbestimmung nach 
wirtschaftlichen Grundsätzen zu verwal-
ten, wobei beim ertragsfähigen Vermögen 
der größte dauernde Nutzen gezogen 
werden soll. 

 (2) Das Vermögen der städtischen 
Unternehmungen und der von der Stadt 
verwalteten Fonds und Stiftungen ist ge-
sondert zu verwalten. 
 

§ 58 
Darlehensaufnahme 

 Die Stadt darf Darlehen nur aufnehmen, 
wenn die Amortisationsverpflichtungen die 
dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt nicht 
überschreiten. Für jene Darlehen, die mit 
dem gesamten Betrag fällig werden, sind die 
Tilgungsbeträge planmäßig anzusammeln 
(Tilgungsrücklagen). 
 

§ 59 
Darlehen; Haftung 

 Die Stadt darf Darlehen nur gewähren 
sowie Bürgschaften oder sonstige Haftungen 
nur übernehmen, wenn hiefür ein besonderes 
Interesse der Stadt gegeben ist und der 
Schuldner glaubhaft macht, daß eine ord-
nungsgemäße Verzinsung und Tilgung gesi-
chert ist. 

§ 60 
Vermögens- und Schuldennachweis 

 (1) Das gesamte unbewegliche und be-
wegliche Vermögen der Stadt, ihre Rechte 
und Verpflichtungen sowie ihre Beteiligungen 
sind laufend zu erfassen. Dieser Nachweis 
bildet die Grundlage zur Führung einer Ver-
mögensrechnung. 

 (2) Das Vermögen und die Schulden der 
städtischen Unternehmungen und der in der 
Verwaltung der Stadt stehenden Stiftungen 
und Fonds sind getrennt zu erfassen. 

 

III. Abschnitt 

Unternehmungen 

 

§ 61 
Errichtung und Führungsgrundsätze 

 (1) Die Stadt darf wirtschaftliche Un-
ternehmungen nur errichten und betrei-
ben, wenn dies im öffentlichen Interesse 
gelegen ist und wenn die Unternehmung 
nach Art und Umfang unter Beachtung der 
Gebote der Sparsamkeit, Wirtschaftlich-
keit und Zweckmäßigkeit in einem ange-
messenen Verhältnis zum voraussichtli-
chen Bedarf und zur voraussichtlich dau-
ernden Leistungsfähigkeit der Stadt steht. 

 (2) Wirtschaftliche Einrichtungen der 
Stadt, die von ihr unmittelbar verwaltet 
werden und denen der Gemeinderat die 
Eigenschaft einer Unternehmung zuer-
kennt, gelten als Unternehmungen der 
Stadt im Sinn dieses Gesetzes. Sie bilden 

ein Sondervermögen der Stadt ohne eige-
ne Rechtspersönlichkeit. Die Unterneh-
mungen sind nach kaufmännischen 
Grundsätzen zu führen. Das gleiche gilt 
sinngemäß für die Erweiterung von wirt-
schaftlichen Unternehmungen sowie für 
die Beteiligung an einer wirtschaftlichen 
Unternehmung. 

 (3) Die Eigenschaft einer Unternehmung 
darf der Gemeinderat nur zuerkennen, wenn 
die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 gegeben 
sind und die ordnungsgemäße Erfüllung der 
der Stadt gesetzmäßig obliegenden Aufgaben 
oder ihrer privatrechtlichen Verpflichtungen 
nicht gefährdet wird. 

 (4) Sofern von der Unternehmung nach 
dem Unternehmenszweck Einnahmen erlöst 
werden, haben sie in der Regel zumindest alle 
Aufwendungen zu decken und die Bildung 
angemessener Rücklagen für die technische 
und wirtschaftliche Fortentwicklung der Un-
ternehmung zu ermöglichen. 
 

§ 62 
Organisationsstatuten 

 (1) Der Gemeinderat hat für die städti-
schen Unternehmungen Organisationsstatu-
ten zu erlassen, in denen die Zuständigkeit 
der einzelnen Organe der Stadt in bezug auf 
die Unternehmungen festzusetzen und die 
näheren Bestimmungen über die Geschäfts-
führung zu treffen sind. Die Aufgaben sind 
dabei in einem solchen Maß zu übertragen, 
daß die laufenden Betriebs- und Verwal-
tungsgeschäfte der Unternehmungen nach 
kaufmännischen Grundsätzen geführt werden 
können. Doch dürfen bezüglich der Bediens-
teten die Bestimmungen über die Zuständig-
keit des Gemeinderates nach § 46 Abs. 1 Z 4, 
des Stadtsenates nach § 47 Abs. 3 Z 1 bis 4 
und des (der) Bürgermeisters (Bürgermeiste-
rin) nach § 49 Abs. 4 und 5 und des Magist-
rates nach § 51 Abs. 3 Z 1 lit. e nicht verän-
dert werden. 

 (2) In den Organisationsstatuten sind 
nach Maßgabe des Unternehmenszweckes 
gemäß § 61 Abs. 1, 2 und 4 jedenfalls vorzu-
behalten: 

1. dem Gemeinderat: 
 a) die Errichtung, Auflassung und jede 

wesentliche Änderung des Umfanges 
der Unternehmungen; 

 b) die Genehmigung des Wirtschaftspla-
nes, des Investitionsprogrammes und 
der Jahresrechnungen (Bilanzen und 
Erfolgsrechnungen); 

 c) die Verwendung der Jahresüberschüs-
se, die Dotation der Rücklagen sowie 
Maßnahmen zur Bedeckung der Verlus-
te; 

 d) die Festsetzung allgemein geltender 
Entgelte (Tarife); 

 e) der Abschluß von Kollektivverträgen 
und Betriebsvereinbarungen; 

 f) der Erwerb, die Veräußerung und die 
Verpfändung beweglicher und unbe-
weglicher Sachen und diesen gleichge-
haltener Rechte, die einen in den Orga-
nisationsstatuten festgelegten Kauf-
preis (Tauschwert) übersteigen; 

2. dem Stadtsenat (Verwaltungsausschuß): 
 a) die Aufsicht über die Vermögensverwal-

tung und über die Geschäftsführung; 
 b) der Erwerb, die Veräußerung und die 

Verpfändung beweglicher und unbe-
weglicher Sachen und diesen gleichge-
haltener Rechte, die einen in den Orga-
nisationsstatuten festgelegten Kauf-
preis (Tauschwert) übersteigen; 

3. dem Magistrat: 

 alle Angelegenheiten im Rahmen des inne-
ren Dienstbetriebes. 

 

IV. Abschnitt 

Kassen- und Prüfungswesen 

 

§ 63 

Kassengeschäfte 

 Alle Kassengeschäfte der Stadt sind 
von der Stadtkasse zu erledigen. Neben-
kassen können für bestimmte Dienststel-
len errichtet werden. Für die städtischen 
Unternehmungen können Sonderkassen 
eingerichtet werden. 

 

 

VI. HAUPTSTÜCK 

INSTANZENZUG, KUNDMACHUNG VON 
VERORDNUNGEN, UNTERFERTIGUNG 

VON URKUNDEN 

 

§ 64 
Instanzenzug 

 (1) Sofern nicht durch Gesetz eine 
andere Berufungsinstanz gegeben ist, 
entscheidet in Angelegenheiten des eige-
nen Wirkungsbereiches der Stadtsenat 
über Berufungen gegen Bescheide des 
Magistrates. Der Stadtsenat übt gegen-
über dem Magistrat auch die in den ver-
fahrensgesetzlichen Bestimmungen vorge-
sehenen oberbehördlichen Befugnisse aus. 

 (2) Gegen die Entscheidung des Stadt-
senates ist eine Berufung nicht zulässig. 

 (3) Über Berufungen gegen Bescheide 
des (der) Bürgermeisters (Bürgermeiste-
rin) in Angelegenheiten des der Stadt vom 
Land übertragenen Wirkungsbereiches 
entscheidet, sofern gesetzlich nicht ande-
res bestimmt ist, die Landesregierung. 
 

§ 65 
Kundmachung von Verordnungen 

 (1) Verordnungen der Organe der 
Stadt sind im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt Linz kundzumachen. Das für die 
Erlassung der Verordnung zuständige 
Organ kann jedoch von Fall zu Fall be-
schließen, daß die Kundmachung durch 
zweiwöchigen Anschlag an den Amtstafeln 
der Stadt zu erfolgen hat. 

 (2) Wenn in der Verordnung nicht an-
deres bestimmt ist, beginnt die verbin-
dende Kraft mit dem Ablauf des Tages der 
Kundmachung und erstreckt sich auf das 
gesamte Stadtgebiet. Als Tag der Kund-
machung gilt bei Verordnungen, die im 
Amtsblatt kundgemacht werden, der Tag, 
an dem das Stück des Amtsblattes, das 
die Kundmachung enthält, herausgegeben 
und versendet wird, bei Verordnungen, die 
durch Anschlag an den Amtstafeln kund-
gemacht werden, der Tag des Anschlages. 
Eine Rückwirkung von Verordnungen ist 
nur soweit zulässig, als dies durch beson-
deres Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist. 

 (3) Auf dem Gebiet der örtlichen Si-
cherheitspolizei und des Katastrophen-
hilfsdienstes können Verordnungen der 
Organe der Stadt auch in anderer geeig-
neter Weise (durch Verlautbarung im 
Rundfunk oder durch sonstige akustische 
Mittel und dgl.) kundgemacht werden, 
wenn es sich um Anordnungen zum 
Schutz der gefährdeten körperlichen Si-
cherheit von Menschen oder des Eigen-
tums handelt und eine Kundmachung 
gemäß Abs. 1 nicht rasch genug möglich 
oder nicht zweckmäßig wäre. Solcherart 
verlautbarte Verordnungen treten, wenn 
in ihnen oder in anderen Rechtsvorschrif-
ten nicht anderes bestimmt ist, mit dem 
Zeitpunkt ihrer ersten Verlautbarung in 
Kraft. 

 (4) Gemäß Abs. 3 verlautbarte Verord-
nungen sind so bald wie möglich auch im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt Linz wie-
derzugeben. 
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 (5) Verordnungen, deren Umfang und 
Art eine Kundmachung im Amtsblatt der 
Landeshauptstadt Linz oder den Anschlag 
an den Amtstafeln der Stadt nicht zulas-
sen, sind beim Magistrat zur öffentlichen 
Einsicht während der Amtsstunden inner-
halb der Kundmachungsfrist aufzulegen. 
In diesen Fällen ist die Tatsache der Auf-
legung kundzumachen. 
 (6) Durch die Bestimmungen der Abs. 1 
bis 5 werden anderslautende gesetzliche 
Vorschriften über die Kundmachung von Ver-
ordnungen nicht berührt. 
 

§ 66 
Unterfertigung von Urkunden 

 (1) Urkunden über Rechtsgeschäfte, die 
der Beschlussfassung des Gemeinderates 
oder des Stadtsenats bedürfen, sind vom 
(von der) Bürgermeister (Bürgermeisterin) zu 
unterfertigen und mit dem Stadtsiegel zu 
versehen. 

 (2) Die Unterfertigung sonstiger Urkunden 
richtet sich nach den Bestimmungen der 
Geschäftsordnung für den Magistrat. 

 

 

VII. HAUPTSTÜCK 

VOLKSABSTIMMUNG, VOLKSBEFRA-
GUNG, BÜRGERINITIATIVE, INFOR-
MATION DER EINWOHNER (EINWOH-

NERINNEN) 

 

§ 67 
Volksabstimmung 

 (1) Der Gemeinderat kann beschlie-
ßen, daß ein vom Gemeinderat beschlos-
sener Antrag einer Volksabstimmung un-
terzogen wird. 

 (2) Die Bestellung der Organe der 
Stadt, Personalangelegenheiten, Abgaben, 
Entgelte (Tarife), die Feststellung des 
Voranschlages, der Rechnungsabschluß, 
die Verleihung des Ehrenbürgerrechtes, 
Verordnungen sowie behördliche Ent-
scheidungen und Verfügungen dürfen 
nicht Gegenstand einer Volksabstimmung 
sein. 

 (3) Der Antrag auf Anordnung einer 
Volksabstimmung muß von mindestens 
zehn Mitgliedern des Gemeinderates un-
terfertigt sein. Er ist spätestens in der 
Sitzung des Gemeinderates zu stellen, auf 
deren Tagesordnung die Beschlußfassung 
über jenen Antrag steht, der gemäß 
Abs. 1 einer Volksabstimmung unterzogen 
werden soll. 
 (4) Im Beschluß auf Vornahme einer 
Volksabstimmung hat der Gemeinderat den 
Tag der Volksabstimmung festzusetzen. Hie-
für darf nur ein Sonntag oder ein gesetzlicher 
Feiertag festgesetzt werden. 

 (5) Der Gegenstand der Volksabstim-
mung muß vom Gemeinderat in Form 
einer Frage so formuliert werden, daß die 
Beantwortung nur mit „Ja“ oder „Nein“ 
möglich ist. 
 (6) Der Tag der Volksabstimmung ist 
zugleich mit der zu beantwortenden Frage 
vom (von der) Bürgermeister (Bürgermeiste-
rin) kundzumachen. Stimmberechtigt ist, wer 
vor dem 1. Jänner des Jahres der Durchfüh-
rung der Volksabstimmung das 18. Lebens-
jahr vollendet hat und am Stichtag das aktive 
Wahlrecht zum Gemeinderat gemäß § 17 O.ö. 
Kommunalwahlordnung besitzt; Stichtag ist 
der Tag, an dem vom Gemeinderat der 
Beschluß gefaßt wird, der einer Volksabstim-
mung unterzogen werden soll. Die Stimmbe-
rechtigten sind unter Heranziehung der Wäh-
lerevidenz im Sinn des Wählerevidenzgeset-
zes 1973, BGBl. Nr. 601, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 117/1996, 
und der Europa-Wählerevidenz im Sinn des 

Europa-Wählerevidenzgesetzes, BGBl. Nr. 
118/1996, in Stimmlisten zu erfassen; die 
EDV-mäßige Herstellung der Stimmlisten ist 
zulässig. Die Stimmlisten sind am 21. Tag 
nach dem Kundmachungstag  in einem all-
gemein zugänglichen Amtsraum während 
eines Zeitraumes von fünf Tagen innerhalb 
der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht 
aufzulegen. Im übrigen sind die Bestimmun-
gen der O.ö. Kommunalwahlordnung über die 
Erfassung der Wahlberechtigten sinngemäß 
anzuwenden.  

 (7) Für die Volksabstimmung sind Amtli-
che Stimmzettel von einheitlicher Farbe und 
Größe zu verwenden. Sie dürfen nur über 
Anordnung des (der) Bürgermeisters (Bür-
germeisterin) hergestellt werden. Der Amtli-
che Stimmzettel hat den Gegenstand der 
Volksabstimmung und darunter auf der linken 
Seite das Wort „Ja“ und rechts daneben einen 
Kreis sowie auf der rechten Seite das Wort 
„Nein“ und rechts daneben einen Kreis zu 
enthalten. Im übrigen sind § 23 Abs. 5, § 24, 
§ 25 Abs. 1, § 26 und § 27 des O.ö. Bürger-
rechtsgesetzes sinngemäß anzuwenden.  

 (8) Die Volksabstimmung ist von der 
Stadtwahlbehörde und den Sprengelwahlbe-
hörden durchzuführen, die nach der O.ö. 
Kommunalwahlordnung für die Wahl des 
Gemeinderates eingerichtet sind. Im übrigen 
gelten die Bestimmungen der O.ö. Kommu-
nalwahlordnung über Wahlkarten, Wahlort 
und Wahlzeit, Wahlhandlung und besondere 
Erleichterungen für die Ausübung des Wahl-
rechts für das Abstimmungsverfahren sinn-
gemäß. Für das Ermittlungsverfahren gelten 
§ 40, § 41 und § 42 Abs. 1 O.ö. Bürger-
rechtsgesetz sinngemäß.  

 (9) Innerhalb von fünf Tagen nach Kund-
machung des Ergebnisses der Volksabstim-
mung kann wegen Unrichtigkeit der Ermitt-
lung des Ergebnisses schriftlich Einspruch 
erhoben werden. Der Einspruch ist gültig, 
wenn er von mindestens einem Prozent der 
Stimmberechtigten unterzeichnet ist und eine 
Begründung enthält. Die Stadtwahlbehörde 
hat auf Grund eines gültigen Einspruchs in-
nerhalb von fünf Tagen nach seinem Einlan-
gen das Ergebnis der Volksabstimmung zu 
überprüfen. Ergibt diese Überprüfung die 
Unrichtigkeit der durchgeführten Ermittlung, 
hat die Stadtwahlbehörde das Ergebnis der 
Ermittlung richtigzustellen und das richtigge-
stellte Ergebnis gemäß Abs. 15 erster Satz 
kundzumachen.  

 (10) Ein zulässig eingebrachter Antrag auf 
Anordnung einer Volksabstimmung hat zur 
Folge, daß der (die) Bürgermeister (Bürger-
meisterin) mit der Vollziehung des Beschlus-
ses des Gemeinderates, auf den er sich be-
zieht, innezuhalten hat. 

 (11) Wird der Antrag auf Anordnung einer 
Volksabstimmung gemäß § 18 Abs. 2 abge-
lehnt, so hat der (die) Bürgermeister (Bür-
germeisterin) den Beschluß des Gemeindera-
tes, auf den sich die Volksabstimmung bezie-
hen sollte, nach Maßgabe des § 22 zu vollzie-
hen. 

 (12) Lautet mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen auf 
„Nein“, so gilt der Beschluß des Gemein-
derates, der der Volksabstimmung unter-
zogen wurde, als aufgehoben. 

 (13) Lautet die Hälfte der abgegebe-
nen gültigen Stimmen oder mehr auf „Ja“, 
so hat der (die) Bürgermeister (Bürger-
meisterin) den der Volksabstimmung un-
terzogenen Beschluß des Gemeinderates 
nach Maßgabe des § 22 zu vollziehen. 

 (14) Hat an der Volksabstimmung weni-
ger als ein Viertel der Wahlberechtigten teil-
genommen, so kommen die Bestimmungen 
der Abs. 12 und 13 nicht zur Anwendung; der 
(die) Bürgermeister (Bürgermeisterin) hat 
den der Volksabstimmung unterzogenen 
Beschluß des Gemeinderates nach Maßgabe 
des § 22 zu vollziehen. 

 (15) Das Ergebnis der Volksabstim-
mung ist vom (von der) Bürgermeister 
(Bürgermeisterin) zu verlautbaren. Im Fall 
des Abs. 14 ist in die Kundmachung der 
Hinweis aufzunehmen, daß dem Ergebnis 
der Volksabstimmung keine verbindliche 
Wirkung zukommt. 
 

§ 68 
Volksbefragung 

 (1) Der Gemeinderat kann beschlie-
ßen, daß über bestimmte, in seinen Auf-
gabenbereich fallende Angelegenheiten 
eine Volksbefragung durchgeführt wird. 

 (2) Der Gegenstand der Volksbefra-
gung muß vom Gemeinderat in Form einer 
Fragestellung so formuliert werden, daß 
diese entweder mit „Ja“ oder „Nein“ be-
antwortet oder, wenn über zwei oder 
mehrere alternative Lösungsvorschläge 
entschieden werden soll, der gewählte 
Lösungsvorschlag eindeutig bezeichnet 
werden kann. 
 (3) Die Stimmzettel dürfen nur auf „Ja“ 
oder „Nein“ lauten bzw. müssen den gewähl-
ten Lösungsvorschlag eindeutig bezeichnen. 
Enthält ein Umschlag mehr als einen gültig 
ausgefüllten Stimmzettel und lauten diese 
Stimmzettel teils auf „Ja“ und teils auf „Nein“ 
oder bezeichnen sie verschiedene Lösungs-
vorschläge, so sind alle ungültig; lauten ent-
weder alle auf „Ja“ oder alle auf „Nein“ oder 
bezeichnen alle denselben Lösungsvorschlag, 
so sind sie nur als ein Stimmzettel zu zählen. 

 (4) Für die Durchführung der Volksbefra-
gung gilt § 67 Abs. 2, 4, 6, 8 und 9 sinnge-
mäß. 

 (5) Das Ergebnis der Volksbefragung 
ist vom (von der) Bürgermeister (Bürger-
meisterin) unverzüglich kundzumachen; 
die Angelegenheit, die Gegenstand der 
Volksbefragung war, ist in die Tagesord-
nung der nächsten Sitzung des Gemeinde-
rates aufzunehmen. 
 

§ 69 
Bürgerinitiative 

 (1) Das Recht der Bürgerinitiative um-
faßt das Verlangen auf Erlassung, Abände-
rung oder Aufhebung von Beschlüssen des 
Gemeinderates in Angelegenheiten des 
eigenen Wirkungsbereiches der Stadt. 

 (2) Die Bestellung der Organe der 
Stadt, Personalangelegenheiten, Abgaben, 
Entgelte (Tarife), behördliche Entschei-
dungen und Verfügungen sowie Verord-
nungen können nicht Gegenstand einer 
Bürgerinitiative sein. 

 (3) Der Antrag muß schriftlich einge-
bracht werden, die betreffende Angele-
genheit genau bezeichnen, hat eine Be-
gründung zu enthalten und muß von min-
destens 800 Bürgern unterschrieben sein. 
Der Antrag hat ferner die Bezeichnung 
eines (einer) zur Vertretung der Antrag-
steller (Antragstellerinnen) Bevollmächtig-
ten (Familien- und Vorname, Geburtsda-
tum, Wohnadresse) zu enthalten. 
 (4) Entspricht eine Bürgerinitiative nicht 
den Erfordernissen nach Abs. 1 bis 3, so hat 
sie der (die) Bürgermeister (Bürgermeisterin) 
binnen zwei Wochen mit schriftlichem Be-
scheid als unzulässig zurückzuweisen. 

 (5) Entspricht eine Bürgerinitiative den 
Erfordernissen nach Abs. 1 bis 3, so hat der 
(die) Bürgermeister (Bürgermeisterin) binnen 
zwei Wochen die Einbringung der Bürgeriniti-
ative unter Anführung ihres Wortlautes durch 
öffentlichen Anschlag an den Amtstafeln wäh-
rend zweier Wochen sowie überdies in orts-
üblicher Weise mit dem Hinweis kundzuma-
chen, daß es allen Bürgern (Bürgerinnen) 
freisteht, sich der Bürgerinitiative binnen vier 
Wochen vom Tag der Kundmachung an durch 
Eintragung ihres Familien- und Vornamens, 
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ihres Geburtsdatums, ihrer Wohnadresse und 
ihrer Unterschrift in die beim Magistrat aufzu-
legenden Eintragungslisten anzuschließen. 

 (6) Jeder Antrag gemäß Abs. 1 und 3, 
dem sich gemäß Abs. 5 weitere 3.000 Bürger 
angeschlossen haben, ist vom (von der) Bür-
germeister (Bürgermeisterin) dem Gemeinde-
rat zur geschäftsordnungsgemäßen Behand-
lung vorzulegen. 

 (7) Im übrigen ist die Durchführung der 
Bürgerinitiative unter sinngemäßer Bedacht-
nahme auf das O.ö. Bürgerrechtsgesetz durch 
Verordnung des Gemeinderates mit der Maß-
gabe zu regeln, daß das Eintragungsverfah-
ren vom (von der) Bürgermeister (Bürger-
meisterin) im eigenen Wirkungsbereich der 
Stadt und das Ermittlungsverfahren von der 
Stadtwahlbehörde, die nach der O.ö. Kom-
munalwahlordnung für die Wahl des Gemein-
derates eingerichtet ist, durchzuführen ist.  

 (8) § 55 Abs. 1 des O.ö. Bürgerrechtsge-
setzes ist sinngemäß anzuwenden.  
 

§ 70 
Information der Einwohner 

 (1) Hat die Stadt die Absicht, im eige-
nen Wirkungsbereich ein Vorhaben durch-
zuführen, durch das wegen seines Umfan-
ges, wegen seiner Art, wegen des dafür 
notwendigen finanziellen Aufwandes oder 
aus anderen Gründen Interessen der Ein-
wohner (Einwohnerinnen) im allgemeinen 
oder Interessen eines bestimmten Teiles 
der Einwohner (Einwohnerinnen) beson-
ders berührt würden, so hat sie, insoweit 
dem nicht gesetzliche Bestimmungen, 
insbesondere Verschwiegenheitspflichten, 
entgegenstehen, die Einwohner (Einwoh-
nerinnen) bzw. den in Betracht kommen-
den Teil der Einwohner (Einwohnerinnen) 
über das Vorhaben ausreichend und zeit-
gerecht, möglichst noch im Planungsstadi-
um, zu informieren. Gleiches gilt, wenn 
eine städtische Unternehmung oder eine 
Unternehmung oder sonstige Einrichtung, 
an der die Stadt mehrheitlich beteiligt ist, 
die Durchführung eines solchen Vorhabens 
beabsichtigt. 
 (2) Die Information im Sinn des Abs. 1 
hat durch die Veröffentlichung im Amtsblatt 
und durch Anschlag an den Amtstafeln sowie 
darüber hinaus auch in anderer wirksamer 
Weise so zu erfolgen, daß die anzusprechen-
de Zielgruppe möglichst umfassend erreicht 
werden kann. Hiefür kommen je nach den 
Gegebenheiten insbesondere die Bekanntma-
chung durch zusätzlichen öffentlichen An-
schlag, durch Aussendungen, durch Verlaut-
barungen in der Presse oder im Rundfunk 
(Fernsehen) in Betracht. 

 (3) Durch die Bestimmungen der Abs. 1 
und 2 werden die für die Durchführung des 
betreffenden Vorhabens maßgeblichen 
Rechtsvorschriften sowie auch die Rechts-
wirksamkeit von Verordnungen und Beschei-
den nicht berührt. 

 

 

VIII. HAUPTSTÜCK 

AUFSICHTSRECHT DES LANDES 

 

§ 71 
Aufsicht im allgemeinen 

 (1) Das Aufsichtsrecht über die Stadt 
ist durch die Landesregierung dahin aus-
zuüben, daß die Stadt bei Besorgung des 
eigenen Wirkungsbereiches die Gesetze 
und Verordnungen nicht verletzt, insbe-
sondere ihren Wirkungsbereich nicht über-
schreitet und die ihr gesetzlich obliegen-
den Aufgaben erfüllt. Die Befugnisse, die 
zu diesem Zweck der Landesregierung für 
den Bereich der Landesvollziehung zuste-
hen, werden durch dieses Hauptstück 
bestimmt. 

 (2) Auf die Ausübung des Aufsichts-
rechtes steht außer in den Fällen der 
§§ 74 und 78 niemandem ein Rechtsan-
spruch zu; in den Fällen des § 78 steht 
nur der Stadt ein Rechtsanspruch zu. 
 

§ 72 
Unterrichtungsrecht 

 Die Landesregierung ist berechtigt, sich 
im Weg des (der) Bürgermeisters (Bür-
germeisterin) über jedwede Angelegenheit 
der Stadt zu unterrichten. Der (Die) Bür-
germeister (Bürgermeisterin) ist verpflich-
tet, die von der Landesregierung im ein-
zelnen Fall verlangten Auskünfte zu ertei-
len. Die Landesregierung kann auch durch 
amtliche Organe im einzelnen Fall Prüfun-
gen an Ort und Stelle vornehmen lassen; 
hievon ist in jedem einzelnen Fall der (die) 
Bürgermeister (Bürgermeisterin) zu ver-
ständigen. 
 

§ 73 
Verordnungsprüfung 

 (1) Die von der Stadt im eigenen Wir-
kungsbereich erlassenen Verordnungen 
hat der (die) Bürgermeister (Bürgermeis-
terin) unverzüglich der Landesregierung 
mitzuteilen. 

 (2) Die Landesregierung hat gesetz-
widrige Verordnungen nach Anhörung der 
Stadt durch Verordnung aufzuheben und 
die Gründe hiefür der Stadt gleichzeitig 
mitzuteilen. Die Anhörung der Stadt gilt 
auch dann als erfolgt, wenn die Stadt von 
der Landesregierung zur Abgabe einer 
Äußerung ausdrücklich aufgefordert wurde 
und die Äußerung der Stadt nicht inner-
halb einer Frist von acht Wochen bei der 
Landesregierung einlangt. 

 (3) Eine Verordnung der Landesregie-
rung nach Abs. 2 ist von der Stadt unver-
züglich in gleicher Weise wie die aufgeho-
bene Verordnung kundzumachen. 
 

§ 74 
Vorstellung 

 (1) Wer durch den Bescheid eines Or-
ganes der Stadt in den Angelegenheiten 
des eigenen Wirkungsbereiches der Stadt 
in seinen Rechten verletzt zu sein behaup-
tet, kann nach Erschöpfung des Instan-
zenzuges dagegen Vorstellung erheben, 
es sei denn, daß in den die einzelnen An-
gelegenheiten regelnden Gesetzen für die 
Stadt die Vorstellung ausdrücklich ausge-
schlossen ist. In Angelegenheiten des 
Dienst-, Besoldungs- und Pensionsrechtes 
der Bediensteten der Stadt sowie in Ange-
legenheiten der Volksabstimmung, der 
Volksbefragung und der Bürgerinitiative 
ist keine Vorstellung zulässig. Jeder letzt-
instanzliche Bescheid eines Organes der 
Stadt hat einen Hinweis auf die Vorstel-
lung und eine Belehrung über die Einbrin-
gung – Abs. 2 erster Satz – zu enthalten 
(Vorstellungsbelehrung). 

 (2) Die Vorstellung ist innerhalb von 
zwei Wochen nach Zustellung des Be-
scheides schriftlich bei der Stadt einzu-
bringen. Die schriftliche Vorstellung kann 
nach Maßgabe der vorhandenen techni-
schen Möglichkeiten auch telegraphisch, 
fernschriftlich, mit Telefax, im Wege au-
tomationsunterstützter Datenübertragung 
oder in jeder anderen technisch möglichen 
Weise eingebracht werden; sie hat den 
Bescheid zu bezeichnen, gegen den sie 
sich richtet, und einen begründeten An-
trag zu enthalten. Wird die Vorstellung 
innerhalb der Frist von zwei Wochen bei 
der Landesregierung eingebracht, gilt dies 
als rechtzeitige Einbringung; die Landes-
regierung hat die bei ihr eingebrachte 

Vorstellung unverzüglich an die Stadt 
weiterzuleiten. Die Stadt hat die Vorstel-
lung unter Anschluss der Verwaltungsak-
ten und ihrer Stellungnahme unverzüglich, 
spätestens aber vier Wochen nach dem 
Einlangen der Aufsichtsbehörde vorzulegen.  

 (3) Sofern gesetzlich nicht anderes 
bestimmt ist, hat die Vorstellung keine 
aufschiebende Wirkung; auf Ansuchen des 
(der) Einschreiters (Einschreiterin) ist 
diese jedoch von der Landesregierung 
zuzuerkennen, wenn durch die Vollstre-
ckung ein nicht wieder gutzumachender 
Schaden eintreten würde und nicht öffent-
liche Rücksichten die sofortige Vollstre-
ckung gebieten. 

 (4) Durch die Einbringung einer Vor-
stellung wird die Stadt nicht gehindert, 
von den ihr gesetzlich eingeräumten Be-
fugnissen zur Aufhebung oder Abänderung 
des Bescheides Gebrauch zu machen. 
Trifft die Stadt eine solche Verfügung, so 
hat sie hievon die Landesregierung unver-
züglich in Kenntnis zu setzen. Das Verfah-
ren über die Vorstellung ist in diesem Fall 
einzustellen. 

 (5) Die Landesregierung hat, sofern die 
Vorstellung nicht als unzulässig oder ver-
spätet zurückzuweisen ist, den Bescheid, 
wenn Rechte des Einschreiters durch ihn 
verletzt werden, aufzuheben und die An-
gelegenheit zur neuerlichen Entscheidung 
an die Stadt zu verweisen. Die Stadt ist 
bei der neuerlichen Entscheidung an die 
Rechtsansicht der Landesregierung ge-
bunden. 
 

§ 75 
Aufhebung von Bescheiden, Beschlüs-
sen und sonstigen Maßnahmen der 

Gemeindeorgane 

 (1) Rechtskräftige Bescheide in Ange-
legenheiten des eigenen Wirkungsberei-
ches können von der Landesregierung in 
Handhabung des Aufsichtsrechtes nur aus 
den Gründen des § 68 Abs. 4 des Allge-
meinen Verwaltungsverfahrensgesetzes – 
AVG aufgehoben werden. Nach Ablauf von 
drei Jahren nach Erlassung eines Beschei-
des ist dessen Aufhebung aus den Grün-
den des § 68 Abs. 4 lit. a des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes – AVG 
nicht mehr zulässig.  

 (2) Außer in den Fällen des Abs. 1 
können Beschlüsse oder sonstige Maß-
nahmen der Organe der Stadt, die den 
Wirkungsbereich der Gemeinde über-
schreiten oder Gesetze oder Verordnun-
gen verletzen, von der Aufsichtsbehörde 
von Amts wegen oder über Antrag aufge-
hoben werden. 

 (3) Die Bestimmungen der §§ 73 und 
74 werden durch die Bestimmungen der 
Abs. 1 und 2 nicht berührt. 
 

§ 76 
Eingreifen bei Untätigkeit 

 (1) Erfüllt die Stadt eine ihr gesetzlich 
obliegende Aufgabe nicht, so kann die 
Landesregierung die zur Herstellung des 
gesetzmäßigen Zustandes und zur Besei-
tigung von das Leben oder die Gesundheit 
von Menschen gefährdenden Mißständen 
oder zur Abwehr schwerer volkswirtschaft-
licher Schädigungen unbedingt notwendi-
gen Maßnahmen an Stelle und auf Kosten 
der Stadt selbst treffen. 

 (2) Vor Durchführung solcher Maß-
nahmen ist der Stadt eine angemessene 
Frist zur Herstellung des gesetzmäßigen 
Zustandes zu setzen. 

 (3) Der Landesregierung durch Maß-
nahmen nach Abs. 1 erwachsene, über 
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den allgemeinen Verwaltungsaufwand 
hinausgehende Kosten sind der Stadt zum 
Ersatz vorzuschreiben. 
 

§ 77 
Gebarungsprüfung  

durch die Landesregierung 

 Die Landesregierung hat das Recht, die 
Gebarung der Stadt auf ihre Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu 
überprüfen. Das Ergebnis der Überprüfung 
ist dem (der) Bürgermeister (Bürgermeis-
terin) zur Vorlage an den Gemeinderat zu 
übermitteln. Der (Die) Bürgermeister 
(Bürgermeisterin) hat die auf Grund des 
Überprüfungsergebnisses getroffenen Maß-
nahmen innerhalb von drei Monaten der 
Landesregierung mitzuteilen. 
 

§ 78 
Genehmigungspflicht 

 (1) Maßnahmen der Stadt, die der 
Genehmigung der Landesregierung bedür-
fen, sind außer den in sonstigen gesetzli-
chen Vorschriften vorgesehenen Fällen 
folgende: 

1. die Veräußerung oder Verpfändung von 
unbeweglichem Gemeindevermögen 
oder Gemeindegut im Wert von mehr 
als fünf % der Einnahmen des ordentli-
chen Voranschlages des laufenden 
Rechnungsjahres; 

2. der Abschluß von Darlehensverträgen, 
wenn durch die Aufnahme des Darle-
hens der jährliche Gesamtschulden-
dienst der Stadt 15% der Einnahmen 
des ordentlichen Voranschlages des 
laufenden Rechnungsjahres übersteigen 
würde; 

3. die Übernahme von Bürgschaften oder 
sonstigen Haftungen durch die Stadt, 
wenn dadurch der Gesamtstand der 
von der Stadt übernommenen Haftun-
gen 30% der Einnahmen des ordentli-
chen Voranschlages des laufenden 
Rechnungsjahres übersteigen würde. 

 (2) Die Genehmigung darf in den Fäl-
len des Abs. 1 Z 1 bis 3 nur versagt wer-
den, wenn durch das beabsichtigte 
Rechtsgeschäft gesetzliche Vorschriften 
verletzt, die Aufrechterhaltung oder Wie-
derherstellung des Haushaltsgleichgewich-
tes verhindert oder die ordnungsgemäße 
Erfüllung der der Stadt gesetzmäßig oblie-
genden Aufgaben oder ihrer privatrechtli-
chen Verpflichtungen gefährdet würden 
oder wenn das beabsichtigte Rechtsge-
schäft für die Stadt mit einem unverhält-
nismäßig hohen finanziellen Wagnis ver-
bunden wäre. 

 (3) Genehmigungspflichtige Rechtsge-
schäfte der Stadt werden Dritten gegen-
über erst mit der aufsichtsbehördlichen 
Genehmigung rechtswirksam. Die Geneh-
migung gilt als erteilt, wenn die Landesre-

gierung nicht binnen acht Wochen nach 
Einlangen des Antrages die Genehmigung 
versagt oder schriftlich hierüber der Stadt 
Bedenken geäußert oder um Aufklärung 
ersucht hat. 

 (4) Weitergehende bundesgesetzliche 
Vorschriften werden hiedurch nicht berührt. 
 

§ 79 
Auflösung des Gemeinderates 

 (1) Die Landesregierung kann den 
Gemeinderat auflösen, wenn er dauernd 
beschlußunfähig ist, wenn er wiederholt 
entgegen begründeten Vorhalten der Lan-
desregierung die Gesetze offensichtlich 
verletzt hat oder wenn die Landesregie-
rung wiederholt im Sinn des § 76 ein-
schreiten mußte. 

 (2) Mit der Auflösung des Gemeindera-
tes sind auch der Stadtsenat und die Aus-
schüsse aufgelöst sowie die Mandate des 
(der) Bürgermeisters (Bürgermeisterin), 
der Vizebürgermeister (Vizebürgermeiste-
rinnen) und der Stadträte (Stadträtinnen) 
erloschen. 
 

§ 80 
Handhabung der Aufsicht 

 (1) Die Aufsichtsmittel sind unter Be-
dachtnahme auf die Eigenverantwortlich-
keit der Stadt und unter möglichster 
Schonung erworbener Rechte Dritter zu 
handhaben. Stehen im Einzelfall verschie-
dene Aufsichtsmittel zur Verfügung, so ist 
jeweils das gelindeste noch zum Ziel füh-
rende Mittel anzuwenden. 

 (2) Alle in Ausübung der Aufsicht des 
Landes ergehenden Maßnahmen mit Aus-
nahme jener, die sich gegen Verordnun-
gen der Stadt richten, sind durch Bescheid 
zu treffen. Auf das Verfahren vor der Auf-
sichtsbehörde sind die Bestimmungen des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgeset-
zes – AVG anzuwenden. 
 

§ 81 
Anfechtung von Aufsichtsmaßnahmen 

 (1) Im aufsichtsbehördlichen Verfah-
ren, einschließlich des Verfahrens nach 
§ 74, hat die Stadt Parteistellung. Im Ver-
fahren nach den §§ 74 und 75 kommt 
auch jenen Personen Parteistellung zu, die 
als Parteien an dem von den Organen der 
Stadt durchgeführten Verwaltungsverfah-
ren beteiligt waren. 

 (2) Die Stadt ist berechtigt, gegen die 
Landesregierung vor dem Verwaltungsge-
richtshof (Art. 131 und 132 des Bundes-
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 
1929) und vor dem Verfassungsgerichts-
hof (Art. 144 des Bundes-Verfassungsge-
setzes in der Fassung von 1929) Be-
schwerde zu führen. 
 
 

IX. HAUPTSTÜCK 
 

§ 82 
Fortführung der Verwaltung der Stadt 
bei Auflösung des Gemeinderates 

 (1) Bei Auflösung des Gemeinderates 
hat sich die Tätigkeit der gewählten Orga-
ne der Stadt bis zur Angelobung der neu 
gewählten Organe auf die laufenden und 
unaufschiebbaren Angelegenheiten zu 
beschränken. 

 (2) Ist die Fortführung der Verwaltung der 
Stadt auf Grund der Bestimmung des Abs. 1 
nicht gesichert, so hat die Landesregierung 
bis zur Angelobung des (der) neugewählten 
Bürgermeisters (Bürgermeisterin) ein die 
Verwaltung provisorisch weiterführendes 
Organ einzusetzen, das die Bezeichnung 
Provisorische(r) Stadtverwalter (Stadtverwal-
terin) führt. Zum (Zur) Provisorischen Stadt-
verwalter (Stadtverwalterin) darf nur bestellt 
werden, wer die erforderlichen Kenntnisse 
und Erfahrungen auf dem Gebiet der Ge-
meindeverwaltung besitzt. Die Landesregie-
rung hat zur Beratung des (der) Provisori-
schen Stadtverwalters (Stadtverwalterin) in 
allen wichtigen Angelegenheiten über Vor-
schlag der im Stadtsenat vertreten gewese-
nen Wahlparteien einen ehrenamtlichen Bei-
rat zu bestellen, der in seiner Mitgliederzahl 
und in seiner parteimäßigen Zusammenset-
zung dem vor der Auflösung bestehenden 
Stadtsenat zu entsprechen hat. Der (Die) 
Provisorische Stadtverwalter (Stadtverwalte-
rin) hat sich bei seiner (ihrer) Tätigkeit auf 
die laufenden und unaufschiebbaren Angele-
genheiten zu beschränken. Er (Sie) hat nach 
der Neuwahl des Gemeinderates die konstitu-
ierende Sitzung einzuberufen. 

 (3) Zur Anfechtung des Auflösungsbe-
scheides bei der Auflösung des Gemeinde-
rates in Ausübung des Aufsichtsrechtes 
des Landes oder des Bundes bleibt dem 
aufgelösten Gemeinderat seine Funktion 
gewahrt. 

 

X. HAUPTSTÜCK 

ÜBERGANGS- UND  
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 

§ 83 
Schlußbestimmungen 

 (1) Dieses Gesetz tritt mit 31. Dezember 
1965 in Kraft. 

 (2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
werden aufgehoben: 
1. das Gemeindestatut für die Landeshaupt-
stadt Linz, LGBl. Nr. 26/1958, in der Fas-
sung des Gesetzes vom 18. Juli 1960, 
LGBl. Nr. 28; 

2. das Gesetz vom 24. April 1961, LGBl. Nr. 
21, mit dem Aufgaben des selbständigen 
Wirkungsbereiches der Stadtgemeinde 
Linz auf die Bundespolizeibehörde Linz 
übertragen werden. 
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A 
Abberufung, einzelner Gemeindeorgane  
 – (Oö GemO)   D2/30-31a 
 – (StL 1992)   D3/3, 40 
Abstimmung, im Gemeinderat  
 – (Oö GemO)   D2/51, 54 
 – (StL 1992)   D3/12, 18 f 
Akteneinsicht  
 – (Oö GemO)   D2/18, 58 
 – (StL 1992)   D3/12, 40 
Amtsblatt der Landeshauptstadt Linz (StL 1992)   D3/3, 6, 65 
Amtstafel 
 – (Oö GemO)   D2/31 f, 38a, 94 
 – (StL 1992)   D3/65, 69 f 
Amtsverlust 
 – (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/13 
 – (Oö GemO)   D2/21, 30, 61 
 – (StL 1992)   D3/50  
Amtsverschwiegenheit  
 – (Oö GemO)   D2/18 f, 33 
 – (StL 1992)   D3/9,12, 13, 47 
Anfragen, des Gemeinderates an den Bürgermeister (Oö Ge-

mO)  D2/62a 
Angelobung 
 – (Oö GemO)   D2/19 f, 23, 30 108 
 – (StL 1992)   D3/11, 27, 31, 82 
Anhörung Gemeinderat (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/6 
Anwesenheitspflicht  Gemeinderat (Oö GemO)   D2/47 
Aufgaben 
 – Bürgermeister (Oö GemO)   D2/58 
 – eigener Wirkungsbereich (Oö GemO)   D2/61 
 – Gemeinderat (Oö GemO)   D2/43 
 – Gemeindevorstand (Oö GemO)   D2/56 
Aufhebung, rechtskräftiger Bescheide 
 – (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/8 
 – (Oö GemO)   D2/108 
 – (StL 1992)   D3/75 
Auflösung 
 – Gemeinderat (Oö GemO)  D2/19, 21, 50, 107 f 
 – Gemeinderat (StL 1992)   D3/11, 18, 79, 82 
aufschiebende Wirkung 
 – (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/7 
 – (Oö GemO)   D2/102 
 – (StL 1992)   D3/74 
Aufsicht  
 – (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/1 
 – (Oö GemO)   D2/97-109 
 – (StL 1992)   D3/44, 71-81 
Aufsichtsbehörde 
 – (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/2-10, 12 
 – (Oö GemO)   D2/18a, 31, 45, 59, 65, 77, 93, 99 f, 102-

104, 106, 109 
 – (StL 1992)   D3/74f, 80 
Aufsichtsmittel 
 – (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/3 
 – (Oö GemO)   D2/98 
 – (StL 1992)   D3/80 
Aufsichtsrecht 
 – (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/2 
 – (Oö GemO)   D2/40, 97-99, 109  
 – des Landes (StL 1992)   D3/44, 71-81, 83  
Auftragsvergabe (Oö GemO)   D2/56, 58 
Aufwandsentschädigung (Oö GemO)   D2/34 
Auskunftspflicht 
 – (Oö GemO)   D2/100 
 – (StL 1992)   D3/47, 72 
Ausschuss 
 – (Oö GemO)   D2/18b, 33, 44, 55 
 – (StL 1992)   D3/13, 18, 40-42, 79 

B 
Baupolizei, örtliche 
 – (Oö GemO)   D2/40 
 – (StL 1992)   D3/44 
Beamte 
 – (Oö GemO)   D2/56 
 – (StL 1992)   D3/37, 47 

Bedienstete 
 – (Oö GemO)   D2/33a, 37 f, 40, 51, 56, 58 
 – (StL 1992)   D3/32, 37-39, 44, 46 f, 49, 51, 74 
Befangenheit 
 – (Oö GemO)   D2/56 f, 64 
 – (StL 1992)   D3/41 
Behörde, staatliche 
 – (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/11 
 – (Oö GemO)   D2/40 
 – (StL 1992)   D3/44, 46 
Beirat (Oö GemO)  D2/18b, 108 
Berechnung 
 – Zahl der Mandate (StL 1992)   D3/28 
 – Zahl der Mandate(Oö GemO)  D2/26 
Berufung 
 – (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/12 
 – (Oö GemO)   D2/95 
 – (StL 1992)   D3/64 
Bescheid 
 – (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/7, 8 
 – (Oö GemO)   D2/95 f, 102 f 
 – (StL 1992)   D3/64, 70, 74 f, 80 
Beschluss (StL 1992)   D3/3, 7-9, 13, 16 20, 31, 32, 43 f, 46, 

53-55, 57-59, 63, 65, 67, 69, 72, 76 f, 86, 91a, 93 f, 100, 
103, 110 

 – Aufhebung (StL 1992)   D3/75 
 – Ausschuss (StL 1992)   D3/40 
 – Bürgerinitiative (StL 1992)   D3/69 
 – Gemeinderat (StL 1992)   D3/5, 67 
 – Kundmachung (StL 1992)   D3/6 
 – Stadtsenat (StL 1992)   D3/33 
 – Vollzug (StL 1992)   D3/22, 33 
Beschluss (Oö GemO)   D2/5, 17 f, 21 f, 32 f, 40, 54, 66 f, 69, 

75 
 – Aufhebung (Oö GemO)   D2/103 
 – Ausschuss (Oö GemO)  D2/44 
 – Gemeinderat (Oö GemO)   D2/13, 43 
 – Gemeindevorstand (Oö GemO)   D2/57 
 – Kundmachung (Oö GemO)   D2/94 
 – Vollzug (Oö GemO)   D2/59 
Beschlussfähigkeit 
 – Ausschuss (Oö GemO)  D2/55 
 – Ausschuss (StL 1992)  D3/40 
 – Gemeinderat (Oö GemO)   D2/20, 50 
 – Gemeinderat (StL 1992)   D3/18 
 – Gemeindevorstand (Oö GemO)   D2/57 
 – Stadtsenat (StL 1992)   D3/32 
Beschlussfassung 
 – Ausschuss (Oö GemO)  D2/44 
 – Ausschuss (StL 1992)   D3/40 
 – Gemeinderat (Oö GemO)   D2/51 
 – Gemeinderat (StL 1992)   D3/16, 18, 22 
 – Stadtsenat (StL 1992)   D3/32, 34 
Beschwerde, an die Gerichtshöfe öffentlichen Rechts 
 – (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/12, 47, 81 
 – (Oö GemO)  D2/109 
 – (Oö GemO)   D2/56, 109 
 – (StL 1992)   D3/47 
Bezirk, politischer (StL 1992)   D3/2 
Bezirkshauptmannschaft 
 – (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/3 
 – (Oö GemO)   D2/95, 96, 99, 105 
Bezirksverwaltung (StL 1992)   D3/1, 44 
Bezirksverwaltungsbehörde 
 – (Oö GemO)   D2/4a, 5 
 – (StL 1992)   D3/3 
Bezüge 
 – (Oö GemO)   D2/34 
 – (StL 1992)   D3/25, 30 
Bürger (StL 1992)   D3/4 
Bürgerinitiative (StL 1992)   D3/69, 74 
Bürgermeister (Oö GemO)   D2/58ff, 20, 23-26, 29, 32, 36-

38a, 41, 43, 45-48, 54-61, 63a, 94-96, 101, 106  
 – Abberufung direkt gewählter (Öo GemO)   D2/31a 
 – Amtsdauer (Oö GemO)   D2/24 
 – Auskunftspflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde (Oö Ge-

mO)   D2/100 
 – Geschäftsführung (Oö GemO)   D2/57, 66 
 – Vertretung, Nachbesetzung (Oö GemO)   D2/32, 36 
 – Vollzug kollegialer Beschlüsse (StL 1992)   D2/59 
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 – Vorstand des Gemeindeamtes (Oö GemO)   D2/37 
 – Wahl durch den Gemeinderat (Oö GemO)  D2/25 
 – Zuständigkeit (Oö GemO)   D2/43, 58, 61 
Bürgermeister (StL 1992)   D3/7, 9 f, 12-15, 17 f, 22-28, 32 f, 

37, 39-41, 45, 47 f, 50, 67, 69, 72 f, 77, 79, 82 
 – Abberufung direkt gewählter (StL 1992)   D3/31 
 – Amtsdauer (StL 1992)   D3/23 
 – Auskunftspflicht gegenüber der Landesregierung (StL 1992)   
D3/72 

 – Geschäftsführung (StL 1992)   D3/32 
 – Vertretung, Nachbesetzung (StL 1992)   D3/26, 27 
 – Vollzug kollegialer Beschlüsse (StL 1992)   D3/22, 33 
 – Vorstand des Magistrates (StL 1992)   D3/37 
 – Wahl durch den Gemeinderat (StL 1992)   D3/23 
 – Zuständigkeit (StL 1992)   D3/17, 45, 49 f 
Bundesministerium für Inneres (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   
D1/12, 13, 14 

Bundesregierung, Zustimmung der 
 – (Oö GemO)  D2/40 
 – (StL 1992)   D3/44 
Bundesverwaltung, übertragene Angelegenheiten (Bundes-

GemeindeaufsichtsG)   D1/11 

D 
Dienstaufsicht 
 – (Oö GemO)   D2/37 
 – (StL 1992)   D3/37 
Diensthoheit 
 – (Oö GemO)   D2/40 
 – (StL 1992)   D3/44, 46 
Dienstrecht 
 – (Oö GemO)   D2/34, 56 
 – (StL 1992)   D3/37 
Dienststelle 
– (Oö GemO)   D2/37 
Dienststelle 
 – (StL 1992)   D3/34, 38, 40, 46, 48, 63 
Dringlichkeitsantrag  
 – (Oö GemO)  D2/46 
 – (StL 1992)   D3/18, 35 
Druckfehlerberichtigung (StL 1992)   D3/6 
Durchführungsverordnung (StL 1992)   D3/46 

E 
Ehrungen 
 – (Oö GemO)   D2/16 
 – (StL 1992)   D3/5 
eigener Wirkungsbereich  
 – (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/1, 11, 14 
 – (Oö GemO)   D2/18b, 38a-41, 43 ff, 58, 61, 95, 97 ff 
 – (StL 1992)   D3/12, 17, 32, 44, 46 ff, 49 f, 51, 64, 69-71, 

73-75 
Einsichtnahme 
 – (Oö GemO)  D2/18a, 31a, 54, 76, 92, 94, 105 
 – (StL 1992)   D3/6, 12, 42, 53, 56, 65, 67 
Einspruch, gegen Ergebnis einer Volksabstimmung 
 – (Oö GemO)  D2/31a 
 – (StL 1992)   D3/67 
Einwohner 
 – (Oö GemO)  D2/3, 6 
 – (StL 1992)   D3/4 
Ersatzvornahme 
 – (Oö GemO)   D2/104 
 – (StL 1992)   D3/76 

F 
Fahrlässigkeit 
 – (Oö GemO)   D2/61 
 – (StL 1992)   D3/50 
Feuerpolizei, örtliche  
 – (Oö GemO)   D2/40 
 – (StL 1992)   D3/44 
Finanzverfassung 
 – (Oö GemO)   D2/1 
 – (StL 1992)   D3/1 
Flurschutzpolizei 
 – (Oö GemO)   D2/40 
 – (StL 1992)   D3/44 
Fraktion 
 – (Oö GemO)   D2/18a, 20, 25-27, 29, 33, 58, 91a, 108 

 – (StL 1992)   D3/9, 23, 28, 40 f 
Funktionsperiode 
 – (Oö GemO)   D2/18a, 19, 44, 91, 110 
 – (StL 1992)   D3/9, 10 f, 18, 23, 27, 31 

G 
Gebarung 
 – (Oö GemO)   D2/105 
 – (StL 1992)   D3/77, 39 
Gebäude, bundeseigene  
 – (Oö GemO)   D2/40 
 – (StL 1992)   D3/44 
Gebietsänderung 
 – der Gemeinde (Oö GemO)   D2/6 
 – der Stadt (StL 1992)   D3/2, 46 
Gebietskörperschaft  
 – (StL 1992)   D3/1 
 – (Oö GemO)   D2/1 
Gefahr in Verzug  
 – (Oö GemO)  D2/60, 94 
 – (StL 1992)   D3/41, 76 
 – (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/9 
Geldstrafe 
 – (Oö GemO)  D2/4a, 5, 41 
 – (StL 1992)   D3/3 
Gemeindeabgaben  
 – (Oö GemO)   D2/1, 96 
 – (StL 1992)   D3/1, 55, 67, 69 
Gemeindeamt (Oö GemO)   D2/37 f, 54 
Gemeindeaufsicht  
 – (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/1 ff  
 – (Oö GemO)   D2/97-109 
 – (StL 1992)   D3/44, 71-81 
Gemeindeausgaben 
 – (Oö GemO)   D2/75, 78-82 
 – (StL 1992)   D3/52a, 54 f 
Gemeindefarben 
 – (Oö GemO)   D2/4 
 – (StL 1992)   D3/3 
Gemeindegebarung  
 – (Oö GemO)   D2/105 
 – (StL 1992)   D3/77 
Gemeindegebiet (Oö GemO)   D2/1, 6-12, 15, 40, 94 
 – Gebietsänderung (Oö GemO)   D2/6-12 
Gemeindegebiet (StL 1992)   D3/2, 44, 46, 65 
 – Gebietsänderung (StL 1992)   D3/46 
Gemeindehaushalt 
 – (Oö GemO)   D2/1, 74-93 
 – (StL 1992)   D3/1, 52 f, 54-56, 78 
Gemeindemitglieder  
 – (Oö GemO)   D2/15 
 – (StL 1992)   D3/4 
Gemeindename (Oö GemO)   D2/2, 5 
Gemeindeorgane 
 – (Oö GemO)   D2/13, 17-18b, 33a, 37 f, 40, 43 ff, 62-66, 

95 f, 102 f, 109 f 
 – (StL 1992)   D3/7, 44, 46 ff, 50, 65, 67, 69, 72, 74 f, 81 f 
Gemeinderat (StL 1992)   D3/5, 7,-23, 28, 31, 39-40a, 42, 47, 

49, 50, 66-68, 77, 79 
– Abstimmung (StL 1992)   D3/12, 19, 21 

 – Auflösung (StL 1992)   D3/11, 18, 79, 82 
 – Beschlussfassung/fähigkeit (StL 1992)   D3/18 
 – Fraktionen (StL 1992)   D3/9,13, 21, 23 f, 28, 40, 40a 
 – Funktionsperiode (StL 1992)   D3/9, 11, 18, 23, 31 
 – konstituierende Sitzung (StL 1992)   D3/10 
 – Mandat (StL 1992)   D3/12-14, 23, 28, 31, 79  
 – Zusammensetzung und Wahl (StL 1992)   D3/7f 
 – Zuständigkeit (StL 1992)   D3/46 
Gemeinderat (Oö GemO)   D2/3, 4, 12, 16-34, 38, 41, 43-54, 

63, 99 
 – Abstimmung (Oö GemO)   D2/51, 54, 91 
 – Auflösung (Oö GemO)   D2/19, 21, 107 f 
 – Auflösung durch Aufsichtsbehörde (Bundes-

GemeindeaufsichtsG)   D1/10 
 – Beschlussfassung/fähigkeit (Oö GemO)   D2/20, 50 f 
 – Fraktionen (Oö GemO)   D2/18 a, 24-29, 31ff, 36, 54 f, 58, 

66, 91a, 92 
 – Funktionsperiode (Oö GemO)   D2/19, 21, 24, 44 
 – konstituierende Sitzung (Oö GemO)   D2/19, 20, 23 
 – Mandat (Oö GemO)   D2/18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 50 
 – Wahl (Oö GemO)   D2/108 
 – Zuständigkeit (Oö GemO)   D2/43-55, 62 f, 95 
Gemeinderatssitzung  
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 – (Oö GemO)  D2/18-20, 23, 31, 34, 38, 45-50, 53 f, 63a, 
76, 93, 99 

 – (StL 1992)   D3/12-18, 20-21, 27, 35, 67 f 
Gemeindesiegel 
 – (Oö GemO)   D2/5 
 – (StL 1992)   D3/3 
Gemeindeunternehmen  
 – (Oö GemO)   D2/1,38a, 69, 105 
 – (StL 1992)   D3/1, 39 f, 46 f, 57, 61 f, 63, 69 f 
Gemeindeverband (Oö GemO)   D2/97 
Gemeindevermögen 
 – (Oö GemO)   D2/1, 58, 67-73 
 – (StL 1992)   D3/1, 51, 57, 78 
Gemeindeversammlung (Oö GemO)  D2/38a 
Gemeindevoranschlag  
 – (Oö GemO)  D2/74-86 
 – (StL 1992)   D3/52-56 
Gemeindevorstand  (Oö GemO)   D2/4a, 24-33a, 43, 56-58, 

61, 64, 66, 81, 91a, 108 
 – Abberufung einzelner Mitglieder (Oö GemO)   D2/31 f  
 – Aufgaben (Oö GemO)   D2/56 f 
 – Mandatsverlust (Oö GemO)   D2/30 
 – Wahl der einzelnen Mitglieder (Oö GemO)   D2/25-29 
 – Beschlussfähigkeit (Oö GemO)   D2/57 
Gemeindewappen 
 – (Oö GemO)   D2/4, 4a, 5, 56 
 – (StL 1992)   D3/3 
Gemeindewirtschaft (StL 1992)   D3/52-63 
Genehmigung, aufsichtsbehördliche  
 – (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/5 
 – (Oö GemO)   D2/43, 59, 106 
 – (StL 1992)   D3/78 
Geschäftsführung, einzelner Gemeindeorgane 
 – (Oö GemO)  D2/13, 55, 57, 66 
 – (StL 1992)   D3/32, 39, 46, 49, 62 
Gesundheitspolizei, örtliche 
 – (Oö GemO)   D2/40 
 – (StL 1992)   D3/44 
Grundsatzbeschluss (Oö GemO)  D2/43 

H 
Haushalt 
 – (Oö GemO)   D2/1, 74-93 
 – (StL 1992)   D3/1, 52 f, 54-56, 78 
Haushaltswirtschaft (StL 1992)   D3/ 52-56 

I 
Information, der Einwohner  
 – (Oö GemO)  D2/38a 
 – (StL 1992)   D3/70 
Informationsrecht  
 – (Oö GemO)  D2/18 f 
 – (StL 1992)   D3/12, 42 
Instanzenzug 
 – (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/7 
 – (Oö GemO)   D2/95, 102 
 – (StL 1992)   D3/51, 64 

K 
Kassenwesen 
 – (Oö GemO)   D2/89-91a 
 – (StL 1992)   D3/63 
Kastralgemeinde 
 – (Oö GemO)  D2/6 
 – (StL 1992)   D3/2 
Kollegialorgane 
 – (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/13 
 – (Oö GemO)   D2/58 ff, 63 f, 66, 100 
 – (StL 1992)   D3/9, 41 f, 50 
Konstituierende Sitzung, Gemeinderat 
 – (Oö GemO)   D2/19, 20, 23 
 – (StL 1992)   D3/10 f, 14, 28, 82 
Kontrollamt (StL 1992)   D3/39 
Kontrollausschuss (StL 1992)   D3/40 f 
Kundmachung  
 – (StL 1992)   D3/3, 6, 31, 44, 65, 67-69 
 – (Oö GemO)   D2/2, 4, 29, 31 f, 38, 40, 94 

L 

Landeshauptmann 
 – (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/3, 11, 13 
 – (Oö GemO)   D2/3 
 – (StL 1992)   D3/24 f, 29 
Landesregierung 
 – (Oö GemO)   D2/2 ff, 6-13,23, 29, 31 f, 40, 50, 61, 95, 99, 

101 f, 105, 107 f 
 – (StL 1992)   D3/15, 44, 50, 64, 71-79, 81, 82 
Landessiegel (Oö GemO)   D2/4 
Leitzahl 
 – (Oö GemO)  D2/26 
 – (StL 1992)   D3/28 
Liste 
 – (Oö GemO)  D2/18a, 26, 28, 33 
 – (StL 1992)   D3/9, 28 
Los  
 – (Oö GemO)  D2/25 f, 29 
 – (StL 1992)   D3/23, 28, 40a 

M 
Magistrat (StL 1992)   D3/7, 21, 28, 37-40a, 47, 49, 51, 56, 

64 f 
Magistratsdirektor (StL 1992)   D3/20, 32, 37, 39, 40 
Mahnklage 
 – (Oö GemO)  D2/56, 58 
 – (StL 1992)   D3/47 
Mandat 
 – (Oö GemO)   D2/ 20-23, 26 f, 30-33 
 – (StL 1992)   D3/9, 12, 13, 14, 23 
Mandatsverlust 
 – (Oö GemO)   D2/21, 23, 30 
 – (StL 1992)   D3/14, 31 
Mandatsverzicht 
 – (Oö GemO)   D2/21 f, 30 
 – (StL 1992)   D3/14, 28, 31 
Marktgemeinde (Oö GemO)   D2/3, 5 
Marktgemeindeamt (Oö GemO)  D2/37 
Marktpolizei, örtliche 
 – (Oö GemO)   D2/40 
 – (StL 1992)   D3/44 
Misstrauensantrag (StL 1992)   D3/31 
Mitteilungspflicht, bei Verordnungserlassung 
– (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/6 
– (Oö GemO)   D2/101 
– (StL 1992)   D3/73 

N 
Nachbesetzung 
 – Bürgermeister (StL 1992)   D3/27 
 – Gemeindevorstand (Oö GemO)   D2/32 
Neuwahl 
 – (Oö GemO)  D2/19, 32, 108 
 – (StL 1992)   D3/11, 27, 36, 82 
Notanordnung (Oö GemO)  D2/58, 60, 80 

O 
Oberösterreich 
 – (Oö GemO)   D2/1, 6, 20 
 – (StL 1992)   D3/1, 10, 24, 29 
Öffentlichkeit, der Gemeinderatssitzung 
 – (Oö GemO)   D2/53 
 – (StL 1992)   D3/16 
Ordnungsbefugnisse, des Vorsitzenden 
 – (Oö GemO)  D2/49 
 – (StL 1992)  D3 /42 

P 
Partei, wahlwerbende 
 – (Oö GemO)  D2/18a, 25 
 – (StL 1992)   D3/9, 23, 36 
Parteistellung 
 – (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/12 
 – (Oö GemO)   D2/40, 109 
 – (StL 1992)   D3/81 
Parteisumme 
 – (Oö GemO)  D2/25 f, 29 
 – (StL 1992)   D3/23, 28 
Prüfungsausschuss (Oö GemO)   D2/18b, 33 , 66, 91 f, 93 
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Prüfungswesen 
 – (Oö GemO)  D2/89-91a 
 – (StL 1992)   D3/63 

R 
Raumplanung, örtliche 
 – (Oö GemO)   D2/40 
 – (StL 1992)   D3/44 
Rechnungsabschluss 
 – (Oö GemO)   D2/92 f, 99, 105 
 – (StL 1992)   D3/16, 56, 671 
Rechtsansicht, der Aufsichtsbehörde (Bundes-

GemeindeaufsichtsG)   D1/7 
Rechtsanspruch 
 – (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/2 
 – (Oö GemO)   D2/98 
 – (StL 1992)   D3/71 
Rechtsmittel 
 – (Oö GemO)  D2/40, 56 
 – (StL 1992)   D3/44, 47 
Rechtspersönlichkeit 
 – Verwaltungsgemeinschaft (Oö GemO)  D2/13  
 – wirtschaftliche Unternehmungen (Oö GemO)   D2/69 
 – wirtschaftliche Unternehmungen (StL 1992)   D3/61 
Regierungskommissär (Oö GemO)  D2/108 

S 
Sachkundige Personen (StL 1992)   D3/20 
Selbstverwaltung 
 – (Oö GemO)   D2/1, 97 ff 
 – (StL 1992)   D3/1 
Sicherheitspolizei 
 – (Oö GemO)   D2/40 
 – (StL 1992)   D3/44, 65 
Sittlichkeitspolizei 
 – (Oö GemO)   D2/40 
 – (StL 1992)   D3/44 
Sitzungsplan 
 – (Oö GemO)  D2/45, 55, 57 
 – (StL 1992)   D3/15, 32, 40 
Sprengelwahlbehörde  
 – (Oö GemO)  D2/31a, 38 
 – (StL 1992)   D3/67 
Staatsbürgerschaft  
 – (Oö GemO)  D2/15, 23, 28, 30 
 – (StL 1992)   D3/23, 28 
Stadt mit eigenem Statut 
 – (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/3, 7  
 – (StL 1992)   D3/1ff 
Stadtamt (Oö GemO)   D2/37 
Stadtbezirk (StL 1992)   D3/2 
Stadtgebiet (StL 1992)   D3/2, 44, 46, 65 
Stadtgemeinde (Oö GemO)   D2/3 
Stadtrat (Oö GemO)  D2/24 
Stadträte (StL 1992)   D3/9, 15, 28-31, 35, 40,  47, 79 
Stadtsenat (StL 1992)   D3/12, 22, 23, 27-37, 39-41, 47 f, 50, 

56, 64, 79, 82 
 – Amtsdauer (StL 1992)   D3/31 
 – Geschäftsführung (StL 1992)   D3/32 
 – Mitglieder (StL 1992)   D3/34-36 
 – Vollzug von Beschlüssen (StL 1992)   D3/33 
 – Zusammensetzung und Wahl (StL 1992)   D3/28 
 – Zuständigkeit (StL 1992)   D3/47   
Stadtverwalter, provisorischer (StL 1992)   D3/82 
Stadtwahlbehörde (StL 1992)   D3/67 
Stimmenthaltung 
 – (Oö GemO)  D2/51 
 – (StL 1992)   D3/19, 32, 40 
Stimmlisten 
 – (Oö GemO)  D2/31a 
 – (StL 1992)   D3/67 
Stimmrecht 
 – (Oö GemO)  D2/51 
 – (StL 1992)   D3/19, 32, 40 f 
Straßenpolizei, örtliche 
 – (Oö GemO)   D2/40, 43 
 – (StL 1992)   D3/44 
Subventionsgewährung 
 – (Oö GemO)  D2/56 
 – (StL 1992)   D3/46 f 

T 
Tagesordnung 
 – (Oö GemO)   D2/38, 45 f, 53 f, 58, 63, 66 
 – (StL 1992)   D3/9,12, 15, 18, 28, 35, 42, 67, 68 

U 
übertragener Wirkungsbereich 
 – (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/13 
 – (Oö GemO)   D2/39 ff, 61, 95 
 – (StL 1992)   D3/43 ff, 47, 50, 64 
Übertragungsverordnung 
 – (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/11 
 – (Oö GemO)   D2/43 f, 56, 58 
 – (StL 1992)   D3/34, 44 
Übertragung, einzelner Aufgaben 
 – (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/11 
 – (StL 1992)   D3/34, 44, 46-48, 50 
 – (Oö GemO)   D2/40, 43 f, 58, 61, 81 
Überwachung, von Veranstaltungen 
 – (StL 1992)   D3/44 
 – (Oö GemO)   D2/40 
Unternehmung, wirtschaftliche 
 – (Oö GemO)   D2/1,38a, 69, 105 
 – (StL 1992)   D3/1, 39 f, 46 f, 57, 61 f, 63, 69 f 
Unterrichtungsrecht 
 – (Oö GemO)   D2/100 
 – (StL 1992)   D3/12, 72 
Urkunde 
 – (Oö GemO)   D2/4, 65, 107 
 – (StL 1992)   D3/40, 46, 64, 66 

V 
Veranstaltungspolizei, örtliche 
 – (Oö GemO)   D2/40 
 – (StL 1992)   D3/44 
Verantwortlichkeit, von Gemeindeorganen  
 – (StL 1992)   D3/38, 48-50 
 – (Oö GemO)   D2/63 
Verfahren, aufsichtsbehördliches 
 – (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/12 
 – (Oö GemO)   D2/109 
 – (StL 1992)   D3/80 f 
Verfassungsgerichtshof 
 – (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/12 
 – (Oö GemO)  D2/23, 56, 109 
 – (StL 1992)   D3/14, 47, 81 
Verhältniswahlrecht (Oö GemO)  D2/27, 33 
Verhandlungsschrift, der Gemeinderatsstitzung 
 – (Oö GemO)   D2/54 
 – (StL 1992)   D3/21 
Vermögen, der Gemeinde 
 – (Oö GemO)   D2/1, 67-73 
 – (StL 1992)   D3/151, 57-61, 78 
Vermögenswirtschaft (StL 1992)   D3/57-60 
Verordnung (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/6, 11 f 
Verordnung (Oö GemO)  D2/6-9, 11, 29, 34, 40 f, 43 f, 94, 97, 

101 
 – Kundmachung (Oö GemO)   D2/40, 94 
Verordnung (StL 1992)   D3/6, 22, 25, 30, 44, 46, 50, 65, 67, 

69, 80 
 – Durchführungsverordnung (StL 1992)   D3/46 
 – Kundmachung (StL 1992)   D3/6, 44, 65 
Verordnung, ortspolizeiliche 
 – (Oö GemO)   D2/41 
 – (StL 1992)   D3/44, 46 
Verordnungsprüfung 
 – (Oö GemO)   D2/101 
 – (StL 1992)   D3/73 
Verordnungsrecht 
 – (Oö GemO)  D2/40 f 
 – (StL 1992)   D3/44 
Verwaltungsausschuss (StL 1992)   D3/40, 47 
Verwaltungsgemeinschaft (Oö GemO)   D2/13 
Verwaltungsgerichtshof 
 – (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/12 
 – (Oö GemO)  D2/109 
 – (StL 1992)   D3/47, 81 
Verwaltungssprengel 
 – (Oö GemO)   D2/1 
 – (StL 1992)   D3/1 
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Verwaltungsübertretung 
 – (Oö GemO)  D2/41 f 
 – (StL 1992)   D3/44 f 
Vizebürgermeister 
 – (Oö GemO)   D2/20, 24, 27 f, 31, 34, 36 
 – (StL 1992)   D3/14, 26-31, 36, 79 
Volksabstimmung 
 – (StL 1992)   D3/67, 74 
 – (Oö GemO)   D2/31, 31a 
Volksbefragung 
 – (Oö GemO)   D2/38 
 – (StL 1992)   D3/2, 68, 74 
Volkszählung (Oö GemO)   D2/3 
Vollstreckung, fälliger Gemeindeabgaben (Oö GemO)   D2/96 
Vorsitz, im Gemeinderat 
– (Oö GemO)   D2/48 f 

 – (StL 1992)   D3/17 f 
Vorstellung 
 – (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/7, 12 
 – (Oö GemO)   D2/102 
 – (StL 1992)   D3/74 

W 
Wahl (Oö GemO) 
 – Ausschuss (Oö GemO)   D2/33 
 – Bürgermeister (Oö GemO)   D2/25, 52 
 – Gemeinderat (Oö GemO)   D2/108 
 – Gemeindevorstand (Oö GemO)   D2/26, 29 
 – Organe außerhalb der Gemeinde (Oö GemO)   D2/33a 
 – Vizebürgermeister (Oö GemO)   D2/27 
Wahl (StL 1992) 
 – Ausschuss (StL)   D3/40 
– Bürgermeister (StL 1992)   D3/23 

 – Gemeinderat (StL 1992)   D3/8, 18  
 – Stadtsenat (StL 1992)   D3/28 
 – Vizebürgermeister (StL 1992)   D3/28 
Wählbarkeit 
 – (Oö GemO)   D2/27-29, 33 f 
 – (StL 1992)   D3/14, 23, 28 
Wählerevidenz 
 – (Oö GemO)  D2/38 

 – (StL 1992)   D3/14, 23 
Wahlrecht, aktives  
 – (Oö GemO)  D2/31a 
 – (StL 1992)   D3/67 
Wahlrecht, passives 
 – (StL 1992)   D3/14, 23, 28 
 – (Oö GemO)   D2/27-29, 33 f 
Wahlzahl 
 – (Oö GemO)  D2/26 
 – (StL 1992)   D3/28 
Weisung 
 – (Oö GemO)  D2/40, 42, 58, 61 
 – (StL 1992)   D3/34, 39, 44 f, 50 
Wien (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/1 
Wirkungsbereich, eigener 
 – (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/1, 11, 14 
 – (Oö GemO)   D2/40 f, 43, 58, 61, 95, 97 ff 
 – (StL 1992)   D3/44, 46 ff, 49 f, 51, 64, 69, 71, 73 ff 
Wirkungsbereich, übertragener 
 – (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/13 
 – (Oö GemO)   D2/39 ff, 61, 95 
 – (StL 1992)   D3/43 ff, 47, 50, 64 
Wirtschaftskörper, selbständiger 
 – (Oö GemO)   D2/1, 40 
 – (StL 1992)   D3/1 

Z 
Zurückverweisung, an die Gemeinde 
 – (Bundes-GemeindeaufsichtsG)   D1/7 
 – (Oö GemO)   D2/102 
 – (StL 1992)   D3/74 
Zuständigkeit (Oö GemO) 
 – Bürgermeister (Oö GemO)  D2/58-63a 
 – Gemeinderat (Oö GemO)   D2/43-55, 62 f 
 – Gemeindevorstand (Oö GemO)   D2/56 f, 62 f 
Zuständigkeit (StL 1992) 
 – Bürgermeister (StL 1992)   D3/49 f 
 – Gemeinderat (StL 1992)   D3/46 
 – Magistrat (StL 1992)   D3/51 
 – Stadtsenat (StL 1992)   D3/47 

 


